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  Vorwort


  Die vorliegende Arbeit ist der Versuch, eine Brücke zu schlagen zwischen Theorie und Praxis. Gegen Ende meiner beruflichen Tätigkeiten bin ich einen Schritt zurückgetreten und habe versucht, verschiedene Erfahrungen zu einem Gesamtbild zusammenzufügen. Die meisten Stationen dieser beruflichen Tätigkeiten hatten in irgendeiner Weise mit den Menschenrechten zu tun, anfänglich vorwiegend aus juristischer Sicht, später ergänzt durch politische und diplomatische Praxis. Vor zehn Jahren habe ich damit begonnen, diese Praxis zu hinterfragen und die so gewonnenen Erkenntnisse publizistisch auszuwerten. Die Fortsetzung in einem wissenschaftlichen Umfeld erlaubte nicht nur eine Vertiefung, sondern relativierte bisherige Überlegungen und eröffnete neue Dimensionen. Die Arbeit ist geprägt durch die praktische Erfahrung einer langjährigen Tätigkeit in verschiedenen Funktionen und durch das kritische Infragestellen, das erst aus einer gewissen Distanz möglich geworden ist.


  Entstanden ist die Arbeit im Rahmen eines fünfjährigen Aufenthaltes an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Ulfrid Neumann bin ich zu großem Dank verpflichtet. Er hat mir diesen Aufenthalt ermöglicht und an seiner Professur Gastrecht gewährt. Auch hat er mir durch viele Hinweise auf dem Weg von der Praxisperspektive zum wissenschaftlichen Arbeiten weitergeholfen. Klaus Günther schulde ich ebenfalls großen Dank. Er hat mir den Zugang zu den Grundlagen dieser Arbeit sehr erleichtert. Durch seine Vermittlung wurde ich als assoziiertes Mitglied in den Exzellenzcluster »Herausbildung normativer Ordnungen« der Goethe-Universität aufgenommen. In diesem Rahmen hatte ich Gelegenheit zu vielen Kontakten, die für meine Arbeit sehr hilfreich waren. Erwähnen möchte ich Christoph Menke, dem ich viele Anregungen vor allem bezüglich der revolutionären Aspekte der Menschenrechte verdanke. Luise Schorn-Schütte ermöglichte mir ein besseres Verständnis von John Locke vor dem Hintergrund der damaligen Zeit.


  Von Christoph Möllers, Humboldt-Universität zu Berlin, habe ich in verschiedenen Gesprächen sehr wertvolle Hinweise nicht nur zum vergleichenden Staats- und Verfassungsrecht erhalten, sondern auch zur demokratischen Legitimation der Menschenrechte. Gerhard Luf, Universität Wien, hat mir anlässlich eines gemeinsam veranstalteten Seminars in Alpbach/Tirol zum Thema »Menschenrechte und Moral« ermöglicht, im Gespräch viele für diese Arbeit wichtige Aspekte zu vertiefen. Heiner Bielefeldt, Universität Erlangen-Nürnberg, brachte kritische und damit sehr hilfreiche Bemerkungen zum Manuskript ein. Allen Gesprächspartnern – auch den zahlreichen, die ich hier nicht erwähnen kann – schulde ich großen Dank. Schließlich danke ich ganz herzlich Maria Matschuk, ohne deren sachkundiges und umsichtiges Lektorat auch dieses Buch nicht hätte fertiggestellt werden können.


  I. Grundlagen der Menschenrechte bis 1789


  Die Geschichte der Herausbildung dessen, was wir heute als Menschenrechte bezeichnen, ist keineswegs linear verlaufen. In verschiedenen Epochen haben sich neue Einsichten ergeben, Durchbrüchen sind wieder Zeiten des Rückschrittes gefolgt. Es bestehen verschiedene Linien nebeneinander, welche sich ergänzen, aber auch widersprechen können. Die Entwicklungslinien, die im Folgenden aufgezeigt werden, umfassen nicht das ganze Spektrum. Die Darstellung beschränkt sich auf einige besonders wichtige Stadien der historischen Entwicklung. Hervorgehoben werden vor allem jene Aspekte, welche eine Antwort geben auf Fragen, die sich im Zusammenhang mit den Menschenrechten erst seit dem Ende des Kalten Krieges stellen.


  1. Vorgeschichte und Umfeld der Menschenrechte


  Ideengeschichtliche Grundlagen der Menschenrechte finden sich bereits vor mehr als 2000 Jahren in der Antike. Diese philosophischen Idealvorstellungen blieben damals weitgehend ohne praktischen Einfluss. In ähnlicher Weise trugen christliche Vorstellungen im Mittelalter sowie erste Ansätze von Freiheiten in spätmittelalterlichen Stadtstaaten zu den ideengeschichtlichen Grundlagen der Menschenrechte bei, nicht aber zu ihrer praktischen Herausbildung. Die entscheidende philosophische Entwicklung begann im 17. Jahrhundert, und konkrete Menschenrechte wurden erst Ende des 18. Jahrhunderts ausformuliert.


  Der Begriff der »Menschenrechte« ist zu unterscheiden vom Begriff der »Menschenwürde«. Die Menschenrechte dienen dem Schutz der Menschenwürde. Menschenrechte wurden erstmals Ende des 18. Jahrhunderts ausformuliert. Der Begriff der Menschenwürde geht auf eine viel längere Entstehungsgeschichte zurück. Vor dem Rückblick auf einige Stadien in der Entwicklung der Philosophie der Menschenrechte kommt deshalb diese andere Entstehungsgeschichte zu einer kurzen Darstellung.


  Der Begriff der Menschenwürde


  Die Menschenwürde spielt bereits in der Antike eine Rolle.1 Damals hatte der Begriff insbesondere zwei Bedeutungen. Zum einen wollte man damit die Stellung einer Person innerhalb der Gesellschaft umschreiben. Zum andern ging es darum, den Wert des Menschen im Vergleich zu andern Lebewesen zu charakterisieren, also den inneren Wert des Menschen. Zunächst begründete man die Menschenwürde vor allem durch die Teilhabe des Menschen an der Vernunft. Im frühen Christentum und im Mittelalter wird Menschenwürde dann aus der Stellung des Menschen im Rahmen der Schöpfung definiert. Entsprechend der biblischen Schöpfungsgeschichte hat Gott den Menschen »nach seinem Bilde« geschaffen, weshalb seine Würde aus seiner »Gottesebenbildlichkeit« abgeleitet wird. In der Renaissance weitet der italienische Humanist Pico Della Mirandola diese Gottesebenbildlichkeit dahingehend aus, dass der Mensch als eine kleine Welt alle Möglichkeiten in sich vereinigt, die auch in der großen, von Gott geschaffenen Welt angelegt sind. Die Menschenwürde sieht er darin, dass der Mensch zwischen diesen Möglichkeiten frei wählen kann.


  Mit dem Anheben der Neuzeit und mit der Aufklärung gewinnt in der Begründung der Menschenwürde schließlich der Vernunftgedanke die Oberhand. Der deutsche Philosoph und Jurist Samuel Pufendorf fügt zur Idee der Menschenwürde als Teilhabe an der Vernunft den Gedanken hinzu, dass alle Menschen gleicherweise dazu befähigt seien. Damit wird die Würde zur »gleichen Würde aller Menschen«. Philosophen des 16. und 17. Jahrhunderts definieren auch konkrete Freiheitsrechte, die sie zum Teil mit der Menschwürde begründen. Im 19. Jahrhundert wird die Menschenwürde durch die aufkommende Arbeiterbewegung zu einem zentralen Begriff in der politischen Auseinandersetzung. Für die Arbeiterschaft werden materielle Besserstellungen verlangt, die ihr zu einem »menschenwürdigen Dasein« verhelfen sollen. Damit kommt in den Begriff der Menschenwürde die zusätzliche Dimension der Gerechtigkeit. Die Menschenwürde bleibt zwar eine Kategorie des philosophischen Denkens, mit welcher die Menschenrechte begründet werden. Aber sie beginnt sich auszuweiten in den Bereich der konkreten eingeforderten Rechte, sie wird auch selber zu einer juristischen Kategorie. Ein Beispiel für diesen Übergang ist die Weimarer Reichsverfassung von 1919. Der Einleitungssatz über das Wirtschaftsleben verlangt, dass die Ordnung des Wirtschaftslebens »den Grundsätzen der Gerechtigkeit mit dem Ziele der Gewährleistung eines menschenwürdigen Daseins für alle« entsprechen müsse.


  Nach der beispiellosen Verletzung der Menschenwürde während des Zweiten Weltkrieges wird in die Präambel der Charta der Vereinten Nationen vom 26. Juni 1945 der Hinweis auf »unseren Glauben an die Grundrechte des Menschen, an Würde und Wert der menschlichen Persönlichkeit« aufgenommen. Die Verfassung der UNESCO vom 16. Dezember 1945 verweist vorweg ebenfalls auf die Verleugnung des demokratischen Ideals »der Würde, der Gleichheit und der gegenseitigen Achtung des Menschen«. Auch die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der UNO vom 10. Dezember 1948 erwähnt bereits in der Präambel die Menschenwürde und formuliert in Art. 1: »Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen.« Mit diesen Verankerungen in internationalen Dokumenten ist die Menschenwürde definitiv zu einer juristischen Kategorie geworden, ohne jedoch ihren philosophischen Gehalt als Begründung der Menschenrechte zu verlieren.


  Nun folgt ein breiterer Durchbruch zur juristischen Garantie der Menschenwürde in den Verfassungen. Damit werden Menschenwürdeklauseln zu einem Gegenstand der Auslegung durch die Gerichte. Wenn Menschenwürdeklauseln auf bestimmte Lebenszusammenhänge angewendet werden, kann die Diskussion jedoch sehr kontrovers werden. Es können Widersprüche entstehen zwischen verschiedenen Interpretationen der Menschenwürde. Die rechtlichen Diskussionen um verschiedene Interpretationen der Menschenwürde, wie sie seit Mitte des vergangenen Jahrhunderts und vor allem in dessen letzten Jahrzehnten aufgebrochen sind, fließen zusammen mit den Diskussionen über die richtige Ausgestaltung der Menschenrechte selber. Seit deren erster Ausformulierung Ende des 18. Jahrhunderts ist die Auseinandersetzung mit der Frage nach dem Inhalt dieser Rechte nie mehr abgebrochen.


  Herrschaftsvertrag und Gesellschaftsvertrag


  Den ersten konkreten Formulierungen der Menschenrechte ist im Spätmittelalter eine Entwicklung vorausgegangen, welche sich über mehrere Jahrhunderte erstreckte. Sie läutete lange im Voraus gleichsam die Neuzeit oder die »Moderne« ein. Im mittelalterlichen Feudalismus wurden die Menschen in einen Stand hineingeboren, in eine bestimmte gesellschaftliche Gruppe, welcher sie zeit ihres Lebens als Bauern, Handwerker, Adlige oder Geistliche angehörten. Trotz dieser als gottgegeben betrachteten Ordnung begann sich schon während des Mittelalters ein Individualismus zu regen, der sich auch in den Mitwirkungsrechten der Bürger in den Stadtstaaten des Spätmittelalters zeigt. Durchbrüche in der strengen Zugehörigkeit zu den Ständen waren teilweise schon früher möglich gewesen. So konnten Bauernsöhne durch entsprechende Bildung zu Geistlichen werden oder Bauern zu Handwerkern und damit unter Umständen zu Bürgern, wenn sie in eine Stadt gezogen waren und länger dort gelebt hatten.2


  Im selben Zeitraum entwickelte sich die Rechtsfigur des Herrschaftsvertrags. Einer der ältesten Herrschaftsverträge ist die Magna Charta Libertatum aus dem Jahre 1215. Darin verpflichtete sich der englische König vertraglich, gewisse Rechte seiner Untertanen zu respektieren. Dieses Dokument stellt die erste Urform einer geschriebenen Verfassung in Europa dar, die allerdings noch nicht von einem Parlament erlassen, sondern vom König verfasst worden war. Es hielt unter anderem fest, dass der König bestimmte Entscheide nicht mehr allein treffen konnte, sondern nur in Absprache mit einem Rat von Vasallen der Krone. Damit wurde die Magna Charta zum Ursprung des Parlamentarismus in Europa. Später folgten ähnliche Dokumente, so die Petition of Right im Jahre 1628, die Habeas-Corpus-Act 1679 und schließlich die Bill of Rights 1689, welche dem englischen Volk und seinen Repräsentanten bestimmte Rechte gewährten. 3 Herrschaftsverträge sind konkrete geschichtliche Realitäten, sie wurden zwischen dem Herrscher und seinem Volk abgeschlossen und festgeschrieben. Der Herrschaftsvertrag stellt eine bestehende und im Großen und Ganzen akzeptierte Herrschaftsordnung nicht in Frage. Er dient lediglich der Sicherung gewisser überlieferter Freiheiten im Rahmen solcher vorgegebenen Ordnungen. Dies bedeutet auch, dass der Herrschaftsvertrag immer ein bereits bestehendes Staatswesen voraussetzt, in welchem er abgeschlossen wird.


  Vom Herrschaftsvertrag zu unterscheiden ist der Gesellschaftsvertrag, wie er im 17. Jahrhundert durch die Rechtsphilosophie als Idee hervorgebracht wurde. Der Gesellschaftsvertrag ist keine konkrete geschichtliche Realität, sondern eine reine Vorstellung, eine virtuelle Konstruktion, die einer Staatsgründung notwendigerweise vorausliegen muss. Diese Vorstellung ermöglichte im Denken über Recht und Staat eine große Wende. Dazu beigetragen hat insbesondere der englische Philosoph Thomas Hobbes (1588 –1679). Bisher hatte man den einzelnen Menschen ausschließlich in Abhängigkeit von der gesellschaftlichen Ordnung gesehen. Diese Ordnung galt als göttlich vorgegeben, und sie bildete den Ausgangspunkt für die Pflicht des Individuums, sich einzufügen. Wenn es individuelle Rechte gab, so waren diese eine Folge der Pflicht gegenüber Gott und gegenüber den anderen Menschen, sich selbst und seine Verhältnisse zu vervollkommnen. Hobbes leitete einen Paradigmenwechsel ein, indem er den einzelnen Menschen in den Mittelpunkt stellte, den er als von Natur aus frei betrachtete. Ausgangspunkt wurde nun das Recht des Individuums, aus welchem sich die Ordnung erst ableiten konnte. Damit eine so konzipierte Ordnung überhaupt entstehen kann, braucht es einen Akt der Übertragung von individuellen Rechten an die Gemeinschaft, und diesen Akt nennt Hobbes »Gesellschaftsvertrag«.


  Die von Natur aus frei geborenen Individuen lebten zunächst in einem »Naturzustand«. Durch den Gesellschaftsvertrag vereinbarten sie dann, eine rechtlich-politische Gemeinschaft zu begründen. Der Paradigmenwechsel besteht in einer Umkehr des Verhältnisses zwischen Ordnung und Freiheit. Der mittelalterliche Herrschaftsvertrag gewährte dem Individuum Freiheit im Rahmen der vorgegebenen ständischen Ordnung, und zwar mit der primären Zielsetzung, die Ordnung aufrechtzuerhalten. Die durch den Herrschaftsvertrag gewährten Freiheiten kamen nur den Angehörigen privilegierter Schichten zugute. Die rechtsphilosophische Begründung einer Ordnung durch den Gesellschaftsvertrag hingegen machte es möglich, die Freiheit ins Zentrum zu setzen und die Ordnung davon abzuleiten. Während der Herrschaftsvertrag bestehende Ordnungen politischer Herrschaft nicht in Frage stellte, sollte die Idee des Gesellschaftsvertrages dazu dienen, politische Herrschaft als solche neu zu begründen und zu rechtfertigen.


  Mit der Freiheit untrennbar verbunden war der Gedanke der Gleichheit aller Individuen. Im konkreten Herrschaftsvertrag können Kriterien definiert werden, welche die Individuen erfüllen müssen, damit ihnen die vom Herrscher gewährten Freiheiten überhaupt zustehen. Die zugestandenen Rechte können sich zum Beispiel auf privilegierte Stände oder Berufsgruppen beschränken, oder sie können den Besitz von Gütern voraussetzen. In der Vorstellung vom Gesellschaftsvertrag hingegen sind alle Individuen gleichermaßen frei geboren. Weil die Freiheit eine angeborene ist, muss auch die Gleichheit der Menschen eine angeborene sein. Freiheit und Gleichheit verbinden sich. Wäre die angeborene Freiheit nicht mit der Gleichheit verbunden, so müsste irgendjemand zuvor entschieden haben, welche Menschen zu den privilegierten gehören und welche nicht. Es müssten Kriterien definiert worden sein, nach denen Freiheit »angeboren« oder »nicht angeboren« ist. In der Theorie des Gesellschaftsvertrages sind derartige Unterscheidungen aber undenkbar, denn sie beruht gerade darauf, dass Freiheit allen Menschen angeboren ist und somit gar nicht zugeteilt werden kann. Der Stellenwert der Gleichheit bildet einen wichtigen Unterschied zwischen dem Herrschafts- und dem Gesellschaftsvertrag.


  2. Hauptentwicklungslinien der Menschenrechte


  Mit der theoretischen Figur des Gesellschaftsvertrages war der Boden bereitet, auf welchem jene Philosophien entwickelt werden konnten, die Ende des 18. Jahrhunderts ihre Umsetzung in konkrete Menschenrechte erfuhren. Die folgende Darstellung kann nur eine summarische sein und beschränkt sich auf jene Aspekte, welche für die Entwicklung der Menschenrechte von Bedeutung sind. Sie finden sich im 17. und 18. Jahrhundert vor allem bei Thomas Hobbes, dann bei John Locke, Jean-Jacques Rousseau und Immanuel Kant.


  Thomas Hobbes


  Thomas Hobbes (1588–1679) ist es zu verdanken, dass die öffentliche Ordnung nicht mehr so gesehen wurde, als sei sie durch übergeordnete Instanzen vorgegeben worden. Die Einrichtung dieser Ordnung wurde nun zu einer Aufgabe der frei geborenen Individuen, wenn auch vorläufig nur in der Theorie. Man kann deshalb vom Übergang von einer vorgegebenen zu einer aufgegebenen Ordnung sprechen.4 In einer vorgegebenen Ordnung können bestimmten Menschen oder Ständen bestimmte Freiheiten gewährt werden, denn es lässt sich aus der Vorgabe ableiten, welche Menschen oder Stände dies sein sollen, um welche Freiheiten es sich handeln soll und unter welchen Bedingungen schließlich die Gewährung dieser Freiheiten erfolgen soll. Wird die vorgegebene Ordnung außer Kraft gesetzt, fallen alle Vorgaben weg. Die gewährten Freiheiten werden ersetzt durch die allgemeine und gleiche Freiheit, welche es den Menschen zur Aufgabe macht, die Ordnung gemeinsam zu schaffen. Seit dem 16. Jahrhundert und Hobbes hatte die Menschheit einen langen Weg zurückzulegen auf der Suche nach den Möglichkeiten, wie diese Aufgabe gelöst werden kann, auch heute ist sie noch unterwegs. Der von Hobbes vorgedachte Übergang von einer vorgegebenen zu einer aufgegebenen Ordnung bildet das Fundament für die spätere Herausbildung der Menschenrechte. In heutiger – und aus dem Marktgeschehen entliehener – Begrifflichkeit hat dieser Übergang das Individuum aus der Vorstellung befreit, es sei das Produkt einer Ordnung, und er hat den Weg geöffnet zur Vorstellung, dass das Individuum Produzent dieser Ordnung ist.


  Hobbes ist insoweit der Begründer einer konkretisierbaren Philosophie der Menschenrechte, als er die ursprüngliche Freiheit und Gleichheit aller Menschen postuliert. Ein weiterer für die Entwicklung der Menschenrechte entscheidender Gedanke geht auf Hobbes zurück. Er verlangte, dass ein Herrscher beim Erlass von Gesetzen absolut frei sein müsse, allein verantwortlich der Gesellschaft, die ihn eingesetzt und ihm die Gesetzgebung übertragen hat. Damit hat Hobbes den Herrscher von göttlichem oder natürlichem Recht abgelöst. Voraussetzung dafür war, dass es eine neue Autorität gab, welche dem gesetzgebenden Herrscher seine Funktion übertragen hatte, nämlich die im Gesellschaftsvertrag vereinten Individuen, welche frei und gleich geboren waren.5


  Im Gesellschaftsentwurf von Hobbes werden Freiheit und Gleichheit allerdings wieder weitgehend illusorisch. Er suchte nach einer Antwort auf die blutigen Auseinandersetzungen des 17. Jahrhunderts, welches durch die Religionskriege auf dem europäischen Kontinent und durch den Bürgerkrieg in England geprägt war. Mit dem Konzept des Gesellschaftsvertrages schuf er zwar die Möglichkeit einer Begründung politischer Herrschaft aus der Freiheit des einzelnen Menschen. Nach seiner Vorstellung ist diese Freiheit im virtuellen Naturzustand der Menschheit jedoch gefährlich, weil sie zum »Krieg aller gegen alle« führen kann.6 Die bürgerkriegsträchtige Rechtsunsicherheit kann für Hobbes nur durch einen starken Staat und einen absoluten Herrscher überwunden werden. Dem Herrscher übertrugen die Individuen ihre ganze Freiheit und alle ihre Rechte mit Ausnahme des Rechtes auf Leben, das bei Hobbes als einziges dem Individuum zusteht.


  Damit hat Hobbes eine Begründung für die Regierungsform des Absolutismus formuliert. Er schlug gleichsam vor, dass die Menschen ihre angeborenen Rechte dadurch wahren sollten, dass sie zugunsten eines absoluten Herrschers darauf verzichteten.7 Freiheit und Gleichheit gibt es deshalb bei Hobbes nur noch im Rahmen des Verbandes der staatlichen Untertanen. Hobbes kann aufgrund seines Gesellschaftsentwurfes wohl kaum als Menschenrechtstheoretiker bezeichnet werden. Dennoch hat er eine entscheidende Grundlage für die spätere Entwicklung konkreter Menschenrechte geschaffen.


  John Locke


  Der nächste Schritt in der Entstehungsgeschichte der Menschenrechte ist dem englischen Philosophen John Locke (1632 bis 1704) zuzuschreiben. Wie sein um mehrere Jahrzehnte älterer Landsmann Hobbes ging er von einem Naturzustand aus, in welchem die Menschen frei und gleich gewesen seien, sowie vom Selbsterhaltungstrieb des Menschen im Naturzustand. Bei Locke wird dieser Trieb zu einem Recht und zu einer Pflicht auf Selbsterhaltung. Daraus leitet er in seiner »Zweiten Abhandlung über die Regierung« das Recht auf Eigentum ab, welches in seiner Theorie eine ganz zentrale Stelle einnimmt.8 Jedermann sei Eigentümer seiner eigenen Person und habe somit auch Eigentum am Produkt der Arbeit der eigenen Hände. Das Recht auf Eigentum entstehe dadurch, dass der Eigentümer einen Gegenstand bearbeite. Der Eigentümer sei im Naturzustand auch berechtigt, sich gegen Einbrüche in dieses Recht zu verteidigen, dem Rechtsbrecher gegenüber als Richter zu wirken und ihn auf eigene Faust zu bestrafen. Die Einführung des Geldes habe es dem einzelnen Menschen aber schon im Naturzustand ermöglicht, mehr Land zu bearbeiten, als er für die eigene Selbsterhaltung benötigte, und den Mehrertrag an Früchten zu verkaufen. Da die Menschen unterschiedlich fleißig seien, führe dies schon im Naturzustand zu ungleichen Besitzverhältnissen.


  Der Abschluss des Gesellschaftsvertrages und damit die Errichtung eines Staates wird genau in dem Moment unumgänglich, in welchem der Einzelne nicht mehr in der Lage ist, »das über unmittelbare Körperkraft und Verfügungsgewalt hinausreichende Eigentum« zu schützen.9 Dazu setzen die Menschen eine Regierung ein, deren ausschließliche Aufgabe es ist, die Rechte des Individuums zu schützen. Darunter versteht Locke den Schutz des Eigentums, bestehend aus Leib, Leben und Privateigentum. Entsprechend gestaltete er die staatlichen Institutionen. In England hatte sich 1688 in der »glorreichen Revolution« das Parlament definitiv gegen die absolutistischen Bestrebungen der Könige durchgesetzt.10 An diesen Verhältnissen orientierte sich Locke und übertrug die Gesetzgebungshoheit vom Herrscher auf die Legislative. Diese wurde von jenen Bürgern gewählt, die über Eigentum verfügten. So hat er auch als einer der Ersten die Bedeutung von Mehrheitsentscheiden für die parlamentarische Willensbildung thematisiert. Die Legislative sollte jene Gesetze erlassen, die für den Schutz der Rechte des Individuums notwendig sind. Die Durchsetzung der Gesetze sollte einer Exekutive obliegen, wobei diese beiden Organe klar getrennt sein müssten. Lockes Theorie über die Ausgestaltung der öffentlichen Institutionen ist darauf ausgerichtet, für die neu aufstrebende Schicht des wirtschaftenden Bürgers möglichst gute Bedingungen zu schaffen. Auch daraus erklärt sich die zentrale Bedeutung des Eigentums in seiner Philosophie, welches eng verbunden ist mit dem Begriff der Arbeit. Arbeit wird damit zur rechtlichen Begründung des Privateigentums.


  In eigenartigem Gegensatz dazu steht Lockes Begründung dieser Ordnung aus der von Gott geschaffenen Natur der Menschen.11 Jeder Mensch sei als Individuum unabhängig, unterstehe aber dem von Gott geschaffenen natürlichen Gesetz. Die Hauptaufgabe jedes Menschen liege darin, dieses bereits in der Natur enthaltene göttliche Gesetz aufzufinden und zu erkennen. Atheisten und solchen, die sich weigerten, sich öffentlich in irgendeiner Form zu Gott zu bekennen, spricht Locke deshalb den Bürgerstatus ab. Das Erkennen der Naturgesetze verlange eine gewisse Bildung und sei damit jenen vorbehalten, die sich dieses Wissen haben aneignen können. Ihnen komme die Aufgabe zu, ihre Erkenntnis im Volk zu verbreiten und damit eine moralische Vormundschaft zu übernehmen. Verglichen mit Hobbes, hat Locke den Durchbruch zur völligen Ungebundenheit wieder etwas zurückgenommen. Die den Menschen aufgegebene Ordnung hat er mit Elementen früherer vorgegebener Ordnungen verbunden, in denen Anklänge an die Gottesebenbildlichkeit des Menschen zum Tragen kommen.


  Vor allem aber hat Locke die Vorstellungen von Hobbes mit einem anti-absolutistischen Gegenentwurf konfrontiert, den man als »Staat der Eigentümer«12 bezeichnen kann. Damit veränderte sich das Verhältnis zwischen Freiheit und Gleichheit. Während Hobbes die Gleichheit dadurch gewahrt hatte, dass er alle Menschen unter der absoluten Herrschaft gleich unfrei machte, wahrte Locke nun die Freiheit, dies aber um den Preis der Aufspaltung der Gesellschaft in Wohlhabende und Besitzlose. Verglichen mit Hobbes, hat Locke die Menschenrechte dahingehend weiterentwickelt, dass eine Übertragung von Rechten durch das Individuum an den Staat nicht mehr unbeschränkt möglich war. Damit hat Locke maßgebliche Grundlagen für den liberalen Rechtsstaatsgedanken geschaffen, und er hat die Entwicklung einer konkretisierbaren Vorstellung von den Menschenrechten ganz entscheidend beeinflusst. Weder Hobbes noch Locke haben aber das Versprechen einlösen können, welches in der Vorstellung des Gesellschaftsvertrages eingeschrieben ist, dass nämlich alle Menschen gleich und frei sind.


  Jean-Jacques Rousseau


  Im Hinblick auf die Einlösung des Versprechens schaffte sieben Jahrzehnte später der Genfer Philosoph Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) einen Durchbruch, der für die Weiterentwicklung konkretisierbarer Menschenrechte große Bedeutung erlangen sollte. Nach Rousseau ist nicht ein außerhalb des Individuums stehendes Gesetz maßgeblich, sondern das Gewissen jedes einzelnen Individuums. Er hat als Erster erkannt, dass Freiheit des Einzelnen und staatliche Durchsetzung einer Ordnung nur dann miteinander vereinbar sind, wenn diese Ordnung aus der Selbstgesetzgebung durch die Individuen hervorgeht, welche dem Staat unterworfen sind. Damit führt Rousseau die Auto-Nomie des einzelnen Menschen ein – die wörtliche Übersetzung von Selbst-Gesetzgebung. Hier kommt auch zum ersten Mal die Doppelrolle des Individuums hinsichtlich der Rechtsordnung zum Ausdruck: Einerseits hat das Individuum dem Gesetz zu gehorchen, ist also dem Recht unterworfen. Andererseits aber ist das Individuum zusammen mit den anderen gleichgestellten Individuen auch Gesetzgeber und Mitautor der Gesetze. Der Einzelne ist gleichzeitig Autor und Adressat der Gesetze, ersteres als Mitgesetzgeber, das zweite als Unterworfener unter die Gesetze, die er vorher mitverfasst hat. Freiheit gewinnt so eine weitere Dimension, sie umfasst nun auch politische Teilnahmerechte, indem das Individuum die öffentliche Ordnung mitgestalten können soll.


  Dieser Gedanke kommt bei Rousseau im Begriff der Volkssouveränität zum Ausdruck: Die Gesetzgebungshoheit, welche Locke vom Herrscher auf die Legislative verschoben hatte, übertrug Rousseau nun auf alle Individuen, die einem Staatswesen unterstellt sind. Damit bringt er zum Ausdruck, dass der Einzelne in seiner Rolle als dem Gesetz Unterworfener nur dann frei ist, wenn er zuvor in der Rolle des an der Gesetzgebung Beteiligten dem Gesetz auch zugestimmt hat. Der gemeinsame Wille aller Individuen kommt nach Rousseau in der volonté générale zum Ausdruck, die mit der Souveränität der Bürger identisch ist. Er hält Gesetzgebung für legitim, wenn sie aus einem Plebiszit hervorgegangen ist, wenn die Bürger die Richtlinien also in einer Volksversammlung beschlossen haben, was nur in Kleinstaaten denkbar ist. Für Rousseau widerspricht die definitive Verabschiedung von Gesetzen durch parlamentarische Repräsentanten dem Grundsatz der Selbstbestimmung.


  Durch die Ablehnung einer außerhalb des Individuums stehenden Autorität kam Rousseau wieder auf die Ungebundenheit des Individuums zurück, von der schon Hobbes ausgegangen war. Die Hürde, welche im Denken von Hobbes für die Weiterentwicklung der Menschenrechte angelegt war, hat Rousseau übersprungen, indem die Rechte nicht mehr an einen absolutistischen Herrscher abgetreten werden müssen, sondern nur an die volonté générale, den gemeinsamen politischen Willen aller Individuen. Gerade hier liegt aber auch wieder ein Element der Unfreiheit im Denken von Rousseau, denn die Abtretung der Rechte an die Gemeinschaft ist eine mindestens so kompromisslose wie jene von Hobbes gegenüber dem absolutistischen Herrscher.13 Zum einen überträgt das Individuum nach Rousseau alle von der Natur gegebenen Rechte an die Gemeinschaft ohne jegliche Ausnahme.14 Hobbes hatte immerhin noch dem Recht auf Leben einen besonderen Stellenwert zuerkannt. Zum andern stellt das Gemeinwesen, das durch den Gesellschaftsvertrag geschaffen wird, selbst eine Einheit dar, die nach Rousseau eine eigene Individualität aufweist. In ihr gehen die Rechte des einzelnen Individuums völlig auf. Von den Rechten des Einzelnen ist deshalb im Rahmen der volonté générale nach der Übertragung nicht mehr die Rede.


  Auch Rousseau geht davon aus, dass die Ordnung den Menschen nicht vorgegeben, sondern es ihre Aufgabe sei, die Ordnung selber zu entwickeln. Die Freiheit des Menschen wird dadurch stark aufgewertet. Freiheit wird aber so stark mit menschlicher Vollkommenheit und menschlichem Glück identifiziert, dass daraus ein fast religiöser Heilsanspruch hervorgeht, der leicht totalitär werden kann. Rousseau postuliert letztlich einen Anspruch auf Tugend und Glück, den der Staat den Bürgern garantieren soll. Damit radikalisiert er die Freiheit in einer Weise, die sie in der Praxis schließlich illusorisch werden lässt. Im Bemühen, Freiheit und Gleichheit aufeinander abzustimmen und beide Ziele gleichzeitig zu verwirklichen, führten Rousseaus Gedanken vor allem durch das Konzept der Selbstgesetzgebung und die Doppelrolle des Individuums als Autor und Adressat der Gesetze trotzdem einen entscheidenden Schritt weiter. Rousseaus Schriften hatten auf die politische Entwicklung der damaligen Zeit einen großen Einfluss, insbesondere auf die Französische Revolution. Aber auch in den folgenden Jahrhunderten haben sie die Theoriebildung inspiriert, vor allem deren radikaldemokratische Varianten. Als eigentlicher Menschenrechtsbegründer kann Rousseau nicht gelten. Dennoch bilden seine radikalen Ideen eine unentbehrliche Grundlage für den weiteren Verlauf der menschenrechtlichen Ideengeschichte.


  Immanuel Kant


  Ein Jahrhundert nach John Locke, dem bis dahin bedeutendsten Menschenrechtstheoretiker, vollzog der in Königsberg lebende deutsche Philosoph Immanuel Kant (1724–1804) den nächsten entscheidenden Schritt der Menschenrechtsphilosophie. Er schuf die Grundlage, auf welcher Freiheit und Gleichheit vereinbar wurden. Damit ermöglichte er auch den definitiven Durchbruch von einer vorgegebenen zu einer aufgegebenen Ordnung.15 Beeinflusst vom Denken Rousseaus, stützte er sich insbesondere in seiner Rechtsphilosophie teilweise auf dessen Begriffe, hinterfragte sie aber kritisch und differenzierte sie weiter aus. Das politische Ideal Rousseaus, das vollständige Aufgehen des Einzelnen im gemeinsam gebildeten Willen, schlüsselt Kant in ein moralisches und ein rechtliches Ideal auf. Gemeinsam ist den beiden Bereichen der Verzicht auf inhaltliche Vorgaben. Kant zeichnet nur das Verfahren vor, in welchem der Inhalt oder immerhin eine Möglichkeit gefunden werden kann, sich ihm anzunähern. Ausgangspunkt sowohl für den moralischen als auch für den rechtlichen Bereich ist die Freiheit des Individuums. Ein wichtiger Unterschied zwischen beiden Bereichen liegt jedoch darin, dass die Befolgung der rechtlichen Vorschriften erzwingbar ist, jene der moralischen hingegen nicht.


  Freiheit kommt dem Menschen gemäß Kant vor allem deshalb zu, weil er ein denkendes Wesen ist und weil er durch sein Denkvermögen in der Lage ist, die Dinge und Geschehnisse in der Welt zu beurteilen und zu werten. Weil der Mensch Vernunft hat, ist er in der Lage zu beurteilen, was für Konsequenzen sein Handeln für ihn und für andere hat oder haben könnte. Darüber hinaus aber gibt es in jedem Menschen etwas letztlich Unerklärbares, das ihm sagt, wie er sich verhalten soll, damit es sowohl den anderen Menschen als auch ihm selbst gegenüber verantwortbar sei. Dieses Unerklärbare ist eine moralische Kategorie, die Kant das »Sittengesetz« nennt. Jeder Mensch wird durch dieses Sittengesetz »genötigt«, das moralisch Richtige zu tun. Ob er allerdings seiner Einsicht folgt und danach handelt, ist seine eigene Sache, denn Moralität lässt sich nicht erzwingen. Auch wenn er unmoralisch handelt, kann er dem Sittengesetz nicht ausweichen. Ihm stellt sich immer wieder die Frage, ob er eine konkrete Handlung moralisch vor sich selber rechtfertigen kann. In den Worten Kants geht es darum, ob die Handlung einem subjektiven Prinzip, einer »Maxime«, folgt, »durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde«. Die ständige Nötigung durch das Sittengesetz bezeichnet Kant als »kategorischen Imperativ«.16


  Kant verzichtet darauf, inhaltliche Vorgaben darüber zu machen, was moralisch richtig oder falsch sei. Stattdessen zeigt er auf, in welchem formalisierten Verfahren sich das Individuum mit dieser Frage am besten auseinandersetzen kann. Das entscheidende Kriterium ist dabei die Verallgemeinerbarkeit oder die Universalisierbarkeit. Dass der Mensch zu dieser Auseinandersetzung fähig und innerlich auch immer wieder dazu aufgefordert ist, verleiht ihm sittliche Autonomie und macht für Kant in letzter Konsequenz die Würde des Menschen aus. Würde kommt dem Menschen deshalb zu, weil er über einen freien Willen verfügt, die Voraussetzung der Selbstgesetzgebung im Bereich der Moral. Rousseau bezog den von ihm eingeführten Begriff der Selbstgesetzgebung vor allem auf die öffentliche Ordnung, die im Recht zum Ausdruck kommt. Da für ihn Recht und Moral letztlich zusammenfallen, differenziert er die beiden Bereiche auch in der Selbstgesetzgebung nicht weiter – mit der verhängnisvollen Konsequenz, dass das Individuum die moralische Selbstbestimmung schließlich an einen totalitären Staat verlieren kann. Kant trennt nun die beiden Bereiche, nicht aber in dem Sinne, dass nur das Recht auf Selbstgesetzgebung beruhen müsse, während die Moral aus irgendwelchen vorgegebenen Werten abgeleitet werden könne. Vielmehr findet nach Kant im Bereich der Moral genauso ein Gesetzgebungsvorgang statt, jedoch nicht ein kollektiver, sondern ein individueller.


  Auch für den rechtlichen Bereich nimmt Kant eine Formalisierung vor und verzichtet auf inhaltliche Vorgaben. Das Recht dient dem Schutz der Freiheit des Individuums. Es legt die Bedingungen fest, die garantieren sollen, dass jeder nach seinem Belieben das anstreben und verwirklichen kann, was er will, sofern dies mit demselben Maß der Selbstverwirklichung aller anderen vereinbar ist. Dieses freie Belieben, zu tun und zu lassen, was man will, bezeichnet Kant als »Willkür«. Sie schließt auch ein Handeln ein, das auf persönlichen Wünschen, Begierden oder Launen beruht, die vorübergehend sein können und objektiv als unvernünftig erscheinen mögen. Willkür kann aber nicht die Grundlage sein für sittliche Autonomie. Diese ergibt sich erst aus der Selbstgesetzgebung des Einzelnen unter dem Sittengesetz, das er in sich trägt und das von persönlichen Begierden oder kurzfristigen Launen abstrahiert. Während sich das Sittengesetz nur an den Einzelnen wendet und dieser mit sich selbst ausmachen muss, worin es besteht und ob er ihm folgen will, dient das rechtliche Gesetz dem menschlichen Zusammenleben. Es schützt die Freiheit des Individuums, indem die anderen notfalls auch gezwungen werden können, ihre Freiheit nur in einer Weise auszuüben, welche die gleiche Freiheitsausübung aller Individuen nicht verunmöglicht. Freiheit ist deshalb unausweichlich verbunden mit Gleichheit. Nur als gleiche Freiheit ist Freiheit überhaupt denkbar.


  Bei Kant gibt es letztlich nur ein einziges angeborenes Recht auf Freiheit, das dem Menschen »kraft seiner Menschheit« zusteht.17 Es wird deshalb als »Menschheitsrecht« bezeichnet und ist im Wesentlichen darauf ausgerichtet, Fremdbestimmung des Individuums zu vermeiden. Damit es geschützt werden kann, müssen Institutionen eingerichtet werden, welche die Wahrnehmung dieses Rechtes garantieren können. Dies müssen staatliche Institutionen sein. Auch die notfalls zwangsbewehrte Durchsetzung des Rechts kann nur Aufgabe des Staates sein. Wie die Denker vor ihm geht Kant von einem Naturzustand aus. Er stellt sich diesen Zustand so vor, dass eine Art Privatrecht geherrscht habe, aufgrund dessen jedes Individuum zunächst einmal beliebige Dinge – allerdings nur provisorisch – in seinen Besitz genommen habe. Einen Krieg aller gegen alle wie bei Hobbes bedeutet der Naturzustand gemäß Kant zwar nicht, dennoch ist dieser Zustand mangels Rechtsschutz eine unsichere Sache. Deshalb verlangt das angeborene Freiheitsrecht von den Menschen, dass sie den Naturzustand verlassen und sich zwangsbewehrten öffentlichrechtlichen Gesetzen unterwerfen, dass sie sich in den Worten von Kant in einen »bürgerlichen Zustand« begeben. Die Menschen sollen sich in einem Staat zusammenfinden, den Kant als »die Vereinigung einer Menge von Menschen unter Rechtsgesetzen« definiert.


  Die Pflicht der Menschen, sich unter Rechtsgesetzen zusammenzufinden und damit einen Staat zu gründen, ergibt sich aber auch daraus, dass die gesetzgebende Gewalt nur »dem vereinigten Willen des Volkes« zukommen kann.18 Kant übernimmt das Konzept der Volkssouveränität von Rousseau, allerdings in modifizierter Form und ohne dessen Vorstellungen zur plebiszitären Demokratie. Im Idealfall sei es Aufgabe des Volkes, im Namen aller Staatsbürger »vermittelst ihrer Abgeordneten (Deputierten) ihre Rechte zu besorgen«. Dieses repräsentative System sieht er aber erst dann verwirklicht, wenn der Staat zur Form einer »wahren Republik« gefunden hat. Mit dem Begriff der Republik meint Kant die Teilnahme aller Bürger an der res publica. Das Menschheitsrecht von Kant wird deshalb auch als »Recht auf eine Republik« bezeichnet oder als »Recht auf einen Staat«.19 Die Erweiterung des Freiheitsverständnisses durch politische Teilnahmerechte, welche schon Rousseau vorgedacht hat, kommt bei Kant erst richtig zum Tragen. Kant entwirft die Grundelemente der parlamentarischen Demokratie, lehnt aber im Gegensatz zu Rousseau direkt demokratische Elemente ab.20


  Republikanismus


  Ein konkretes System der staatlichen Institutionen zeichnet Kant nicht vor, vielmehr nimmt er auch diesbezüglich eine Formalisierung vor. Er zeigt den Weg auf, wie man sich republikanischen Zuständen annähern kann. Solange der republikanische Zustand noch nicht erreicht ist, müssen Gesetze durch den Fürsten erlassen werden, der sich auch auf seine Staatsbeamten stützen kann. Damit beschreibt Kant die Situation in seinem Staat Preußen, dem die Stadt Königsberg zugehörte. Kant hat aber die Geschehnisse der 1789 ausgebrochenen Französischen Revolution genau verfolgt. Er war überzeugt, dass sich die kontinentaleuropäischen Monarchien im Niedergang befänden. Deshalb werde sich der republikanische Zustand über kurz oder lang überall durchsetzen. Es ging ihm auch darum, beim Übergang von der Monarchie zur Republik Gewaltexzesse zu vermeiden. Dabei hatte er Exzesse der Französischen Revolution vor Augen.21


  Der Fürst ist aber in der Gesetzgebung nicht frei. Er hat darauf zu achten, dass er »seine Gesetze so gebe, als sie aus dem vereinigten Willen eines ganzen Volkes haben entspringen können, und jeden Untertan […] so anzusehen, als ob er zu einem solchen Willen mit zusammen gestimmt habe. Denn das ist der Probierstein der Rechtmäßigkeit eines jeden öffentlichen Gesetzes.«22 Auch hier nimmt Kant wieder eine Formalisierung vor, sein »Probierstein« ist ein Gedankenexperiment. Kant bestimmt nicht vom Inhalt her, was gerecht sei, sondern er trägt dem Monarchen auf, sich vorzustellen, ob seine Untertanen dem Gesetz zustimmen würden, wenn sie die Möglichkeit dazu hätten. Solange die Bürger noch nicht über ihre Abgeordneten »ihr Recht besorgen« können, muss sich der Monarch als Mandatar und Repräsentant der Bürger betrachten und die Abwägung für sie vornehmen. Ist der Zustand der Republik einmal erreicht, können die Bürger diese Abwägung selber vornehmen. Die von Kant eingeführte Formalisierung gilt auch für sie: Sie sollen konkrete Gesetzesvorlagen nicht daraufhin überprüfen, ob sie ihnen gefallen oder ob sie ihnen persönliche Vorteile bringen, sondern die entscheidende Frage geht dahin, ob die Gesetze von allen gewollt werden können, die unter diesen Gesetzen werden leben müssen. Der Allgemeinwille ist für Kant nicht identisch mit der Summe aller privaten Interessen. Vielmehr verlangt die Gesetzgebung, dass die Bürger von ihrer privaten Situation abstrahieren und nach allgemeinen Kriterien der Vernunft prüfen, ob die geplante Regelung im Sinne aller Betroffenen verallgemeinerbar sei. Das entscheidende Kriterium ist wieder die Universalisierbarkeit. Durch die Verallgemeinerung gewinnt der Bürger zunächst einmal eine Freiheit gegenüber sich selber, gegenüber seinen eigenen, vielleicht vorübergehenden und damit objektiv gesehen eher unvernünftigen Wünschen und Launen. Dies ist die Voraussetzung für eine objektive Prüfung der Universalisierbarkeit.


  Hier trifft sich der rechtliche Bereich mit dem moralischen. Auch das Sittengesetz stellt den einzelnen Menschen immer wieder vor die Frage, ob sein Handeln einem subjektiven Prinzip folge, von dem er auch »wollen kann, dass es zum allgemeinen Gesetz werde«, mit anderen Worten, dass es universalisierbar sei. Auch hier ist der »Probierstein« ein Gedankenexperiment. Genauso wie ein einzelner Mensch eine bestimmte Handlung nur dadurch vor sich selber moralisch rechtfertigen kann, dass er prüft, ob das zugrunde liegende subjektive Prinzip universalisierbar wäre, genauso muss der Mensch als gesetzgebender Bürger prüfen, ob eine Gesetzesvorlage durch alle Gesetzesunterworfenen gewollt sein könnte, also universalisierbar wäre. Im moralischen Bereich kommt die Würde des Individuums dadurch zum Tragen, dass es durch das Gedankenexperiment der Verallgemeinerung seiner eigenen Prinzipien das Sittengesetz zur Anwendung bringt. Genauso verhält es sich im rechtlichen Bereich. Das einzige angeborene Recht auf allgemeine und gleiche Freiheit kommt dadurch zum Tragen, dass der Gesetzgeber durch das Gedankenexperiment der Universalisierbarkeit den allgemeinen Volkswillen ermittelt.


  Der Republikanismus von Kant weist aber zusätzlich über die innerstaatlichen Verhältnisse hinaus. Wie die Individuen den Naturzustand verlassen und in einen Zustand »unter Rechtsgesetzen« eintreten sollen, so soll auch ein internationaler Rechtszustand angestrebt werden. Völkerrecht soll durch einen freien »Föderalismus« souveräner Staaten geschaffen werden, die sich landesintern auf eine republikanische Verfassung stützen. Kant spricht von einem »Völkerbund«, den diese Staaten bilden sollen, einen Weltstaat lehnt er ausdrücklich ab. Sein »Weltbürgerrecht« beschränkt er auf »Bedingungen der allgemeinen Hospitalität«. Die Menschen sollen auch Staaten bereisen können, über deren Bürgerrecht sie nicht verfügen, und es soll ihnen dort ein minimaler Schutz zugestanden werden.23 Zwar stellt diese Forderung, verglichen mit heute, einen bescheidenen Anfang dar. Dennoch ist Kant auch in jenem Bereich ein entscheidender Schritt in der Theorie der Menschenrechte zu verdanken, der über den innerstaatlichen Schutz hinausgeht.


  Zum innerstaatlichen öffentlichen Recht, welches das Zusammenleben der Menschen im Rahmen des einzelnen Gemeinwesens festlegt, und zum Völkerrecht, das den Beziehungen zwischen den Staaten eine Ordnung verleiht, kommt das »kosmopolitische« Recht hinzu. Es legt nicht nur die Ansprüche jedes Menschen gegenüber den Staaten fest, deren Bürger er nicht ist, sondern es zielt auch darauf ab, das Zusammenleben des Einzelnen mit allen jenen Menschen in eine rechtliche Ordnung zu bringen, die keine Bürger desselben Gemeinwesens sind. Damit gewinnt das angeborene Recht auf allgemeine und gleiche Freiheit eine weitere Dimension.


  3. Menschenrechte, Moral und Recht


  Mit der Rechts- und Moralphilosophie von Kant kommt hinsichtlich der Menschenrechte eine erste Entwicklung der Grundlagen zum Abschluss. Im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts setzte die Ausformulierung konkreter Menschenrechtserklärungen ein, die im Zusammenhang standen mit der Neugründung von Nationalstaaten oder mit der Überführung bestehender Staaten in neue Staats- und Regierungsformen. Die gegenseitige Beeinflussung von Theoriebildung und politischer Praxis hat sich dadurch verstärkt. Kant nahm zu den politischen Geschehnissen Stellung, insbesondere zog er Lehren aus der Französischen Revolution. Zum Abschluss dieses ersten Teiles werden einige Fragen vertieft, wie sie sich im Vergleich der vier Autoren ergeben, die hinsichtlich der ersten Grundlagenentwicklung der Menschenrechte summarisch dargestellt worden sind. In einigen Punkten ergibt sich dabei auch schon ein Bezug zur Gegenwart.


  Normativität und Wirklichkeit


  Menschenrechte orientieren sich negativ an den wirklichen Verhältnissen. Wenn Menschenrechtstheorien aufgestellt und philosophisch begründet werden, so liegt der Grund dafür immer in einer nicht befriedigenden Wirklichkeit, in leidvollen Erfahrungen der Verletzung von Menschenwürde. Jede Philosophie der Menschenrechte entsteht, weil in der Wirklichkeit etwas »nicht stimmt«, weil der Wirklichkeit etwas anderes gegenübergestellt wird, was anzustreben wäre. Es wird eine Norm aufgestellt, an der die Wirklichkeit zu messen ist. Wenn ein Zustand beschrieben wird, der noch nicht verwirklicht ist, handelt es sich um eine »normative« Beschreibung. Normativität bedeutet einen Maßstab, an welchem die Wirklichkeit gemessen wird. Der Maßstab sagt nicht aus, wie es ist, sondern wie es sein sollte. Dem »Sein« wird ein »Sollen« gegenübergestellt. In die heutige Sprache übersetzt, könnte man sagen, jedes Menschenrecht, das später einmal rechtlich konkretisiert wird, habe mit der Feststellung »hier stimmt etwas nicht« eines Menschen begonnen. Es ist die ganz elementare Intuition, im Gegensatz zu den wirklichen Verhältnissen eine eigene Vorstellung des Richtigen oder des Gerechten zu entwickeln. Dazu ist der Mensch – und nur der Mensch – fähig.24 Er kann »Nein« sagen, weil er über einen freien Willen verfügt, der – nach Kant – letztlich seine Menschenwürde ausmacht.


  Jedes Rechtsgesetz – sei dies eine Staatsverfassung, eine Ordnungsregel für den Straßenverkehr, eine Bestimmung über den Abschluss von privaten Verträgen oder eine internationale Vereinbarung zwischen Staaten – hält etwas fest, was einen menschlichen Willen zum Ausdruck bringt. Es ist der Wille einer verfassungsgebenden Versammlung, eines Gesetzgebers oder einer Behörde, wer immer zuständig sein mag, die betreffende Rechtsnorm zu formulieren. Setzung einer Rechtsnorm ist ein normativer Akt, der zum Ausdruck gebrachte menschliche Wille führt zu einer Norm des Sollens. Wenn keine Normativität gegeben ist, wenn also kein menschlicher Wille zum Ausdruck kommt, beschreibt ein Text oder ein Satz die Wirklichkeit. Ein solcher Satz ist deskriptiv. Er kann die Wirklichkeit zwar richtig oder falsch beschreiben, aber menschlicher Wille kommt darin nicht zum Ausdruck. Die Unterscheidung zwischen normativen und deskriptiven Texten zeigt sich auch, wenn Rechtsgesetze mit Naturgesetzen verglichen werden. Die traditionelle Naturwissenschaft will Naturgesetze ergründen, und sie geht davon aus, dass es in der Natur Gesetze gibt, deren Logik mit wissenschaftlichen Methoden ergründet werden kann. Naturgesetze sind nicht normativ, in ihnen kommt kein menschlicher Wille zum Ausdruck, sie sind der Natur gegenüber rein deskriptiv.


  In der Praxis bedeutet Normativität im Zusammenhang mit den Menschenrechten, dass man sich auf einen Maßstab beruft, der mit den wirklichen Verhältnissen nicht übereinstimmt, und eine Angleichung dieser Verhältnisse an den Maßstab verlangt. Normativität gibt dem einzelnen Menschen Argumente in die Hand, um eine Veränderung der tatsächlichen Verhältnisse in einer bestimmten Richtung zu verlangen. Deshalb bedeutet Normativität auch, dass ein solches Verlangen begründet werden muss. Eine Norm ist immer mit einer Begründung verbunden, selbst wenn sich in der Wirklichkeit noch kaum jemand dieser Begründung anschließen kann. Eine Norm ohne Begründung wäre keine Norm, sondern es würde sich dabei um einen Glaubenssatz handeln, der absolute Wahrheit beansprucht und gerade deshalb gar keiner Begründung bedarf.


  Die Menschenrechte leben geradezu davon, dass ein Spannungsverhältnis besteht zwischen dem Anspruch und dessen Verwirklichung. Sobald die Wirklichkeit selber zum Maßstab gemacht wird, verlieren die Menschenrechte ihren Gehalt. Oder anders gesagt: Sobald die Wirklichkeit so ideal ist, dass man sie sogar zum normativen Maßstab erheben könnte, erübrigt sich dieser Maßstab. Im Paradies braucht es keine Menschenrechte. In der Vergangenheit wurde immer wieder versucht, eine konkrete Wirklichkeit zum normativen Maßstab zu erklären und dadurch Anspruch und Verwirklichung in Übereinstimmung zu bringen. Die Folgen waren verheerend. Diktaturen haben die Wirklichkeit stark beschönigt und verzerrt dargestellt, damit auch nur ansatzweise ein Abglanz normativer Richtigkeit erweckt werden konnte. Aber auch die von der Wirklichkeit abweichende Norm, die aufgestellt wird, um die Wirklichkeit in einer bestimmten Richtung zu verändern, kann nicht das Paradies beschreiben. Menschenrechte werden immer in einer konkreten Situation formuliert, und sie müssen stets unvollkommen bleiben. Erst in einer bestimmten historischen Situation und ausgehend von konkreten menschlichen Leidenserfahrungen, erhalten Menschenrechte als normativer Maßstab einen konkreten Inhalt. Spätere Leidenserfahrungen in neuen historischen Situationen oder in anderen Ländern und Weltregionen verändern diese Inhalte, weiten sie aus und konkretisieren sie weiter. Auch können spätere Ungerechtigkeitserfahrungen dazu führen, dass Widersprüche zu früher aufgestellten Normen sichtbar werden, welche ihrerseits auf frühere Ungerechtigkeitserfahrungen zurückgehen.25


  Wenn Menschenrechte wirksam sein sollen, muss also in zweifacher Hinsicht eine klare Trennung bestehen zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Zum einen muss der Anspruch immer als Alternative zur Unrechtserfahrung in der Wirklichkeit formuliert werden, alles andere führt entweder ins illusionäre Paradies oder in die reale Diktatur. Aber Maßstab und Wirklichkeit bleiben dennoch aufeinander bezogen, denn der Maßstab drängt sich ja auf, weil die Wirklichkeit als leidvoll erfahren wird. Zum andern bleibt die Formulierung der Alternative immer provisorisch.26 Der menschenrechtliche Anspruch kann nie in seiner Absolutheit formuliert werden, sondern nur entsprechend der konkreten historischen und regionalen Situation. Menschenrechte sind ein stetiger und nie zur Ruhe kommender Versuch, sich dem Absoluten anzunähern, das im Begriff der Menschenwürde anklingt, das man aber nie konkret formulieren kann.27 Könnte man das Absolute formulieren, käme der Annäherungsprozess zum Abschluss, er käme zur Ruhe – eine paradiesische oder diktatorische Ruhe.28 So gesehen enthält jede Erklärung der Menschenrechte »eine doppelte ›Anmaßung‹, weil sie Prinzipien und Rechte errichtet, die (politisch) noch nicht verwirklicht sind, und diesen Akt dabei jemandem zuschreibt, der ebenfalls noch ›nicht existiert‹ – dem freien Menschen«.29 Die Antwort auf diese Anmaßung ist generell für Verfassungen formuliert worden, also auch über die Menschenrechte hinaus: »Die Versprechen einer demokratischen Verfassung sollen nicht als beständiger Quell der Enttäuschung dienen, […] sondern als ein Ansporn, die Ordnung weiterzuentwickeln.«30


  Normativität und Menschenrechtstheorien


  Das Spannungsverhältnis zwischen Normativität und Wirklichkeit kommt auch in der Entwicklung der Menschenrechtstheorien zum Ausdruck. Hobbes hat mit der Vorstellung vom Gesellschaftsvertrag einen normativen Ausgangspunkt geschaffen, der für die Entwicklung der Menschenrechte nicht mehr hintergehbar war. Er hat die Freiheit des Einzelnen ein für alle Mal postuliert. Freiheit und Gleichheit wurden in seiner Theorie illusorisch. Dies ist darauf zurückzuführen, dass er die Normativität nicht weiterentwickelte, sondern sich im praktischen Gesellschaftsentwurf an der Wirklichkeit orientierte. Er ging davon aus, dass die frei und gleich geborenen Menschen, wenn man sie denn in die Wirklichkeit entließe, sofort in einen Kriegszustand aller gegen alle geraten würden, was nur durch einen starken Staat und einen gesetzgebenden absoluten Herrscher aufgefangen werden kann. Freiheit und Gleichheit gehören nicht zur normativen Hinterlassenschaft von Hobbes, er gibt dem Individuum nichts in die Hand, worauf es sich diesbezüglich berufen könnte. Hingegen geht die normative Begründung der Staatlichkeit auf Hobbes zurück. Im Vordergrund steht dabei das Recht auf Leben. In der Normativität von Hobbes brauchen frei und gleich geborene Menschen einen Staat, damit sie vor Anarchie und Tod geschützt sind.


  Bei Locke zielt die Normativität in umgekehrte Richtung. Alleiniger normativer Maßstab sind die Individualrechte, insbesondere das Recht auf Eigentum, bestehend aus Leib, Leben und Privateigentum. Über diese Rechte verfügt das Individuum schon im Naturzustand. Sie liegen der Staatsbildung voraus, und der Staat darf nur so weit ausgebildet werden, als er diese Rechte nicht verletzt. Lockes Konzeption der staatlichen Organisation hat selber keine normative Qualität, sie dient lediglich als Instrument zur Sicherung der Individualrechte.31 Nur diese Letzteren begründet er normativ, er setzt dafür einen Maßstab, den er jeglicher davon abweichenden Wirklichkeit gegenüberstellt. Weil auch Locke – wie vor ihm schon Hobbes – seine Konzeption der staatlichen Organisation an der Wirklichkeit orientiert, geht er von den Verhältnissen in England aus. Da er die Gesetzgebungshoheit auf die Legislative übertragen hat, muss er vor allem dieser klare Grenzen setzen. Die normativ begründeten Individualrechte, die bei Locke vorstaatlich und vorpolitisch sind, bilden auch für die Legislative eine absolute Schranke. In der englischen Linie der Menschenrechtsentwicklung spielt die Parlamentssouveränität eine entscheidende Rolle, wie sie sich seit der Magna Charta aus verschiedenen Herrschaftsverträgen entwickelt hat. Lockes Normativität konzentriert sich deshalb stark auf diese Schranke. Seine Zweite Abhandlung über die Regierung ist ein »Appell an das Volk und an die Regierenden, ihre Beziehungen diesem Muster gemäß einzurichten«32. Die Normativität von Locke gibt dem Individuum Argumente zur Verteidigung der Freiheitsrechte in die Hand, die gegen den Staat gerichtet sind.


  Rousseau konzentriert seine normative Aussage im Unterschied zu Locke auf die Organisation der staatlichen Institutionen, wobei die Volkssouveränität im Mittelpunkt steht. Bei Rousseau sind die Individualrechte nicht mehr vorstaatlich und vorpolitisch, sondern die Berechtigten müssen sie in Ausübung der Volkssouveränität durch die Gesetzgebung selber ausgestalten. Die Unterscheidung zwischen Normativität und Wirklichkeit macht Rousseau selber deutlich, indem er neben dem Begriff der volonté générale jenen der volonté de tous verwendet, womit die Summe der Einzelinteressen und der partikularen Vorlieben gemeint ist. Der normative Begriff der Volkssouveränität kommt in der volonté générale zum Ausdruck, einer Idealvorstellung vom Gemeinwillen aller Rechtsunterworfenen, auf welchen sich diese in der demokratischen Auseinandersetzung geeinigt haben. Weil es sich um eine Idealvorstellung handelt, kann Rousseau die Aussage machen, die volonté générale könne die Menschenrechte nicht verletzten, sie sei »immer auf dem rechten Weg«.33 Der faktische Souverän hingegen kann die Menschenrechte sehr wohl verletzen, und zwar dann, wenn er statt der volonté générale der volonté de tous folgt, wenn sich also die Einzelinteressen durchsetzen.


  Dem normativen Gesetzgeber sind bei Rousseau keine Schranken gesetzt, auch nicht durch Individualrechte. Diesen Rechten kommt keine normative Wirkung zu, weil für ihn der ideal gedachte normative Gesetzgeber mit dem wirklichen Gesetzgeber identisch ist. Wenn der wirkliche Gesetzgeber durch seine Gesetzgebung Menschenrechte verletzt, gilt das beschlossene Gesetz dennoch als absolute Wahrheit, weil es auf die volonté générale zurückgeht. Zwischen Normativität und Wirklichkeit wird nicht unterschieden, »Sollen« und »Sein« fallen zusammen. Bei Rousseau haben die Menschenrechte keine normative Qualität. Sie können nicht als normativer Maßstab für die Wirklichkeit herangezogen werden. Hingegen gibt Rousseau dem Individuum die normativen Argumente in die Hand, politische Teilhabe einzufordern. Rousseau hat als Erster einen normativen Begriff der Volkssouveränität formuliert, womit er für die Entwicklung der modernen Demokratie einen außerordentlich wichtigen und bahnbrechenden Beitrag geleistet hat.


  Verglichen mit den drei vorgenannten Philosophen, gibt die Normativität von Kant dem Individuum die umfassendsten Argumente in die Hand. Im Vergleich mit Rousseau besteht der entscheidende Schritt von Kant darin, dass er die Identität des idealen mit dem wirklichen Gesetzgeber vermeidet. Die tatsächliche Gesetzgebung kann das Ideal des normativ gedachten Allgemeinwillens nie erreichen. Es bleibt immer bei einer Annäherung an die Gerechtigkeitsvorstellungen, welche aus der volonté générale hervorgehen. Deshalb ist für Kant der Allgemeinwille auch nicht abhängig von der Herrschaftsform. Solange die Herrschaftsform der Republik noch nicht erreicht ist, kann der Allgemeinwille auch durch einen beliebigen Gewalthaber repräsentiert werden, denn entscheidend ist nicht das Entstehungsverfahren für die Gesetze, sondern das Gedankenexperiment der Universalisierbarkeit. Wenn der Fürst dieses Gedankenexperiment gewissenhaft ausführt, wobei er sich auch auf die ihn umgebenden Beamten stützen kann, trägt er gemäß Kant in ähnlicher Weise zur Annäherung der Gesetzgebung an den normativ gedachten Allgemeinwillen bei, wie es ein demokratisch gewählter Gesetzgeber tun müsste.


  Aber Gesetzgebung durch den Fürsten kann nur ein provisorischer Zustand sein, denn auch der Republikanismus selber hat bei Kant normative Qualität.34 Die Republik ist der normativ gesetzte Zustand, auf den sich jede Herrschaftsform hinbewegen soll. So gibt Kant dem Individuum in zweifacher Hinsicht normative Argumente in die Hand. Einerseits kann es politische Teilhabe verlangen, andererseits die Menschenrechte. Das eine kann ohne das andere letztlich nicht bestehen. Menschenrechte und politische Teilhabe – heute würde man sagen, Menschenrechte und Demokratie – weisen in der normativen Vorstellung Kants gegenseitig aufeinander hin.


  Naturrecht und Positives Recht


  Für die Entwicklung der Menschenrechte ist das Naturrecht von ganz entscheidender Bedeutung. Im Naturrecht kommt die Vorstellung zum Ausdruck, man könne aus der Natur des Menschen eine Ordnung ableiten, deren Sinn und Wert den Menschen vorgegeben ist. Das Konzept des Naturrechtes erschließt sich vor allem aus einer Gegenüberstellung zum »Positiven Recht«, worunter man die Gesamtheit jener Rechtsnormen versteht, welche in einer konkreten Rechtsgemeinschaft zur Anwendung gelangen. Normen des Positiven Rechts entstehen dadurch, dass sie in dem für die Rechtssetzung vorgesehenen Verfahren erlassen worden sind, sie entstehen mit anderen Worten durch ihre »Positivierung«. Demgegenüber geht das Naturrecht dem Positiven Recht voraus, es bewegt sich auf einer »überpositiven« Ebene. Naturrecht ist nicht deshalb gültig, weil es in einem bestimmten Verfahren erlassen und in bestimmte Formen gebracht worden ist, die Gültigkeitsvoraussetzungen für Positives Recht darstellen, sondern es kann Gültigkeit auch jenseits solcher formalen Bedingungen beanspruchen. Die Naturrechtslehre betrachtet die Natur und damit auch die menschliche Natur als ein Ordnungsgefüge, das unabhängig vom Willen und Handeln der Menschen existiert, sei dies nun eine von Gott den Menschen vorgegebene, eine kosmische oder eben eine »natürliche« Ordnung.


  »Naturrecht« ist von der Antike bis zum Ende des 18. Jahrhunderts die Bezeichnung für einen großen Teil der gesamten Rechtsphilosophie. Über die Jahrhunderte machte es eine Entwicklung durch. Neben die Wurzeln in der antiken Philosophie treten im Mittelalter die christlichen Wurzeln, und die beiden Stränge machen gemeinsam jenes Naturrecht aus, das als klassisches oder traditionelles bezeichnet wird. Diese traditionelle Naturrechtslehre ist mit göttlichem Recht verknüpft. Sie erkennt in der Welt eine gottgeschaffene Harmonie, die auch in der Natur zum Ausdruck kommt und sich aus dieser ableiten lässt. Mit der Reformation kommt dann aber ein individualistisches Menschenbild auf, denn der protestantische Gläubige ist für seine Beziehung zu Gott nicht mehr auf die Kirche angewiesen und tritt aus den Bindungen der feudalistischen Gesellschaftsordnung heraus. Für die Rechtsphilosophie bedeutet dies den Anfang des Übergangs vom klassischen zum modernen Naturrecht.35 Am Anfang dieses Übergangs steht der niederländische Diplomat und Gelehrte Hugo Grotius (1583 – 1645), der auch als Begründer des Völkerrechtes gilt. Er stellte die Verknüpfung der naturrechtlichen Vorstellungen mit göttlichem Recht in Frage.


  Als Folge eines Glaubensstreites in seinem Heimatland, in welchem die calvinistische Partei obsiegte, wurde Grotius 1618 des Hochverrates angeklagt und zu lebenslanger Haft verurteilt, die er in einer Wasserburg zu verbringen hatte. Seine Frau Maria und deren Magd Elsje durften ihn nicht nur mit Speise und Trank versorgen, sondern auch mit den für seine Studien notwendigen Büchern, die in einer großen Kiste auf einem Nachen zum Gefängnis und nach Gebrauch wieder zurückgebracht wurden. Dass die beiden Frauen, nachdem der Gelehrte zwei Jahre in Haft verbracht hatte, diesen im Frühling 1621 kurzerhand selber in die Bücherkiste steigen ließen und ihm so zur Flucht verhalfen, blieb nicht ohne Folgen: Drei Jahre nach seinem Tod besiegelte der Westfälische Frieden 1648 die Umsetzung des Völkerrechtes in Europa, wie es Grotius in den Jahren nach seiner nur teilweise verbüßten Haft entworfen hatte.36


  Auch wenn Grotius die Verknüpfung des Naturrechtes mit göttlichem Recht ablehnte, hielt er noch am göttlichen Ursprung des Naturrechtes fest. Für ihn hatte Gott die Menschen so geschaffen, dass sie in der Lage seien, gültige Prinzipien aus ihrer Natur abzuleiten. Der bereits im Zusammenhang mit der Menschenwürde erwähnte Jurist Samuel Pufendorf (1632 bis 1694) vollzog den nächsten Schritt im Übergang vom traditionellen zum modernen Naturrecht. Zur Bestimmung der naturrechtlichen Normen müsse man nicht auf Gott zurückgehen, sondern sie würden sich aus der Vernunft, dem Trieb und den Umweltbedingungen des Menschen ergeben. Andere Denker haben das Naturrecht weiterentwickelt. Es fand eine kontinuierliche Verschiebung weg von göttlicher Vorgabe und hin zu allgemeingültigen und universal anerkannten Werten statt, welche durch die Vernunft der Menschen konkretisiert werden müssten. Die Vernunft der Menschen tritt an die Stelle der göttlichen Vorgabe, was einer Säkularisierung des Naturrechts gleichkommt.37 Das moderne Naturrecht wird denn auch als »rationales Naturrecht« oder als »Vernunftrecht« bezeichnet.


  Der Übergang vom theologisch begründeten zum rational begründeten Naturrecht ändert jedoch nichts daran, dass die Naturrechtslehre eine »geheime, vorgegebene Ordnung der Natur und der Gesellschaft« voraussetzte. Diese könne nur von den »Vernünftigen« richtig erkannt werden: von Philosophen, Theologen, Juristen und sonstigen Experten.38 So wurde also eine Analogie hergestellt zwischen den Naturwissenschaften einerseits, welche die vorgegebenen Gesetze der physischen Natur erkunden, und der Rechtswissenschaft andererseits, welche die genauso natürlich vorgegebenen Gesetze in der Gesellschaft ergründet. So wie Isaak Newton im 17. Jahrhundert die Regeln der Schwerkraft entdeckt hatte, so sollte es möglich sein, den Inhalt der natürlichen Rechtsgesetze zu erkennen. Anders als beim Positiven Recht beruht die Normativität des Naturrechtes – auch des modernen Naturrechtes – somit nicht auf menschlichem Willen. Diesbezüglich sollte jedoch zusätzlich das zeitbedingte Menschenbild in Betracht gezogen werden.


  Durch den Übergang vom traditionellen zum modernen Naturrecht wird in diesem nämlich ein Element wirksam, das seine Bedeutung bewahrt hat und bis heute Wirksamkeit entfalten kann. Die Vertreter des modernen Naturrechtes wollten von der Natur des Menschen ausgehen, »wie sie nun einmal ist«, und nicht wie im traditionellen Naturrecht von einer Natur, wie sie sein sollte.39 Unbeabsichtigt legten sie dem ein Menschenbild zugrunde, das von der damaligen Zeit abhängig war. Die modernen Naturrechtstheoretiker ließen in die »wirkliche Natur« des Menschen unbewusst jene zeitbedingten Inhalte einfließen, die ihnen als notwendig erschienen, um daraus entsprechende Prinzipien ableiten zu können. Diese Ableitung gelingt nur dann, »wenn man vorher die menschliche Natur mit kulturellen Forderungen und Bedürfnissen angefüllt hat; dann kann man wie der Zauberkünstler aus dem Zylinder aus ihr breit herausholen, was man vorher zusammengepackt hineingelegt hat«40.


  Die Gegenüberstellung zum Positiven Recht macht schließlich deutlich, dass es sich beim Naturrecht eben nicht um anwendbares Recht handeln kann, sondern gleichsam um ein Rechtsideal oder um »Recht nur im ethischen Sinne von Gerechtigkeit«. Gerade deshalb war das Naturrecht für die Entwicklung der Menschenrechte von so entscheidender Bedeutung. Menschenwürde ist in ihren Anfängen von der Antike bis Ende des Mittelalters eine rein naturrechtliche Kategorie. Das Naturrecht erhebt die Menschenwürde geradezu ins Zentrum seiner Lehre und gewinnt daraus die Vorstellung, dass dem einzelnen Menschen konkrete Ansprüche zustehen können. Aus der naturrechtlichen Begründung der Menschenrechte leitet sich in der historischen Entwicklung denn auch die universale Geltung dieser Rechte ab. Sie sind unabhängig von einer konkreten Rechtsgemeinschaft sowie deren Positivem Recht und stellen ausschließlich auf das Mensch-Sein der Menschen ab. Die entscheidende Triebkraft für die ersten Positivierungen der Menschenrechte im ausgehenden 18. Jahrhundert war das Naturrecht. Aber dadurch wurden die Menschenrechte zu Positivem Recht, und das Naturrecht wurde nach der Positivierung durch das Positive Recht abgelöst.


  Ein anderer Begriff, der im Naturrecht wichtig wurde, schließlich aber auch zu dessen Abklingen zugunsten des Positiven Rechtes beigetragen hat, ist jener der Souveränität.41 Im Mittelalter bestanden die wichtigsten Aufgaben eines weltlichen Herrschers in der Heerführung und im Amt des Richters, der göttliches Recht anzuwenden hatte. Im 16. Jahrhundert kam der Gedanke auf, dass Könige auch befugt sein sollten, Gesetze nach ihrem eigenen Gutdünken selber zu erlassen. Die Gesetzgebungshoheit des Herrschers kam in dessen »Souveränität« zum Ausdruck. Der Begriff geht auf den französischen Juristen Jean Bodin (1529 – 1596) zurück, der nach einer Möglichkeit suchte, in seinem Vaterland wieder die Grundlage für eine friedensstiftende öffentliche Ordnung zu schaffen. Diese war aufgrund der Religionskriege zusammengebrochen und hatte im blutigen Schrecken der Bartholomäusnacht von 1572 geendet, in welcher auf obrigkeitlichen Befehl Tausende von Hugenotten ermordet worden waren. Bodin definierte den Staat als »am Recht orientierte, souveräne Regierungsgewalt« und sprach die Gesetzgebungshoheit dem absoluten Herrscher zu, der nach französischem Vorbild gedacht war.42


  Die Gesetzgebungshoheit wurde aber auch von Bodin so verstanden, dass der Herrscher immer noch das übergeordnete göttliche Recht mit zu berücksichtigen hatte. Von dieser Vorstellung hat sich erst Hobbes definitiv verabschiedet. Er interpretierte das Naturrecht und den Souveränitätsbegriff dahingehend, dass das Recht des einzelnen Menschen vollumfänglich aus der Gesetzesherrschaft und aus dem Verfahren der Gesetzgebung abgeleitet werden muss. Damit hat Hobbes einen kompromisslosen Rechtspositivismus eingeführt. Verbindlich ist nur noch das Positive Recht. Einerseits darf nun jeder alles tun, was ihm aus egoistischen Gründen in den Sinn kommt, andererseits aber muss der chaotische Kriegszustand aller gegen alle vermieden werden, der dadurch entstehen könnte. Letzteres besorgt der absolute Herrscher durch seine Gesetzgebung. Dabei ist er an nichts gebunden, er ist frei, nachdem der Gesellschaftsvertrag die Gesellschaft aus der Ordnung der Natur herausgelöst hat. Hobbes hat die Souveränität mit der Gesetzesherrschaft verbunden und mit der Form, in welcher Gesetze erlassen werden müssen, damit sie Geltung erlangen können. Gleichzeitig hat er aber die Souveränität von allen anderen Bindungen abgelöst.


  Naturrechtsbezug bei Locke


  Auch Locke wies zwar die zentrale Funktion zur Freiheitssicherung der Gesetzgebung zu. Seit Hobbes hatte sich aber in England manches geändert. Mit der Glorreichen Revolution hatte sich 1688 das Parlament gegen das absolutistische Königtum definitiv durchgesetzt. Nach diesem Vorbild setzte Locke das Parlament als souveränen Gesetzgeber ein. Damit begründete er einen ersten Ansatz zum Gedanken der Volkssouveränität, wobei sein »Volk« nur jene Bürger meint, welchen durch die verschiedenen Herrschaftsverträge bestimmte Rechte gegenüber der Obrigkeit eingeräumt worden sind. Bezüglich der naturrechtlichen Bindungen hingegen schwingt das Pendel bei Locke, verglichen mit Hobbes, wieder zurück. Er konnte dem »kühnen Schritt« von Hobbes nicht folgen, der »bewusst die Definition von Gut und Böse als Aufgabe des Staates erklärte und damit die Normordnung als etwas grundsätzlich Künstliches angesehen hatte – im Gegenteil, Hobbes stieß auf entrüstete Ablehnung«43. Die neuzeitliche Naturrechtslehre war mit einem Widerspruch konfrontiert. Einerseits ging sie von der Vorstellung einer von Gott geschaffenen Harmonie aus, die dem klassischen Naturrecht zugrunde liegt. Andererseits orientierte sie sich an einem neuen, indvidualistischen Menschenbild, das die gesellschaftlichen Bindungen aus dem Feudalismus abgelegt hatte und nach Verwirklichung des Individuums in Produktion und Marktwirtschaft strebte.


  Bei Locke zeigt sich dieser Widerspruch auch im Umgang mit dem Verhältnis zwischen Freiheit und Gleichheit. Hinsichtlich der Freiheit ließ sich Locke vom neuen individualistischen Menschenbild leiten und schuf für die aufstrebende Schicht des wirtschaftenden Bürgers möglichst gute Bedingungen, indem er die Freiheit der Besitzenden in den Mittelpunkt seiner Theorie stellte. Die Aufspaltung der Gesellschaft in Wohlhabende und Besitzlose begründete er demgegenüber durch den anderen Pol des damaligen Widerspruches, nämlich mit Naturrecht. Die naturrechtliche Begründung richtet sich aber keineswegs nur an die Besitzlosen mit der Pflicht, das Eigentum der Besitzenden zu respektieren. Die Letzteren unterstehen der göttlich vorgegebenen Ordnung genauso. Sie haben wie alle Menschen nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht der Selbsterhaltung.


  Freiheit begründet Locke zukunftsorientiert, mangelnde Gleichheit begründet er vergangenheitsorientiert. Locke ist ein Vertreter des modernen Naturrechts, der ohne den Rückgriff auf klassisches – gottgegebenes – Naturrecht nicht auskommt.


  Die Widersprüchlichkeit in Lockes Begründung spiegelt nichts anderes wieder als die Widersprüchlichkeit der damaligen Gesellschaft. Er berücksichtigt beide Seiten des Widerspruchs, indem er zunächst von der natürlichen Gleichheit der Menschen ausgeht, die Ungleichheit aber, die in der Wirklichkeit eine notwendige Folge des Produktionsprozesses ist, normativ naturrechtlich rechtfertigt. Damit weist Locke auch bereits über das klassische Naturrecht hinaus: »Lockes Lehre vom Menschen, der nach ständiger Vermehrung seines Eigentums strebt, gehört zu jenen Theorien der modernen Naturrechtsauffassung, die die klassische Naturrechtslehre von innen her aushöhlten, ohne jedoch ihren Rahmen, die Existenz gottgeschaffener, natürlicher, vom Menschen erkennbarer Normen in Frage stellen zu wollen.«44


  Naturrechtlich begründet wird auch das Widerstandsrecht, das Locke gegen Übergriffe sowohl der Exekutive als auch der Legislative für gegeben hält, und zwar in Fällen, in welchen diese Organe gegen den alleinigen Staatszweck verstoßen, die Erhaltung von Leben und Eigentum der Bürger. Ein Widerstandsrecht haben nur die Vermögenden, nicht aber die Besitzlosen. Und wiederum setzt die Begründung an beiden Polen des ideengeschichtlichen Widerspruches in der damaligen Zeit an. Das Widerstandsrecht ergibt sich bei Locke aus der zukunftsorientierten Zielsetzung, die Entwicklung der marktwirtschaftlichen Produktionsweise vor hemmenden Interventionen der Obrigkeit zu schützen, sei dies nun Exekutive oder Legislative. Die Legitimation für diesen Widerstand entnimmt Locke jedoch dem klassischen Naturrecht. Dieses lässt Widerstand ausschließlich mit der Zielsetzung zu, die gottgewollte Ordnung wiederherzustellen, wenn sie verletzt worden ist, denn klassisches Naturrecht kennt nur die Restauration. Es wird dem modernen Naturrecht vorbehalten sein, das Widerstandsrecht fallenzulassen und revolutionär zu werden.45


  Diesen Übergang vollzieht Rousseau. Wie schon Hobbes und Locke begründet er das angeborene Recht auf gleiche Freiheit naturrechtlich. Ein Widerstandsrecht würde bei Rousseau keinen Sinn mehr machen, denn die volonté générale hat immer recht, sie kann nicht auf dem falschen Weg sein. Der naturgegebenen Wahrheit, die bei Locke objektiv erkennbar und den Gebildeten zugänglich ist, stellt Rousseau die radikale Aussage gegenüber, dass Tugend nicht auf überlegenem Wissen beruhe. Auch und gerade der »einfache« Mensch könne tugendhaft sein. Damit entfällt die von Locke proklamierte moralische Vormundschaft der Gebildeten gegenüber dem Volk. Die gesetzgeberische Souveränität, die bereits durch Locke auf den parlamentarischen Gesetzgeber übertragen worden war, hat Rousseau vollends dem Volk zugewiesen. Dadurch ergibt sich ein Bezug zu Hobbes, der als inhaltlich ungebunden nur den Herrscher sieht und diesen unabhängig machen wollte von der Kritik seiner Untertanen. Rousseau stellt hingegen als inhaltlich ungebunden das Individuum in den Mittelpunkt. Eine Parallele zwischen Hobbes und Rousseau hinsichtlich des Naturrechtes kann dennoch gesehen werden. Rousseau entwickelt die Lehre von Locke in einer ähnlichen Weise weiter wie früher Hobbes die Lehre von Bodin. Beide lösen den Souveränitätsbegriff des Vorgängers vom Natur- und Vernunftrecht ab. Inhaltlich wird die Gesetzgebung dadurch frei von irgendwelchen Vorgaben. Der Unterschied zwischen den beiden Ablösungen vom Naturrecht im 16. und 17. Jahrhundert liegt darin, dass der Schritt von Bodin zu Hobbes die Fürstensouveränität betraf, jene von Locke zu Rousseau hingegen die Volkssouveränität.46


  Naturrechtsbezug bei Kant


  Mit Kant nimmt der Bezug der Menschenrechtstheorien zum Naturrecht nochmals eine neue Wendung, welche zunächst als definitive Überwindung des Naturrechts beschrieben werden kann. Lediglich dem einzigen »angeborenen« Menschheitsrecht auf Freiheit können naturrechtliche Wurzeln attestiert werden.47 Von Rousseau übernimmt Kant die Ablehnung der Vorstellung, der Mensch müsse besonders gebildet sein, um das Richtige tun zu können. Auch sieht er in der Natur keine inhaltlichen Vorgaben, welche in Handeln übersetzt werden könnten. Die Natur habe zwar ihre innere Ordnung, deren Regeln durch die Naturwissenschaften ergründet werden. Aber einen Anhaltspunkt dafür, wie die Menschen die Ordnung ihres Zusammenlebens inhaltlich ausgestalten sollen, finde sich genauso wenig in der Natur selber wie in einer hinter ihr verborgenen kosmischen oder göttlichen Ordnung. Dass Kant auf die Vernunft der Menschen baut und aus diesem Umstand die Menschenwürde ableitet, bedeutet für ihn nicht, dass diese Vernunft eine natürliche menschliche Anlage sei. Eine anthropologische Begründung der Menschenrechte verwirft Kant ausdrücklich.48 Vielmehr sei es eine moralische Aufgabe des Menschen, den Durchbruch der Vernunft selber herbeizuführen.


  In der Gesetzmäßigkeit der Natur, wie sie durch die Naturwissenschaft analysiert wird, sieht Kant aber dennoch ein Symbol für die strenge Gesetzmäßigkeit, mit welcher das Gedankenexperiment der Universalisierbarkeit betrieben werden soll. Auch das Sittengesetz, das den einzelnen Menschen immer wieder »nötigt«, sich zu fragen, ob sein Handeln moralisch richtig sei, hat für Kant einen symbolischen Bezug zur Natur. Am eindrücklichsten kommt dies in seinem Satz zum Ausdruck, der später zu seiner Grabinschrift geworden ist: »Zwei Dinge erfüllen das Gemüth mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt: der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir.«49 Damit knüpft Kant auch an eine naturrechtliche Tradition an. Obschon aus der Natur keine inhaltlichen, materiellen Vorgaben abgeleitet werden können, ist es die Natur, die den Menschen dazu treibt, für sich selber und im Zusammenleben mit den anderen Menschen immer wieder neu nach der richtigen und verantwortbaren Ordnung zu suchen. So betrachtet hat Kant dem Naturrecht eine Wendung gegeben, die es gleichsam vollendet und mit der Moderne vereinbar macht.50


  Dennoch kann nicht gesagt werden, Kant begründe die Menschenrechte naturrechtlich. Kants »Vernunftrecht« ist nicht jenes vernunftbegründete Naturrecht, welches das klassische abgelöst hat. Auch das vernunftbegründete Naturrecht basiert auf einer vorgegebenen Ordnung, die es lediglich rational und richtig zu erkennen gelte, was nur die Aufgabe von besonders qualifizierten Personen, Gebildeten und Experten, sein kann. Mit Rousseau lehnt Kant dies in aller Deutlichkeit ab. Zu Beginn seiner philosophischen Studien hatte Kant »im gantzen Durst nach Erkenntnis« allerdings noch geglaubt, das Wissen oder die Erkenntnis »allein könnte die Ehre der Menschheit machen«. Deshalb habe er »den Pöbel der von nichts weis« verachtet. Aufgrund der Auseinandersetzung mit den Ideen von Rousseau, den er sehr verehrte, trat dann aber ein Sinneswandel ein, den Kant selber beschreibt: »Rousseau hat mich zurechtgebracht. Dieser verblendende Vorzug verschwindet, ich lerne die Menschen ehren …«51


  Kant hat die Alternative von Naturrecht und Positivem Recht gleichsam dadurch aufgehoben, dass er einerseits die menschliche Natur als eine Vernunftnatur definierte, es andererseits aber zur Aufgabe der Menschen machte, durch Selbstgesetzgebung eine rechtliche Ordnung herbeizuführen, in der diese Vernunft zum Ausdruck kommt. Er hat den Übergang von einer vorgegebenen zu einer aufgegebenen Ordnung zum ersten Mal gedanklich ermöglicht und definitiv geschafft. Die einzige Vorgabe, die auch bei Kant bestehen bleibt, ist das Sittengesetz. Damit ist eine Perspektive umgesetzt worden, für die Hobbes den Blickwinkel eröffnet hatte. Man kann auch sagen, Kant sei zwar beim Naturrecht geblieben, habe aber einen Wechsel vorgenommen von inhaltlichem zu verfahrensmäßigem Naturrecht.52 Auch für Kant macht ein Widerstandsrecht wenig Sinn, denn es gibt keine inhaltlich vorgegebene Ordnung, zu welcher man zurückkehren könnte für den Fall, dass sie von den Herrschenden verletzt worden wäre.53 Er hat ein für alle Mal gezeigt, dass aus der »Natur« des Menschen kein inhaltlich eindeutiges Recht abgeleitet werden kann, das für alle Zeiten und für alle Menschen Gültigkeit beanspruchen könnte. »Hinter diese Erkenntnis Kants gibt es keinen Weg zurück.«54 Hingegen hat er nicht in Frage gestellt, dass es »richtiges Recht« gibt, auch wenn dieses in verschiedenen Zeiten und für verschiedene Menschen nicht dieselben Inhalte haben muss. Diesbezüglich verweist er die Gesetzgebenden auf den Prozess der ständigen Annäherung, der von ihnen einen hohen Grad an Verantwortungsbewusstsein verlangt, indem sie das Gedankenexperiment der Universalisierbarkeit gewissenhaft vornehmen müssen.


  Vor allem aber löst Kant die Vorstellung, welche das ganze Naturrecht geprägt hat, dass nämlich aus der Natur des Menschen verbindliche Rechtsinhalte abgeleitet werden könnten, auf eine völlig neue Weise ab. Er individualisiert das »Richtige«, indem er jedem einzelnen Menschen die sittliche Autonomie zugesteht, den Annäherungsprozess selber zu vollziehen. Dieser Prozess erschöpft sich nach Kant keineswegs in der Kritik an bestehenden Verhältnissen. Vielmehr beinhaltet er auch die Aufforderung zu aktiver politischer Einmischung.55 Die dafür vorgesehenen demokratischen Institutionen waren zu Kants Zeiten mancherorts erst noch zu schaffen. Auch dazu war und ist jeder einzelne Mensch aufgefordert. Mit dem Prinzip der sittlichen Autonomie jedes Individuums, aus der sich für Kant auch die Würde des Menschen ableitet, hat er zur philosophischen Begründung der Menschenrechte einen bahnbrechenden Beitrag geleistet, aus welchem die Konsequenzen auch heute erst in Ansätzen gezogen worden sind.


  Autonomie, Tugend und Zwang


  Bei aller Verehrung für Rousseau unterscheidet sich Kant von diesem grundlegend. Gemeinsam ist beiden der Begriff der Autonomie, der dann aber im Verhältnis zwischen Recht und Moral zu ganz unterschiedlichen Konsequenzen führt. Der Stellenwert der Moral im Recht wurde ein erstes Mal von Hobbes grundsätzlich neu definiert. Gemäß dem von ihm eingeführten kompromisslosen Rechtspositivismus gilt ausschließlich das Recht, welches in den staatlich vorgesehenen Verfahren als solches gesetzt worden ist. Damit hat Hobbes das staatliche gesetzte Recht abgelöst von aller theologischen wie philosophischen Moral. Dies ist eine Errungenschaft, hinter welche eine pluralistische Gesellschaft nicht mehr zurückgehen kann.56


  Wie ein Staatwesen einzurichten sei bestimmt sich ausschließlich nach Kriterien seines guten Funktionierens und kann nicht aus moralphilosophischen Grundsätzen abgeleitet werden. In dieser von Hobbes begründeten Sichtweise hat Gesetzgebung nichts mehr zu tun mit tugendhafter Vorzüglichkeit. Zum einzigen Kriterium dafür, was geltendes Recht sei und was nicht, wird die Erzwingbarkeit. Geltendes Recht ist also nicht mehr, was für »wahr« gehalten wird oder für »gut«, auch nicht für »richtig« oder »gerecht«, sondern geltendes Recht sind jene Rechtsnormen, die mit staatlicher Gewalt durchgesetzt werden können. Damit dient das Recht nur noch der Sicherung einer Friedensordnung im menschlichen Zusammenleben, und es geht auf Distanz gegenüber jeglichem Glauben und jeglichen Wahrheitsansprüchen. Es fand ein tief greifender normativer Wandel statt, der gleichsam eine »kopernikanische Wende des Rechtsdenkens«57 zur Folge hatte.


  Die Wende bahnte sich langsam an und erlitt auch Rückschläge. Aber sie hatte weitreichende Konsequenzen, indem verschiedene Bereiche ausdifferenziert wurden. Das Individuum war nicht mehr Teil der Schöpfung, sondern stand als Subjekt der Welt gegenüber und konnte die Welt damit auch objektiv, gleichsam von außen betrachten. Damit verbunden war die Trennung von Vernunft und Wirklichkeit. Die Wirklichkeit war nicht mehr einfach nur Schöpfung, die vom Menschen als unverrückbare Tatsache hingenommen werden sollte, sondern der Mensch begann die Dinge kraft seiner Vernunft zu hinterfragen. Und schließlich – für die Entwicklung der Menschenrechte besonders bedeutsam – traten Moralität und Legalität auseinander, Recht und Moral waren nicht mehr identisch. Die Trennung von Recht und Moral bedeutet natürlich nicht, dass moralische Argumente bei der Rechtssetzung keine Rolle spielten. Wer immer künftig an der Rechtssetzung beteiligt war, musste sich überlegen, welche moralischen Normen genügend abgestützt waren, dass man sie in die Form des Rechtes kleiden konnte. Insbesondere war zu prüfen, welche moralischen Argumente so klar anerkannt waren, dass man sie bei der Rechtssetzung nicht nur mitberücksichtigen konnte, sondern geradezu mitberücksichtigen musste, wenn das Recht Geltung beanspruchen sollte.


  Bei Locke gibt es keine Trennung von Recht und Moral. Zwar unterscheidet er zwischen dem göttlichen Gesetz, dem bürgerlichen Gesetz und dem Gesetz der öffentlichen Meinung und des Rufes. Die drei Normenbereiche werden auch durch die Sanktionen unterschieden, die bei ihrer Verletzung eintreten. Verletzung des göttlichen Gesetzes wird durch Sanktionen im Jenseits bestraft, hinter dem bürgerlichen Gesetz steht die staatliche Strafandrohung, und bei Verletzung des Gesetzes der öffentlichen Meinung und des Rufes droht Missbilligung durch die Öffentlichkeit. Aber zwischen den drei Kategorien besteht nur ein gradueller Unterschied. Alle drei sind Bestandteil des Ordnungsmodells, das Locke ausschließlich naturrechtlich abstützt, letztlich auf göttliches Recht. Für Locke sind sowohl moralische als auch rechtliche Gesetze nur durch die Sanktionen wirksam, welche bei ihrer Übertretung zu erwarten sind. Zwischen religiösen, moralischen und rechtlichen Normen besteht kein prinzipieller Unterschied, sondern höchstens ein gradueller.58 Auch hinsichtlich der Frage, wie ein Staatswesen einzurichten sei, kann Locke der Kompromisslosigkeit eines Hobbes in der völligen Ablösung von der Moralphilosophie nicht folgen. Zwar erklärt er die Tugend des Einzelnen prinzipiell und insoweit zu einer Privatangelegenheit, als deren Missachtung den Staat nicht erschüttert. Aber Lockes Staat hat vor allem die Aufgabe, dem Bürger eine Lebensführung zu ermöglichen, die im Einklang steht mit den vorgegebenen Naturgesetzen.59


  Bei Rousseau erhält die Moral einen Stellenwert, der die Konzeption von Freiheit letztlich scheitern lässt. Politische Freiheit verknüpft Rousseau mit dem Ideal eines Tugend-Glücks, das nur der republikanische Staat garantieren kann. Das Individuum soll seine privaten Interessen voll zurückstellen, und es soll sich als Bürger ganz in die politische Gemeinschaft einbringen, die ihm dann eine neue Identität verleiht. Danach lebt der Bürger ausschließlich für den Staat und sieht sein ganzes Glück in dessen Gedeihen. An die Stelle der natürlichen Selbstliebe soll die Vaterlandsliebe treten. Rousseau fordert eine religion civile, eine Bürgerreligion, die in ihren Konsequenzen weit über das hinausgeht, was Locke an Vorgaben des göttlichen Naturrechts postuliert. Das Glaubensbekenntnis, das Rousseau verlangt, ist aber ein »rein bürgerliches […], dessen Artikel festzusetzen dem Souverän zukommt, nicht regelrecht als Dogmen einer Religion, sondern als Gesinnung des Miteinander, ohne die es unmöglich ist, ein guter Bürger und ein treuer Untertan zu sein«60. Die Dogmen der Bürgerreligion umfassen neben der Heiligkeit des Gesellschaftsvertrags und der Gesetze auch den Glauben an die Existenz Gottes.


  Der Unterschied zu Locke betrifft vor allem die Gesinnungsfreiheit. Locke verlangt zur Sicherung des sozialen Miteinanders nur die äußere Staatsloyalität, welche er durch das religiöse Bekenntnis gestärkt sieht. Demgegenüber geht es Rousseau um die innere Loyalität. Der Bürger soll die Gesetze nicht nur befolgen, sondern er soll sie »ernstlich lieben«. Locke sieht Religion lediglich als unentbehrliche Stütze für Recht und Moral. Rousseau hingegen schreibt der Republik selber religiösen Charakter zu. Für ihn kann sich der Bürger nur dann sinnvoll an der Gesetzgebung beteiligen, wenn er ein tugendhafter Bürger ist. Recht soll »richtiges« Recht sein, und das ist es nur dann, wenn darin das kollektive Gute zum Ausdruck kommt. Deshalb ist die Republik von Rousseau ein Tugendstaat. Schon in seiner theoretischen Konzeption trägt diese Sicht Ansätze zum Totalitarismus. Rousseaus Philosophie wurde denn auch zur Begründung späterer Gesellschaftsentwürfe mit totalitären Zügen herangezogen. Der Grund für dieses totalitäre Element im Denken Rousseaus liegt im Stellenwert der Tugend, die direkt in Zwang umgesetzt werden kann. Moral und Recht fallen bei Rousseau zusammen, sie können nicht mehr getrennt werden, wie es durch die kopernikanische Wende im Rechtsdenken zu Beginn der Neuzeit postuliert worden war.


  Recht und Moral bei Kant


  Kant schlüsselt das politische Ideal Rousseaus, nämlich das vollständige Aufgehen des Einzelnen im gemeinsam gebildeten Willen, auf in ein moralisches und ein rechtliches Ideal. Seine Ansicht kann bis heute Gültigkeit beanspruchen. Man könnte auch sagen, dass erst mit Kant die kopernikanische Wende im Rechtsdenken definitiv zum Durchbruch kommt, die von Hobbes eingeleitet, von späteren Denkern jedoch noch nicht oder nicht konsequent umgesetzt worden war. Kant hat die beiden Bereiche der Moral und des Rechts vollständig getrennt, aber er hat aufgezeigt, wie sich beide dennoch aufeinander beziehen. Der augenscheinlichste Unterschied besteht darin, dass rechtliche Vorschriften erzwingbar sind, moralische hingegen nicht. Kants Begründung für diese Differenz macht deutlich, warum eine gegenseitige Bezugnahme der beiden Bereiche trotzdem notwendig ist.


  Die Rechtsordnung hat die Aufgabe, das äußere Zusammenleben der Menschen zu regeln. Dass man Rechtsnormen befolgen muss, leitet sich aus dem moralischen Sittengesetz ab. Das Befolgen von Rechtsnormen kann auch andere Gründe haben. Wer sich einer Rechtsnorm unterzieht, nimmt entweder das moralische Gesetz ernst, welches die Befolgung auch der rechtlichen Normen verlangt. Oder – zweite Möglichkeit – er folgt dem Sittengesetz nicht blindlings, hält aber eine bestimmte Rechtsvorschrift für sinnvoll, sodass er ihr nachlebt. Oder – dritte Möglichkeit – er findet die Rechtsvorschrift zwar falsch, fügt sich ihr aber trotzdem, weil er die rechtliche Sanktion bei Nichtbefolgung fürchtet. Gehorsam gegenüber einer Rechtsnorm sagt also nichts über die Moralität dessen aus, der die Rechtsnorm befolgt. Und das muss nach Kant auch so sein, denn die Rechtsordnung hat nur die Aufgabe, das äußere Zusammenleben der Menschen zu regeln. Mit den Zwangsmitteln, die ihr dafür zur Verfügung stehen, darf sie in keiner Weise auf die Gesinnung der ihr unterworfenen Menschen Einfluss nehmen. Würde sie dies tun, so hätte das verhängnisvolle Konsequenzen. Es wäre damit das Tor weit aufgestoßen zum Rousseau’schen Tugendstaat, in welchem gegenseitiges Misstrauen, Bespitzelung und Gesinnungsschnüffelei herrschen. In einem inquisitorischen Gesinnungsstaat werden rechtliche Zwangsmittel unweigerlich zur Gesinnungskontrolle eingesetzt. Damit bringt die Rechtsordnung sogar sich selber in Gefahr, denn Gesinnungsterror führt leicht in chaotische Zustände, wie die Französische Revolution gezeigt hat. In Gefahr gerät aber auch die Moralität. Dem Individuum wird nämlich die Kompetenz abgesprochen, dem moralischen Sittengesetz zu folgen, das sich in ihm zu Wort meldet, egal ob es sich bei diesem Individuum durchsetzen kann oder nicht. Auf die Gefährdung beider Bereiche weist Kant mit Deutlichkeit hin: »Wehe aber dem Gesetzgeber, der eine auf ethische Zwecke gerichtete Verfassung durch Zwang bewirken wollte! Denn er würde dadurch nicht allein gerade das Gegentheil der ethischen bewirken, sondern auch seine politische untergraben und unsicher machen.«61


  Aus der Gegenüberstellung der beiden Bereiche von Recht und Moral ergibt sich ein unterschiedlicher Umgang mit Pflichten. Jede Pflicht ist bei Kant eine moralische Pflicht, dies schon deshalb, weil sie sich aus dem Sittengesetz ableitet. Ob eine solche Pflicht auch zu einer rechtlichen Pflicht wird, ergibt sich allein und ausschließlich aus der Rechtsordnung. Die Verletzung einer Rechtspflicht zieht Sanktionen nach sich, während die Verletzung einer nur moralischen Pflicht äußerlich sanktionslos bleibt. Die Positivierung von Rechten, ihre Überführung vom moralischen Bereich in jenen des einklagbaren Rechts, hat zur Folge, dass das Element der Verpflichtung zurücktritt und durch das Element der Berechtigung ersetzt wird. Eine moralische Pflicht erfüllt man aus freien Stücken, der nur moralisch Berechtigte kann nichts verlangen. Der Bettler streckt seinen Becher dem Passanten entgegen, und ob gegeben wird oder nicht, entscheidet sich allein im Gewissen des Passanten. Moralische Ordnung lebt nur von Pflichten, der entscheidende Akteur in der Moralität ist die verpflichtete Person. Ganz anders im Recht, wo die rechtlich berechtigte Person zum entscheidenden Akteur wird. Wer ein Recht geltend macht, das ihm »von Rechts wegen« zusteht, zwingt den Verpflichteten, das Recht des Berechtigten zu respektieren. Beim Übergang eines bisher moralisch empfundenen Anspruches ins Positive Recht findet also ein Perspektivenwechsel statt. »Akteure nehmen eine andere Perspektive ein, wenn sie, statt moralische Gebote zu befolgen, ihre Rechte in Anspruch nehmen.«62 Während moralische Ordnungen von Pflichten leben, basieren rechtliche Ordnungen auf Rechten.63 In der moralischen Ordnung bestimmt der Verpflichtete das Verhalten, in der rechtlichen Ordnung hat es hingegen der Berechtigte in der Hand, das Verhalten des Verpflichteten zu beeinflussen oder gar zu bestimmen.


  Nicht nur für das Befolgen der Rechtsnormen ist das moralische Sittengesetz von Bedeutung, sondern ebenso für die Rechtsordnung selber. Die Moral stellt die normative Grundlage des Rechts dar, sie muss im Recht zum Ausdruck kommen. Wer immer Recht setzt – sei dies gemäß Kant im vorrepublikanischen Zustand der Fürst oder seien dies in der Republik die Repräsentanten der aktiven Bürgerschaft in den Parlamenten –, unternimmt nichts anderes als den Versuch, das Sittengesetz ins Recht zu übersetzen. Das Gedankenexperiment der Universalisierbarkeit, welches nach Kant angestellt werden muss, um herauszufinden, ob ein Gesetz von allen Rechtsunterworfenen gewollt sein könnte, bezieht sich ja nicht auf die privaten Interessen dieser Rechtsunterworfenen. Vielmehr soll die Frage entsprechend dem Allgemeinwillen beantwortet werden, also nach den allgemeinen Kriterien der Vernunft. Damit verweist Kant auf das moralische Sittengesetz als Grundlage allen Rechts.64


  Aber der Versuch der Übersetzung des Sittengesetzes ins Recht bleibt immer unvollendet. Auch dies kann als eine Folge der kopernikanischen Wende im Rechtsdenken betrachtet werden, die dafür gesorgt hat, dass Richtigkeit des Rechts und Geltung des Rechts nicht mehr übereinstimmen müssen. An die Stelle des Anspruches auf Richtigkeit der Rechtsvorschriften tritt ein ständiger Annäherungsprozess an das, was richtig sein könnte, aber nie genau definiert werden kann. Infolge der kopernikanischen Wende hatte man eingesehen, dass es nie möglich sein wird, absolut richtiges, wahres, gutes oder gerechtes Recht zu setzen. Und diese Einsicht war wiederum damit verbunden, dass das Recht von den Menschen selber hervorgebracht werden musste, dass es also nicht mehr von einem Schöpfergott kam oder aus einer natürlichen Schöpfung abgeleitet werden konnte. Einem Schöpfergott oder der inneren Ordnung einer Schöpfung kann man die Schaffung von absolut richtigem Recht zutrauen, auch von wahrem, gutem und gerechtem Recht. Ob man die Schaffung von solchem Recht für möglich hält, ist dann eine Frage des Glaubens. Die Aufklärung hat nun aber die Gesetzgebung nicht nur in die Hände der Menschen, sondern auch in deren Köpfe und Herzen verlegt. Hätte man danach immer noch verlangen wollen, dass daraus absolut richtiges Recht hervorgehe, wäre dies gleichsam einer Gotteslästerung gleichgekommen, denn damit hätte sich der Mensch an die Stelle Gottes gesetzt.


  Der Annäherungsprozess an immer mehr Richtigkeit des Rechts hat jedoch auch bei Kant seinen Antrieb von außerhalb der Rechtsordnung, aus dem Sittengesetz. Wie dieses den einzelnen Menschen immer wieder »nötigt«, das moralisch Richtige zu tun, haben moralische Grundsätze die Eigenschaft, »in einem ständigen Aufklärungsprozess auf Verwirklichung, d. h. staatliche Sanktionierung« zu drängen und damit auf Verrechtlichung.65 Die Einwirkung der Moral auf das Recht ist also eine doppelte: Erstens fordert das moralische Sittengesetz das Individuum auf, die Rechtsnormen zu befolgen. Und zweitens fordert das Sittengesetz die Rechtsgemeinschaft auf, jene moralischen Normen zu Positivem Recht zu machen, die genügend breit abgestützt und anerkannt sind. Es gibt aber noch eine dritte Forderung, welche der Positivierung des Rechts vorausliegt, nämlich die moralische Pflicht, überhaupt den Naturzustand zu verlassen und sich in einem bürgerlichen Zustand unter Rechtsgesetzen zusammenzufinden. Diese Pflicht leitet sich aus den angeborenen Freiheitsrechten der Menschen ab.


  Für die Unterscheidung zwischen moralischen Normen und rechtlichen Normen gibt es bei Kant kein inhaltliches Kriterium, sondern nur das formale Kriterium der Erzwingbarkeit. Der Übergang vom moralischen Bereich zu jenem des Positiven Rechts hat dabei gleichsam die Funktion eines Filters: Normen, die diesen Filter nicht passieren können – zum Beispiel, weil die ihnen zugrunde liegenden moralischen Vorstellungen bestritten werden, weil sie also nicht genügend breit abgestützt und anerkannt sind –, müssen im Bereich der Moral verbleiben.66 Dadurch entsteht für die betreffende Materie eine Garantie der »rechtlichen Nichtregelung« und damit der Nichterzwingbarkeit, sodass das Individuum in seiner Autonomie jedenfalls im betreffenden Normenbereich geschützt bleibt, einerseits vor rechtlichem Zwang, andererseits aber »auch gegen moralische Anforderungen«67.


  Das Recht erleichtert den Umgang mit der Moral


  Damit ist gleichsam eine Entlastungsfunktion des Rechts angesprochen. Das Recht entlastet das Individuum von moralischen Zwängen, es schafft einen individuellen Freiraum, in dem man im Prinzip tun und lassen kann, was man will, solange es nicht rechtlich verboten ist. Was Kant als freie Willkür bezeichnet, geht nicht weiter, als es mit der freien Willkür der anderen Menschen vereinbar ist. Aufgabe der Rechtsordnung ist es, jedem Individuum den Freiraum zu garantieren, der diese Willkür möglich macht, und ihn notfalls zu erzwingen. Innerhalb des Freiraumes kann es sich das Individuum sogar herausnehmen, dem Sittengesetz nicht zu folgen, denn die Auseinandersetzung mit dem Sittengesetz ist eine individuelle, die keinen Zwangsmaßnahmen unterliegt. Ein Austausch über moralische Normen ist zwar möglich, ja sogar sinnvoll, denn er hilft dem Einzelnen in der Meinungsbildung darüber, was er unter dem Sittengesetz verstehen will. Im Gegensatz zur Rechtssetzung kann aber die Diskussion über moralisch Normen nicht zur allgemeinen Verbindlichkeit solcher Normen führen. In der moralischen Wertordnung verbleibt der letzte Entscheid immer beim Individuum, und zwar sowohl was den Inhalt des Sittengesetzes anbelangt als auch den Entscheid, ob man sein Verhalten danach richten will oder nicht.


  Die Entlastung von der Moral durch das Recht wird anschaulich, wenn man sich die beiden Rollen des Individuums einerseits als Autor und andererseits als Adressat der Rechtsnormen vergegenwärtigt. Als Mitgesetzgeber sollen die Bürger von ihrer privaten Interessenlage abstrahieren und nach allgemeinen Kriterien der Vernunft prüfen, ob eine geplante Regelung im Sinne aller Betroffenen und damit universalisierbar sei. Darin kommt das Sittengesetz zum Ausdruck, welches vom Bürger verlangt, dass er seine moralischen Vorstellungen einbringt. Ist das Recht aber einmal festgesetzt und hat es damit Gültigkeit erlangt, wechselt der Bürger von der Rolle des Mitgesetzgebers in jene des Rechtsunterworfenen, des Adressaten der Rechtsordnung. Auch hier findet ein Perspektivenwechsel statt. Als Rechtsunterworfener ist der Bürger davon befreit, sich immer wieder neu zu überlegen, was moralisch richtig sei. Diese Überlegung ist ihm zwar keineswegs verwehrt, aber er kann sich auch darauf beschränken, die Rechtsnormen einfach zu befolgen. Er kann sich auf den Standpunkt stellen, als Mitgesetzgeber habe er seine moralische Rolle ein für alle Mal erfüllt und danach halte er sich einfach an die Rechtsordnung. Die Rolle des Mitgesetzgebers wird zwar immer wieder an den Bürger herangetragen. Dennoch entlastet ihn als Adressaten der Rechtsnormen das Recht definitiv von der Moral.68


  Diese Entlastung ist wiederum notwendig, damit das Individuum seine Rolle als Mitautor der Rechtsordnung in Freiheit wahrnehmen kann. Wenn er bei der Gesetzgebung von seinen privaten Interessen abstrahieren soll, muss der Einzelne auf die allgemeinen Kriterien der Vernunft zurückgreifen. Er muss auf seine moralischen Grundsätze abstellen, die er zuvor auf ihre Universalisierbarkeit überprüft hat. Den Entscheid, worin diese Grundsätze bestehen, kann ihm niemand abnehmen, er muss den Entscheid vor sich selber fällen, auch wenn er sich zuvor mit anderen Leuten darüber austauschen kann. Vor allem darf er keinem moralischen Druck ausgesetzt sein. Als Mitautor der rechtlichen Normen braucht jeder Mensch den Freiraum, den ihm die Rechtsordnung als Rechtsunterworfenem gewährt, damit er seine eigenen Moralvorstellungen überhaupt entwickeln kann. Er soll nicht Moralvorstellungen einbringen müssen, die ihm von anderen aufgezwungen worden sind. Die sittliche Autonomie, die bei Kant letztlich die Würde des Menschen ausmacht, ist also abhängig von der rechtlichen Autonomie, dem Freiraum, den die Rechtsordnung dem einzelnen Menschen garantiert. Sittliche, also moralische Autonomie und rechtliche Autonomie bedingen sich gegenseitig. »Um seiner sittlichen Autonomie willen muss der Mensch die Möglichkeit haben, sich gegen die Zudringlichkeit eines autoritären gesellschaftlichen oder staatlichen Moralismus auf seinen Rechtsanspruch ›zurückzuziehen‹ und sich notfalls hinter dem Recht zu verbergen.«69 Die Unerzwingbarkeit der moralischen Normen erlaubt es dem Individuum, seine moralischen Vorstellungen in die Gestaltung der Rechtsordnung frei einzubringen.


  Für die Menschenrechte ist die so verstandene Interdependenz zwischen dem Bereich der Moral und jenem des Rechts von großer Bedeutung, insbesondere die Interdependenz zwischen der moralischen und der rechtlichen Autonomie. Jedes konkrete Menschenrecht beginnt nämlich damit, dass jemand genau das in Frage stellt, was alle andern rings um ihn her nicht nur als »normal« empfinden, sondern geradezu für moralisch geboten halten. Dieser Jemand stellt fest, dass die Moralvorstellungen seines Umfeldes mit seinen eigenen nicht übereinstimmen. Und wenn die für ihn unstimmigen moralischen Normen ihren Weg bereits ins Recht gefunden haben – dies wird sehr oft der Fall sein, wenn sie von einer so überwältigenden Mehrheit als »normal« empfunden werden –, stellt er fest, dass dieses Recht eigentlich geändert werden müsste. Dieses letztlich unerklärbare »Hier stimmt etwas nicht«-Erlebnis steht am Ursprung der einzelnen Menschenrechte, lange bevor sie ihren Weg ins Recht finden können. Die Unerklärbarkeit dieses Erlebnisses ist vergleichbar der Unerklärbarkeit des kantischen Sittengesetzes selbst, das den einzelnen Menschen immer wieder »nötigt«, sich mit ihm auseinanderzusetzen.


  Jede Neuerung im Nachdenken über die Menschenwürde beginnt mit individueller Dissidenz. Die Äußerung solcher Gedanken kann lebensgefährlich sein. Insbesondere moralisch rigide Gesellschaften wie Theokratien machen mit Dissidenten oft kurzen Prozess, weil sie befürchten, dass es sonst zu einer Ausbreitung der dissidenten Gedanken kommen könnte. Hier liegt der zentrale Punkt im Übergang von Rousseau zu Kant begründet. Durch die Trennung von Recht und Moral hat erst Kant die Gewissensfreiheit ermöglicht. Das Recht entlastet den Rechtsunterworfenen von der Moral und garantiert ihm umgekehrt den Freiraum für die individuelle Gewissensentscheidung, die er als Mitautor der Gesetze benötigt. Mit demselben philosophischen Schritt überwindet Kant in letzter Konsequenz das Naturrecht, und zwar in seinen beiden Erscheinungsformen. Zum einen wird der Dogmatismus des klassischen Naturrechts überwunden – die göttliche Vorgabe. Aber auch das moderne Naturrecht kann keinen Bestand mehr haben, da es ebenso »sittliche und rechtliche Anforderungen unzulässig vermengte«70. Bei Kant gibt es eine inhaltlich vorgegebene Wahrheit nicht mehr, nur der freie Wille des Individuums kann den Annäherungsprozess auf der Suche nach dem Richtigen vorantreiben.


  Einerseits fordert das Sittengesetz nach Kant den Einzelnen auf, die Rechtsvorschriften einzuhalten, sich ihnen also zu unterwerfen. Darüber hinaus wird das Individuum durch dasselbe Sittengesetz immer wieder zum Dissidenten. Was bei Kant den Staatsbürger ausmacht, ist also eine Doppelrolle. Staatsbürgerliche Identität ist immer eine »Verbindung von Gehorsam und Kritik«71. Vom Rechtsunterworfenen verlangt das Sittengesetz zwar Anpassung, aber es ruft dasselbe Individuum als moralisches Wesen und insbesondere als Mitautor der Gesetze zu immerwährender Dissidenz auf, und dies mit großer Nachhaltigkeit, denn der Annäherungsprozess an das Richtige, der in Selbstverantwortung vor sich selber geführt werden muss, ist nie zu Ende. Damit wird auch deutlich, dass Autonomie ein rein formaler Begriff ist, der nie von vornherein mit Inhalten gefüllt werden kann. Aus der Autonomie, der sittlichen Selbstgesetzgebung der verschiedenen Individuen entstehen unterschiedliche Inhalte, die sich notwendigerweise gegenseitig in Frage stellen, was einen stetigen Entwicklungsprozess in Gang hält und – in heutiger Terminologie – den gesellschaftlichen Pluralismus ausmacht. Dasselbe gilt für die rechtliche Autonomie, auch sie ist ein rein formaler Begriff. Was geltendes Recht ist, muss immer wieder neu ausgehandelt werden, und im Aushandlungsprozess widerspiegelt sich der gesellschaftliche Pluralismus.


  Abschließend ein letzter Aspekt der Entlastung von der Moral bei Kant. Er besteht darin, dass die Republik nicht auf tugendhafte Bürger angewiesen ist. In der Friedensschrift hält Kant ausdrücklich fest, dass auch ein »Volk von Teufeln (wenn sie nur Verstand haben)« mit Erfolg einen Staat einrichten könnte.72 Den Übergang vom Naturzustand in einen bürgerlichen Zustand können auch Menschen vollziehen, die nur ihre individuellen Interessen verfolgen wollen, es ist dazu keine gemeinwohlorientierte Einstellung nötig. Wer sein Hab und Gut und andere persönliche Interessen verteidigen will, hat – wenn er »Verstand« hat – auch ein Interesse daran, dass die Gesellschaft vom Naturzustand in den bürgerlichen Zustand übergeht, weil er nur dann mit den anderen Menschen »unter Rechtsgesetzen« zusammenleben kann und rechtlichen Schutz genießt. Für das Stadium des Überganges von einem in den anderen Zustand sieht Kant allerdings noch eine Notwendigkeit der Orientierung am moralischen Sittengesetz, aber da kann es auch »Trittbrettfahrer« geben, die aus purem Eigennutz mithelfen, einen Staat zu gründen und ihm eine Verfassung zu geben, und genau diese meint Kant mit seinem Volk von Teufeln.73 Ist der Staat einmal eingerichtet, sodass die Bürger unter Rechtsgesetzen leben können, bringen die Staatsbürger ihre Interessen in die Rechtssetzung ein. Dieser Vorgang kann sogar dazu führen, dass sie dabei die Gemeinwohlorientierung entdecken, denn ohne das Gedankenexperiment der Verallgemeinerbarkeit oder Universalisierbarkeit kann man sich bei der Gesetzgebung kaum verständigen. Notwendig ist dies aber nicht für den Gesetzgebungsvorgang. Auch für den Fall, dass in der öffentlichen Auseinandersetzung über die Setzung von Recht die Beteiligten nur ihre persönlichen Interessen einbringen und auf moralische Argumentationen verzichten, ist es nach Kant möglich, die Verfassung so einzurichten, dass aus dem korrekt ablaufenden demokratischen Aushandlungsverfahren ein Resultat hervorgeht, das Gemeinschaftsinteressen notwendigerweise mitberücksichtigt.74 Oder, wie es Kant zu seinen Teufeln formuliert, »der Erfolg eben derselbe ist, als ob sie keine solche böse Gesinnung hätten«.


  II. Menschenrechte 1789 – 1989


  Die Darstellung der historischen Entwicklung der Menschenrechte folgt hier nicht der rechts- und staatsphilosophischen Linie. Das ausgehende 18. Jahrhundert brachte den entscheidenden Durchbruch, indem Menschenrechte zum ersten Mal systematisch ins Positive Recht übergeführt wurden. Im Folgenden werden einige Stationen dieser Entwicklungslinie aufgezeigt, verbunden aber mit theoretischen Fragen, welche sich erst aus der Positivierung ergeben haben. Auch in diesem zweiten Teil werden jene Aspekte besonders herausgearbeitet, die zur Beurteilung der Situation der Menschenrechte seit dem Ende des Kalten Krieges von Bedeutung sein können.


  Auf die Fragen, ob Menschenrechte »moralische Rechte« oder »rechtliche Rechte« seien, ob sie von einem Stadium ins andere übergehen und ob sie nach einem solchen Übergang auch als moralische Rechte weiterbestehen würden, wird hier im Detail nicht eingegangen.75 Die Annahme wird vorausgesetzt, dass sich Menschenrechte auch aus dem Bereich des Moralischen ableiten können, nebst anderen Bereichen wie zum Beispiel Religion oder Philosophie. Ebenso wird die Annahme vorausgesetzt, dass die verschiedenen Begründungen in den Prozess der Positivierung einfließen. Von Interesse sind im Folgenden vor allem die Verfahren, mittels welcher die Rechte in das Positive Recht überführt werden. Außerdem ist die Unterscheidung zwischen zwei Bereichen von Bedeutung, einerseits jener der erwähnten Positivierung der Rechte und andererseits jener der Anwendung dieser Rechte auf den Einzelfall.


  Im Folgenden ist mit dem Begriff der »Positivierung« der Grund- und Menschenrechte etwas ausschließlich Juristisches gemeint, nämlich die Überführung einer Idee in gültiges und anwendbares Recht. Der Begriff sagt weder etwas über den Inhalt noch über die Begründung einer solchen Idee aus. Insbesondere ist nicht gemeint, dass ein inhaltlich bestimmtes »moralisches« Recht schon vorher existiert habe, welches man im Akt der Positivierung nur noch habe in eine rechtliche Form »übersetzen« müssen, ohne seinen Inhalt zu verändern. Dies würde einen Rückfall hinter die »kopernikanische Wende des Rechtsdenkens« bedeuten, welche immerhin schon vor mehr als dreieinhalb Jahrhunderten eingesetzt hat.


  4. Die Positivierung der Menschenrechte


  Menschenrechte beanspruchen universale Geltung. Sie kommen den Menschen aufgrund ihres Mensch-Seins zu, unabhängig davon, in welcher Zeit und in welchem geografischen Raum sie sich aufhalten. Im ausgehenden 18. Jahrhundert war die Zeit für die Positivierung der Menschenrechte reif geworden, für ihre Überführung also in eine Form von Rechten, auf welche sich die einzelnen Individuen sollten berufen können, wenn auch noch nicht in der Form einer direkten Einklagbarkeit vor Gerichten. Die Begründung für diesen Umbruch war eine naturrechtliche. Nachdem das klassische Naturrecht nur den Widerstand erlaubt hatte, eine gestörte Ordnung wiederherzustellen, hatte die Aufklärung dem modernen Naturrecht »revolutionäre Kraft«76 verliehen. In einer beispiellosen historischen Eruption verschaffte sich der menschenrechtliche Autonomieanspruch seinen Durchbruch, Auto-Nomie im Sinne der Selbstgesetzgebung. Für Europa steht dabei die Französische Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen im Zentrum, die in der Französischen Revolution am 26. August 1789 durch die Nationalversammlung verabschiedet wurde. Mit ihrem ersten Satz »Die Menschen sind und bleiben von Geburt frei und gleich an Rechten« ist sie »wie ein Trompetenstoß durch Europa gegangen«77.


  Die Erwähnung sowohl der Menschen als auch der Bürger in der Französischen Erklärung sagt bereits alles aus über einen Widerspruch, der durch die Positivierung der Menschenrechte geschaffen worden ist. Dieser Widerspruch – ein Paradox78 – hat sich bis heute nicht auflösen lassen. Er wird sogar mit den Menschenrechten auf immer untrennbar verknüpft bleiben. Die Französische Erklärung ist im Rahmen der Rechteerklärungen, die es damals schon gab und die ihr noch folgten, die einzige, welche diesen Widerspruch ausdrücklich thematisiert. Menschenrechte sind universal, aber ihre Überführung in das Positive Recht erlebten sie im Rahmen der Nationalstaatenbildung in jeder Nation zu einem anderen Zeitpunkt, auf unterschiedliche Weise und mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen. Die im Rahmen der Nationalstaaten positivierten Rechte standen nur den jeweiligen Bürgern dieser einzelnen Staaten zu. In der geografischen Beschränkung der Positivierung war somit in verschiedener Hinsicht eine Abkehr vom Universalismus angelegt, was die Durchsetzung der Rechte anbelangt. Ihre universale Gültigkeit wurde damit aber nicht in Frage gestellt.


  Die französische Erklärung umfasst zwar einen Katalog der verschiedenen Rechte, die nur den Bürgern Frankreichs garantiert werden, die Bedeutung des Dokumentes ging jedoch weit über diesen Anspruch hinaus. Es verstand sich als ein politisches Programm, eine Verkündigung der rechtsphilosophischen Einsichten der vergangenen Jahrzehnte, für deren Umsetzung die Zeit nun reif geworden sei. In der Debatte der Nationalversammlung wurde ausdrücklich hervorgehoben, dass mit dieser Erklärung »Wahrheiten für alle Zeiten und für alle Länder« verkündet würden.79 Aber auch die französische Erklärung hat die von ihr proklamierten Rechte letztlich nur den Bürgern Frankreichs einräumen können. Es dauerte noch mehr als ein Jahrhundert, bis die Zeit für universale Garantien reif werden sollte. Die Positivierung der Menschenrechte erfolgte in zwei Schritten mit zum Teil sogar gegenläufigen Wirkungen. Zunächst wurden die Rechte mit ihrem universalen Anspruch in der Praxis nationalisiert, bevor sie auch in der Praxis internationalisiert werden konnten.


  Nationalisierung


  Die erste, formal verabschiedete Menschenrechtserklärung ist die Virginia Bill of Rights vom 12. Juni 1776. Ihr folgten verschiedene analoge Erklärungen in anderen späteren Gliedstaaten der damals noch nicht vereinigten Staaten von Amerika. Der Hintergrund dieser Erklärungen ist nicht derselbe wie jener, der zur Französischen Revolution geführt hat. In Amerika ging es darum, die Unabhängigkeit vom englischen Mutterland zu erreichen und einen neuen Staat zu gründen. Als »Revolution« wurden die Umtriebe in Amerika nur von den Engländern im Mutterland bezeichnet, welche die Protagonisten auf dem amerikanischen Kontinent folgerichtig als »Rebellen« und mithin »Verräter« apostrophierten. Diese hingegen führten aus ihrer Sicht einen »Unabhängigkeitskrieg«, und zwar einen berechtigten, den sie nicht mit Revolution gleichsetzten.80 Bereits am 4. Juli 1776 beschloss ein Kongress mit Abgeordneten aus den 13 englischen Kolonien die Unabhängigkeitserklärung, durch welche sich die Kolonien vom Mutterland lossagten und sich von nun an selber als Staaten bezeichneten. In diese Erklärung wurde bezüglich der Menschenrechte der Wortlaut der Erklärung von Virginia zum Teil wörtlich übernommen. Die erste Verfassung der Vereinigten Staaten, durch welche 1787 ein Bundesstaat mit einem Präsidenten an seiner Spitze geschaffen wurde, enthielt noch keinen Katalog der Rechte. Erst 1789 verabschiedete der Kongress die 10 Ergänzungen – amendements – der Verfassung, die eigentliche Bill of Rights. Die USA verfügten als Erste auch über eine Verfassungsgerichtsbarkeit.


  Obwohl sich der politische Hintergrund der Entstehungsgeschichte der amerikanischen und der französischen Deklarationen sehr unterschiedlich darstellt, haben sich die beiden Entwicklungen gegenseitig beeinflusst, was vor allem auf persönliche Beziehungen zurückzuführen war. Benjamin Franklin, Mitautor der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, hatte 1777 in Paris die Anerkennung der Vereinigten Staaten durch Frankreich ausgehandelt und wirkte danach bis 1785 als Botschafter seines Landes in Paris. Thomas Jefferson, einer der Hauptverfasser der Unabhängigkeitserklärung, löste Franklin als Botschafter in Paris ab und beriet 1789 verschiedene Mitglieder der Nationalversammlung bei der Ausarbeitung der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte, soweit dies mit seiner Stellung als Diplomat vereinbar war. Thomas Paine, von Geburt Engländer, beeinflusste mit radikalen Freiheitsidealen die Entwicklung sowohl in Amerika als auch in Frankreich. Der Marquis de La Fayette befehligte als General die französischen Truppen, welche den amerikanischen Kampf um Unabhängigkeit gegen England unterstützten. Als Mitglied der Nationalversammlung brachte er einen ersten Entwurf zur Menschenrechtserklärung ein, der sich am amerikanischen Vorbild orientierte.


  Die amerikanische Unabhängigkeitserklärung verstand sich als an die ganze Menschheit – mankind – gerichtet.81 Sie verkündete in der Präambel »Wir halten diese Wahrheit für offenbar und keines weiteren Beweises bedürftig: Dass alle Menschen gleich sind von Geburt, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind, dass zu diesen Leben, Freiheit und das Streben nach Glück gehören […], dass, um diese Rechte zu sichern, Regierungen unter den Menschen eingerichtet sind, welche ihre rechtmäßige Gewalt von der Zustimmung der Regierten herleiten.«82 Aber auch jenseits des Atlantiks konnte der Universalitätsanspruch verständlicherweise nicht eingelöst werden. Nicht nur beschränkte sich die Ausübung der Grundrechte auf die Bürger des neu geschaffenen Staates.


  Darüber hinaus blieb die Sklaverei unangetastet und wurde die Gleichheit vor dem Gesetz nicht erwähnt, was selbst in den Augen einiger amerikanischer Gründerväter einen Mangel darstellte. Die indianische Urbevölkerung wurde nicht in das Mensch-Sein eingeschlossen, ein Mangel, der viel später überhaupt erst erkannt werden sollte.83 Dass die Frauen in die Rechteerklärungen nicht einbezogen waren, ist allen Dokumenten jener Zeit gemeinsam. Für diesen Schritt war die Zeit noch nicht reif, und Olympe de Gouges, die der französischen Deklaration 1791 eine »Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin« zur Seite gestellt hatte, bezahlte ihre politische Kreativität und ihren Mut im Jahre 1793 mit dem Tod auf dem Schafott.84


  Anders als bei der nordamerikanischen Neugründung ging es in Frankreich darum, einen jahrhundertealten Staat aus dem Inneren heraus zu erneuern. Freiheit bedeutete für den »Dritten Stand« der Bürger, den ersten und zweiten Stand, nämlich Adel und Klerus, zu entmachten und sich des Staates kurzerhand zu bemächtigen. Dies geschah am 17. Juni 1789. Ein drohender Staatsbankrott hatte im Mai desselben Jahres dazu geführt, dass König Ludwig XVI. die »Generalstände« einberufen hatte, eine Versammlung, bestehend aus Vertretern der drei Stände, welche seit 1614 nie mehr getagt hatte und praktisch als abgeschafft betrachtet worden war. Der König erhoffte sich von den Generalständen eine Abwendung des Bankrotts, aber er hatte die Situation falsch eingeschätzt. An diesem 17. Juni erklärten sich die Abgeordneten des Dritten Standes zur »Nationalversammlung«. Teile der beiden anderen Stände schlossen sich dem Dritten Stand an, und alle Abgeordneten leisteten den Schwur, nicht auseinanderzugehen, bevor man für Frankreich eine Verfassung verabschiedet habe.85 Die erste Verfassung Frankreichs trat am 3. September 1791 in Kraft, und die verfassungsgebende Versammlung wurde Ende desselben Monats aufgelöst. Der Verfassung wurde die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte als Einleitung vorangestellt.


  Die Revolution orientierte sich zunächst an den Ereignissen in Amerika. Die führenden Männer in Paris hatten die Einbindung des französischen Königs durch eine Verfassung vor Augen, ähnlich der Einbindung des US-Präsidenten durch die Verfassung von 1787. Aber die Revolution entwickelte sich weit über diese Vorstellung hinaus. Sie wurde zur »ersten Revolution im vollen Sinne des heutigen Sprachgebrauchs«86. Mit der Deklaration der Menschen- und Bürgerrechte nahm die Revolution ihren Anfang, sie wurde gewissermaßen zum Programm der gesellschaftlichen und sozialen Umwälzung der folgenden Jahre. Es waren vor allem die radikalen Ideen Jean-Jacques Rousseaus, die diese Entwicklung ermöglichten. Rousseaus Heilsversprechen führte jedoch später zum Moralismus und zum blutigen Terrorregime unter den Jakobinern. Die Gewaltexzesse dieser Zeit haben die Französische Revolution in ganz Europa in ein schlechtes Licht gerückt. Dies verhinderte nicht, dass die Ideen der Revolution Europa ganz entscheidend prägen sollten. Immanuel Kant hat einen Teil seiner Lehren als Antwort auf diesen Schrecken formuliert.


  Nationale Positivierungen im 19. Jahrhundert


  Zu Beginn des 19. Jahrhunderts standen die Menschenrechte nicht mehr im Vordergrund.87 Die US-Bill of Rights wurde praktisch bedeutungslos, die Bundesstaaten Massachusetts und Connecticut haben sie erst im Jahre 1939 ratifiziert.88 Schon in der französischen napoleonischen Konsulatsverfassung von 1799 war von Menschenrechten nicht mehr die Rede. Die Französische Revolution endete im Kaiserreich Napoleons, der Europa mit seinen Eroberungsfeldzügen überzog. Nach dessen Niederlage beschloss der Wiener Kongress 1815 ein neues Gleichgewicht der Kräfte in Europa. Die alte Ordnung sollte wieder hergestellt werden, und man war sorgsam darauf bedacht, revolutionäre Erscheinungen zurückzudrängen oder zu verunmöglichen. Europaweit führte man die Monarchie wieder ein und wies die Forderung nach Verfassungen zurück, in denen auch Menschenrechte festgeschrieben werden sollten. Sogar in Frankreich, der Wiege der Revolution, wurde die Monarchie wieder eingeführt.


  Aber der Geist war definitiv aus der Flasche entwichen und konnte nicht mehr zurückbefohlen werden. Die Pariser Julirevolution von 1830 scheiterte zwar, und die Monarchie wurde gerettet, aber in einer neuen Form unter dem »Bürgerkönig« Louis Philippe, der vom Parlament ernannt worden war. Im Revolutionsjahr 1848 wurde Frankreich dann zu einem Kristallisationspunkt, der wiederum auf ganz Europa ausstrahlte. In verschiedenen Ländern erfolgte der Übergang zur konstitutionellen Monarchie. Die so geschaffenen Verfassungen formulierten Menschenrechte in unterschiedlichem Umfang, allerdings nie unter diesem Begriff im universellen Sinne, sondern beschränkt auf national begrenzte Bürgerrechte. Auch in Frankreich wurde in den Revolutionen des 19. Jahrhunderts nur noch die Verbriefung der droits des citoyens eingefordert, obwohl man sich nach wie vor auf die Erklärungen von 1789 und 1791 berief. Erst in der französischen Verfassung von 1946 sollte wieder ausdrücklich von den droits de l’homme die Rede sein.


  Dennoch wurde der als »Recht der Franzosen« bezeichnete, relativ bescheidene Katalog in der charte von 1814 zum Vorbild anderer konstitutioneller Monarchien wie 1815 der Niederlande oder verschiedener deutscher Länder, die sich zwischen 1818 und 1833 Verfassungen gaben. Die Verfassung Norwegens von 1814 enthielt einen ähnlich beschränkten Rechtekatalog wie die französische charte. Die »Rechte der Belgier« stehen am Anfang eines Verfassungsdokumentes von 1831, noch vor den Bestimmungen über König und Parlament. Der französischen Verfassung von 1848 war keine lange Lebensdauer beschieden. Sie endete infolge des Staatsstreichs von Louis Napoleon, einem Neffen des vormaligen Kaisers, der sich als Napoleon III. wiederum zum Kaiser krönen ließ. Die Verfassung von Piemont-Sardinien 1848, die später zur Verfassung Italiens wurde, orientierte sich ebenfalls am Rechtekatalog der charte von 1814.


  Die Schweiz, das einzige Land, in dem die Revolution von 1848 erfolgreich war, konstituierte sich als demokratischer Bundesstaat. Schon in ihrer vorherigen Form eines losen Staatenbundes – seit dem Westfälischen Frieden von 1648 auch völkerrechtlich anerkannt – war die Monarchie der Eidgenossenschaft fremd gewesen. 1848 wurden die Grundrechte aus den Kantonen übernommen, die sich zum Teil bereits im Gefolge der Pariser Julirevolution von 1930 republikanische Verfassungen gegeben hatten.


  Die »Grundrechte des deutschen Volkes« wurden in der 1849 in Frankfurt verabschiedeten Paulskirchenverfassung festgeschrieben, die aber nie in Kraft trat, weil der König von Preußen der Gründung eines gesamtdeutschen Staates eine Absage erteilte. Im selben Jahr verabschiedete in Dänemark eine Nationalversammlung mit der Verfassung einen Rechtekatalog. Ein besonderer Durchbruch gelang 1864 in Griechenland mit einem Grundrechtskatalog, der über das in Europa Übliche weit hinausging. Während sich die »Rechte der Preußen« in der vom König oktroyierten Verfassung von 1849/50 bescheiden ausnahmen, erließ der österreichische Kaiser 1867 ein »Staatsgrundgesetz über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger«, dem er ein Reichsgericht zur Seite stellte, das auch über Beschwerden von Bürgern entscheiden sollte, wenn ihre »durch die Verfassung gewährleisteten politischen Rechte« verletzt seien. Dies war die erste Verfassungsgerichtsbarkeit in Europa. Die zweite folgte 1874 in der Schweiz, wobei allerdings die Überprüfung von Bundesgesetzen auf Verfassungsmäßigkeit ausgenommen war. In der deutschen Reichsverfassung von 1871 wurden die Grundrechte nicht mehr genannt, man begnügte sich mit dem Hinweis auf die Garantien der Länderverfassungen.


  Zur Grundrechtspositivierung im 19. Jahrhundert kann hier kein detaillierter Überblick gegeben werden. Ein abschließender genereller Hinweis gilt hingegen der Auflösung der großen Vielvölkerreiche, des Habsburgischen, des Osmanischen und jenes der russischen Zaren. Diese Entwicklung begann gegen Ende des 19. Jahrhunderts, und sie war von großer Bedeutung für die Menschenrechte in Europa. In Mittelosteuropa entstanden dadurch viele neue Nationalstaaten, so die Balkanstaaten und die Türkei noch vor dem Ersten Weltkrieg, die mittel- und osteuropäischen Staaten nach 1918. Die für die Staatenbildung treibenden Kräfte verlangten staatliche Souveränität und damit verbunden die politischen Individualrechte, trugen aber oft auch nationalistische Züge. In der Auflösung der Vielvölkerreiche nahm eine Entwicklung ihren Anfang, die sich für die Menschenrechte noch bis Ende des 20. Jahrhunderts katastrophal auswirken sollte. Wie es ihr Name schon sagt, hatte man es in den Vielvölkerreichen verstanden, eine Ordnung zu schaffen, die wenn nicht das Miteinander-Leben der verschiedenen Volksgruppen, so doch ein einigermaßen friedliches Nebeneinander-Leben erlaubte. Dies konnte durch Ansätze von Selbstverwaltung erreicht werden, aufkeimende Animositäten zwischen Volksgruppen wurden aber auch gewaltsam unterdrückt. Es erscheint als eine tragische Ironie der Geschichte, dass sich der Kampf um Menschenrechte untrennbar mit der Umgestaltung oder Neubildung von Nationalstaaten verbunden hat. Während dies in Amerika, Frankreich sowie in vielen anderen Staaten erfolgreich war, brachte es im Bereich der vormaligen Vielvölkerreiche ein neues Phänomen hervor, die Definition der Nation entlang ethnischer – übersetzt »völkischer« – Kriterien. Versuche ethnischer Homogenisierung hatte es zuvor in den Vielvölkerreichen nicht gegeben, nicht geben können. Deren Auflösung war in diesen Regionen die Geburtsstunde der Möglichkeit von Genozid.89


  Die neuen Staaten formierten sich entweder als Republiken oder als konstitutionelle Monarchien, oder sie wechselten vom einen zum anderen. Grundrechte gelangten auf unterschiedlichen Wegen in deren Verfassungen, und manchmal wurden sie auch wieder eingeschränkt oder gänzlich zurückgenommen – eine Entwicklung, die ihren Höhepunkt mit dem Aufkommen faschistischer Regime in der ersten Hälfte des folgenden Jahrhunderts erlebte. In dem für die Grundrechte günstigsten Fall wurden Grundrechte durch verfassungsgebende Versammlungen formuliert, die demokratisch von den wahlberechtigten männlichen Bürgern bestellt worden waren. Die Verfassungsgebung konnte auch ohne revolutionären Umsturz ablaufen, wie er exemplarisch in Frankreich stattgefunden hatte. Bei der Ausformulierung von Grundrechtskatalogen in solchen Versammlungen war aber stets das Bewusstsein vorhanden, dass man eine neue Ordnung konzipierte, die von revolutionärem Geist geprägt war.


  Längst nicht alle Könige und Fürsten waren bereit, die konstitutionelle Monarchie einbinden zu lassen. Sie suchten nach Möglichkeiten, die Bedürfnisse des aufstrebenden handeltreibenden Bürgertums in wirtschaftlicher Hinsicht zu berücksichtigen, ohne aber die damit verbundenen republikanischen Forderungen zu erfüllen. Deshalb erließen sie selber Verfassungen, die gewisse Grundrechtsgarantien enthielten. Dass solche von oben »gewährten« Rechte wieder zurückgenommen werden können, versteht sich schon aus ihrer Entstehungsgeschichte. Die Verfassungen der deutschen Länder, die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts weitgehend auf diese Weise entstanden waren, enthielten jedoch auch Bestimmungen, wonach sie nur mit Zustimmung einer Volksvertretung abgeändert werden konnten.90


  Nationale Positivierungen im 20. Jahrhundert


  Das 20. Jahrhundert zerfällt in die Zeit vor und nach 1945. Die große Zeit der Grund- und Menschenrechtspositivierung war die zweite Hälfte des Jahrhunderts. Allerdings nahm die Entwicklung der Menschenrechte mit der Oktoberrevolution von 1917 eine Wendung, deren Bedeutung nur mehr im Rückblick ermessen werden kann. Erst zwei Jahrzehnte nach dem Scheitern des Kommunismus zeigen sich die Folgen einer begrifflichen Zuordnung des Revolutionären, die damals ihren Anfang nahm. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hatte die Grundrechtspositivierung in Russland kaum Auswirkungen. Allerdings blieb die Verkündung der »Rechte des werktätigen und ausgebeuteten Volkes« durch den III. Allrussischen Sowjetkongress im Januar 1918 im Ausland nicht ganz folgenlos. Die Bezugnahme der ein Jahr später verabschiedeten Weimarer Verfassung auf ein »menschenwürdiges Dasein«, dem die Ordnung des Wirtschaftslebens zu entsprechen habe, ist als Antwort zu verstehen auf die Auseinandersetzung mit der »sozialen Frage«, die als zentrales Problem des Industriezeitalters nicht mehr ausgeklammert werden konnte.91 Auch wenn sich die revolutionäre Rechteerklärung Russlands in der kommunistischen Diktatur als Farce erweisen sollte, war ihr kurz nach ihrer Entstehung eine programmatische Bedeutung nicht abzusprechen.


  Die Weimarer Verfassung vom 11. August 1919 knüpfte aber vor allem an das damals nicht umgesetzte Erbe der Paulskirche an und entwickelte dieses demokratisch und sozial weiter. Vorangegangen war eine intensive Diskussion über die Rechtsnatur der Grundrechte und deren Schutz. Der umfangreiche zweite Hauptteil der Verfassung trug die Überschrift »Grundrechte und Grundpflichten der Deutschen«. Trotz dieser Formulierung waren nach damaliger Auffassung Nicht-Deutsche von der Ausübung dieser Rechte nicht ausgeschlossen. In der Ausformulierung der Grundrechte kam auch zum Ausdruck, dass eine gerechte Sozialordnung geschaffen werden sollte.92 Mit dem Aufkommen des Nationalsozialismus wurde diese Bemühung gestoppt. Schon früher hatte in Europa die Außerkraftsetzung von Grundrechten durch den Faschismus begonnen, erstmals 1922 in Italien, dann 1933 in Deutschland, 1936 in Griechenland, 1939 in Spanien sowie schließlich in allen Ländern, die im Zweiten Weltkrieg besetzt wurden. Nach dem Krieg konnten viele westeuropäische Staaten die Verfassungen wiederaufnehmen, welche vor dem Krieg gegolten hatten. Für Griechenland, Portugal und Spanien stand dieser Weg erst nach dem Sturz der Diktaturen in den siebziger Jahren offen.


  Das deutsche Grundgesetz vom 23. Mai 1949 stellte den Grundrechtskatalog an den Anfang. Angesichts der beispiellosen Verletzung der Menschenrechte und der Menschenwürde durch den Nationalsozialismus wurde im ersten Artikel die Garantie der Menschenwürde vorangestellt. Die Schaffung einer Verfassungsgerichtsbarkeit hat in der Folge eine Ausweitung der Grundrechte durch gerichtliche Interpretation ermöglicht. Auch die Menschenwürdeklausel selber wurde in zahlreichen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes zur Basis für die Weiterentwicklung der Grundrechte. Bei der Beratung des Grundgesetzes im Parlamentarischen Rat war eingehend über die Begründung der Menschenwürde diskutiert worden, wobei sich zwei grundsätzliche Positionen gegenüberstanden. Betrachtete man den Nationalsozialismus vor allem als einen Abfall von christlicher Moralität, stand für die Menschenwürde eine naturrechtliche Begründung im Vordergrund. Aus dieser Sicht ging es darum, eine universell gültige, längst vorgegebene naturrechtliche Norm wieder zu entdecken. Für die andere Position war eine naturrechtliche Begründung undenkbar, denn die Verankerung der Menschenwürde im Grundgesetz bedeutete nichts anderes als das Resultat einer bewussten demokratischen Entscheidung. Die Streitfrage musste nicht entschieden werden, denn der Wortlaut »Die Würde des Menschen ist unantastbar« ließ beide Interpretationen zu.93 Das Grundgesetz versteht unter den Menschenrechten jene Grundrechte, die allen Personen ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit zustehen, unter den Bürgerrechten hingegen nur Grundrechte der deutschen Staatsbürger.


  In Frankreich erschienen die Grundrechte in der Verfassung von 1946 nur in der Präambel, nun aber wieder als droits de l’homme.94 Dies blieb auch so in der Verfassung der Fünften Republik, die de Gaulle 1958 konzipiert hatte, wobei er einen Verfassungsrat – Conseil constitutionnel – neu einführte, den er selbst als Präsident anrufen konnte für den Fall, dass das Parlament verfassungswidrige Gesetze erlassen sollte. 1971 entschied der Conseil constitutionnel überraschend und gegen alle Lehrmeinungen, dass sich sein Prüfungsrecht auch auf die Präambel beziehe. Damit schuf er eine Art Verfassungsgerichtsbarkeit zum Schutz der Grundrechte, die allerdings vor dem definitiven Erlass von Gesetzen stattzufinden hatte. Für die Grundrechte in den Verfassungen der mittelosteuropäischen Länder, die sich nach dem Krieg neu als Satellitenstaaten der Sowjetunion konstituieren mussten, wurde deren Verfassung aus dem Jahre 1936 zum Vorbild. Sie enthielt einen von außen besehen eindrucksvollen Grundrechtskatalog, der rein propagandistisch gedacht war und die Teilhabe an der staatlichen Fürsorge in den Vordergrund rückte. Vor dem Hintergrund des stalinistischen Terrors bis 1953 erscheint der Katalog als »grausige Groteske«.


  Wichtiger als ein detaillierter Überblick ist ein abschließender Hinweis auf den Kolonialismus. Während sich die südamerikanischen Staaten bereits im 19. Jahrhundert von den Mutterländern abgelöst und den beschwerlichen Weg Richtung konstitutionelle Monarchie oder Republik eingeschlagen hatten, folgte die große Unabhängigkeitsbewegung für die anderen kolonisierten Kontinente erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Durch die Dekolonisierung entstanden neue Nationalstaaten. Die Vereinten Nationen wurden im Jahre 1945 von 51 Staaten gegründet. Ende der achtziger Jahre war die Zahl der Mitgliedstaaten bereits auf über 160 angewachsen. Der Zusammenhang zwischen Dekolonisierung und Menschenrechten weist auf eine andere tragische Ironie der Geschichte hin und zeigt bittere Wahrheiten auf. Dieselben europäischen Staaten, in denen Grund- und Menschenrechte erkämpft worden waren, unterwarfen noch bis ins 19. und 20. Jahrhundert ganze Kontinente. Sie teilten sie als ihre Kolonien auf, und es stand außer Frage, dass sie den Bewohnern der eroberten Regionen dieselben Rechte nicht einräumen wollten.95 Dieses Nebeneinander von Freiheitsdenken und Unterdrückung in denselben Köpfen wurde in dem Moment zu einer explosiven Mischung, als sich die Völkergemeinschaft anschickte, die Menschenrechte zu internationalisieren. Aber auch der umgekehrte Zusammenhang ist gegeben: Die Dekolonisierung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wäre nicht denkbar gewesen ohne die gleichzeitige Internationalisierung der Menschenrechte.


  Internationalisierung


  Ansätze zur übernationalen Positivierung von Menschenrechten gab es schon im 19. Jahrhundert. Obwohl Kant mit seinem Weltbürgerrecht die gedankliche Grundlage geschaffen hatte, wurzelt die Realisierung in einem ganz anderen Feld, nämlich im Schlachtfeld bei Solferino von 1859, das Henry Dunant eindrucksvoll beschrieb.96 Sein Bericht gab den Anstoß zur Gründung des Roten Kreuzes und zur Schaffung des humanitären Völkerrechts, welches dem Schutz von Menschen in bewaffneten Konflikten gilt. Es geht auf eine erste Genfer Konvention von 1864 zurück und wird heute durch die Genfer Konventionen von 1949 geregelt. Einen nächsten Schritt löste der Versailler Friedensvertrag von 1919 dadurch aus, dass er den Schutz der Arbeiterschaft aufnahm. Eigentliche menschrechtliche Garantien wurden nicht vereinbart, jedoch die Gründung der Internationalen Arbeitsorganisation ILO, in deren Rahmen internationale Abkommen mit Schutzbestimmungen erarbeitet und bereits ab 1919 verabschiedet wurden.


  Der entscheidende Durchbruch erfolgte jedoch mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vom 10. Dezember 1948. Angesichts des Grauens der Geschehnisse während des Zweiten Weltkrieges war die weltweite Staatengemeinschaft im Rahmen der 1945 gegründeten UNO übereingekommen, dass der Schutz der Grundrechte nicht länger nur den Nationalstaaten überlassen werden durfte. Das Völkerrecht, welches seit dem Westfälischen Frieden von 1648 ausschließlich darin bestanden hatte, die Verhältnisse zwischen den Staaten zu regeln, wurde um eine entscheidende Kategorie erweitert, indem auch der einzelne Mensch zum völkerrechtlichen Subjekt erklärt wurde. Von nun an wurden die Menschenrechte jedem Menschen durch völkerrechtliche Vereinbarungen zwischen den Staaten garantiert und dies unabhängig davon, welchem Staat oder ob er überhaupt einem Staat angehörte. In zweierlei Hinsicht bedeutete dies eine ganz grundsätzliche Ausweitung der Menschenrechte oder, umgekehrt aus der Perspektive der einzelnen Menschen betrachtet, einen Prozess des Einbezuges. Einerseits machte dieser Inklusionsprozess auch die in einem Staat lebenden Ausländer zu Berechtigten. Auch wenn ihnen längst nicht alle Grundrechte zugestanden wurden, welche die Verfassungen ihren Staatsangehörigen garantierten, so durfte ihnen die Ausübung der nun völkerrechtlich vereinbarten Menschenrechte nicht vorenthalten werden. Es ist deshalb sinnvoll, von Grundrechten zu sprechen, wenn Rechte nur den Staatsbürgern zustehen, jene Rechte aber Menschenrechte zu nennen, die dieser Einschränkung nicht unterliegen. Andererseits bedeuten die völkerrechtlich vereinbarten Menschenrechte auch für die Staatsangehörigen selber eine Ausweitung ihrer Berechtigung. Insbesondere in Ländern, in welchen die nationale Positivierung noch nicht weit fortgeschritten oder zum Beispiel in Diktaturen gänzlich unterblieben war, sollte sich die internationale Positivierung als äußerst wirksames Instrument erweisen. Hier wird das Spannungsfeld zwischen Normativität und Wirklichkeit, das den Menschenrechten innewohnt, am sichtbarsten.


  Die Allgemeine Erklärung von 1948 war nur der Anfang eines langen Prozesses, ein Versprechen, das erst eingelöst werden musste. Juristisch verbindliche Rechte wurden durch die Erklärung noch nicht festgeschrieben. Die unterzeichneten Staaten definierten die verabschiedeten Rechte lediglich als das »von allen Völkern und Nationen zu erreichende gemeinsame Ideal«, welches »durch fortschreitende Maßnahmen im nationalen und internationalen Bereich« realisiert werden solle. Dabei muss aber unterschieden werden zwischen dem neuen Instrument des völkerrechtlichen Vertrages selber und dem Inhalt der Rechte, so wie sie 1948 deklariert worden sind. Es wird immer ein historisches Faktum bleiben, dass der Durchbruch zur internationalen völkerrechtlichen Positivierung der Menschenrechte mit der Erklärung von 1948 erreicht worden ist. Dass die Ausformulierung als eigentliche Rechte damals noch bevorstand, ändert nichts an dieser Tatsache, ebenso wenig der Umstand, dass die Institutionalisierung einer internationalen Einklagbarkeit der Rechte durch das berechtigte Individuum noch viel weiter entfernt erschien. Was den Inhalt der vorerst als Ideal bezeichneten Rechte anbelangt, markiert das Jahr 1948 hingegen den »Beginn eines langen Prozesses […], dessen Abschluss wir noch gar nicht erahnen können«. Dies schreibt Norberto Bobbio im Jahre 1990 und weiter: »Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist ein Spiegel des historischen Bewusstseins der Menschheit in der Mitte dieses Jahrhunderts von ihren Grundwerten. Sie stellt eine Synthese aus der Vergangenheit und Anregungen für die Zukunft dar, aber die Rechte sind nicht auf ewig festgeschrieben.«97


  Der Prozess war lang und schwierig, vor allem weil durch den Kalten Krieg eine Bruchlinie zwischen Ost und West entlang der verschiedenen Kategorien von Rechten entstand. Schon in der nationalen Positivierung waren verschiedene Gruppen von Rechten unterschieden worden. Eine erste Gruppe umfasst die individuellen Freiheitsrechte im Sinne von Abwehrrechten des Bürgers gegenüber Gewalteinwirkung oder sonstiger Freiheitsbeschränkung durch den Staat, also die Freiheit vom Staat. Sie werden auch als negative Freiheitsrechte bezeichnet. Die zweite Gruppe betrifft politische Teilnahmerechte, also die Freiheit im Staat, die auch positive Teilnahmerechte genannt werden. Eine dritte Gruppe schließlich betrifft die sozialen Teilhaberechte, welche angemessene Lebensbedingungen sichern sollen und somit die Freiheit durch oder mithilfe des Staates betreffen.98 Die Bruchlinie zwischen Ost und West betraf die Priorität dieser Gruppen. Der Westen legte das Hauptgewicht auf die ersten beiden Gruppen von Rechten, während der Ostblock die Priorität der Sozialrechte vertrat. Diese Kontroverse hat die Ausformulierung der Ideale von 1948 zu eigentlichen Rechten über Jahre verzögert und führte schließlich zu einer Aufteilung in zwei verschiedene Verträge. Am 16. Dezember 1966 wurde der »Internationale Pakt über die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte« sowie der »Internationale Pakt über die bürgerlichen und politischen Rechte« durch die UNO-Generalversammlung verabschiedet. In Kraft getreten sind beide Pakte erst 1976, nachdem die dafür notwendige Ratifikation durch 35 Staaten erreicht worden war.


  Westeuropa eilte dieser Entwicklung weit voraus. Der 1949 gegründete Europarat in Straßburg verabschiedete schon am 4. November 1950 die »Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)«, die bereits im Jahre 1953 in Kraft trat. Sie konzentriert sich auf bürgerliche und politische Rechte analog dem später ausgehandelten UNO-Pakt. Die Konvention schaffte insofern einen Durchbruch, als sie ein Individualbeschwerderecht vorsah. Dieses war in den ersten Jahrzehnten noch fakultativ und musste von den Vertragsstaaten nicht anerkannt werden. Auch war es anfänglich nicht möglich, dass sich ein Beschwerdeführer wegen behaupteter Verletzung der garantierten Rechte direkt an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wenden konnte. Die Ansprechstelle war die Europäische Kommission für Menschenrechte, ein Vermittlungsorgan, welches dann befugt war, einen Beschwerdefall selber vor den Gerichtshof zu tragen. Die heute geltende umfassende Zuständigkeit des Gerichtshofes zur direkten Entgegennahme von Individualbeschwerden wegen behaupteter Verletzung der in der Konvention garantierten Rechte wurde erst im Jahre 1998 eingeführt. Wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte wurden vom Europarat in der »Europäischen Sozialcharta« vom 18. Oktober 1961 formuliert und im Jahre 1995 mit einem kollektiven Beschwerdeverfahren ergänzt. Mit der Proklamation der »Charta der Grundrechte der Europäischen Union« am 7. Dezember 2000 haben die Grund- und Menschenrechte in Europa eine nochmalige Erweiterung erfahren, insbesondere nachdem die Charta durch das Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon den Status von Positivem Recht der Union – europäischem Primärrecht – erreicht hat.


  Auch andere Kontinente haben regionale Verträge zum Schutz der Menschenrechte erarbeitet, die aber im Vergleich mit den europäischen Beschwerdeverfahren weniger weit gehen. Vor allem für die lateinamerikanischen Länder von Bedeutung ist die der EMRK nachgebildete »Amerikanische Menschenrechtskonvention« vom 22. November 1969, die allerdings von den USA und Kanada nicht ratifiziert worden ist. Für Afrika wurde am 26. Juni 1981 die »Banjul Charta der Menschenrechte und Rechte der Völker« verabschiedet. In der Praxis bedeutungsvoller als die regionalen Abkommen sind aber jene Verträge, die im Rahmen der UNO speziell zum Schutze bestimmter Rechte abgeschlossen worden sind, wie die Rassendiskriminierungs- oder die Folterkonvention. Hinzu kommen die Verträge zum Schutz bestimmter Personen, so die Frauendiskriminierungs-, die Kinderrechts- oder die Wanderarbeiterkonvention.


  Die Darstellung der Internationalisierung der Menschenrechte wäre unvollständig, würde nicht auch der Prozess der Dekolonialisierung nochmals erwähnt. Einerseits traten die europäischen Kolonialmächte als Förderer der weltweiten internationalen Positivierung der Menschenrechte auf, andererseits verteidigten sie anfänglich ihre kolonialen Ambitionen auch mit Gewalt.99 So hatten die Kolonialmächte Frankreich und Großbritannien 1950 darauf bestanden, dass ihre Untertanen in den Kolonien in die Garantie der Menschenrechte gemäß der europäischen Konvention nicht von vornherein einbezogen wurden, sondern erst aufgrund der Abgabe einer besonderen Erklärung durch das Mutterland. Immer mehr frühere Kolonien traten als Nationalstaaten der UNO bei, und bereits Anfang der sechziger Jahre bildeten die Länder der »Dritten Welt« eine Mehrheit. Der Westen wie der Osten versuchten, die neuen Staaten in ihren Einflussbereich zu ziehen, wobei sie das Schwergewicht auf unterschiedliche Menschenrechtsnormen legten. International kam eine dritte Ausrichtung auf postkoloniale Menschenrechtsnormen hinzu. Die postkolonialen Länder erreichten bereits 1960 in einer »Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker« die Festschreibung des Rechts auf nationale Selbstbestimmung, unterstützt von der Sowjetunion und ohne die Stimmen des Westens.100 Als »Selbstbestimmungsrecht der Völker« hat dieses Recht Eingang in die beiden UNO-Menschenrechtspakte von 1966 gefunden. Neben dem Spannungsfeld zwischen Ost und West hat auch der Dekolonisierungsprozess dazu beigetragen, dass die Menschenrechte nach dem Zweiten Weltkrieg zu einer Kategorie der internationalen Politik geworden sind.


  Der Kalte Krieg hat die Entwicklung der Menschenrechte stark beeinflusst. Mit sieben anderen Staaten hatte sich die Sowjetunion bei der Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte im Jahre 1948 noch der Stimme enthalten.101 Darüber hinaus hatte sie versucht, die Veröffentlichung des Textes im Inland zu verhindern. Innerhalb von zehn Jahren änderte sie jedoch ihre außenpolitische Haltung, und sie wurde zu einer Vorkämpferin der Menschenrechte mit einer ganz bestimmten Ausrichtung. Das Hauptgewicht lag auf der Argumentation, dass ohne wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte auch die bürgerlichen und politischen Rechte bedeutungslos würden. Zwar hat die Ost-West-Kontroverse die Erarbeitung von Menschenrechtsinstrumenten im Rahmen der UN verzögert. Inhaltlich aber hat der Kalte Krieg die Menschenrechtsdiskussion befördert. Es wurde diplomatisch und außenpolitisch darüber verhandelt, worin diese Rechte bestehen sollten, und die postkoloniale Sicht fügte in bestimmten Fragestellungen eine zusätzliche dritte Komponente hinzu. Ein damals und auch im Rückblick noch wenig wahrgenommenes Element ergab sich schließlich aus der speziellen Situation Westeuropas. Im Antrieb zu den Bemühungen um die europäischen Menschenrechte wurde die ursprüngliche Motivation des rückblickenden »Nie wieder!« schon bald ergänzt durch die Motivation, im Kalten Krieg ein westeuropäisches Zeichen zu setzen, das auch der Abwehr des Kommunismus dienen sollte. Das Vorantreiben der Menschenrechte im westeuropäischen Rahmen wurde selber zu einer Komponente des Kalten Krieges und hat dadurch die Entwicklung befördert. Auch aus dieser Sicht kann nicht gesagt werden, der Kalte Krieg hätte die Menschenrechtsentwicklung zum Stillstand gebracht.102


  5. Menschenrechte, Staatlichkeit und Demokratie


  Die Nationalisierung der nach wie vor als universal verstandenen Menschenrechte hat diese Rechte in der Praxis zu einem Bestandteil des Positiven Rechtes der einzelnen Nationalstaaten gemacht. Damit wurden Menschenrechte zu Bürgerrechten oder Grundrechten. Entstanden als eine Kategorie der Rechtsphilosophie, musste man sie nun auch als einen Gegenstand der Staatsphilosophie betrachten. Die spätere Internationalisierung hat an der engen Verbindung der Menschenrechte mit dem Nationalstaat nichts geändert, nur dass dessen Rolle nun vielfältiger wurde. Seit Menschenrechte überhaupt positiviert worden sind, richten sie sich immer gegen den Staat als Verletzer dieser Rechte. Mit der Positivierung ist der Staat umgekehrt zum Garanten derselben Rechte geworden, indem er dafür zu sorgen hat, dass sie nicht verletzt werden, auch nicht durch private Akteure, die seiner Rechtsordnung unterstellt sind. Später kam die Aufgabe hinzu, internationale Instrumente zum Schutz der Menschenrechte auszuhandeln, im Weiteren die Verpflichtung, auch diese Rechte im eigenen Hoheitsbereich zu garantieren und schließlich sich selbst den internationalen Überprüfungs- und Beschwerdemechanismen zu stellen.


  Die Rolle des Staates


  Da die nationale Positivierung der Menschenrechte in den verschiedenen Staaten von sehr verschiedenen Voraussetzungen ausgeht und sich über den Zeitraum von mehr als zwei Jahrhunderten erstreckt, waren die Abläufe sehr unterschiedlich. Nun wäre es aber verfehlt, anzunehmen, dass wenigstens der Anfangspunkt im ausgehenden 18. Jahrhundert ein einheitlicher gewesen sei. Gerade was die Bedeutung von Staat und Demokratie im Zusammenhang mit den Menschenrechten anbelangt, gestaltete sich bereits die Ausgangslage in jenen drei Ländern, welche anfänglich für die Entwicklung dieser Rechte die wichtigsten waren, sehr unterschiedlich. Das Verhältnis zwischen Menschenrechten und Demokratie wurde unterschiedlich gesehen und hat sich auch danach unterschiedlich entwickelt. Selbst wenn eine gegenseitige Beeinflussung stattfand – insbesondere zwischen Frankreich und den USA über persönliche Beziehungen –, führten diese historischen Gegebenheiten zu Unterschieden in der Wahrnehmung und Handhabung der Menschenrechte, welche bis heute ihre Auswirkungen haben.


  Die Ausgangslage in Frankreich, Amerika und England


  Noch bis in die sechziger Jahre des 18. Jahrhunderts begründeten die amerikanischen Kolonisten ihre Ansprüche gegenüber dem Mutterland mit ihren Geburtsrechten als Engländer – birthrights of Englishmen – und dachten nicht an Unabhängigkeit. Wenn sie sich auf ihre »natürlichen« Rechte beriefen, hatten sie die englischen Herrschaftsverträge wie die Magna Charta von 1215 vor Augen oder die Bill of Rights von 1689. In der einleitenden Begründung der Bill of Rights waren eine ganze Reihe von Verstößen des Königs gegen die überkommene Ordnung verurteilt worden, insbesondere dessen Übergriffe in Bereiche, welche dem Parlament, den Gerichten oder der Kirche unterstanden. An solchen älteren Texten orientierten sich nun die Kolonisten und nahmen sich ein Vorbild an ihren englischen Ahnen, die »in ruhmvollen Kämpfen die alten Freiheiten gegen die Übergriffe einer tyrannischen Regierung verteidigt und wiederhergestellt haben«103. Genau wie die englische Bill of Rights enthielt Thomas Jeffersons Entwurf der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung eine lange Aufzählung der Missetaten des englischen Königs, dies geradezu im Sinne eines ausführlichen Sündenkatalogs.104 Für eine naturrechtliche Begründung der Unabhängigkeit hätte dies wenig Sinn gemacht. Vielmehr ging es darum, die Grundlage zu schaffen für die Kündigung eines altrechtlichen Treueverhältnisses zwischen dem König und seinen Untertanen, dessen Wurzeln in Europa ins ständische Mittelalter zurückreichen. Vor allem sollte bewiesen werden, dass nicht die Kolonisten dieses Verhältnis kündigten, sondern der König selbst das Treueverhältnis aufgelöst habe, indem er den Untertanen in Amerika seinen Schutz entzogen hatte. Erst zwei Jahre vor der Unabhängigkeitserklärung wurde 1774 erstmals mit naturrechtlichen Kategorien argumentiert, wonach sich die Bewohner der Kolonien neben ihren Geburtsrechten als Engländer auch auf die Gesetze der Natur berufen könnten.105 Verlangt wurde auch jetzt noch die Wiederherstellung der althergebrachten Ordnung, man machte mit anderen Worten vom naturrechtlichen Widerstandsrecht Gebrauch, und damit bewegte man sich ganz im Rahmen des klassischen und nicht des modernen Naturrechtes.


  Diese Argumentation bezog sich auf Kategorien einer Zeit, die sowohl in Kontinentaleuropa als auch in England bereits zu Ende gegangen war. Die ersten Kolonisten hatten England im 17. Jahrhundert verlassen, in einem Zeitraum also, in welchem im Mutterland um ebendiese Kategorien vehement gestritten wurde. Letztlich ging es um die Frage, ob der Staat an übergeordnetes Recht gebunden sei oder ob umgekehrt der Gesetzgeber souverän sei. Auf dem europäischen Kontinent hatte Bodin bereits die Theorie entwickelt, wonach die Gesetzgebung Aufgabe des Souveräns sei, der als absolutistischer Herrscher gedacht war. Damit hatte Bodin die mittelalterliche Vorstellung abgelöst, gemäß der das Recht über dem Staat stehe. Im Übergang vom klassischen zum modernen Naturrecht wurde die von Bodin noch mitgedachte Bindung an göttliches Recht durch eine Bindung an vernunftrechtliche Kategorien ersetzt. Seit der kopernikanischen Wende im Rechtsdenken wurden geltende Gesetze nicht mehr als unbedingt gerecht erachtet, weshalb Recht und Gerechtigkeit auseinanderfallen konnten. So entstand eine Spannung zwischen dem modernen Naturrecht und dem gesetzten Positiven Recht. Mithilfe der Idealvorstellungen des modernen Naturrechtes wurden geltende Gesetze kritisiert. Das Naturrecht diente als intellektuelle Waffe gegen den absoluten Herrscher, der die Gesetze erlassen hatte. In Frankreich, wo sich der Absolutismus unbeschränkt halten konnte, führte diese Konstellation zu einem revolutionären Durchbruch, der für die Menschenrechte weiter gehende Konsequenzen hatte.


  In England konnte sich die Vorstellung von einem Recht, das dem Staat übergeordnet ist, länger halten. Der Absolutismus hat sich nicht so wie auf dem Festland durchsetzen können, er wurde immer wieder dadurch gebremst, dass das Parlament der Krone durch die verschiedenen Herrschaftsverträge Zugeständnisse abtrotzen konnte. In diesen Auseinandersetzungen, die im 17. Jahrhundert ihren Höhepunkt erreichten, war die »Souveränität und Unverletzlichkeit des Rechts« ein wichtiges Argument, um klarzustellen, dass sowohl über dem Parlament als auch über dem König gleichermaßen ein Recht stehe, das schon immer gegolten habe.106 In der Glorreichen Revolution setzte sich das Parlament 1688 definitiv gegen die absolutistischen Bestrebungen der Könige durch. In der Theorie hatte damit die Rechtssouveränität obsiegt. Dies galt aber nur für kurze Zeit. In der Praxis nämlich begann das siegreiche Parlament, sich selber vom übergeordneten Recht zu entbinden. Immer klarer setzte sich die Vorstellung der uneingeschränkten Souveränität des Parlaments durch, die als »parlamentarischer Absolutismus« bezeichnet worden ist.107 So löst auch in England die Staatssouveränität die alte Rechtssouveränität ab. Nachdem dies in Frankreich zugunsten des souveränen Königs geschehen war, vollzog sich derselbe Übergang in England zugunsten des souveränen Parlamentes. Das englische Parlament, welches letztlich auf die Magna Charta aus dem Jahre 1215 zurückgeht, war ein Ständeparlament. Es gliederte sich in ein House of Commons, das House of Lords, dem Adel und Klerus angehörten, und schließlich den König, dem ein Anteil an der Gesetzgebung eingeräumt blieb. Mit der Bill of Rights erfolgte der Durchbruch zu einer parlamentarischen Verfassung, und 1716 wurde die Souveränität des Parlamentes formell verankert.108 Die Monarchie erhielt eine neue Grundlage in einem »Bund von König und Volk«, der später mit dem Begriff des King in parliament umschrieben wurde. Freiheitsrechte sind in Großbritannien seit Jahrhunderten und bis heute auch mit der Vorstellung verbunden, in diesem Parlament vertreten zu sein, selbst wenn die Wahlberechtigung sehr lange den Vermögenden vorbehalten war.109


  Im Konflikt mit den Kolonien steht Ende des 18. Jahrhunderts die englische Staats- und Parlamentssouveränität genau jener alten Rechtssouveränität gegenüber, welche die Kolonisten im 17. Jahrhundert aus England über den Atlantik mitgebracht und bewahrt haben. Als das englische Parlament in einer kriegsbedingten finanziellen Notlage beschließt, die Abgaben auf gewisse Produkte jenseits des Atlantiks zu erhöhen, lehnen dies die Kolonisten kategorisch ab und stellen dem Parlament des Mutterlandes ihr von den englischen Ahnen ererbtes höheres Recht entgegen. Es ist dasselbe höhere Recht, das ein Jahrhundert zuvor das englische Parlament dem König entgegengehalten hatte.110 »Die mittelalterliche Suprematie des Rechts, die auf dem Kontinent und schließlich auch in England zu einer abstrakten naturrechtlichen Konstruktion verblasst, bleibt schließlich nur noch in Amerika lebendige Wirklichkeit.«111 Zum einen hatten die Kolonisten die Erfahrung gemacht, dass die Gesetze, welche von den lokalen Parlamenten der einzelnen Kolonien erlassen worden waren, in London auf ihre Übereinstimmung mit dem englischen Recht überprüft und allenfalls annulliert wurden. Zum anderen aber waren sie nie mit absolutistischen Herrschaftsansprüchen konfrontiert gewesen, und sie hatten die Auseinandersetzung mit dem Herrschaftsanspruch der englischen Krone dem Parlament im fernen Mutterland überlassen können. Aus diesen Gründen waren die Kolonisten bei der Rechtssouveränität geblieben. Sie hatten keine Veranlassung gehabt, wie England oder Frankreich zur Staatssouveränität überzugehen. »Wenn man die Amerikaner von 1776 fragt, wie denn die natürlichen oder Menschenrechte in ihre positive Gesetzgebung gekommen seien, so antworten sie, dass sie überhaupt nicht hineingekommen, sondern immer schon darin enthalten gewesen seien.«112


  Die tatsächlichen Verhältnisse in den Kolonien hatten ebenfalls Einfluss auf das Verständnis des Naturrechts. Nachdem sich die Wiederherstellung der alten Ordnung und die Durchsetzung der englischen Geburtsrechte als undurchführbar erwiesen hatten und die Kolonisten deshalb auf die Unabhängigkeitsforderung umschwenkten, konnten sie sich nicht mehr auf englisches Recht berufen, und es blieb zur Begründung nur noch das Naturrecht. Man stützte sich vor allem auf Locke, den man aber sehr praxisbezogen verstand. Locke hat seine Zweite Abhandlung über die Regierung nach der Revolution in England verfasst. Auch wenn er somit bereits existierende Institutionen beschrieb, um ihnen »eine höhere Rechtfertigung zu geben«, so hatten seine Theorien dennoch allgemeinen und normativen Charakter.113 Sie zeigten auf, wie das Verhältnis des Individuums zum Staat im Idealfall ausgestaltet werden sollte. In ihrer Suche nach praktikablen Lösungen legten die Gründerväter Lockes Theorie aber dahingehend aus, dass er mit dem Naturzustand jene Verhältnisse beschrieben habe, die in Amerika bereits Wirklichkeit geworden seien.114


  Dies wirkte sich vor allem auf die Vorstellungen über den Sozialvertrag aus. Locke hatte seinen Sozialvertrag als Gesellschaftsvertrag konzipiert, als lediglich virtuelle Konstruktion, die einer Staatsgründung in der Vorstellung hypothetisch vorausgeht.115 Die Kolonisten hingegen identifizierten den Sozialvertrag kurzerhand mit den vielen real existierenden Verträgen, die bei der Gründung der verschiedenen Kolonien abgeschlossen worden waren. Damit verwandelten sie den Locke’schen Gesellschaftsvertrag gewissermaßen in einen Herrschaftsvertrag.116 Was Locke als Naturzustand vor der Staatsgründung definiert hatte, erachteten die Kolonisten – auch aufgrund ihrer Lebensumstände – als bereits verwirklicht. Dass sie sich, wenn sie im Verlauf der Besiedlung des Kontinentes von Osten nach Westen zogen und weitab jeglicher Zivilisation die Wildnis kultivierten, praktisch in einer Form von real existierendem »Naturzustand« wähnten, ist nicht ganz unverständlich. Die große Differenz im Naturrechtsverständnis der Kolonisten zu jenem der Europäer ergibt sich daraus, dass die schrankenlose Staatsmacht, gegen die man sich wendete, im fernen England saß. Nachdem diese weggefallen war, gab es gar keine Macht mehr, gegen die sich eine naturrechtliche Forderung hätte wenden können. Dies hatte zur Folge, dass zwischen Naturrecht und Wirklichkeit kein Spannungsverhältnis mehr bestand, sich beide immer mehr annäherten und schließlich zusammenfielen. So ist die Überführung des Naturrechtes ins Positive Recht in Nordamerika praktisch nur noch eine »Umbenennung«, während »der im Prinzip gleiche Durchbruch des Naturrechts in der französischen Erklärung eine Revolution bedeutet«.117


  Der Staat als Verletzer und Garant der Menschenrechte


  Niemand hat je in Frage gestellt, dass der Staat die Menschenrechte verletzen könne. Die Entstehungsgeschichte der Menschenrechte geht auf vielfältigste Erfahrungen gerade solcher Verletzungen zurück. Einigkeit herrschte im ausgehenden 18. Jahrhundert auch darüber, dass der Staat als Garant der Rechte irgendeine Rolle spiele, und sei es auch nur, dass die ersten Positivierungen in den Rechtsordnungen der einzelnen Nationalstaaten vorgenommen wurden. Der Staat hat also eine »Doppelrolle als Garant und geborener Gegner der Menschenrechte«118. Auf die Frage, worin die Rolle des Staates als Garant der Rechte über deren reine Positivierung hinaus bestehen könnte, haben die Länder im Verlauf der letzten Jahrhunderte allerdings ganz unterschiedliche Antworten gegeben.


  Eine erste Antwort kommt aus dem englischen common law und aus einer Zeit, lange bevor die Positivierung der Menschenrechte zum Thema wurde. Bereits im Mittelalter war in England durch die Gerichte ein Recht entwickelt worden, das vom Einzelfall ausging. Es betraf vor allem die private Freiheit des Eigentümers und schützte diesen vor Zugriffen nicht nur des Staates, sondern auch Privater. Das common law beruhte nicht auf der Anwendung von Gesetzen. Es stellt »eine spontane vorstaatliche Rechtsentstehung durch sich wechselseitig beobachtende gerichtliche Instanzen« dar.119 Getrennt davon entstanden die vom Parlament verabschiedeten Verfassungsdokumente, welche als Herrschaftsverträge bestimmte Freiheitsrechte garantierten, Magna Charta, Petition of Right, Habeas Corpus Act und Bill of Rights. Eine eigentliche Verfassung sind diese Dokumente nicht, denn sie haben lediglich die Funktion, die »ererbten« Rechte und Freiheiten zu dokumentieren. Großbritannien hat eine geschriebene Verfassung nie gekannt und ist diesbezüglich bis heute ein Sonderfall geblieben. Als Menschenrechte können die ererbten Rechte nicht verstanden werden, sie dienten nur der politischen Elite und zielten darauf ab, die Krone zur Beseitigung von Missständen zu zwingen.120


  Da das Parlament Großbritanniens seine Souveränität nur über die Gesetzgebung ausüben kann, kommt der Gesetzesgeltung eine zentrale Rolle zu, dem Prinzip des rule of law. Im selben Prinzip kommt aber auch die Freiheit des Einzelnen zum Ausdruck, die durch die Gerichte nach dem common law vor jeglichem staatlichen Zugriff geschützt werden muss.121 Obwohl das Prinzip des rule of law ursprünglich Anspruch auf naturrechtliche Richtigkeit erhob, während das Parlament den Anspruch auf Richtigkeit seiner Gesetze aus der eigenen Souveränität ableitete, wurden die beiden Traditionen nie als Widerspruch gesehen. Souveränität des Parlamentes und rule of law ergänzen sich gegenseitig. Mit der definitiven Durchsetzung der Parlamentssouveränität wurde klar, dass sich keine andere Gewalt dem Parlament entgegenstellen konnte.122 Aufgrund der Parlamentssouveränität liegt die oberste Garantie der Menschenrechte beim Parlament. Aufgrund des common law spielen die Gerichte aller Stufen in der Garantie der Rechte dennoch eine wichtige Rolle.123 Über einen eigenen Grundrechtskatalog hat Großbritannien mangels einer Verfassung nie verfügt, sondern es war »alles erlaubt, was nicht vom Parlament verboten war«.124 In dieser Formulierung kommt deutlich zum Ausdruck, dass dem Parlament das letzte Wort zusteht und dies bis heute.


  Die Gründerväter der USA waren in der historischen Abfolge die Nächsten, welche eine Antwort auf die Frage nach der Rolle des Staates als Garant der Menschenrechte geben mussten. Zum einen hatten die Auswanderer das common law über den Atlantik mitgenommen und brachten es weiterhin zur Anwendung, auch nachdem sie sich von den englischen Verfassungsdokumenten losgesagt hatten. Zum andern aber wirkte sich wiederum das amerikanische Naturrechtsverständnis aus. Diese Naturrechtskonstruktion ging davon aus, dass der Naturzustand mit seinen vorstaatlichen Individualrechten auch dann erhalten blieb, wenn sich die Gesellschaft als Staatswesen konstituierte. Staat und Gesellschaft blieben getrennt, und der Staat sollte nur die Aufgabe haben, die Gesellschaft vor allen Entwicklungen zu bewahren, die ihr Funktionieren beeinträchtigen könnten, ein Funktionieren, das sich am Naturzustand orientierte. Diese Sicht enthält eine zusätzliche Erklärung für das Fehlen eines Grundrechtskataloges in der ersten US-Verfassung. Man ging eben davon aus, dass die Individuen ihre Rechte im Naturzustand bei der Staatsgründung ohnehin nicht verloren,125 sondern die Rechte in den Staat mitgenommen hätten. Entscheidend ist, dass ihnen diese Rechte als Individuen verblieben sind. Sie wurden nicht im Rousseau’schen Sinne auch ein Teil der öffentlichen Ordnung, welche man hätte demokratisch ausdiskutieren und gemeinsam beschließen müssen. Staatsmacht bedeutete für die US-Gründerväter und bedeutet bis heute vor allem eine Bedrohung der naturrechtlichen Freiheit des Individuums.


  Zunächst wurde Staatsmacht mit »Regierung« identifiziert. Es sollte genügen, eine Regierung einzusetzen, die jederzeit abrufbar war und die »für Heer, Polizei und Gerichte sorgte«126. Darüber hinaus aber wurde auch eine Gefahr im Volk und in dessen Vertretung gesehen, die darin bestand, dass Gesetze erlassen werden könnten, welche die Individualrechte verletzten oder einschränkten. Die Kolonisten hatten die Souveränität der englischen Parlamentsmehrheit so schmerzhaft erlebt, dass sie eine analoge Gefahr im künftigen eigenen Staat auf jeden Fall verhindern wollten. Zur Verhinderung homogener politischer Mehrheiten waren sie bestrebt, die Macht zu dezentralisieren und so diffus wie möglich zu verteilen, was zu einer gewollten Fragmentierung des politischen Prozesses führte. Die Gründerväter suchten nach einer Organisationsform des Staates, in welcher keine souveräne Macht geschaffen und damit jegliche Höchstzuständigkeit vermieden werden sollte.127 Damit aber nicht genug. Um die Freiheit auch vor dem Volk zu schützen, wurde dem Supreme Court als oberstem Gericht der Vereinigten Staaten das Recht eingeräumt, vom Parlament verabschiedete und vom Präsidenten unterzeichnete Gesetze für nichtig zu erklären, falls sie im Widerspruch zu den Bestimmungen der Verfassung standen.128 Damit wurde das Gericht zum obersten Garanten der Menschenrechte.


  Nun war in der historischen Abfolge Frankreich an der Reihe, die Frage nach der Rolle des Staates als Garant der Menschenrechte zu beantworten. Hier war der Übergang vom klassischen zum modernen Naturrecht definitiv realisiert. Darüber hinaus war das Naturrecht revolutionär geworden. Um die Wiederherstellung einer alten Ordnung konnte es nicht gehen, sondern die Menschenrechte konnten nur zusammen mit neuen staatlichen Strukturen entstehen. Freiheit wird durch die öffentliche Ordnung nicht nur geschützt, sondern auch erzeugt, sie »entsteht nicht durch die Abwesenheit des Staates, durch die Konstituierung vorstaatlicher oder staatsfreier Sphären, sondern durch seine demokratische Verfasstheit«129. Anders als jenseits des Atlantiks betrachtete man Gesellschaft und Staat nicht als völlig getrennt, sondern es musste eine Gesamtverfassung für beide geschaffen werden. Die Gesellschaft mit ihrer Vielfalt der privaten, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Aktivitäten wurde nicht als von staatlicher Macht bedroht gesehen. Aber nur eine Gesamtverfassung war in der Lage, der Gesamtheit dieser Aktivitäten einen Rahmen zu geben und damit die Entfaltung der Gesellschaft in Freiheit zu ermöglichen. Entsprechend den Vorstellungen Rousseaus zur Volkssouveränität konnten die Freiheitsrechte nur durch formelle Gesetze entstehen, an deren Erlass die Berechtigten in Selbstgesetzgebung als Freie und Gleiche mitgewirkt hatten. Wenn es vom Willen der Berechtigten abhängt, festzulegen, worin die Rechte bestehen, wie weit sie gehen sollen und wo ihre Grenzen liegen, dann kann dies nur die Aufgabe des souveränen Gesetzgebers sein. Eine gerichtliche Überprüfung der Gesetze ist unter diesen Voraussetzungen nicht denkbar, sodass die Legislative Garant der Menschenrechte bleibt.


  Damit rückt ein Element der Menschenrechtsentwicklung ins Blickfeld, das Großbritannien und Frankreich bei aller Unterschiedlichkeit verbindet und beide von den Vereinigten Staaten abgrenzt.130 In beiden Ländern ging es darum, rechtliche Schranken aufzurichten gegen den Missbrauch königlicher Gewalt. Dies kommt sowohl in der Bill of Rights von 1689 als auch in der französischen Erklärung der Menschenund Bürgerrechte von 1789 zum Ausdruck. In beiden Ländern erhielt das Parlament eine wichtige Rolle, wenn auch in verschiedenen Jahrhunderten und mit unterschiedlichem politischem Hintergrund.131 Der transatlantische Unterschied ist auf historische Fakten zurückzuführen. England hatte in der Folge von Hobbes den Übergang vom klassischen zum modernen Naturrecht vollzogen, in Frankreich war derselbe Übergang eine Folge von Bodin.132 Die Vereinigten Staaten hingegen sind bei einem klassischen Naturrechtsverständnis geblieben.133 In England und Frankreich wäre es undenkbar gewesen, die Rolle des obersten Garanten der Menschenrechte einem höchsten Gericht zuzuweisen. In den Vereinigten Staaten geschah genau dies, und zwar aus historisch einsehbaren Gründen.


  Eine andere Linie verbindet die Vereinigten Staaten mit Frankreich und unterscheidet die beiden Länder von Großbritannien. In England liegt die Wurzel der Freiheitsrechte in den alten ständischen Privilegien der Geburtsrechte, die in einem stufenweisen Prozess auf immer größere Kreise ausgeweitet und schließlich generell verallgemeinert wurden. Die Vereinigten Staaten haben die Idee der Geburtsrechte übernommen, machten sie aber zu Individualrechten, indem sie ihnen in einem »qualitativen Sprung« eine universalistische naturrechtliche Begründung gaben.134 Es ist derselbe Sprung, den Frankreich mit der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte vollzogen hat. Die Begründung dafür liegt letztlich nicht in einer Willenserklärung, sondern in einer absoluten naturrechtlichen Wahrheit. Das Prinzip, die Legitimation von Herrschaft aus den Menschenrechten – und nur aus ihnen – abzuleiten, verbindet Frankreich und die Vereinigten Staaten. Aber dasselbe Prinzip ist in den beiden Ländern sehr unterschiedlich umgesetzt worden und dies aufgrund einer historischen völlig verschiedenen Ausgangslage.


  Daraus ergibt sich eine dritte Linie, welche die Vereinigten Staaten mit Großbritannien verbindet und beide Länder von Frankreich unterscheidet. Die Französische Revolution ist von Kontinuitätsbrüchen gekennzeichnet, welche sowohl in England als auch in Amerika vermieden wurden. Sowohl die Glorreiche Revolution in England als auch die amerikanische Revolution lösten lediglich eine »Jahrhunderte dauernde Phase ständiger Evolution« aus, während die Französische Revolution von radikalen Zuspitzungen geprägt ist, welche auch zu einer »konsequenten Wiederkehr der Revolution« führten.135 Was die Vereinigten Staaten und Frankreich anbelangt, war die unterschiedliche historische Ausgangslage viel wirkungsmächtiger als der Umstand, dass die beiden Länder im Prinzip zum selben qualitativen Sprung hinsichtlich der Menschenrechte angesetzt hatten. In den Vereinigten Staaten waren gesellschaftliche Veränderungen nicht nur nicht beabsichtigt, sondern sie sollten bewusst vermieden werden.136 In Frankreich hingegen stand die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte am Anfang einer Entwicklung, welche nicht nur zu »einem staatsrechtlichen Umsturz, sondern auch einer Umwälzung der sozialen Verhältnisse und darüber hinaus einem geistigen Umbruch« führte.137 Aus heutiger Sicht lässt sich feststellen, dass der Umgang mit den Menschenrechten von diesem Unterschied nachhaltig geprägt worden ist. Dies wird im dritten Teil verdeutlicht werden, insbesondere durch den Rückblick auf die Situation seit dem Ende des Kalten Krieges.


  Die demokratische Legitimation der Menschenrechte


  Die Französische Revolution hat die Menschenrechte auf eine neue Basis gestellt. Die Freiheitsidee, die aus dem Naturrecht kam, verband sich in Frankreich mit der Idee der Demokratie und dies in einer Weise, die explosiv war und es bis heute geblieben ist.138 Der entscheidende Durchbruch bestand darin, dass Selbstbestimmung eine neue, politische Dimension erhielt. Individuelle Freiheit hat sich mit kollektiver Freiheit in dem Sinne verbunden, dass sich die Individuen individuelle Freiheit in Ausübung der kollektiven Freiheit gegenseitig einräumen. Individuelle Selbstbestimmung wird dadurch möglich, dass die individuell Berechtigten ihre kollektive Selbstbestimmung wahrnehmen und sich auf diesem Wege den individuellen Freiraum gegenseitig garantieren. Autonomie erhält so zwei Dimensionen, eine individuelle und eine kollektive. Individuelle und kollektive Autonomie bedingen sich jedoch gegenseitig. Ohne kollektive Autonomie kann die individuelle Autonomie nicht garantiert werden, denn die Individuen könnten sich gar nicht gegenseitig verpflichten, ihre jeweilige individuelle Autonomie zu respektieren. Umgekehrt ist kollektive Autonomie nur auf der Basis individueller Autonomie möglich, denn die Individuen bringen ihre Vorstellung von individueller Freiheit in den Prozess der Gesetzgebung ein, und das können sie nur, wenn sie individuell autonom sind. In diesem Prozess verschränken sich die individuelle und die kollektive Autonomie, welche sich gegenseitig bedingen und sich auch gegenseitig voraussetzen.139 Der Vorgang dieser Verschränkung geschieht auf dem Weg der Gesetzgebung. Gleichheit spielt in diesem Konzept eine zentrale Rolle. Die Bürger, die sich ihre individuelle Freiheit gegenseitig einräumen, gehen von der Übereinkunft oder von der Annahme aus, dass alle das gleiche Recht haben, sich am Gesetzgebungsprozess zu beteiligen, einerseits an der öffentlichen Diskussion und andererseits über ihre Abgeordneten am Entscheid in den gesetzgebenden Versammlungen. Damit erhalten die Menschenrechte eine demokratische Legitimation. Diese ist das Scharnier, durch welches sich Freiheit mit Gleichheit verbinden lässt.


  Konkretisiert wurde dieser Vorgang durch die »Nation«. Unter diesem Begriff wurde im Verlauf der Jahrhunderte Verschiedenes verstanden.140 Die Französische Revolution hat sich des Begriffes bemächtigt und machte die Nation zum Träger der Souveränität. Souverän ist das Volk, das über seine Repräsentanten in der Nationalversammlung oder im Parlament die Gesetze erlässt. Es sind die gleichberechtigten Bürger, die gemeinsam die Nation bilden. Nation wird zu Beginn der Französischen Revolution zu einer Umschreibung des »Volkes«, wobei alle ethnischen, also herkunftsbedingten Elemente abgestreift werden, die dem Begriff des Volkes auch anhaften können.141 So gewährte die französische Verfassung von 1793 das Aktivbürgerrecht »jede(m) Ausländer, der das Alter von 21 Jahren erlangt hat, in Frankreich seit einem Jahre ansässig ist und dort von seiner Arbeit lebt oder ein Besitztum erwirbt oder eine Französin geheiratet hat oder ein Kind annimmt oder einen Greis ernährt«142. Die Nation ist in Frankreich eine Staatsbürgernation, der auch die Idee des Universalismus innewohnt. Durch Einwanderung kann man sich dieser Idee ungeachtet der eigenen Herkunft anschließen. Hier findet sich eine Gemeinsamkeit Frankreichs mit den Vereinigten Staaten. Allerdings besteht ein Vorbehalt, soweit die Herkunft das Geschlecht betrifft, denn Frauen waren auch in den Bestimmungen der französischen Verfassung von 1793 in die Aktivbürgerschaft nicht eingeschlossen.


  Was die Menschenrechte anbelangt, wird Volkssouveränität in Frankreich so verstanden, dass die Rechte durch die Berechtigten beschlossen werden. Mit der demokratischen Hervorbringung der Menschenrechte und ihrer demokratischen Bestimmung ist definitiv das Ende jeglicher naturrechtlichen Begründung eingeläutet.143 Auch wenn die Menschenrechte ihren Ursprung im Naturrecht haben, lösen sie sich mit jeder Positivierung notwendigerweise von diesem Ursprung ab. Dies kann in einem langsamen Übergang geschehen, in welchem anfänglich noch das Naturrecht im Vordergrund steht, die Ableitung also der Rechte aus »natürlichen« Vorstellungen von der Würde des Menschen, von seiner »Natur« und allgemeinen Gerechtigkeitsvorstellungen, die schon vor der Positivierung bestanden haben und damit vorrechtlich sind. Durch die Positivierung erhalten die Rechte dann aber eine konkrete Gestalt, und es werden oft auch ihre Grenzen festgelegt. Durch die Berufung auf diese Rechte und ihre Anwendung auf den konkreten Fall wird die positivrechtliche Ausgestaltung immer wichtiger, und schließlich verblasst vor diesem Hintergrund die naturrechtliche Dimension der Rechte. Naturrechtlich erscheinen dann nur noch jene Rechte, die nicht oder noch nicht positiviert worden sind. Je häufiger und je genauer die Menschenrechte ins Positive Recht überführt werden, und dies auf nationaler oder internationaler Ebene, desto schwächer wird die Bedeutung der nicht oder noch nicht positivierten Rechte, welche allein noch klar dem Naturrecht zugeordnet werden können.144


  Aus der demokratischen Legitimation, ohne welche Menschenrechte nach der Französischen Revolution nicht mehr denkbar sind, ergibt sich ein weiterer Aspekt in der Unvereinbarkeit mit der naturrechtlichen Begründung. Dieser Aspekt der Unvereinbarkeit hat sich allerdings nicht im eben beschriebenen langsamen Übergang gezeigt, sondern er manifestierte sich zu Beginn der Revolution durch die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte in einem abrupten Bruch mit der Tradition.145 Naturrechtlich begründete Menschenrechte sind vorgegebene Rechte. Im klassischen Naturrecht kommt die Vorgabe aus göttlichem Recht, im modernen Naturrecht kommt sie aus der Vernunft. Beide Erscheinungsformen des Naturrechtes gehen aber davon aus, dass es den besonders Gebildeten vorbehalten sei, diese Vorgaben zu erkennen und richtig einzuschätzen, also nur besonderen Experten. Die naturrechtliche Begründung der Menschenrechte kann es deshalb nicht zulassen, dass in der politischen Auseinandersetzung frei darüber diskutiert wird, was diese Rechte beinhalten und wo ihre Grenzen liegen sollten, denn demokratische Politik zeichnet sich ja gerade dadurch aus, dass sie allen Bürgern gleichermaßen zugänglich ist, also insbesondere auch Nicht-Experten. Deshalb sehen naturrechtlich begründete Menschenrechtskonzepte die Rechte als Schranken für die demokratische Diskussion. Sie lassen die politische Auseinandersetzung nur in einem bestimmten Rahmen zu, und dieser Rahmen wird vorweg durch die Menschenrechte gesetzt. Eine demokratische Legitimation können die Menschenrechte unter diesen Umständen nicht erreichen. Doch damit nicht genug, es gilt auch das Umgekehrte: Weil die Rechte als vorgegebener Rahmen für den demokratischen Prozess gesehen werden, können sie aus diesem Prozess gar nicht hervorgehen, und sie können letztlich durch den politischen Prozess auch nicht verändert oder neuen Gegebenheiten angepasst werden. Naturrechtlich begründete Menschenrechte widersetzen sich gleichsam der Zeit und dem Raum, denn neue Leidenserfahrungen oder räumlich entfernte Erfahrungen, welche neu ins Blickfeld der politischen Öffentlichkeit gelangen, werden an einem solchen Menschenrechtsverständnis oft abprallen. Naturrechtlich begründete Menschenrechte laufen Gefahr, statisch zu werden. Sie entbehren der Dynamik, welche ihnen die demokratische Legitimation notwendigerweise verleiht.


  Mehrheit und Minderheit


  Wenn Menschenrechte aus demokratischen Verfahren hervorgehen, basiert die Bestimmung ihrer Inhalte und ihrer Grenzen auf Mehrheitsbeschlüssen. Solchen Beschlüssen gehen Beratungen voraus, in welche die Abgeordneten ihre unterschiedlichen Vorstellungen einbringen, wobei eine Annäherung der verschiedenen Standpunkte erreicht werden kann, völlige Übereinstimmung aber wohl höchst selten ist. In ihren Positionen stützen sich die Abgeordneten in verfassungsoder gesetzgebenden Versammlungen ihrerseits wiederum auf die Diskussion in einer politischen Öffentlichkeit, welche eine der Voraussetzung bildet für eine demokratische Legitimation der Menschenrechte. Sowohl in der Öffentlichkeit als auch in den Versammlungen selber ergeben sich im Prozess der Bestimmung der Rechte immer wieder unterliegende Minderheiten. Die Positivierung von demokratisch legitimierten Menschenrechten hat unterliegende Minderheiten regelmäßig und notwendigerweise zur Folge. Für sie ist das dynamische Element in der demokratischen Hervorbringung der Menschenrechte besonders bedeutsam.


  Demokratisch erzeugtes Recht muss immer geändert werden können.146 Veränderbarkeit des Rechts ist geradezu ein konstituierendes Element der Demokratie, denn mit jedem Jahr verändert sich der »Volkssouverän«, indem ein neuer Jahrgang hinzukommt und ältere Jahrgänge ausscheiden. Dies bedeutet auch, dass Minderheiten stets nur temporäre Minderheiten sind, weil sie in der demokratischen Auseinandersetzung immer wieder zu Mehrheiten werden können. Genauso wie es Mehrheiten auf Zeit gibt, gibt es auch Minderheiten auf Zeit. Unmittelbar vor dem Revolutionsjahr 1848 wurde dieser Vorgang durch den süddeutschen Demokraten Julius Fröbel folgendermaßen beschrieben: »Man verlangt keineswegs von der Minorität indem sie auf ihren Willen resignirt, dass sie ihre Meinung für irrig erkläre, ja man verlangt nicht einmal, dass sie Ihren Zweck aufgebe, sondern nur dass sie ihn suspendire, dass sie auf die praktische Anwendung ihrer Ueberzeugung so lange verzichte bis es ihr gelungen ist, ihre Gründe besser geltend zu machen und sich die nöthige Zahl von Beistimmenden zu verschaffen.«147 Für die demokratische Legitimation der Menschenrechte gilt diese Umschreibung bis heute. Minderheiten können nur dann zu Mehrheiten werden, wenn eine ständige Auseinandersetzung in einer politischen Öffentlichkeit stattfindet. Auch in den Beratungen, die zu den Mehrheitsentscheiden führen, müssen sich die Abgeordneten ernsthaft darum bemüht haben, gemeinsam eine Lösung zu finden, die möglichst nahe beim Richtigen ist, sodass ihr möglichst viele zustimmen können. Jede Lösung wird aber immer auch fehlerhaft sein, denn die Diskussion muss in einem bestimmten Zeitpunkt durch Mehrheitsentscheid beendet werden, wenn Positives Recht und damit Rechtssicherheit überhaupt entstehen soll. Eine solche Beendigung ist notwendigerweise eine provisorische, der Mehrheitsentscheid ist nicht das Ende der Diskussion, sondern er kann genauso der Anfang einer neuen Diskussion zum selben Thema sein. Zentral in diesem Verfahren ist die Funktion der Diskussion, sowohl jener zwischen den Abgeordneten als auch jener in einer breiteren Öffentlichkeit. Auch dies hat Fröbel in einer Weise formuliert, die bis heute Gültigkeit beanspruchen kann: »[…] die Discussion läßt diese Ueberzeugungen, wie sie sich im Geiste verschiedener Menschen entwickelt haben, auf einander wirken, klärt sie auf und erweitert den Kreis ihrer Anerkennung.«148


  Das Entscheidende im Prozess der Auseinandersetzung ist die Möglichkeit der Veränderung, die sich durch die Diskussion in der Position des einzelnen Diskussionsteilnehmers ergeben kann. Dabei ist die Unterscheidung von Bedeutung, welche die Französische Revolution zwischen »citoyen« und »bourgeois« vorgenommen hat.149 Sie betrifft auch die beiden Rollen des Mitautors von Gesetzen und des Gesetzesunterworfenen in derselben Person. Der Bourgeois ist der Wirtschaftsbürger, der seinen privaten Geschäften nachgeht. Ihn gab es schon vor der Revolution, allerdings war er durch die feudalen Verhältnisse Frankreichs in seiner wirtschaftlichen Aktivität viel stärker behindert worden als seine Handelspartner zum Beispiel in England oder jenseits des Atlantiks. Die Revolution stellte dem Bourgeois den Citoyen zur Seite. Als Bourgeois beansprucht der Citoyen individuelle Autonomie, als Citoyen beansprucht der Bourgeois kollektive Autonomie. Der Citoyen bringt in die politische Auseinandersetzung seine persönliche Erfahrung ein, die er zum Teil natürlich auch als Bourgeois gemacht hat. Aber die demokratische Diskussion ist eine Auseinandersetzung zwischen den Menschen und ihren Vertretern in ihrer Funktion als Citoyen, und nicht als Bourgeois. Als Citoyen und in der Konfrontation mit den Anschauungen und Erfahrungen der anderen Citoyens ist der Einzelne immer wieder gezwungen, seine eigene Position zu überprüfen und allenfalls zu verändern.


  Der Mehrheitsentscheid, dem eine Diskussion vorangegangen ist, die Zeit und Raum für gegenseitige Überzeugungsarbeit geboten hat, kann inhaltlich ein maßgeblich anderer sein als der Entscheid, wie er sich ohne diese Diskussion ergeben hätte. Würde man sich eine Versammlung von Menschen vorstellen, die Regeln ihres Zusammenlebens finden müssen, sich dabei aber strikt auf ihre Rolle als Bourgeois beschränken, so ist es denkbar, dass das Resultat identisch ist mit der Summe aller privaten Interessen der Beteiligten. Der Unterschied zu einer politischen Versammlung, in welcher die Beteiligten ihre Rolle als Citoyens wahrnehmen, liegt darin, dass das Resultat weit über diese Summe der privaten Interessen nicht nur hinausgehen kann, sondern hinausgehen muss. Aufgabe des Citoyen ist es nämlich, zu prüfen, ob ein zu erlassendes Gesetz von allen Betroffenen gewollt werden könne.150 So hat es Kant 1793 formuliert und dies durchaus im Hinblick auf die Geschehnisse der Französischen Revolution. Mit seiner kurzen Schrift »Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis« verteidigt er die Grundgedanken der Revolution, dies jedoch in einer Weise, welche die französische Verfassungsentwicklung seit 1789 in einer nichtrevolutionären Weise nachvollziehbar machen soll.151 Für Kant ist der Allgemeinwille keineswegs dasselbe wie die Summe der privaten Interessen aller Beteiligten. Der Citoyen muss nach dem Kriterium der Universalisierbarkeit prüfen, ob ein Gesetz im Interesse aller Betroffenen liege. Sich in alle diese Betroffenen hineinzuversetzen und ihre Interessenlage wahrzunehmen wird ihm erst in der politischen Auseinandersetzung gelingen, nachdem alle Standpunkte zur Sprache gekommen sind. In ebendiesem Verfahren kristallisiert sich ein Allgemeininteresse heraus, oder es ergibt sich immerhin eine Annäherung an ein Allgemeininteresse, welches weit über die Summe der privaten Interessen hinausgeht. Oder anders gesagt, wird »dem republikanischen Staatsbürger mehr zugemutet als die Orientierung am jeweils eigenen Interesse«152.


  Verglichen mit der vorangegangenen Entwicklung in England und in den Vereinigten Staaten, brachte die Französische Revolution durch die Erfindung einer demokratischen Kultur etwas völlig Neues. Man kann auch sagen, dass die englische und die amerikanische Revolution »erst in der französischen als Revolutionen zu sich gekommen sind«153. Was die Menschenrechte anbelangt, zeigt sich ein Unterschied zu den Vereinigten Staaten im Verhältnis zwischen Mehrheit und Minderheit. Frankreich bestimmt mittels Mehrheiten, was Inhalt dieser Rechte sein soll, und durch die Dynamik der demokratischen Legitimation können Minderheiten im Zeitablauf auch wieder zu Mehrheiten werden. Der Schutz von Minderheiten ergibt sich einerseits aus dem Zeitablauf und andererseits aus der Dynamik der Möglichkeit von wechselseitiger Überzeugung in der politischen Auseinandersetzung. Die US-Gründerväter hingegen hatten schon vor der Französischen Revolution in den von ihnen konzipierten Institutionen das genaue Gegenteil geschaffen, nämlich eine Form der Dezentralisierung von Macht, welche das politische Geschehen in eine Vielzahl von Minderheiten aufspalten sollte. Dadurch sollten homogene Mehrheiten vermieden werden, und der Minderheitenschutz wurde zu einem zentralen Thema.154 Damit sollte die Fragmentierung des politischen Prozesses aufrechterhalten werden. Was die Menschenrechte anbelangt, können Parlamentsmehrheiten zusätzlich durch das höchste Gericht desavouiert werden, falls Verfassungsgrundsätze verletzt worden sind. Und schließlich ist die US-Verfassung praktisch fast nicht abänderbar, was auch die in den amendements garantierten Grundrechte betrifft.155 So ist zum Beispiel die Einführung einer Bestimmung über die gleichen Rechte der Geschlechter im Jahre 1982 definitiv gescheitert, weil es nicht gelang, die Zustimmung einer ausreichenden Zahl von Teilstaaten zu erreichen.


  Einzelinteressen und Gesamtinteresse


  In dieser institutionellen Ausgestaltung zeigt sich eine ganz grundsätzliche Eigenheit im Denken der amerikanischen Gründerväter, die nicht nur in der fehlenden demokratischen Legitimation der Menschenrechte zum Ausdruck kommt und die sich in den Vereinigten Staaten bis heute erhalten hat. Das Konzept eines Gesamtinteresses, welches von den Individualinteressen unterschieden wird und diesen gegenübersteht, ist in diesem Denken kaum zu finden.156 Bis heute wird in der US-amerikanischen politischen Theorie das Handeln der Regierung vor allem als ein Handeln der dahinter stehenden Einzelinteressen verstanden.157 Politische Aushandlungsprozesse, in welchen ein solches Gesamtinteresse überhaupt erst ermittelt werden könnte, stehen deshalb nicht im Vordergrund des politischen Geschehens. Diese Sicht der Dinge ist in radikaler Weise durch Thomas Paine (1737–1809) formuliert worden, dem Engländer, der die amerikanische Revolution mit großer Begeisterung beschrieben hat. In seiner Schrift Rights of Man legte er dar, dass jede effektive Verbesserung der Lebensumstände durch das persönliche Interesse aller Einzelnen vermittelt werden müsse.158 »Jedermann wünscht, seiner Beschäftigung nachzugehen und die Früchte seiner Arbeit und den Ertrag seines Eigentums in Frieden und Sicherheit und mit den geringst möglichen Kosten zu genießen. Werden diese Dinge erreicht, sind alle Zwecke, um derentwillen die Regierung eingerichtet werden sollte, erfüllt.«159 In den Begriffen der Französischen Revolution charakterisiert diese Umschreibung das Individuum in seiner Eigenschaft als Bourgeois.


  Paine geht von grundlegenden Prinzipien aus, die in den Menschen von Natur aus angelegt sind und in einem gleichsam naturgesetzlichen Automatismus zu gesellschaftlichem Fortschritt führen. Dieser wird dadurch erreicht, dass man den Individuen möglichst freie Hand lässt, »die friedlichen Künste des Ackerbaus, der Manufakturen und des Handels« zu betreiben, wobei Paine den Antrieb, mit welchem der Mensch von Natur aus an diesem Fortschritt arbeitet, auf dieselbe Stufe stellt wie den »Instinkt in den Tieren«.160 Die gesellschaftlichen Prinzipien sind naturgegeben, und sie würden auch existieren, »wenn alle Förmlichkeiten der Regierung abgeschafft wären. Die gegenseitige Abhängigkeit und der gegenseitige Vorteil [reciprocal interest] der Menschen sowie aller Glieder einer zivilisierten Gesellschaft [civilised community] erzeugen die große Kette des Zusammenhangs, die das Ganze verknüpft«161. Es genügt also, wenn sich die Regierung möglichst wenig in die Verhältnisse zwischen den Privaten einmischt, denn sie würde die Naturgesetzlichkeit nur stören, die zum Fortschritt führt. Entscheidend ist, dass die Regierung gar nicht der Sphäre des Staatlichen zugerechnet wird, sondern sie soll sich direkt aus der Gesellschaft heraus bilden.162 »Was Regierung genannt wird, oder vielmehr, was wir darunter verstehen sollten, ist nichts weiter als ein gemeinsamer Mittelpunkt, in dem alle Teile der Gesellschaft sich vereinigen.«163 Locke war davon ausgegangen, die natürlichen Schranken der Regierung würden sich aus den Rechten des Naturzustandes ergeben, welche die Menschen in den Gesellschaftszustand mit hinübergenommen hätten. Paine vereinfacht die Dinge dahingehend, dass sich die Gesellschaft noch immer im Zustand der Naturgesellschaft befindet.164 Auch Paines konkrete Gebrauchsanweisung ist – wie er selber sagt – einfach, und die natürlichen Rechte des Individuums spielen darin eine zentrale Rolle: »[…] die einfache Tat, die Regierung auf die Prinzipien der Gesellschaft und die Rechte des Menschen zu begründen, räumt alle Schwierigkeit beiseite und bringt alle Teile in herzliche Übereinstimmung.«165


  Die Bedeutungslosigkeit eines Gesamtinteresses ergibt sich aus der Trennung von Staat und Gesellschaft. Darin liegt die Besonderheit der Vorstellungen, die sich jenseits des Atlantiks entwickelt haben und von Rousseau wie auch von den Theorien der Französischen Revolution unbeeinflusst geblieben sind.166 Sowohl in England wie auch in Frankreich gibt es eine Verbindung zwischen Staat und Gesellschaft, damals zur Zeit der großen Revolutionen wie heute. Die Gesellschaft betreibt ihre vielfältigen Aktivitäten, in ihr findet sich die vielfältige Lebenswirklichkeit der Menschen, und aus ihr kommen die vielfältigen Impulse, die in den Bereich des Politischen einfließen. Der Bereich des Politischen ist aber klar der Sphäre der Staatlichkeit zugeordnet. Aus dieser geht eine rechtliche Rahmenordnung hervor, die sich auf Staat und Gesellschaft als Ganzes bezieht und den Freiraum für die gesellschaftlichen Aktivitäten garantiert. Dass in England zusätzliche Freiheitsimpulse aus der Anwendung des Common Law durch die Gerichte hinzukommen, schmälert das Band zwischen Staat und Gesellschaft nicht, sondern trägt umgekehrt eher zu dessen Stärkung bei. Die Trennung von Staat und Gesellschaft in der Absicht, den Staat – und damit die Politik – möglichst wenig in die Gesellschaft eingreifen zu lassen, ist in der historischen Entwicklung ein spezifisch US-amerikanisches Phänomen, zurückzuführen auf die besonderen Umstände der Entstehungsgeschichte dieses Landes.


  Paines Rights of Man stellte »das ›Textbook‹ der Republikaner« dar, die mit dem Präsidenten Thomas Jefferson im Jahre 1800 die Führung der Vereinigten Staaten übernahmen.167 Die Vorstellung von einer sich selbst regulierenden, staatsminimalistischen Gesellschaft hat dieses Land nachhaltig geprägt und ist mit der Bezeichnung »Laisser-faire« umschrieben worden. Erst viel später, in der Wirtschaftskrise von 1929, sollte das Prinzip des Laisser-faire erschüttert werden. Es folgte die Periode des New Deal, in der Präsident Franklin D. Roosevelt versuchte, durch eine interventionistische Gesetzgebung die soziale Sicherung der Bürger zu stärken.168 Zwar wurden die diesbezüglich bedeutsamsten Gesetze durch den Supreme Court für verfassungswidrig erklärt. In den Präsidentschaftswahlen von 1936 errang Roosevelt aber einen so überwältigenden Sieg, dass sich danach auch die Mehrheiten im obersten Gericht zugunsten des New Deal verschoben. Der Versuch, in den Vereinigten Staaten Ansätze der Sozialstaatlichkeit durchzusetzen, dauerte bis zum Ende der Präsidentschaft von Lyndon B. Johnson. Dessen Sozialreformen unter dem Namen Great Society wurden durch Ronald Reagan 1981 abrupt beendet.169 Die vielen Klagen, welche gegen die im Jahre 2010 landesweit eingeführte Krankenversicherung beim Supreme Court eingereicht worden sind, haben deutlich werden lassen, dass das Prinzip des Laisser-faire in der US-amerikanischen Bevölkerung nach wie vor ungeschmälert verankert ist.


  Es erscheint deshalb durchaus logisch, wenn es in der Sicht der amerikanischen Gründerväter keine Notwendigkeit gibt, Grundrechte aus einem Gesamtinteresse heraus zu bestimmen und sie damit demokratisch zu legitimieren: Bei der Staatsgründung haben die US-Bürger ihre Rechte aus dem Naturzustand behalten, »aber nicht als ›the people‹ […], sondern als Individuen«170. Ein Gesamtinteresse, aus dem heraus die Grundrechte erst bestimmt werden könnten, braucht deshalb nicht erarbeitet zu werden. Dieser Umstand erinnert auch an die alte Rechtssouveränität, welche die Kolonisten im 17. Jahrhundert aus England mitgenommen und bewahrt hatten, während sie in Großbritannien längst durch die absolute Parlamentssouveränität ersetzt worden war. Im amerikanischen Modell ist »nicht das Parlament, noch nicht einmal das Volk, sondern allein die Verfassung souverän«171. In Rights of Man hat das bereits Paine deutlich umschrieben: »Die Regierung eines freien Landes besteht, genaugesagt, nicht in den Personen, sondern in den Gesetzen. Diese zu erlassen erfordert keine großen Ausgaben; und wenn sie gehandhabt werden, so ist die gesamte bürgerliche Regierung getätigt […]«172 Da das Recht naturrechtlich vorgegeben ist, bedarf es keiner Diskussion.


  Volkssouveränität Der Begriff der Volkssouveränität, der in der Französischen Revolution eine zentrale Rolle spielte, erfuhr in den zwei Jahrzehnten danach eine Erweiterung oder Wandlung. Vor allem aufgrund der Präambel in der Verfassung »We the People of the United States, in Order to …« wurde seit der Gründung der Vereinigten Staaten der Sieg der Volkssouveränität in diesem Land betont.173 Darunter kann aber nicht die »Herrschaft des Gesetzes« verstanden werden, wie sie der französischen Volkssouveränität zugrunde liegt. In der Konzeption der Gewaltenteilung, die man als »französisches« Modell bezeichnen kann, werden die anderen Staatsgewalten durch die normative Qualität des Gesetzes gebunden.174 Die Legislative als Vertretung des souveränen Volkes bindet Exekutive und Verwaltung durch die Form des allgemeinen Gesetzes. Eine verfassungsgerichtliche Kontrolle ist diesem System grundsätzlich fremd. Die US-amerikanische Variante folgt hingegen einer anderen Konzeption der Gewaltenteilung. Sie beruht auf einer »wechselseitigen Kontrolle teilsouveräner Staatsapparate, die sich insgesamt gegenüber dem Volkswillen verselbständigen«175. Darin spielt die richterliche Überprüfung der Gesetze eine entscheidende Rolle, was die Souveränität des Volkes in letzter Konsequenz ausschließt. Im Vorfeld der amerikanischen Staatsgründung war die Frage umstritten gewesen, welcher Konzeption man folgen wolle. Der uneingeschränkten Souveränität des Volkes wurde die Vorstellung des limited government gegenübergestellt. Auch nach der Staatsgründung war noch offen, welche Konzeption sich schließlich durchsetzen würde. Erst die 1803 gefällte Entscheidung des Supreme Court, die Kompetenz zur Überprüfung von Gesetzen zu beanspruchen, hat die Frage definitiv entschieden. Die Akzeptanz dieser Entscheidung wird einerseits auf den wenig ermutigenden Verlauf der Französischen Revolution zurückgeführt, andererseits aber auf eine relative Schwäche der politischen Forderung nach ungehinderter Volkssouveränität.176 Der Supreme Court hat die Vereinigten Staaten aber von der Volkssouveränität weggerückt, wie sie in Europa verstanden und weiterentwickelt wurde. »Anders als im zeitgenössischen England und im Frankreich der Revolution und anders als in nachfolgenden Deutungen der amerikanischen Revolution war damit nicht die Volkssouveränität, wohl aber die Idee des limited government zur Basis des amerikanischen Konstitutionalismus geworden.«177


  Für die drei Länder, die als erste den Menschenrechten bestimmte Formen verliehen haben, können diese Formen historisch klar voneinander abgegrenzt werden. Während die demokratische Legitimation der Menschenrechte in Frankreich eine ganz zentrale Rolle spielt und sogar als Grundidee und Basis des ganzen revolutionären Geschehens gesehen werden kann, kennen die Vereinigten Staaten auf Bundesebene diese Form der Legitimation nicht nur nicht, sondern sie haben sie bewusst ausgeschlossen. Das prägende Element für Großbritannien wiederum ist ein für alle Mal die absolute Parlamentssouveränität. Sie hat zur Folge, dass sich das Parlament jederzeit zu den Grundrechten äußern kann, wodurch deren Bestimmung – und die Bestimmung ihrer Grenzen – eine demokratische Legitimation erhält.178 Die Grundrechtswahrung aus dem common law durch die Gerichte fließt in die parlamentarische Beratung ebenfalls ein und steht der demokratischen Legitimation nicht entgegen.179


  Der Unterschied zwischen einerseits der französischen Tradition der demokratisch legitimierten Menschenrechte, die es in etwas anderer Form und mit ganz anderem historischem Hintergrund auch in England gibt, und andererseits den Menschenrechten in der US-amerikanischen Tradition, denen eine demokratische Legitimation bewusst aberkannt wird, wurde bis nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges kaum wahrgenommen. Dies deshalb, weil Grundrechtspositivierung in den vorangegangenen 150 Jahren auf die nationale Ebene beschränkt blieb. Hinzu kommt, dass im selben Zeitraum die Idee der Menschenrechte ohnehin verblasste, denn dass 19. Jahrhundert »war kein gutes Jahrhundert für die Menschenrechte«180. Die Katastrophen zweier Weltkriege in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts trugen das ihre bei, dass sich daran nichts änderte. Auch während des Kalten Krieges bestand keine Veranlassung, diesem transatlantischen Unterschied nachzugehen und ihn zu thematisieren.181 Es standen ganz andere Spannungsverhältnisse im Zusammenhang mit den Menschenrechten im Vordergrund.


  6. Die Bereiche des Politischen und des Rechts


  Politik bedeutet ursprünglich die Führung der Staatsgeschäfte im griechischen Stadtstaat, der »Polis«. Jedes öffentliche Gemeinwesen muss mittels politischer Abläufe seine Ordnung errichten und aufrechterhalten, sei dies auf der Ebene des traditionellen Nationalstaates, seiner Teilstaaten oder Gemeinden oder auf der Ebene von Staatenverbänden, internationalen Organisationen oder supranationalen Zusammenschlüssen. Auch in Staaten, deren Ordnung zusammengebrochen ist, findet Politik statt. Ihre Akteure sind aber fast ausschließlich bewaffnete Private, die sich die Staatsmacht anmaßen, meist in der Absicht, eine Diktatur zu errichten und in dieser Form zu Staatlichkeit und Anerkennung von außen zu gelangen. Politik betrifft den Umgang mit öffentlicher Macht. Letztere existiert immer, selbst wenn sie ungeordnet oder verschleiert ausgeübt wird. In Monarchien liegt die Macht normativ beim Monarchen, in Diktaturen beim Diktator, in Theokratien bei einem oder mehreren religiösen Führern und in Demokratien beim Volk, griechisch »Demos«.


  Gelegentlich wird heute der Begriff »politisch« mit »parteipolitisch« gleichgesetzt, meistens in der Absicht, den Bereich des Politischen dahingehend zu qualifizieren, dass ein Bemühen um die Berücksichtigung des öffentlichen Interesses von dieser »Politik« nicht erwartet werden könne. Das öffentliche Interesse wird gleichgesetzt mit der Summe der privaten Interessen der Beteiligten, und es wird der Anschein erweckt, dabei handle es sich um eine wertneutrale Beschreibung der Verhältnisse, so wie sie wirklich sind. In dieser Beschreibung kommt jedoch eine normative Vorstellung zum Ausdruck. Das Politische geht in dieser Vorstellung normativ in der Summe privater Interessenlagen unter. Die Normativität, die in dieser Aussage steckt, liegt darin, dass der »Politik« als Führung staatlicher Geschäfte die Fähigkeit abgesprochen wird, überhaupt im Allgemeininteresse handeln zu können. Und wenn man »der Politik« lange genug und einhellig zu verstehen gibt, sie sei ohnehin »korrupt« und zur Wahrnehmung eines Allgemeininteresses gar nicht fähig, dann kann diese Beschreibung zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung werden.


  Wenn in einem Land die öffentliche Ordnung zusammengebrochen ist, wird das Öffentliche ebenfalls durch Privates ersetzt, konkret durch private Akteure. Insoweit besteht eine Verwandtschaft zwischen Verhältnissen in solchen Ländern und der eben beschriebenen Tendenz, die Politik schlechtzureden. Unterschiede zwischen den beiden beschriebenen Tendenzen bestehen vor allem im Umgang mit den Institutionen, die in einem Fall unwirksam werden, im anderen ihre öffentliche – politische – Funktion in einem Aushöhlungsprozess von innen verlieren. Im Folgenden wird der Begriff des Politischen ohne diesen Unterton der Privatisierung verwendet. Um dies zu verdeutlichen, wird der Bereich des Rechts nicht jenem »der Politik« gegenübergestellt, obwohl dies eine durchaus korrekte Bezeichnung wäre. Mit der Formulierung »Bereich des Politischen« soll betont werden, dass der Umgang mit öffentlicher Macht gemeint ist, welche es immer gibt, selbst wenn sie ungeordnet oder verschleiert ausgeübt wird. Demokratien zeichnen sich dadurch aus, dass diese Macht offen und pluralistisch ausgeübt wird. So weit eine begriffliche Vorbemerkung.


  Das Politische und das Recht auf nationaler Ebene


  Auf der nationalen Ebene hat sich im Zusammenwirken der Bereiche des Politischen und des Rechts hinsichtlich der Menschenrechte bis zum Ende des Kalten Krieges eine Form entwickelt, die trotz Ausnahmen eine Zuordnung erlaubt. Die Verabschiedung von Menschenrechtskatalogen ist eine Sache des Politischen, die Umsetzung oder Durchsetzung der Menschenrechte ist eine Sache des Rechts. Im zeitlichen Ablauf finden die ersten Konkretisierungen somit im Bereich des Politischen statt. Die verschiedenen Gruppen von Grundrechten bedürfen in vielfältiger Hinsicht der Konkretisierung durch die Gesetzgebung. Für die negativen Freiheitsrechte werden deren Schranken oft in formellen Gesetzen festgelegt, desgleichen bedürfen die politischen Teilnahmerechte der gesetzlichen Ausgestaltung. Soziale Rechte schließlich können nur durch die Gesetzgebung wirksam werden, denn zu ihrer Umsetzung müssen sozialstaatliche Institutionen wie zum Beispiel Sozialversicherungen eingerichtet werden, die einer gesetzlichen Grundlage bedürfen. Gesetze werden von demokratisch gewählten Parlamenten beschlossen, sie gehen aus politischen Abläufen hervor.


  Die Anwendung der Rechte auf den Einzelfall ist eine Sache des Rechts. Staatliche Behörden müssen in ihren Einzelfallentscheidungen die Grund- und Menschenrechte berücksichtigen, und in Verfahren vor allen Instanzen können die Rechte geltend gemacht werden. In der traditionellen Unterscheidung der Funktionen des Politischen und des Rechts, welche sich auf nationaler Ebene im Zusammenhang mit den Grundrechten entwickelt hat, kommt auch das Element der Gleichheit zum Ausdruck. Grundrechte müssen allen Individuen in gleicher Weise garantiert sein, weshalb sie durch Verfassungen oder Gesetze generell formuliert sein müssen, insbesondere ohne Ansehen der Person und ohne Bezug zu einer konkreten Situation. Erst im einzelnen Anwendungsfall dürfen die konkrete Situation und bestimmte Personen eine Rolle spielen. Wenn die Grundrechte politisch bestimmt und ausgehandelt werden – durch die Berechtigten und ihre Vertreter als Autoren der Gesetze –, bringen die Beteiligten verschiedene Argumente ein, zum Beispiel philosophische oder naturrechtliche Argumente, Argumente mit Berufung auf die eigene Lebenserfahrung, moralische, religiöse oder Argumente aus anderen Bereichen.182 Dabei haben sie auch konkrete Situationen und individuelle Personen vor Augen, die in der Argumentation aber generalisiert werden müssen. Nur jene Argumente können sich durchsetzen, welche alle Personen in gleicher Weise betreffen und sich bildlich gesprochen in der Diskussion so lange »abschleifen« oder verändern, bis sich ihnen eine Mehrheit anschließen kann. Oder um nochmals ein Bild zu bemühen, es gibt ein »Nadelöhr«, durch welches alle Argumente irgendwelcher Art hindurchgehen müssen, wenn sie anwendbares und durchsetzungsfähiges Recht begründen wollen.183


  Das Nadelöhr-Verfahren


  Dieses Nadelöhr-Verfahren bezieht sich auf jede Verfassungsoder Gesetzgebung, nicht nur auf die Grundrechte. Es markiert den Übergang vom Bereich des Politischen zu jenem des Rechts, die Entstehung des Rechts aus politischen Abläufen oder, nochmals anders gesagt, die Verrechtlichung. Verrechtlichung ermöglicht die Neutralisierung von Gründen aller Art. Moralische oder religiöse Gründe – um nur zwei Beispiele zu nennen – verwandeln sich beim Durchgang durch das Nadelöhr in neutrale Begründungen für allgemeingültiges Recht. Auf dem Weg durch das Nadelöhr streifen diese Argumente gleichsam ihren moralischen oder religiösen Mantel ab, und genau dadurch erlangen sie Allgemeingültigkeit. Als moralische oder religiöse Gründe können sie nur individuelle Gründe sein, und als solche werden sie anfänglich auch in das politische Aushandlungsverfahren eingebracht, aus dem Gesetze hervorgehen sollen. Selbst wenn sie von einer Gruppe der am Verfahren Beteiligten eingebracht werden, handelt es sich um individuelle Gründe, die als solche gar keine Allgemeingültigkeit erlangen können. Erst dadurch, dass sie über Mehrheitsbeschlüsse in allgemeingültige Rechtsnormen einfließen, denen andere Personen möglicherweise aus ganz anders gelagerten Gründen ebenfalls haben zustimmen können, werden sie zu neutralen rechtlichen Begründungen dieser Normen.


  Auch wenn sich das Nadelöhr-Verfahren auf jeglichen Gesetzgebungsvorgang bezieht, so ist es doch für die Grund- und Menschenrechte besonders bedeutsam. Nur in diesem Nadelöhr-Verfahren kann nämlich erreicht werden, dass die Rechte des einen mit den Rechten aller anderen vereinbar werden. Denn nur durch den Prozess des Abschleifens der Argumente gewinnen die Beteiligten die Einsicht, dass andere Beteiligte nicht nur andere Interessen, sondern vor allem auch andere Leidenserfahrungen und Betroffenheiten haben. Und für den Fall, dass sich derartige Interessen, Erfahrungen und Betroffenheiten wechselseitig entgegenstehen, muss um Formulierungen gerungen werden. Die an der Auseinandersetzung Beteiligten gelangen zu einem besseren Verständnis für die Lebenswirklichkeit der andern.184 In einem »wechselseitigen Revisionsprozess« entsteht ein deliberativer Mehrwert, der nur durch den Einbezug der Sicht anderer Beteiligter hervorgebracht werden kann.185 Dabei reift notwendigerweise die Einsicht, dass menschenrechtliche Freiheit nur als gleiche Freiheit wirksam werden kann. Darin liegt ein wichtiges Element der demokratischen Legitimation, welche die Menschenrechte in eben diesem Verfahren gewinnen. Der Sinn des Nadelöhr-Verfahrens liegt somit nicht nur im Resultat der demokratischen Legitimierung der Menschenrechte. Die demokratische Legitimation bildet umgekehrt auch ein Gütesiegel und garantiert, dass die Rechte durch das Nadelöhr-Verfahren hindurchgegangen sind, sodass die Rechte der einen jedenfalls bis zu einem gewissen Grad mit den Rechten der anderen vereinbar sind.186


  Dieser Gedanken zeigt einmal mehr die Notwendigkeit der Veränderbarkeit von Menschenrechten. Die Menschenrechte haben nämlich als »gleiche Rechte« einer relativ kleinen Gruppe ihren Anfang genommen, denn Gleichheit ist ein relativer Begriff. Er ist abhängig vom geografischen Raum und von der Zeit. Die Abhängigkeit von der Zeit machte sich schon in der Französischen Revolution bemerkbar, zum Beispiel im fehlenden Einbezug der Frauen in die Aktivbürgerschaft, wofür die Zeit noch nicht reif war. Es dauerte noch lange, bis auch die Frauen in die Gleichheit einbezogen wurden, noch viel länger dauerte es bis zum Einbezug der Schwarzen in den Vereinigten Staaten oder weltweit der indigenen Völker, um hier nur einige Beispiele zu nennen. Die Beispiele verdeutlichen aber eine Eigenlogik, welche den Menschenrechten eingeschrieben ist. Auch wenn sie zunächst von privilegierten Gruppen in Anspruch genommen werden, fordern immer weitere Kreise dieselben Rechte ein und verlangen damit Gleichstellung mit den bisher Berechtigten. In diesem Zusammenhang ist von einer »Türöffner-Funktion« der Menschenrechte gesprochen worden, die zur Folge hat, dass sich der Kreis der Berechtigten immer mehr ausweitet.187


  Zwischen dem Zeitpunkt, in welchem solche Forderungen erstmals formuliert werden, und jenem ihrer praktischen Durchsetzung können Jahre oder Jahrzehnte vergehen, für die obengenannten Beispiele ging es teilweise sogar um mehr als ein Jahrhundert. Dank des Spannungsverhältnisses zwischen Normativität und Wirklichkeit ist es überhaupt möglich, so lange Zeitspannen durchzustehen, ohne die Forderung fallenzulassen. Dieses Spannungsverhältnis ist den Menschenrechten als Eigenlogik genauso eingeschrieben wie die Zeitachse.


  Die Abhängigkeit vom geografischen Raum zeigte sich im ausgehenden 18. Jahrhundert schon ganz allgemein darin, dass die Positivierung der Menschenrechte auf der nationalstaatlichen Ebene begann. Territoriale Begrenzung war anfänglich geradezu ein Formerfordernis, damit die Positivierung der Rechte überhaupt beginnen konnte. Erst die Dekolonisierung im 20. Jahrhundert hat das Bewusstsein aufkommen lassen und immer mehr gestärkt, dass die zunehmende Einlösung der Gleichheit in den europäischen Ländern im 19. Jahrhundert auch der mangelnden Gleichheit der Menschen in den Kolonien dieser Länder geschuldet war. Der Kolonialismus sicherte den wirtschaftlichen Aufschwung Europas zulasten der Kolonien. Dieser selbe wirtschaftliche Aufschwung eröffnete in den europäischen Mutterländern immer weiteren Kreisen von bisher Entrechteten einen besseren Zugang nicht nur zur ökonomischen Entwicklung, sondern auch zur politischen Mitbestimmung.188 Auch heute ist Gleichheit abhängig von Raum und Zeit, sie ist in ständiger Entwicklung begriffen. Das 21. Jahrhundert wird jenes sein, in welchem sich die Frage der Gleichheit zum Beispiel hinsichtlich des weltweiten Zugangs zu den natürlichen Ressourcen in aller Schärfe stellen wird. Zeitliche und räumliche Entwicklung führen theoretisch auf denselben Punkt hin, da es keinen äußeren Kreis mehr gibt, zu dessen Lasten sich die Freiheit des innern Kreises ausdehnen kann. In der Praxis verläuft aber auch diese Entwicklung als Annäherungsprozess, der sein Ziel nie völlig erreichen kann, da sich im Zeitablauf immer wieder neue Ausgrenzungen ergeben können.


  Die Tendenz der Menschenrechte, sich auf immer breitere Kreise auszuweiten, kann auch umgekehrt formuliert werden: Immer mehr Menschen verlangen im Zusammenhang mit den Menschenrechten die Gleichheit. In einem bestimmten Moment der Entwicklung kann dies zur Folge haben, dass Menschenrechte von bisher Privilegierten enger begrenzt werden müssen, weil die Gleichheit sonst nicht erreichbar wäre.189 Der Widerstand, der in vielen Ländern gegen die Ausdehnung der politischen Teilnahmerechte auf die weiblichen Bürger geleistet worden ist, lässt sich nur dadurch erklären, dass männliche Bürger, die sich der Gleichheit widersetzten, um ihre Privilegien fürchteten. Viele analoge Beispiele aus anderen Bereichen ließen sich anfügen. Die Auseinandersetzung mit dem weltweiten Zugang zu den natürlichen Ressourcen lässt Diskussionen entlang derselben Argumentationslinien erwarten. Wenn in der Menschenrechtsentwicklung ein Punkt erreicht wird, an dem frühere Rechte enger begrenzt werden müssen, wird es besonders wichtig, dass die Neuaushandlung dieser Grenzen in geordneten politischen Bahnen erfolgt, in denen nicht nur jene gehört werden, die bisher benachteiligt waren, sondern auch die bislang Privilegierten. Die neue Ordnung bedarf ebenfalls der demokratischen Legitimation und dies in jeder Hinsicht. Jede Ausweitung oder Neufassung von Menschenrechten muss wieder durch das Nadelöhr der Verrechtlichung. Die bisher Privilegierten begeben sich wieder in den Aushandlungsprozess, diesmal jedoch gemeinsam mit den bisher Ausgeschlossenen. Verweigern sie dies, dauert der Ausschluss länger, führt aber irgendwann in einen revolutionären Umbruch.


  Genauso haben das die Theoretiker des ausgehenden 18. Jahrhunderts noch nicht sehen können. Die damalige Demokratietheorie ging davon aus, dass es jeweils eine richtige Lösung gebe, der man sich in der demokratischen Aushandlung annähern müsse. Nicht umsonst hielt es Kant für möglich, dass Gesetze auch durch einen aufgeklärten Fürsten erlassen werden könnten, wenn er das Gedankenexperiment der Universalisierbarkeit gewissenhaft vornehme. Für Kant ergab sich die Vernunft aus der Auseinandersetzung des Individuums mit sich selber und mit dem Sittengesetz, dem es zu folgen versuchte.190 Erst die Demokratietheorien des 20. Jahrhunderts, insbesondere die Diskurstheorie des Rechts, haben die Vernunft des einzelnen Menschen durch die kommunikative Vernunft erweitert. Diese Vernunft entsteht durch das Gespräch zwischen den Menschen und durch das gemeinsame Erarbeiten und Aushandeln von Lösungen. Voraussetzung dafür ist eine politische Öffentlichkeit, in welcher das überhaupt geschehen kann. Voraussetzung ist aber auch, dass der Prozess der deliberativen Politik gewissen Anforderungen genügt, welche die Beteiligungsmöglichkeit für alle garantieren kann.191


  Individuelle und demokratische Legitimation


  Die Anwendung der Grund- und Menschenrechte auf den Einzelfall findet in einem anderen Umfeld statt, nämlich im Bereich des Rechts und nicht im Bereich des Politischen. Gerichte oder Verwaltungsbehörden tragen mit ihren Einzelentscheidungen nicht zur demokratischen Legitimation der Rechte bei, denn sie haben die ganz andere Aufgabe, die individuelle Rechtslage zu legitimieren.192 Vergleicht man die drei besonderen Eigenheiten im Vorgehen, welche einerseits die Organe der Politik und andererseits jene des Rechts kennzeichnen, so wird sehr deutlich, weshalb zwischen individueller und demokratischer Legitimation unterschieden werden muss. Zum einen kann die Politik jederzeit auf eigene Initiative tätig werden und Menschenrechte bestimmen oder neu bestimmen. Gerichte oder Verwaltungsbehörden befassen sich mit einem individuellen Fall hingegen nur dann, wenn jemand als Kläger oder Antragsteller auftritt. Zweitens behandeln Gerichte Fälle, die sich schon ereignet haben oder deren Voraussetzungen schon konkret vorliegen, sie sind also retrospektiv tätig. Die Politik hingegen bestimmt den Inhalt von Menschenrechten prospektiv und schafft damit eine künftige Ordnung. Schließlich legen Gerichte und Verwaltungsbehörden das Recht definitiv fest, und wenn alle Möglichkeiten des Weiterzuges an eine übergeordnete Instanz entweder ausgeschöpft sind oder auf den Weiterzug verzichtet worden ist, kann am Resultat nicht mehr gerüttelt werden. Das Individuum hat »sein Recht« definitiv erhalten, teilweise erhalten oder eben nicht erhalten. Anders könnte die Rechtssicherheit auch gar nicht aufrechterhalten werden. Die politische Willensbildung hingegen bleibt immer offen und veränderbar.


  Obschon zwischen demokratischer und individueller Legitimation klar unterschieden werden muss, bleiben beide stets aufeinander bezogen. Legitimation ergibt sich aus bestimmten Verfahren, die durch Institutionen und Behörden aus dem Bereich des Politischen und des Rechts wahrgenommen werden – mit den eben beschriebenen Unterschieden. Nur wenn demokratische und individuelle Legitimation aufeinander bezogen bleiben, ist selbstbestimmte Freiheit möglich. Dies wird gerade bei den Menschenrechten besonders einsichtig. Wenn verschiedene Individuen ihre Freiheitsrechte in Anspruch nehmen und sich dabei auf ihre individuelle Selbstbestimmung berufen, können Konflikte entstehen. Sofern die betreffenden Rechte in der Positivierung klar genug umschrieben worden sind, handelt es sich um einen Fall der Anwendung des Rechtes auf den Einzelfall. Durch eine objektive Interpretation der Rechte kann die Grenze des Rechtes des einen so gezogen werden, dass der andere dieselbe Grenze seines Rechtes akzeptieren muss. Wenn es aber darum geht, Rechte in dem Sinne neu zu definieren, dass generelle Konflikte zwischen einer Vielzahl von Individuen – sie mögen sich als Gruppe verstehen oder auch nicht – neu austariert werden und allenfalls Grenzen neu gezogen werden müssen, dann können die Institutionen und Behörden des Rechts den Fall nicht allein lösen, denn aus ihren Verfahren kann nur individuelle Legitimation hervorgehen, und diese allein hilft in einem solchen Falle nicht weiter.193


  Eine solche Neuregelung verlangt demokratische Legitimation, die nur aus den Verfahren der Institutionen und Behörden im Bereich des Politischen hervorgehen kann. Voraussetzung dafür ist aber umgekehrt wiederum die individuelle Selbstbestimmung, und zwar in zweierlei Hinsicht. Zum einen darf kein Individuum von der Teilnahme an der demokratischen Selbstbestimmung ausgeschlossen werden, soll das Ziel nicht verfehlt werden, alle späteren Betroffenen als Adressaten der Rechtsordnung in die Entscheidungen einzubinden. Nur durch den Einbezug aller kann die gegenseitige Einräumung der Rechte sichergestellt werden. Konkret geht es darum, zu erreichen, dass die Rechte des einen mit den Rechten aller anderen vereinbar sind. Dies bedeutet, dass jeder Einzelne die gleichen Rechte aller anderen anerkennt, oder es bedeutet aus der umgekehrten Perspektive, dass er die Grenzen der eigenen Rechte beachtet, wie sie für alle gleichermaßen gelten. Und zum anderen müssen die Beteiligten frei sein, ihre selbstbestimmte Überzeugung in die politische Auseinandersetzung oder über ihre Vertreter in die beschlussfassenden Organe einzubringen.194 Individuelle und kollektive Selbstbestimmung – Autonomie – bedingen sich gegenseitig, und keine der beiden Formen der Selbstbestimmung hat Vorrang.195


  Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass demokratische Legitimation der Grund- und Menschenrechte nur erreicht werden kann, wenn Verfahren der Verfassungs- und Gesetzgebung existieren, an denen die Berechtigten als Gleiche und Freie über demokratisch gewählte Vertretungen beteiligt sind.196 Solche rechtsstaatlichen Verfahren können nur durch einen demokratischen Staat zur Verfügung gestellt werden. Obschon Kant noch nicht von demokratischen Staaten ausgehen konnte und deshalb zur – vorübergehenden – Möglichkeit der Gesetzgebung durch den Fürsten Zuflucht nehmen musste, hat er ideengeschichtlich den entscheidenden Schritt in der Weiterentwicklung von Rousseaus volonté générale vollzogen. Kants einziges angeborenes Recht auf Freiheit kann nur dadurch konkretisiert werden, dass »jeder über alle und alle über einen jeden ebendasselbe beschließen«, also in Verfahren der staatlichen Gesetzgebung und in der Form von allgemein anwendbaren Gesetzen.197 Und umgekehrt ist es wiederum genau diese Beschränkung auf ein rein formales Prinzip der politisch-rechtlichen Ordnung, welche die inhaltlich definierten Menschenrechte erst hervorbringen kann.198 Es ist deshalb durchaus angemessen, von einem »Recht auf einen Staat« zu sprechen.


  Die Ambivalenz der Internationalisierung


  Mit der Internationalisierung der Menschenrechte erhielt die Unterscheidung zwischen individueller und demokratischer Legitimation eine neue Dimension. Bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges war die Verabschiedung von Menschenrechtskatalogen eine Sache der nationalen Politik. Zwar wurden im angloamerikanischen Bereich die Freiheitsrechte auch im Rahmen des common law durch die Gerichte weiterentwickelt, jenseits von ausformulierten Grundrechtskatalogen. In England mit seiner uneingeschränkten Parlamentssouveränität konnte sich aber die Politik jederzeit zur Ausgestaltung der Freiheitsrechte äußern, insbesondere bestimmte sie jene Grundrechte genauer, welche ohne ausführende Gesetzgebung gar nicht ausgeübt werden können. Die demokratische Legitimation der Grundrechte war unbestritten, jedenfalls in jenen Ländern, wo sich diese Tradition in der historischen Linie der Französischen Revolution herausgebildet hatte. Die Anwendung der Rechte auf den individuellen Einzelfall war Sache von Gerichten oder Verwaltungsbehörden. Trotz Ausnahmen konnten die Bereiche des Politischen und des Rechts relativ klar zugeordnet werden. Die Positivierung der Rechte war eine Sache der Politik, ihre Anwendung auf den Einzelfall eine Sache des Rechts.


  Diese Zuordnung wurde mit dem Durchbruch zur Internationalisierung der Menschenrechte abgeschwächt. Völkerrechtliche Vereinbarungen über die Menschenrechte entstehen aus diplomatischen Verhandlungen. Die Diplomatinnen und Diplomaten erhalten von ihren Regierungen Instruktionen, die ihnen die allgemeine Richtung, Minimalziele oder allfällige Grenzen vorgeben, welche sie in der Verhandlung zu berücksichtigen haben. Kommt es zu einer Einigung, werden die Dokumente von jenen Regierungen unterzeichnet, für die das Resultat annehmbar ist. Gültigkeit erlangen die Dokumente für den einzelnen Vertragsstaat erst durch die Ratifikation, die vom nationalen Parlament beschlossen werden muss. Dabei kann am Vertragsinhalt nichts mehr geändert werden, sodass eine demokratische Aushandlung des Inhalts und der Ausgestaltung der Rechte entfällt. Deshalb kann die Ratifikation durch den »heimischen demos« den fehlenden Deliberationsprozess nicht ersetzen.199 Auch in jenen Fällen, in denen ein international vereinbartes Menschenrecht der nationalen Ausführungsgesetzgebung bedarf, damit es überhaupt wirksam werden kann,200 darf die parlamentarische Beratung solcher Gesetze nicht mit dem Vorgang verwechselt werden, der die Menschenrechte mit einer demokratische Legitimation versehen kann. Über Inhalt und Ausgestaltung der Rechte findet auch in diesem Fall keine öffentliche Diskussion statt, da sie international vorgegeben sind.


  Wenn internationale Menschenrechtsverträge ein Individualbeschwerderecht vorsehen und dafür ein Gericht oder eine andere Beschwerdeinstanz eingerichtet wird, geschieht im Prinzip dasselbe wie auf nationaler Ebene. So wie die nationalen Gerichte die Grund- und Menschenrechte auf den individuellen Einzelfall anwenden oder deren Anwendung überprüfen, gehen auch jene Gerichte oder Beschwerdeinstanzen vor, die durch internationale Vereinbarungen geschaffen worden sind. Seit der Internationalisierung der Menschenrechte hat sich der Prüfungsumfang der nationalen Gerichte stark erweitert, müssen sie doch nun neben den nationalen Grundrechtsgarantien die völkerrechtlich garantierten Menschenrechte zur Anwendung bringen. Die Staaten werden durch das Völkerrecht verpflichtet, Beschwerdeinstanzen einzurichten, vor denen behauptete Verletzungen völkerrechtlicher Menschenrechtsgarantien auch national geltend gemacht werden können. In vielen Staaten sind dies die ordentlichen Gerichte.


  International werden keine Parlamente gewählt, die Menschenrechte aushandeln und über deren Ausgestaltung bestimmen könnten. Zwar gibt es Ansätze dazu in Europa, allerdings auch hier ohne eine letztinstanzliche Kompetenz im Bereich der Grundrechte. Die verschiedenen regionalen Ansätze werden Gegenstand des vierten Teiles sein. Im internationalen Bereich fehlen praktisch die Institutionen, die den Menschenrechten eine demokratische Legitimation vermitteln könnten.201 Unter diesen Umständen ist es unumgänglich, dass die internationalen Gerichte und andere menschenrechtliche Beschwerdeinstanzen die Aufgabe übernommen haben, die Menschenrechte auch fortzuentwickeln und an neue Gegebenheiten anzupassen. Damit aber wird notwendigerweise die demokratische Legitimation dieser Rechte durch eine individuelle Legitimation ersetzt und dies mit folgenschweren Konsequenzen. Die Konsequenzen werden deutlich, wenn eine analoge Gegenüberstellung auf der nationalen Ebene vorgenommen wird. Auf dieser Ebene können die Eigenheiten des Vorgehens im Originalmaßstab verglichen werden, die einerseits die Organe des Politischen und andererseits jene des Rechts kennzeichnen. Auf der internationalen Ebene kann dieser Vergleich schon gar nicht stattfinden, da hier die demokratisch gewählten Organe fehlen, welche die Kompetenz hätten, Menschenrechte zu positivieren.


  Wenn statt politischer Organe Gerichte über die Fortentwicklung der Grund- und Menschenrechte bestimmen, ist diese Entwicklung nicht mehr offen. Sie beschränkt sich auf jene Bereiche, in welchen es überhaupt zu Klagen oder Beschwerden kommt. Auch in diesen Bereichen findet aber eine gewisse Zementierung statt, da es gute Gründe braucht, einen nächsten gleich liegenden Fall abweichend vom letzten zu entscheiden. Die Fortentwicklung der Grund- und Menschenrechte durch politische Organe bleibt demgegenüber immer offen und kann neue gesellschaftliche Entwicklungen leichter berücksichtigen. Verglichen mit der Gesetzgebung, bedeuten gerichtliche Verfahren immer eine »Individualisierung«. Für die Grund- und Menschenrechte hat dies vor allem dann Konsequenzen, wenn über widerstreitende Rechte verschiedener Personen entschieden wird.202 Die Rechte werden in einem solchen Fall nicht mehr generell formuliert, sondern ausgehend von der individuellen Situation, die möglicherweise gar nicht repräsentativ ist für die allgemeine Problematik, in welche das betreffende Recht als generelles eingeordnet werden müsste. Im Gerichtsverfahren ist manches viel zufälliger als in der demokratischen Aushandlung. So kann das Obsiegen einer bestimmten Sicht von der Durchsetzungsfähigkeit des gewählten Rechtsanwaltes abhängen und nicht zuletzt davon, ob die Mittel zur Verfügung stehen, das Verfahren überhaupt zu initiieren und durchzuführen.


  Der Hauptmangel im Zusammenhang mit der demokratischen Legitimation liegt im Ausschluss all jener vom Verfahren, die auch »Berechtigte« sind. Der Entscheid über die Freiheitsverteilung wird dem demokratischen Gesetzgeber aus der Hand genommen. Wenn in einem bestimmten Fall das Individuum der Staatsgewalt gegenübersteht, wird der Mangel an demokratischer Legitimation weniger sichtbar. Der Mangel zeigt sich hingegen in seiner ganzen Schärfe, wenn verschiedene Individuen »ihre Rechte gegeneinander so mobilisieren wie Privateigentümer ihre Eigentumsrechte. Damit wird nicht nur im Verständnis der Beteiligten das Menschenrecht auf ein eigentumsanaloges privates Recht verkürzt. Vielmehr wird dadurch auch das Gericht zu dem Ort, an dem im Einzelfall kollidierende Menschenrechte so gegeneinander abgewogen werden, dass eine generalisierende Wirkung auf vergleichbare Fälle entsteht. Darüber wird schnell vergessen, dass die Grenzen der Menschenrechte untereinander primär von denjenigen gezogen werden müssen, die selbst die Träger allgemeiner und gleicher Menschenrechte sind – also von den Menschenrechtssubjekten selbst und nicht von einem Gericht. Die Konkordanz zwischen potentiell miteinander kollidierenden Menschenrechten bedarf daher auch der Form einer abstrakten und generellen Regelung, in der die Interessen aller Menschenrechtssubjekte unabhängig vom konkreten Einzelfall zur Geltung kommen.«203


  Das Paradox und seine Rückwirkung auf die nationale Ebene


  Die Internationalisierung der Menschenrechte hat das Paradox deutlicher hervortreten lassen, welches in der Positivierung der Menschenrechte seit jeher angelegt ist. Es gibt einen grundsätzlichen und unauflösbaren Widerspruch zwischen der universellen Umsetzung der Menschenrechte und ihrer demokratischen Legitimation. Im historischen Ablauf zeigte sich das Paradox in zwei Schritten. Die erste Positivierung der Menschenrechte erfolgte auf der Ebene der einzelnen Staaten im Zusammenhang mit der Nationalstaatenbildung. Territoriale Begrenzung bildete geradezu die Voraussetzung dafür, dass die Rechte überhaupt positiviert werden konnten. Dafür war ein Preis zu bezahlen, und dieser Preis bestand in der Universalität, was die Durchsetzung der Rechte anbelangt. Auch wenn Menschenrechte ihren universellen Geltungsanspruch durchaus beibehielten, was sich in ihrer Umschreibung sogar oft ausdrückt – wie in der Französischen Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte –, änderte dies nichts daran, dass sich nur die Angehörigen eines bestimmten Staates auf die Rechte berufen konnten, welche in den betreffenden Katalogen formuliert worden waren. Demokratische Legitimation der Menschenrechte war letztlich nur auf Kosten ihrer universellen Umsetzung zu erreichen. Mit der Internationalisierung der Menschenrechte geschah genau das Umgekehrte. Die Rechte wurden auch in der Praxis universal anrufbar, aber dieser Aspekt der Universalität war nur zu erreichen auf Kosten der demokratischen Legitimation. In der Internationalisierung wurde gleichsam der seinerzeit für die nationale Positivierung bezahlte Preis wieder teilweise zurückerstattet, aber unter weitgehender Preisgabe der demokratischen Legitimation. Letztere konnte auf der internationalen Ebene mangels entscheidungsbefugter, demokratisch gewählter Institutionen schlicht nicht angestrebt werden.204


  Das Paradox des Widerspruchs zwischen der universellen Durchsetzung der Menschenrechte und ihrer demokratischen Legitimation könnte erst dann aufgehoben werden, wenn es eine weltweite Demokratie mit einem Weltparlament gäbe, das in Vertretung der ganzen Menschheit über die Ausgestaltung der Menschenrechte befinden könnte. Es ist äußerst fragwürdig, ob ein solcher Zustand überhaupt angestrebt werden soll. Schon Kant hat sich dazu klar geäußert, und er lehnte einen Weltstaat ab, weil er ihn für unregierbar hielt. Er bevorzugte demgegenüber ein Gleichgewicht der Kräfte, das in Richtung einer »allmähligen Annäherung der Menschen zu größerer Einstimmung in Prinzipien zum Einverständnis in einem Frieden leitet«. Ein Weltstaat müsse hingegen »auf dem Kirchhofe der Freiheit« enden.205 Aus heutiger Perspektive und in Zeiträumen, die abschätzbar sind, kann es nicht zu weltweiten Strukturen kommen, mittels deren eine direkte demokratische Legitimation der universal formulierten Menschenrechte erreicht werden könnte – und dies ist auch gut so. Im Bewusstsein, dass die universal gültigen Rechte – jedenfalls in absehbaren Zeiträumen – nicht in ähnlicher Weise mit demokratischer Legitimation ausgestattet werden können, wie dies für die nationale Ebene der Fall ist, muss ein sehr langsam verlaufender Annäherungsprozess trotzdem gewagt werden. Im vierten Teil wird von diesem Aspekt nochmals die Rede sein.


  Das Spannungsverhältnis zwischen universeller Durchsetzung und demokratischer Legitimation hat die Grund- und Menschenrechte seit ihrer ersten Positivierung geprägt. Auch heute steckt es den Rahmen ab, in dem sich die einzelnen Nationalstaaten positionieren. Dabei spielt für jeden Staat seine Geschichte eine wichtige Rolle. Wie der Vergleich der historischen Ausgangslage zwischen jenen drei Staaten gezeigt hat, die den anderen in der Positivierung der Rechte vorausgegangen sind, bestehen bereits zwischen ihnen massive Unterschiede im Stellenwert, den sie der demokratischen Legitimation beimessen. Entscheidend ist dabei die Erfahrung, welche im betreffenden Land gemacht worden ist. Je nach historischer Erfahrung wird die Exekutive, die Legislative – allenfalls unter Einschluss des Volkes – oder werden die Gerichte als Gefahr für die Freiheit verstanden. Entsprechend dieser »Bedrohungslage« wird der demokratischen Legitimation der Freiheitsrechte ein größerer oder kleinerer Stellenwert beigemessen.206 Entscheidend ist aber, dass diese Erfahrung nicht nur die Haltung prägt, mit der in den einzelnen Ländern die nationalen Grundrechte betrachtet werden, sondern diese Haltung prägt auch die Sicht auf die international garantierten Menschenrechte. Und auch das Umgekehrte gilt: Das Fehlen einer demokratischen Legitimation der international garantierten Rechte kann Rückwirkungen haben auf den Stellenwert der demokratischen Legitimation im nationalen Bereich.207 Deshalb hat das Paradox einer bestimmten Entwicklung auf nationaler Ebene Vorschub geleistet. Sie besteht darin, den Stellenwert der demokratischen Legitimation der nationalen Grundrechte auch in jenen Ländern tendenziell abzuschwächen, welche dieser Legitimation in der Tradition der Französischen Revolution einen großen Stellenwert beigemessen haben.


  Dass die Internationalisierung der Menschenrechte einen großen Durchbruch nach den Schrecken des Zweiten Weltkrieges bedeutet, der gar nicht hoch genug gewertet werden kann, steht außer Frage. Aber dazu kann hier nur wiederholt werden, was Norberto Bobbio nach dem Ende des Kalten Krieges über die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der UNO geschrieben hat. Das Jahr 1948 markiere den »Beginn eines langen Prozesses […], dessen Abschluß wir noch gar nicht erahnen können«208. Was heute nottut, ist eine Ebenen übergreifende Betrachtung der Grund- und Menschenrechte, welche auch die Interdependenzen zwischen der nationalen, der regionalen und der weltweiten Ebene analysiert. Die Internationalisierung der Menschenrechte führte notwendigerweise dazu, dass die demokratische Legitimation der Rechte durch die individuelle Legitimation ersetzt worden ist. Dies bedeutet, dass auf der internationalen Ebene die Vereinbarkeit der Rechte des einen mit den Rechten aller andern nicht mehr über die demokratische Legitimation der Rechte erreicht werden kann, sondern auch sie wird auf den Weg über die individuelle Legitimation im Einzelfall verwiesen.


  Eine weitere Folge der Ersetzung demokratischer durch individuelle Legitimation liegt darin, dass die Menschenrechte eines ihrer Kerngehalte beraubt werden, nämlich des inneren Zusammenhangs zwischen Freiheit und Gleichheit. Weil der Aushandlungsprozess zwischen allen Berechtigten entfällt, gibt es kein Scharnier mehr, durch welches die Freiheit mit der Gleichheit verbunden werden kann. Aufgrund der Türöffner-Funktion der Menschenrechte wird das Thema im 21. Jahrhundert besonders brisant. Insbesondere im Zusammenhang mit dem weltweiten Zugang zu den natürlichen Ressourcen wird es eine neue Aktualität gewinnen, und es werden die Mechanismen eine besondere Rolle spielen, durch welche man die Vereinbarkeit erreichen kann zwischen den Rechten der einen und den Rechten aller anderen. Auf diesen Aspekt wird im vierten Teil nochmals eingegangen.


  III. Die Krise der Menschenrechte seit 1989


  Mit dem Ende des Kalten Krieges hat sich die Bedeutung der Menschenrechte verändert. Das Ende der kommunistischen Diktaturen wurde mit großer Erleichterung wahrgenommen und mit der Hoffnung auf einen raschen Durchbruch der Menschenrechte verbunden. Diese Hoffnung hat sich insofern erfüllt, als zahlreiche neue Demokratien in ihre Verfassungen umfassende Menschenrechtskataloge aufgenommen haben und die garantierten Rechte auch tatsächlich ausgeübt werden können. Allerdings hätten schon damals gewisse Sprachschöpfungen aufhorchen lassen müssen, mit denen das freudige Ereignis kommentiert wurde, so zum Beispiel das »Ende der Geschichte« des Politikwissenschaftlers Francis Fukuyama. Rückblickend auf die zwei Jahrzehnte, welche seit dem Ende des Kalten Krieges vergangen sind, lässt sich auch eine Krise der Menschenrechte beschreiben, deren Ausgangspunkt offensichtlich in jenem gefeierten Augenblick liegt. Worin diese Krise besteht, kann nur aufgrund der Situation der Menschenrechte und des Umgangs mit ihnen verstanden werden, wie er von 1945 bis 1989 auf beiden Seiten des Eisernen Vorhanges geübt worden ist. Diese Periode wird im Folgenden kurz nachgezeichnet, beschränkt auf jene Elemente, welche für die nachfolgende Krise von besonderer Bedeutung sind. Danach können die krisenhaften Erscheinungen nach 1989 beschrieben werden.


  7. Der Kalte Krieg und sein Ende


  Nach 1945 erfolgte zunächst der große Durchbruch nationaler Positivierungen der Grund- und Menschenrechte. Von dieser Entwicklung unberührt blieb nach wie vor Großbritannien, es lebte ohne Verfassung und ohne Grundrechtskatalog. Dieses Land war seiner eigenen Tradition gefolgt und hatte die Geburtsrechte der Engländer kontinuierlich ausgeweitet. Es geschah nicht durch Revolutionen, aber in Entwicklungsschritten, die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts knapp an einem bewaffneten Aufstand vorbeiführten.209 In der Logik der absoluten Parlamentssouveränität zielte damals die Hauptforderung der Arbeiterschaft auf eine bessere Vertretung im Parlament. Erreicht wurde in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts praktisch eine Verdoppelung der Wahlberechtigten, das allgemeine Wahlrecht der – notabene männlichen – Bürger erst in späteren Schritten. Hier wirkte immer noch die naturrechtliche Vorstellung vom Widerstandsrecht nach, aber die Ausweitung der Rechte geschah über eine Ausweitung des aktiven Wahlrechtes, eine Tradition, die viel weiter zurückging als die Französische Revolution. In Großbritannien führte der Kampf um die Menschenrechte deshalb immer über das Parlament und dies in verschiedener Hinsicht. Zum einen wurde um den Zugang zur gleichen Wahlberechtigung gekämpft, gleichzeitig musste jedoch innerhalb des Parlamentes das Gewicht der Krone und des Oberhauses zurückgedrängt werden, damit sich die Parlamentssouveränität überhaupt in Richtung Volkssouveränität entwickeln konnte. Und schließlich wurde im Parlament um den Erlass jener Gesetze gekämpft, die einer Umsetzung von sozialen Rechten gleichkamen, obwohl sie nicht in einem formellen Grundrechtskatalog festgeschrieben waren. Erst im Jahre 1998 wurde ein solcher doch noch geschaffen, indem die Europäische Menschenrechtskonvention durch die Human Rights Act ins nationale Recht übernommen wurde – 45 Jahre nach deren Inkrafttreten im Jahre 1953, was für das Rechtsverständnis dieses Landes einigermaßen sensationell war.210 Englands einzigartige Fähigkeit zu Innovationen in Teilschritten verdankt sich der langen Tradition, auf welche die Institutionen des Landes zurückblicken. Diese Dauerhaftigkeit wiederum beruht darauf, dass man vor graduellen Anpassungen dieser Institutionen nie zurückgeschreckt ist.211


  Der entscheidende Durchbruch der nationalen Positivierung geschah in der Bundesrepublik Deutschland, wo alles darangesetzt wurde, das neue Grundgesetz vor dem Schicksal der Weimarer Verfassung zu bewahren, deren Geltung der Nationalsozialismus ein Ende gesetzt hatte. Über den Grundrechtskatalog hinaus wurde im Grundgesetz festgeschrieben, dass gewisse Bestimmungen nicht abgeändert werden dürfen, insbesondere jene über die Menschenwürde sowie über Demokratie und Rechtsstaat. Die Einrichtung einer starken Verfassungsgerichtsbarkeit ermöglichte eine Rechtsprechung zu den Grundrechten, die sich als großer Erfolg erwies. Dem Verfassungsgericht wurde die Kompetenz eingeräumt, vom Parlament erlassene Gesetze aufzuheben, wenn ein Verstoß gegen die Verfassung festgestellt wird. In der praktischen Auswirkung auf die Ausgestaltungen der Gewaltengliederung im Schutz der Grundrechte geht diese Kompetenz sogar weiter als jene des US-Supreme Court.212 Rückblickend ist festzustellen, dass zu Beginn des Kalten Krieges zu den drei Ländern, die als erste den Menschenrechten bestimmte Formen verliehen hatten, mit der Bundesrepublik Deutschland ein viertes hinzukam, das die weitere Entwicklung maßgeblich beeinflusste. Was die hier besonders interessierende demokratische Legitimation der Grund- und Menschenrechte anbelangt, neigte sich damit die Waagschale stärker in Richtung jener Sicht, für welche die demokratische Legitimation dieser Rechte nicht im Vordergrund steht und die sich historisch vor allem in den Vereinigten Staaten herausgebildet hat.


  Die Ost-West-Konfrontation


  Da West- und Ostblock im Kalten Krieg den Schwerpunkt auf verschiedene Gruppen von Rechten legten, wurden die Menschenrechte damals zu einem aufmerksam verfolgten Thema. Die Bündnisse in Ost und West nutzten »die Sprache der Menschenrechte als eine Waffe«213. Kontrovers war dabei die Rolle des Staates. Die vorrangige Betonung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte durch den Osten verlangte nach einem aktiven Staat, denn diese Rechte verwirklichen notwendigerweise eine Freiheit durch oder mithilfe des Staates.214 Damit im Zusammenhang stand als weitere Kontroverse das Verhältnis zwischen Freiheit und Gleichheit. »Ohne Freiheit keine Gleichheit«, hieß es tendenziell im Westen, während es im Osten umgekehrt »Ohne Gleichheit keine Freiheit« hieß. Beide Lager definierten ihre eigene Position vor allem im Hinblick auf die gegnerische, was zu einer zunehmenden Pointierung führte. Je stärker durch die Wortführer des Ostens die Gleichheit und die Rolle des Staates betont wurden, desto klarer wurden durch den Westen die Freiheit und die negativen Freiheitsrechte vom Staat in den Vordergrund gestellt. Darüber hinaus betonte der Westen konsequent die politischen Rechte, also die positiven Teilnahmerechte der Freiheit im Staat, und er stellte diese den totalitären Verhältnissen im Osten gegenüber. Die stereotype Antwort vonseiten des Ostens bestand in der Feststellung, ohne Gleichheit bleibe die Freiheit eine Illusion und dasselbe gelte für die politischen Teilnahmerechte ohne die Gewährung sozialer Rechte. Indessen stand die Lebenssituation der Menschen auf der östlichen Seite des Eisernen Vorhanges in einem bitteren Gegensatz zu den Deklarationen dieser Staaten auf politischer und diplomatischer Ebene. Nicht nur litten sie unter der mangelnden politischen Freiheit, sondern auch der Lebensstandard war vielerorts prekär. Nur in einigen Satellitenstaaten der Sowjetunion präsentierten sich die ökonomischen, wenn auch nicht die politischen Lebensbedingungen etwas erträglicher. Erstaunlicherweise erlebten insbesondere die sozialen Rechte einen beispiellosen Aufschwung, und dies in Westeuropa, das gewissermaßen im Schatten der beiden großen Akteure dieser Kontroverse lag. Der Halbkontinent zählte sich klar dem westlichen Lager zu und bildete den westlichen Brückenkopf gegenüber dem Osten. Gerade diese Nähe hat die europäische Entwicklung beeinflusst. Schon der beispiellose Ausbau der Institutionen um die Europäische Menschenrechtskonvention macht dies deutlich. Anfänglich bestand die Haupttriebfeder für diese Entwicklung in den Gräueltaten des Krieges. Aber schon bald trat dieser Motivation die Ost-West-Konfrontation mindestens gleichwertig zur Seite.215 Darüber hinaus entwickelten die Staaten Westeuropas durchgehend eine Komponente von Sozialstaatlichkeit, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß. Vor allem in Deutschland hat dabei die Aufarbeitung der Vergangenheit eine Rolle gespielt, war doch die Wirtschaftskrise der dreißiger Jahre durch den Nationalsozialismus aufgefangen worden – in erschreckender Weise. Deutschland konnte aber auch an eine ältere Tradition anknüpfen, denn die Bismarck’sche Sozialversicherung hatte schon Ende des vorangegangenen Jahrhunderts ein europäisches Novum geschaffen, welches als »fürsorglich-obrigkeitliche Antwort auf die soziale Frage« bezeichnet worden ist.216 Dass der Sozialstaat in Westeuropa in den Nachkriegsjahrzehnten relativ gut ausgebaut werden konnte, war auch auf den wirtschaftlichen Aufschwung in diesem Zeitraum zurückzuführen. Allerdings sollte die Systemkonkurrenz zwischen Ost und West als politische Motivation nicht unterschätzt werden. Vor allem in den ersten Jahrzehnten des Kalten Krieges hat sie ebenfalls entscheidend zu dieser Entwicklung beigetragen. Bereits 1961 konnte mit der Europäischen Sozialcharta ein gemeinsamer westeuropäischer Nenner für die Sozialstaatlichkeit gefunden werden.


  Der Propaganda des Ostens in der großen Konfrontation der beiden Blöcke, die auch in der Sprache der Menschenrechte geführt wurde, setzte Europa gleichsam den Tatbeweis entgegen. In Westeuropa wurden die drei Gruppen von Rechten gleichzeitig ernst genommen, sowohl die Freiheit vom Staat und die Freiheit im Staat als auch die Freiheit durch oder mithilfe des Staates. Die Notwendigkeit von Gesetzgebung zur tatsächlichen Umsetzung und praktischen Verwirklichung der Grund- und Menschenrechte war unbestritten. Und diese Gesetzgebung erfolgte demokratisch über die von den Bürgern gewählten Vertretungen in den Parlamenten. Damit wurde in der Praxis auch demokratisch entschieden, wie weit die einzelnen Rechte auf der nationalen Ebene gehen sollten. Die demokratische Legitimation der Grund- und Menschenrechte wurde unter diesen Umständen kaum diskutiert. Die Organe der Europäischen Menschenrechtskonvention in Straßburg agierten in den ersten beiden Jahrzehnten eher zurückhaltend.217 Das deutsche Verfassungsgericht hingegen weitete seine Rechtsprechung zu den Grundrechten schon bald aus, indem es auch Verletzungen von Grundrechten beurteilte, die durch Handlungen von Drittpersonen verursacht worden waren.218 Was den westeuropäischen Ausbau der Sozialstaatlichkeit anbelangt, bleibt abschließend zu erwähnen, dass sich damals zum transatlantischen Partner keine große Differenz ergab, wirkte doch in den Vereinigten Staaten immer noch der New Deal nach, eine Ausnahmesituation, die bis Ende der siebziger Jahre andauern sollte.


  Naturrecht und Revolution


  Die ideengeschichtlichen Wurzeln des Kalten Krieges reichen jedoch über mehr als ein Jahrhundert zurück. Was die Menschenrechte anbelangt, spielen zunächst die Geschehnisse im ausgehenden 18. Jahrhundert eine Rolle, vor allem aber deren spätere Beurteilung durch Karl Marx. In seiner 1843 verfassten Schrift »Zur Judenfrage«, die sich zunächst vor allem mit der Religionsfreiheit auseinandersetzt, befasste er sich auch mit den Menschen- und Bürgerrechten im Allgemeinen und fällte über sie ein vernichtendes Urteil. Aufgrund seiner Gesellschaftsanalyse sah Marx in der Durchsetzung der Menschenrechte in Amerika und in Frankreich lediglich den Aspekt, dass das Individuum zur Verfolgung seiner ökonomischen Einzelinteressen von der Gemeinschaft freigestellt werde. Die »sogenannten Menschenrechte« seien nichts anderes als »die Rechte des Mitglieds der bürgerlichen Gesellschaft, d. h. des egoistischen Menschen, des vom Menschen und vom Gemeinwesen getrennten Menschen«.219 Das Privateigentum habe sich vom Gemeinwesen emanzipiert, und um es zu schützen, hätten die Bourgeois gemeinsam den Staat geschaffen, der aber neben und außerhalb der Gesellschaft existiere. Über diesen Staat und seine Gesetze sichere die besitzende Klasse ihr Eigentum.220 Der moderne Staat diene ausschließlich der Sicherung des Eigentums, also den egoistischen Interessen der Besitzenden. Diese Sicht scheint geradezu bei Thomas Paine anzuknüpfen, der Gesellschaft und Staat ebenfalls völlig getrennt versteht. Auch er sieht als Motor der Entwicklung allein das egoistische Interesse der Einzelnen. Ein über das Individualinteresse hinausgehendes Gesamtinteresse ist nach Paine nicht nur unnötig, sondern für die gesellschaftliche Entwicklung geradezu hinderlich – eine Sicht der Dinge, die vor allem in Amerika hat Fuß fassen können.


  Tatsächlich hat sich Marx vorwiegend an den Vereinigten Staaten orientiert und ausdrücklich festgehalten, dass Nordamerika – in dem von ihm kritisierten Sinne – das vollendetste Beispiel eines modernen Staates sei. Wenn er die Revolution, die aus dem Naturrecht hervorgegangen ist, als lediglich »politisch« abqualifiziert und ihr die »proletarische« Revolution gegenüberstellt, so geht er von der angelsächsischen Naturrechtstradition aus, welche beim Widerstandsrecht geblieben ist und die Revolution im französischen Sinne nie gekannt hat.221 In seiner Beschreibung der Menschenrechte, wie sie aus den Revolutionen des ausgehenden 18. Jahrhunderts hervorgegangen sind, blendet Marx den Gleichheitsaspekt der Französischen Revolution aus. Die Nennung von Menschen und Bürgern durch die Französische Rechteerklärung interpretiert er deshalb auf seine Weise. Die Revolutionen des ausgehenden 18. Jahrhunderts hätten nur den Bürger als Bourgeois rechtlich befreit, die gesellschaftliche Befreiung der »Menschen« könne erst durch die proletarische Revolution erreicht werden. Marx geht von der Annahme aus, dass die Entfesselung der Privatinteressen die Gesellschaft in Individuen habe zerfallen lassen. Deshalb bleibt ihm die Vorstellung verschlossen, die Individuen könnten als Citoyen die Menschenrechte so bestimmen, dass ihnen normativ das Element der Gleichheit eingeschrieben wird. Er ist gefangen in seiner ideologischen Prämisse und »blind gegenüber jenen Elementen, die im Text der Menschenrechtserklärung selbst außerhalb des Bannkreises der Ideologie in Erscheinung treten«222. Erstaunlich ist die Gemeinsamkeit, die zwischen Paine und Marx in der Reduktion auf den Bourgeois besteht, auch wenn beide das Geschehen des ausgehenden 18. Jahrhunderts in verschiedenen Jahrzehnten gewertet haben und notabene mit unterschiedlichem Resultat.


  Die Revolutionen beidseits des Atlantiks hatten naturrechtlich argumentiert. Sowohl die US-Gründerväter als auch die Revolutionäre in Frankreich gingen davon aus, dass sie Naturrecht in Positives Recht überführten, allerdings taten sie dies in unterschiedlicher Weise. Die Vereinigten Staaten setzten auf ein liberales Naturrechtsverständnis, in welchem die natürlichen Gesetze mit den Gesellschaftsprinzipien übereinstimmen, wie es Paine so enthusiastisch umschrieben hatte. Gesellschaft und Staat bleiben getrennt in der Absicht, die gesellschaftlichen Kräfte freizusetzen und sie nach Möglichkeiten vor staatlicher Intervention zu bewahren. Frankreich hingegen errichtete revolutionär – und auf der neuen philosophischen Grundlage von Rousseau und der volonté générale – eine von Grund auf neue Ordnung für Staat und Gesellschaft, welche die Grundlage bildete für eine produktive Entwicklung der gesellschaftlichen Kräfte.223 In den Vereinigten Staaten begann man erst im Jahre 1800 mit der Wahl von Thomas Jefferson zum Präsidenten die eigene Entwicklung als Revolution zu bezeichnen, wobei man aber eher die »Revolution von 1800« meinte.224 Nach wie vor bedeuteten die beiden Revolutionsbegriffe nicht dasselbe, vor allem ideengeschichtlich nicht aufgrund der unterschiedlichen Naturrechtstraditionen.225 Ungeachtet dieser Unterschiede, welche wahrzunehmen in der Öffentlichkeit kein Anlass bestand, galten zu Beginn des 19. Jahrhunderts Naturrecht und Revolution als zusammengehörig, sie waren durch eine Klammer verbunden.


  Im 19. Jahrhundert nahm die Bedeutung naturrechtlicher Begründungen ab, und im Vordergrund stand das Positive Recht.226 Revolutionen waren in Europa ohnehin verpönt, nachdem die Französische in der Herrschaft Napoleons und den Eroberungsfeldzügen geendet hatte, mit denen er ganz Europa überzog. Die Revolutionsangst bekam in diesem Jahrhundert durch die Theorien von Marx jedoch noch eine andere Qualität. Die von ihm geforderte proletarische Revolution basierte nicht auf der Positivierung von Naturrecht, das bei allen Unterschieden die Grundlage sowohl für die amerikanische als auch für die Revolution in Frankreich gewesen war. Marx löste das revolutionäre Geschehen vom Recht ab und schrieb es vollständig einem gleichsam automatischen Vorgang der Naturgeschichte zu. Erstaunlich ist auch hier wieder der Ansatz einer Parallele zu Paine, der ebenfalls auf natürliche gesellschaftliche Abläufe vertraute, die durch staatliche Gesetze möglichst wenig zu stören seien. Marx hatte aber das Recht als Ganzes diskreditiert, er hatte es zu einem Herrschaftsinstrumentarium der besitzenden Klasse deklariert. Damit hat er die Klammer aufgelöst, die Naturrecht und Revolution immer noch zusammengehalten hatte. Die beiden Komponenten, die in ganz unterschiedlicher Weise zur Entwicklung von Freiheit und Gleichheit hatten beitragen können, wurden voneinander getrennt. Ab 1917 erhielten sie mit der Oktoberrevolution eine klare Zuordnung. Man hat »den Nachlaß verhängnisvoll eindeutig aufgeteilt: die eine Seite hat die Erbschaft der Revolution, die andere die Ideologie des Naturrechts übernommen«227.


  Die Sowjetunion ist Marx insofern nicht gefolgt, als sie ab 1948 nach anfänglicher Ablehnung der Menschenrechte diese zu einem Teil ihres Instrumentariums machte, mit welchem im Kalten Krieg die ideologischen Auseinandersetzungen geführt werden konnte. In der Ost-West-Kontroverse finden sich dennoch indirekte Bezüge zu dem nun getrennten Begriffspaar Naturrecht und Revolution, insbesondere was die Rolle des Staates anbelangte. Der totalitäre Staat setzte auf Kosten der Freiheit die Gleichheit durch, oder er gab diese Zielsetzung zumindest ideologisch vor und hat sie wenigstens anfänglich als revolutionär betrachtet. In den Augen des Westens mussten einem solchen Staat Grenzen gesetzt werden. Die Menschenrechte, die dazu in der Lage sein sollten, wurden vorstaatlich verstanden und somit naturrechtlich begründet. Der Kalte Krieg hat immerhin dazu beigetragen, das alte Schema der Aufteilung im erwähnten Nachlassverfahren wieder anklingen zu lassen. Was die Menschenrechte anbelangt, wurden die Vereinigten Staaten als westlicher Hauptakteur in ihren immer noch klassisch geprägten Wurzeln der Naturrechtsauffassung bestätigt, insbesondere im Widerstandsrecht gegen totalitäre staatliche Herrschaft, wie sie im Osten vielfältig existierte. Das Erbe der Revolution aber schien mit dem Ende des Kalten Krieges definitiv gescheitert.


  Der neue Interventionismus


  Rückblickend auf die beiden Jahrzehnte seit dem Ende des Kalten Krieges kann festgestellt werden, dass dieses Ende bildlich gesprochen die Schleusen geöffnet hat für einen neuen Interventionismus, der auch im Namen der Menschenrechte betrieben wurde. Offensichtlich hatte das »Gleichgewicht des Schreckens« Staaten bislang am Versuch gehindert, die Menschenrechte in anderen Staaten autoritativ durchzusetzen. Das Stichwort hieß »humanitäre Intervention«, womit eine durchaus militärische Intervention gemeint war. Die Menschenrechte wurden zu einer Formel, mittels welcher solche Interventionen legitimiert werden sollten. Die Begründung militärischer Interventionen mit dem Schutz der Menschenrechte ist schon an sich problematisch. Für die Menschenrechte besonders folgenreich war im Falle des Zweiten Irakkrieges, dass als Begründung anfänglich die Vernichtung von Massenvernichtungswaffen angeführt wurde. Nachdem sich diese Begründung als haltlos erwiesen hatte, wurde als neue Begründung auf den Schutz der Menschenrechte zurückgegriffen. So verkamen die Menschenrechte zu »einer hegemonialen Technik internationaler Politik, der sich unterschiedliche Konfliktparteien bedienen können, um ihren partikularen Interessen eine universale Wendung zu geben«.228


  Die Voraussetzungen für die verschiedenen Interventionen waren unterschiedlich. Die Frage nach ihrer Vereinbarkeit mit dem Völkerrecht wurde kontrovers diskutiert und teilweise verneint. Auf diese Frage soll hier nicht weiter eingegangen werden, sondern was hier vor allem interessiert, ist das Verständnis der Menschenrechte, welches in den Interventionen zum Ausdruck kommt. Dass militärische Interventionen immer schon an sich und unausweichlich Menschenrechtsverletzungen zur Folge haben, stellt nur einen Teil der Problematik dar. Jede Intervention ist auch mit einer Vorstellung vom Wiederaufbau des betreffenden Staates verbunden, der nach der militärischen Befriedung oder auch schon während derselben durch die intervenierenden Mächte in Gang gesetzt wird. Die Rolle, welche den Menschenrechten in diesen Konzepten zugedacht wird, bildet den anderen Teil der Problematik. Die vier Interventionen, die in den ersten beiden Jahrzehnten nach dem Ende des Kalten Krieges unternommen worden sind, haben eines gemeinsam: Aufbau oder Wiederaufbau der betreffenden Staaten wurden nach einem gemeinsamen Muster konzipiert, welches darin besteht, eine Ordnungsstruktur mittels ethnischer oder religiöser Gruppen zu etablieren.


  In der Reihe der vier Interventionen nimmt jene in Bosnien & Herzegowina jedoch eine Sonderstellung ein und dies aus verschiedenen Gründen. Sie begann 1995 und steht damit am Anfang der Reihe, in welcher Staatsaufbau über ethnisch oder religiös definierte Ordnungsstrukturen angestrebt wurde. Bosnien bildete damit den Ausgangspunkt für eine Entwicklung im Staatsaufbau, welcher seine Fortsetzung im Kosovo, in Afghanistan und schließlich im Irak fand. Im Gegensatz zu späteren Interventionen wurde jene in Bosnien vom Völkerrecht klar gedeckt und erfolgte durch die NATO aufgrund einer Resolution des UNO-Sicherheitsrates. Die militärische Befriedung wurde sehr rasch erreicht, und zwar bereits binnen einiger Monate. Es muss allerdings auch erwähnt werden, dass die Intervention sehr spät erfolgte, nachdem der Krieg in Bosnien schon fast vier Jahre gedauert und unzählige Opfer gefordert hatte. Im Aufbau staatlicher Strukturen durch die internationale Gemeinschaft spielten die Menschenrechte eine zentrale Rolle. Verglichen mit dem gesamten nichtmilitärischen Aufwand, war der Anteil der Aufbauarbeit im Bereich der Menschenrechte um ein Vielfaches höher als in den anderen Krisenregionen, in welchen später interveniert wurde. Vor allem aufgrund der raschen militärischen Befriedung kann die menschenrechtliche Aufbau-Aktivität in Bosnien besser evaluiert werden als in den drei nachfolgenden Interventionen. Während in den anderen drei Krisenregionen die Schwierigkeiten bei der militärischen Befriedung immer im Vordergrund standen und auch die Aktivitäten im Bereich der Menschenrechte stark beeinträchtigten, kann in Bosnien die Auswirkungen des Staatsaufbaus auf die Situation der Menschenrechte unabhängig vom militärischen Geschehen beurteilt werden. Deshalb ist Bosnien für das Verständnis der Menschenrechte, wie es sich nach dem Ende des Kalten Krieges entwickelt hat, besonders aussagekräftig.


  Das Beispiel Bosnien&Herzegowina


  Der Staatsaufbau nach dem Krieg in Bosnien basierte vollumfänglich auf dem Friedensabkommen von Dayton, das weitestgehend durch die US-Administration konzipiert worden war. Die Menschenrechte nahmen in diesem Abkommen eine zentrale Rolle ein, welche durch drei Elemente charakterisiert werden kann.229 Das erste besteht im bereits erwähnten Muster, eine öffentliche Ordnungsstruktur über die ethnischen Gruppen zu etablieren. Dass die militärischen Demarkationslinien mehr oder weniger zu neuen internen Grenzen im föderalistischen Staat wurden, erklärt sich zwar aus dem Zustandekommen des Abkommens, waren die vormaligen Kriegsherren doch an den Verhandlungen in Dayton mitbeteiligt. Darüber hinaus aber fand bis in die detaillierten föderalistischen Strukturen des Landes eine konsequente Ethnisierung statt, wie sie in der Geschichte Bosniens über Jahrhunderte hinweg nie existiert hatte. So wurde zum Beispiel für das dreiköpfige Staatspräsidium eine Vertretung der drei ethnischen Gruppen festgeschrieben, von bosnischen Serben, bosnischen Kroaten und Bosniaken.230 Als zweites Element ist die Verfassung zu nennen, die Bestandteil des Abkommens war und dem neuen Staat durch die internationale Gemeinschaft vorgegeben wurde. Darüber hinaus erklärte das Abkommen alle weltweiten und europäischen Übereinkommen zum Schutze der Menschenrechte in Bosnien für direkt anwendbar. Das dritte Element schließlich besteht in einer großen Zahl von Möglichkeiten, Beschwerden bei verschiedenen Institutionen eimzureichen, welche sowohl auf der Ebene des Gesamtstaates als auch auf der Ebene der Teilstaaten eingesetzt wurden. Sie dienten der Geltendmachung von Verletzungen der im Abkommen garantierten Grund- und Menschenrechte.


  Das Abkommen von Dayton galt in der internationalen Gemeinschaft als unantastbar. Noch viel höher war sein Status in der bosnischen Bevölkerung, wo es anfänglich als »heilig« galt. Die internationalen Akteure setzten ihr ganzes Prestige dafür ein, dass der Inhalt des Abkommens nicht zur Diskussion gestellt wurde. Eine solche Rigidität ist an sich verständlich für eine Rechtsgrundlage, welche nach vier Jahren Krieg, ethnisch bedingter Vertreibungen und massiver Kriegsverbrechen wieder zu einer stabilen Ordnung führen soll. In der Praxis und im Zusammenspiel mit den drei genannten Elementen trug diese Rigidität jedoch dazu bei, die gesellschaftliche Befriedung langfristig zu verhindern. Ein praktisches Beispiel kann dies verdeutlichen. Unmittelbar nach dem Ende des Krieges im Jahre 1996 machten Betroffene oft geltend, sie seien in ihren Menschenrechten speziell als Angehörige ihrer Ethnie verletzt. Die Opfer argumentierten, ihre Menschenrechte »als bosnische Kroaten«, »als bosnische Serben« oder »als Bosniaken« seien verletzt worden. Diese Argumentation war oft verbunden mit der – ausdrücklich dargelegten oder impliziten – Vorstellung, die Angehörigen jener ethnischen Gruppe, welcher die Täter zugeordnet wurden, seien ihres Anspruches auf die Menschenrechte verlustig gegangen. Die begangenen Taten würden zu schwer wiegen, als dass sich die Täter noch auf Menschenrechte berufen könnten. Wenn man berücksichtigt, dass diese Argumentation in einer Gesellschaft vorgetragen wurde, die durch die Kriegsjahre, durch ethnisch motivierte Vertreibungen und Gräueltaten schwer traumatisiert war, ist der Gedankengang an sich nachvollziehbar. Aber er verkennt natürlich den Kerngehalt jeglichen Menschenrechtes. Er bezeichnet etwas als »Menschenrecht«, das gar nicht in diesen Bereich gehört, sondern eher in den Bereich des Privatrechtes, vermischt mit Strafrecht, das aber den Rachegedanken noch nicht überwunden hat.


  Die eben dargestellte – notabene verquere – Sicht der Dinge wurde durch verschiedene Elemente gefördert, die im Abkommen von Dayton selbst verankert sind. Es räumte den Menschenrechten eine alles überragende Rolle ein. Hinzu kam die bereits erwähnte Verfassungsrigidität. Schließlich sicherte das Abkommen allen Vertriebenen die Rückkehr in ihre Wohnungen und Häuser zu. Eine solche Rückkehr konnte in der Praxis allerdings ein gefährliches Unterfangen sein, wenn nämlich am ursprünglichen Wohnort inzwischen ausschließlich Angehörige einer anderen Volksgruppe ansässig waren, die sich gegen die Rückkehr der früheren Bewohnerschaft zur Wehr setzten. Die Ethnisierung in den staatlichen Strukturen trug das ihre zur Verstärkung solcher Abwehrreaktionen bei. Die Kombination dieser Gegebenheiten führte in eine ausweglose Situation. Obschon die Individuen theoretisch über alle Garantien und Rechte verfügten, welche ihnen das interethnische Zusammenleben dadurch ermöglichen sollten, dass sie sich wieder an ihrem ursprünglichen Wohnort niederließen, blieb den meisten von ihnen dieser Weg noch über Jahre hinweg versperrt. Wollten sie umgekehrt als Staatsbürgerinnen und Staatsbürger darauf Einfluss nehmen, dass bessere Voraussetzungen für das interethnische Zusammenleben geschaffen wurden, stießen sie auf rigide Strukturen. Die staatliche Organisation war nicht nur säuberlich entlang ethnischer Trennlinien geschaffen worden, sondern darüber hinaus unabänderlich festgeschrieben.


  Was in Bosnien zu beobachten war, ist eine auf die Spitze getriebene Individualisierung der Menschenrechte, wie sie bereits im Zusammenhang mit deren Internationalisierung beschrieben worden ist. Das Beispiel dieses Landes zeigt auch, dass die konsequente Individualisierung letztlich zu einer Privatisierung der Menschenrechte führt. Von den Bewohnern des kriegserschütterten Landes wurde erwartet, dass sie das interethnische Zusammenleben durch die Rückkehr an ihre früheren Wohnorte fördern sollten, also auf der individuellen Ebene und im konkreten Einzelfall. Durch das Einklagen und die Durchsetzung individueller Freiheitsrechte sollte die Freiheit aller gefördert werden, insbesondere die Bewegungsfreiheit über jene ethnischen Grenzen hinweg, welche während des Krieges durch gezielte Vertreibungen zustande gekommen waren. Individuelle Selbstbestimmung sollte zu wachsender Selbstbestimmung aller Bewohner Bosniens führen, der konkrete Einzelfall sollte sich langfristig zum Regelfall entwickeln. Viele Beschwerden wegen Menschenrechtsverletzungen, welche an die zahlreichen Beschwerdeinstanzen herangetragen wurden, betrafen deshalb Haus- und Wohneigentum oder entsprechende Nutzungsrechte. Zwar standen in diesen Fällen den Beschwerdeführern formal die Behörden des betreffenden Wohnortes gegenüber, aus denen sie vertrieben worden waren. In einer Vielzahl von Fällen schützten diese aber die neuen Bewohner, die in der Wahrnehmung der Beschwerdeführer und auch in der Praxis die eigentlichen Beschwerdegegner waren. Im öffentlichen Menschenrechtsverständnis förderte dies eine Verkürzung von Menschenrechten auf ein privates Eigentumsrecht.231


  Das Menschenrechtsverständnis, das dem Staatsaufbau in Bosnien & Herzegowina zugrunde liegt, kennt keine Komponente der demokratischen Legitimation. Deshalb war es nicht geeignet, zur Befriedung eines Landes beizutragen, in welchem vordringlich das Auseinanderfallen der Bevölkerung in ethnisch definierte Volksgruppen zu überwinden war. Der US-Administration kann es wohl kaum angelastet werden, dass sie bei der Konzeption des Abkommens von Dayton das US-amerikanische Menschenrechtsverständnis im Maßstab »eins zu eins« auf ein europäisches Land übertrug, mit allen spezifischen Ausprägungen, wie sie im zweiten Teil beschrieben worden sind. Zur Zeit des Abschlusses des Abkommens bestand kein Anlass, diese Zusammenhänge zu hinterfragen. Im Vordergrund stand bei allen direkt oder indirekt Beteiligten wie auch in der Öffentlichkeit die Erleichterung darüber, dass der Krieg in Bosnien endlich durch einen Friedensschluss beendet werden konnte. Erst die Folgeinterventionen haben deutlich werden lassen, dass es nicht nur problematisch ist, Ordnungsstrukturen mittels ethnischer oder religiöser Gruppen zu etablieren, sondern dass auch das US-amerikanische Menschenrechtsverständnis an sich zu hinterfragen war, welches einerseits eine demokratische Legitimation dieser Rechte ablehnt und andererseits ihre Ausübung durch ihre Einklagbarkeit allein für genügend gesichert hält.


  Menschenrechte und Demokratie


  Im Hintergrund der verschiedenen Menschenrechtsverständnisse steht das Verhältnis zwischen Menschenrechten und Demokratie. Schon im ausgehenden 18. Jahrhundert hatten sich dazu verschiedene Vorstellungen entwickelt, wobei damals weniger von Demokratie als von Republik die Rede war.232 Diesbezüglich bestehen zwei Haupttendenzen. Die eine räumt in diesem Begriffspaar der Demokratie den Vorrang ein, die andere den Menschenrechten. Beides hat Vor- und Nachteile. Geht man vom Primat der Demokratie über die Menschenrechte aus, nimmt man damit in Kauf, dass Menschenrechte durch demokratisch gefällte Entscheidungen eingeschränkt werden. Dies kann insbesondere dazu führen, dass die Menschenrechte von Minderheiten einer populistischen Mehrheitsdemokratie geopfert werden. Geht man umgekehrt von einem Primat der Menschenrechte über die Demokratie aus, gibt man der Demokratie von außen eine Vorgabe. Dadurch wird der demokratische Aushandlungsprozess eingeschränkt, insbesondere kann nicht mehr frei demokratisch ausgehandelt werden, worin die Grund- und Menschenrechte bestehen sollen und wo ihre Grenzen liegen, sondern dieser Prozess ist nur noch in Details möglich, innerhalb der Bandbreite nämlich, welche der Demokratie durch die Menschenrechte vorgegeben ist. Eine vermittelnde Position nimmt die Diskurstheorie des Rechts ein.233 Sie geht weder vom Primat der Demokratie noch von jenem der Menschenrechte aus, vielmehr betrachtet sie Menschenrechte und Demokratie – genauer Menschenrechte und Volkssouveränität – als gleichursprünglich. Menschenrechte bilden einerseits eine Bedingung dafür, dass der demokratische Prozess der Verfassungsgebung überhaupt stattfinden kann, denn die an diesem Prozess Beteiligten müssen zuvor die freie und gleiche Beteiligung wechselseitig anerkannt haben. Andererseits bildet der demokratische Prozess eine Bedingung für die Positivierung der Menschenrechte, da die Berechtigten erst in diesem Prozess gemeinsam definieren, worin die Rechte bestehen und wie weit sie gehen sollen.


  Auch diese vermittelnde Position geht davon aus, dass Menschenrechte demokratisch legitimiert sein müssen. Dieses Element teilt sie mit jener Sicht, welche im Verhältnis zwischen Menschenrechten und Demokratie den Primat der Demokratie einräumt. Der umgekehrten Sicht – Primat der Menschenrechte – kommt die vermittelnde Position dadurch entgegen, dass sich die Berechtigten zuerst einmal gegenseitig als Gleiche anerkennen und Verfahren festlegen müssen, in welchen sie gleichberechtigt werden mitwirken können. Erst danach können sie über die Rechte und ihre Grenzen bestimmen, wodurch sie sich diese gegenseitig einräumen. Der Schutz von Minderheiten wird einerseits durch das Aushandlungsverfahren erreicht, in welchem die Rechte der einen mit den Rechten aller anderen vereinbar werden sollen, und andererseits durch die Möglichkeit, Menschenrechte immer wieder neu auszuhandeln, oder anders gesagt durch die Türöffner-Funktion dieser Rechte. Von den beiden ursprünglichen Haupttendenzen, welche ein Primat entweder den Menschenrechten oder der Demokratie einräumen wollen, opfert die erste die demokratische Legitimation der Rechte, die zweite opfert den Schutz von Minderheiten. Die vermittelnde Position muss weder das eine noch das andere opfern, sie kann beidem Rechnung tragen. Dies liegt daran, dass sie von einem anderen Verständnis der Volkssouveränität ausgeht als die beiden anderen Positionen.


  Beide Haupttendenzen, welche einem der beiden Elemente den Primat einräumen, sehen Souveränität als unverändert vom absoluten Herrscher auf das Volk übertragen. Daraus ergebe sich eine Volkssouveränität, die ebenfalls absoluten Charakter habe. Deshalb sieht die eine Position die Notwendigkeit, diese absolute Volkssouveränität durch Menschenrechte einzuschränken, während die andere Position in Kauf nimmt, dass demokratisch beschlossene Rechte Minderheiten benachteiligen. Die vermittelnde Position, welche Menschenrechte und Volkssouveränität als gleichursprünglich betrachtet, setzt schon bei einem früheren Stadium an, nämlich im Moment des Übergangs der Souveränität vom absoluten Herrscher auf das Volk.234 Bei diesem Übergang legt die Souveränität ihre Absolutheit ab, sie unterwirft sich gleichsam dem Grundsatz der Gleichheit und der Freiheit all jener, auf welche sie übergeht, wenn sie sich vom absoluten Herrscher verabschiedet. Oder anders gesagt lässt die Souveränität den Absolutismus beim Herrscher zurück. Der absolute Herrscher konnte mit seiner Souveränität nach freiem Belieben umgehen. Das Volk der Freien und Gleichen hingegen kann die Souveränität nur in einem Rahmen ausüben, der den Grundsatz von Freiheit und Gleichheit nicht verletzt.235 Weil diese Grenze schon in der Volkssouveränität selber angelegt ist, braucht diese nicht noch durch Menschenrechte begrenzt zu werden, sondern sie kann auf den Aushandlungsprozess vertrauen, der zwischen den Berechtigten und zwischen deren Vertretern in den entsprechenden Versammlungen stattfindet. Bedingung dafür ist einzig, dass es Verfahren und Institutionen im Bereich des Politischen gibt, in welchen diese Aushandlung stattfinden kann, und dass diese Verfahren die freie und gleiche Beteiligung der Berechtigten garantieren können.


  Schließlich ist noch eine weitere Position zu erwähnen, die zunächst ebenfalls zwischen den beiden Primatspositionen zu liegen scheint. Sie geht davon aus, dass die Berechtigten sich die Menschenrechte zwar gegenseitig eingeräumt haben, aber nur am Anfang und nur ein einziges Mal. Danach überlassen sie nicht nur die Anwendung im Einzelfall, sondern auch die Weiterentwicklung der Rechte übergeordneten Instanzen. Nach Hobbes haben die frei und gleich geborenen Individuen dem absoluten Herrscher ihre ganze Freiheit und alle ihre Rechte übertragen, mit Ausnahme des Rechtes auf Leben.236 Die Konzeption, welche in den Vereinigten Staaten von den Menschenrechten entwickelt worden ist, unterscheidet sich von dieser Position zwar diametral, weil die Individuen ihre Rechte aus dem Naturzustand behalten können. Aber die Methoden des Schutzes dieser vorstaatlichen Rechte folgen dem Muster der einmaligen gegenseitigen Zusicherung und Delegation der Verantwortung an andere Autoritäten. Einerseits werden die in der Verfassung niedergelegten vorstaatlichen Grundrechte dadurch geschützt, dass Verfassungsänderungen durch sehr hohe formale Hürden praktisch verunmöglicht werden.237 Andererseits bewahrt der Supreme Court die Rechte vor dem Gesetzgeber und vor dem durch ihn repräsentierten Volk. Mit ihrer ursprünglichen Zustimmung zur Verfassung haben die Berechtigten lediglich ihr Einverständnis mit einem »individualzentrierten liberalen Freiheitsverständnis« bekundet, mit einem »vorrevolutionären Rechtssystem, das eine liberale Eigentumsordnung ohne politischen Zugriff organisieren soll«.238 Entgegen dem ersten Eindruck handelt es sich also auch bei diesem Verständnis des Verhältnisses zwischen Menschenrechten und Demokratie um eine Variante, die wie kaum eine andere auf dem Primat der Menschenrechte beruht. Auch in dieser Vorstellung entbehren die Menschenrechte der demokratischen Legitimation und dies umso mehr, je länger der Zeitpunkt der anfänglichen Zustimmung zurückliegt.


  Für den neuen Interventionismus zugunsten der Menschenrechte, wie er sich seit dem Ende des Kalten Krieges etabliert hat, ist die Frage nach der demokratischen Legitimation dieser Rechte von entscheidender Bedeutung. Geht man nämlich davon aus, dass Menschenrechte einer demokratischen Legitimation bedürfen, dann sind sie nicht exportierbar. So verstandene Menschenrechte können niemandem geschenkt werden, sie können aber auch niemandem aufgezwungen werden. Zwangsexport und aufgezwungener Import von Menschenrechten, wie er seit dem Ende des Kalten Krieges insbesondere im Zusammenhang mit militärischen Interventionen stattgefunden hat, ist nur möglich, wenn die Rechte ohne demokratische Legitimation gedacht sind. Aus dieser Feststellung ergibt sich die Frage, auf welche Basis sich die so verstandenen Menschenrechte stattdessen stützen.


  8. Moralisierung der Menschenrechte


  Wenn nicht die Berechtigten darüber entscheiden, was die Menschenrechte beinhalten und wo ihre Grenzen liegen, muss diese Frage anders oder durch andere entschieden werden. Will man hinter die kopernikanische Wende des Rechtsdenkens zurückgehen, so überschreitet man in der ideengeschichtlichen Entwicklungsgeschichte jenen Moment, in dem die Menschen begannen, die Ordnung nicht mehr als von außen vorgegeben, sondern als ihnen aufgegeben zu betrachten. Sowohl das klassische wie auch das moderne Naturrecht haben auf moralische Normen zurückgegriffen, eine vorpolitische Schranke, welche durch die Gesetzgebung nicht überschritten werden durfte.239 Auch heute wird moralisch argumentiert, wenn Menschenrechte nicht durch demokratische Verfahren begründet und legitimiert werden sollen.240 Dass mangels Aushandlungsprozess auf moralische Kategorien zurückgegriffen wird, liegt schon deshalb auf der Hand, weil moralische Normen etwas Individuelles sind. Sie werden nicht zwischen den Individuen vereinbart. Verantwortlich für seine individuelle Moral ist letztlich jeder Einzelne.241 Nur die Verrechtlichung könnte eine moralische Norm allgemein verbindlich machen, dies aber unter der Bedingung, dass sie durch das Nadelöhr-Verfahren hindurchgeht und dabei ihren moralischen Mantel hinter sich zurücklässt, also gleichsam säkular wird. Ein analoges Verfahren kennt der Bereich der Moral nicht, weshalb Moralnormen auch nicht in bestimmten Verfahren geändert werden können. Manchmal wird im Verfahren der Änderung von Rechtsnormen sichtbar, welche Veränderungen im Bereich der Moral stattgefunden haben. Das prominenteste Beispiel dafür ist nach wie vor die Gesetzgebung über den Schwangerschaftsabbruch.


  Moralnormen können im Gegensatz zu Rechtsnormen nicht autoritativ vorgeschrieben und sie können auch nicht durchgesetzt werden. Schon Kant verwahrte sich dagegen, dass der Staat irgendwelche moralischen Kategorien vorschreibe und sich damit anmaße, auf die Gesinnung des Einzelnen Einfluss zu nehmen. Damit korrigierte er Rousseau in genau jenem Bereich, der dessen Freiheitsverständnis letztlich zur Illusion werden ließ, weil in Rousseaus Tugendstaat Moralvorstellungen direkt in Zwang umgesetzt werden konnten. Mindestens so problematisch ist die Vorstellung, dass Private moralische Normen mit allgemein verbindlichem Charakter aufzustellen versuchen, wodurch sie sich gleichsam die Rolle von Tugendwächtern anmaßen. Auch diese Vorstellung führt unweigerlich in diktatorische Verhältnisse, in denen private Tugendwächter Anspruch auf Staatsmacht erheben.


  Wenn die Menschenrechte ihre Legitimation aus dem Bereich der Moral ableiten, stellt sich die Frage, wer sie positiviert. Und da es im Bereich der Moral kein institutionalisiertes Verfahren der allgemeinen Verständigung gibt, können dies nur Einzelpersonen sein. Diese müssen sich als »moralisch handelnde Personen ohne weiteres als Subjekte betrachten, die von Haus aus in ein Netz moralischer Pflichten und Rechte eingebettet sind«242. Die Einzelpersonen müssen also letztlich mit sich selber ausmachen, was sie unter Moral verstehen, auch wenn sie sich mit anderen Personen darüber unterhalten können, was moralisch richtig sei.243 Die bereits gestellte Frage läuft somit darauf hinaus, durch was sich diese Einzelpersonen auszeichnen. Die Antwort ergibt sich am anschaulichsten im historischen Zusammenhang, im Urbild der Rolle des Hohepriesters.244 In modernen pluralistischen Gesellschaften sind es Experten aller Art, denen in ihren jeweiligen Bereichen ein besonderes Wissen zugeschrieben wird. Aber auch Richter können zu Schöpfern von Moralnormen werden. Ein Bild für das richterliche Erbe des Hohepriestertums zeigt sich manchmal schon äußerlich. Längst nicht in allen, aber in einigen Rechtskulturen tragen Gerichtspersonen Gewänder, die an hohepriesterliche Roben erinnern. Auch wenn sich Richter mit moralischen Normen befassen müssen, heißt dies nicht, dass sie selber deren Schöpfer sind. Gesetzgebung kann nie alle einzelnen Anwendungsfälle voraussehen und muss notwendigerweise einen Spielraum offenlassen für die Auslegung des Gesetzes im Einzelfall. Neben verschiedenen Auslegungsregeln muss der Richter generelle Moralvorstellungen berücksichtigen, sofern sie in der betreffenden Gesellschaft allgemein anerkannt sind. Erst wenn der Richter eigene Moralvorstellungen einbringt, die mit den mehrheitlich anerkannten nicht übereinstimmen, wird er zum eigentlichen Schöpfer von Moralnormen. In moralisch umstrittenen Fragen sind Gerichte oft gezwungen, durch ihre Stellungnahme die eine oder die andere moralische Sicht zu unterstützen oder zu verwerfen. Problematisch wird dies dann, wenn der Gesetzgeber mehrheitlich zu einer anderen moralischen Wertung gelangt ist.245


  Was die Menschenrechte anbelangt und den neuen Interventionismus seit dem Ende des Kalten Krieges, ist die Moralisierung ein wichtiges Element zum Verständnis dieser Entwicklung. Exportierbar sind Menschenrechte nur dann, wenn ihnen eine Konzeption zugrunde liegt, die keine demokratische Legitimation dieser Rechte voraussetzt. An die Stelle der demokratischen Legitimation tritt eine moralische. Dies allein erklärt die Krise der Menschenrechte seit dem Ende des Kalten Krieges allerdings noch nicht. Die Krise geht auch auf eine eigenartige Veränderung im traditionellen Verständnis zurück, was den Bereich des Politischen und jenen des Rechts im Zusammenhang mit den Menschenrechten anbelangt.


  Der Rollentausch des Politischen und des Rechts


  »Grundrechte sind nicht vom (Werte-)Himmel gefallen […].« So die Einleitung des Kommentars zum deutschen Grundgesetz unter dem Titel »Verfassungsgeschichte« im Abschnitt über die Herkunft, Entstehung und Entwicklung der Grundrechte.246 Es ist eine anschauliche Umschreibung des Zusammenwirkens zwischen den Bereichen des Politischen und des Rechts auf der nationalen Ebene, wie sie jedenfalls bis zum Ende des Kalten Krieges wahrgenommen werden konnte. Auf der nationalen Ebene gehört die Verabschiedung von Menschenrechtskatalogen wie auch der Erlass von Gesetzen zu ihrer Konkretisierung in den Bereich des Politischen, die Anwendung und Durchsetzung im Einzelfall ist eine rechtliche Angelegenheit. Mit dem Durchbruch zur Internationalisierung verlor diese Zuordnung zwar einen Teil ihrer Plausibilität, denn die politische Aushandlung von Menschenrechtskatalogen wurde zu einem Dialog zwischen Regierungen. Obschon die nationalen Parlamente nur noch mit den Endresultaten solcher Aushandlungen konfrontiert wurden, blieb aber die Wahrnehmung über die Zuordnung weitgehend aufrechterhalten und dies aus zwei Gründen. Die Ost-West-Kontroverse rückte in der Aushandlung von Menschenrechtskatalogen auch die Rolle des Staates in den Vordergrund. Obwohl diese Kontroverse kaum auf parlamentarischer Ebene ausgetragen wurde, war sie – im Rahmen der Außenpolitik – dem Bereich des Politischen zuzuordnen. Und die Anwendung der Rechte auf den Einzelfall blieb auf der internationalen Ebene ebenfalls eine Sache des Rechts; dies in dem relativ bescheidenen Rahmen, in welchem Beschwerdeverfahren überhaupt entwickelt werden konnten, wenn man vom Ausnahmefall Westeuropa absieht.


  Lässt man die damalige Wahrnehmung im Raum stehen und vergegenwärtigt sich die heutige Wahrnehmung in den Kategorien der Zuordnung der Menschenrechte einerseits zum politischen Bereich und andererseits zu jenem des Rechts, so ergibt sich ein Bild, das vom damaligen erstaunlich stark abweicht. Zum einen nehmen die Menschenrechte in den Medien einen viel breiteren Raum ein als während des Kalten Krieges, sie wurden »zu einer globalen Währung […], in die nahezu jeder irgendeinen Anspruch konvertieren kann«247. Zum anderen aber dreht sich die mediale Darstellung vorwiegend um die Durchsetzung bereits positivierter Grund- und Menschenrechte und dies vorwiegend durch Handlungen im politischen Bereich. Über die traditionelle Durchsetzung von Grund- und Menschenrechten durch rechtliche Verfahren wird zwar auch berichtet, und ein diesbezügliches Interesse der Öffentlichkeit besteht durchaus. Aber weitaus spektakulärer und viel häufiger ist die mediale Verwendung des Begriffes »Menschenrechte« im Zusammenhang mit der Forderung nach politischem Handeln. Dabei ist die politische Begründung einer militärischen Intervention durch den Schutz der Menschenrechte nur das extremste Beispiel. Auch wenn ein Staats- oder Regierungschef gegenüber einem anderen die Einhaltung von Menschenrechten anmahnt, ist dies ein Akt der Politik. Oder wenn ein Staat sich anmaßt, Berichte über den Entwicklungsstand der Menschenrechte in anderen Ländern zu veröffentlichen, so ist dies ein politischer Akt.


  Auch nichtstaatliche Organisationen greifen vorwiegend politisch ein, selbst wenn sich einige von ihnen auf die Durchsetzung von Menschenrechten mittels rechtlicher Verfahren spezialisiert haben. Diese Entwicklung geht auf die siebziger Jahre zurück. Nachdem sich in der Ost-West-Konfrontation der Osten auf die Menschenrechte eingelassen hatte mit der erwähnten Kontroverse um die Rolle des Staates, wurden in der internationalen Öffentlichkeit im Zusammenhang mit den Menschenrechten ganz andere Dinge dominant. Zum einen begannen nichtstaatliche Akteure grenzüberschreitend tätig zu werden und in globalen Moralkampagnen die Einhaltung der Menschenrechte einzufordern.248 Im selben Zeitraum wurde im Westen der Begriff der Zivilgesellschaft aus der Taufe gehoben in der Absicht, den vom totalitären Staat unterjochten Menschen eine Denkform an die Hand zu geben, um sich gegen diesen Staat zur Wehr zu setzen.249 Während die Staaten im Rahmen der internationalen Organisationen weiterhin völkerrechtliche Instrumente zum Schutz der Menschenrechte aushandelten, wurde in der Weltöffentlichkeit das Einfordern von Demokratie und Menschenrechten in totalitären Staaten zum vorherrschenden Thema. Die Moralkampagne wurde zum Instrument, mittels dessen nichtstaatliche Akteure – sie wurden nun auch in demokratischen Staaten zunehmend »zivilgesellschaftliche« Akteure genannt – zivilgesellschaftliche Dissidenten in den betreffenden Ländern öffentlichkeitswirksam unterstützten. So entwickelten sich Ansätze zu einem Menschenrechtsaktivismus, der seine Aufgabe darin sah, den Menschenrechten durch politische Einflussnahme möglichst weltweit Geltung zu verschaffen. Mit dem Ende des Kalten Krieges nahm dieser Aktivismus einen ungeahnten Aufschwung.


  Dieser Aktivismus ist an sich nicht zu kritisieren, aber es hat sich daraus eine Verengung in der öffentlichen Wahrnehmung der Menschenrechte ergeben. Von der Auseinandersetzung mit der Frage, was Grund- und Menschenrechte eigentlich beinhalten könnten oder sollten – also vom Positivierungsakt selber –, ist äußerst selten die Rede. Wenn Diskussionen über derartige Fragen geführt werden, dann drehen sie sich meistens um die Möglichkeiten, den bisherigen Kategorien von Rechten neue hinzuzufügen, wie zum Beispiel ein Recht auf Nahrung. Solche Diskussionen sind unabdingbar. Sie führen aber gegenwärtig auch deshalb oft ins Leere, weil in der Öffentlichkeit das Bewusstsein nicht mehr vorhanden ist, dass der Inhalt der Rechte immer wieder neu ausgehandelt werden muss. Die ständige Auseinandersetzung mit der Frage, was Grund- und Menschenrechte beinhalten, ist als politische Auseinandersetzung zum Erliegen gekommen. Sie hat sich vom Bereich der Politik in jenen des Rechts verschoben und wird heute von Richtern oder Experten entschieden. Damit ist auch die politische Diskussion um die Frage zum Erliegen gekommen, wo die Grenzen der Rechte liegen, damit sie mit den Rechten aller anderen vereinbar sind. Und weitgehend verstummt ist schließlich die politische Auseinandersetzung mit der Abhängigkeit der Grund- und Menschenrechte von Raum und Zeit, welche immer wieder eine Neuaushandlung der Grenzen von Rechten erforderlich macht.


  Der eingangs zitierte Kommentator des Grundgesetzes hat inzwischen in dem von ihm abgelehnten Sinne Recht erhalten: Die Positivierung von Grund- und Menschenrechten wird heute durch eine breite Öffentlichkeit nicht als eine politische Frage wahrgenommen, sondern als eine Frage des Rechts und dies in der Weise, als seien die Rechte »vom (Werte-)Himmel gefallen«. Klaus Günther hat dies auf den Punkt gebracht: »Wir nehmen die Menschenrechte zwar überall und jederzeit in Anspruch, aber wir verhalten uns zu ihnen wie zu Fertigprodukten, die wir bloß passiv konsumieren, ohne an ihrer Herstellung beteiligt zu sein und ohne ihren inneren Mechanismus zu kennen. Dadurch werden wir abhängig von denen, die diese Produkte herstellen und die uns diese Produkte verkaufen, ohne uns in ihre geheimen Konstruktionspläne einzuweihen.«250 Offensichtlich hat sich in der öffentlichen Wahrnehmung der Menschenrechte jedenfalls bis zu einem gewissen Grade ein Rollentausch zwischen dem Bereich des Politischen und jenem des Rechts ereignet. Die Verschiebung der Positivierung vom Bereich des Politischen in jenen des Rechts wurde durch die Internationalisierung der Menschenrechte gefördert, und insoweit war sie immerhin teilweise unumgänglich. Auf der nationalen Ebene liegen die Dinge anders, denn es bestehen demokratisch gewählte Institutionen zur Verfassungs- und Gesetzgebung. Es ist bereits erwähnt worden, dass eine Ebenen übergreifende Betrachtungsweise hilfreich sein kann. Sie öffnet den Blick dafür, wie eine Rückwirkung der demokratischen Mängel im internationalen Bereich auf die nationale Ebene vermieden werden kann.251 Für die gegenläufige Verschiebung, jene der Anwendung der Menschenrechte auf den Einzelfall vom Bereich des Rechts in den Bereich des Politischen, gab es keinen äußeren Anlass. Allenfalls könnte man als Grund die Konstellation des Kalten Krieges in Betracht ziehen, die das Aufbrechen der totalitären Strukturen im Osten nur durch die massive Moralisierung überhaupt erst möglich gemacht habe. In der Zeitspanne nach dem Ende des Kalten Krieges rücken indessen andere Aspekte in den Vordergrund.


  Entmenschlichung durch Moralisierung


  Im Zusammenhang mit der Verschiebung der Anwendung von Grund- und Menschenrechten auf den Einzelfall – Verschiebung vom Bereich des Rechtes in jenen des Politischen – sollte weniger von »Anwendung« als von »Nicht-Anwendung« die Rede sein. Was alles geschehen kann, wenn moralische Kategorien in Handlungen eindringen, vor denen die Menschheit durch die Verrechtlichung eigentlich geschützt sein sollte, hat Hans Jörg Sandkühler durch einige Beispiele auf den Punkt gebracht. Menschen seien heute geneigt, sich »auch dann subjektiv moralisch ›berechtigt‹ zu fühlen, wenn sie, wie Militärs in nicht erklärten, völkerrechtlich nicht legitimierten und ›Kollateralschäden‹ bei Zivilisten verursachenden Kriegen unter Missachtung des Völkerstrafrechts zu töten befehlen, wenn sie, wie ein deutscher Innenminister, im ›Kampf gegen den Terrorismus‹ ein Luftsicherheitsgesetz planen, das vom Bundesverfassungsgericht als Verletzung der Menschenwürde verworfen wird, wenn sie, wie ein Frankfurter Vize-Polizeipräsident, mit Folter drohen zu dürfen glauben und wegen Verleitung Untergebener zu schwerer Nötigung angeklagt werden müssen usf.«252. Dem Mörder, dem damals die Folter angedroht worden ist, wurde wegen dieser Verletzung der Menschenrechte ein Schmerzensgeld zugesprochen. Der Kommentar dazu in einem Leserbrief fasst die Moralisierung in wenigen Worten zusammen: »Es ist nicht zu verstehen, was in unserem Rechtssystem möglich ist … Dieser Herr […] dürfte … keinerlei Menschenrechte besitzen.«253


  Die Liste der Beispiele kann leicht verlängert werden. Die Bilder aus dem Gefangenenlager Guantanamo und aus dem Gefängnis Abu Ghraib fügen sich in diese Reihe ein.254 Aber auch die oben beschriebene verquere Interpretation der Menschenrechte in Bosnien & Herzegowina ist auf den Vorgang der Moralisierung zurückzuführen. Wenn in den Balkankriegen Angehörige einer bestimmten Ethnie durch Angehörige einer anderen Ethnie getötet wurden, einzig weil sie dieser Ethnie angehörten, so waren diese schrecklichen Vorgänge nur möglich auf der Basis kollektiver Moralisierung. Dabei spielten zum Teil ethnisch bedingte Verbrechen eine Rolle, die Jahrzehnte zurücklagen und während des Zweiten Weltkrieges oder im Partisanenkampf geschehen waren. Wegen Verbrechen, die vorher durch Angehörige der betreffenden ethnischen Gruppe begangen worden waren, wurden deren Angehörige als moralisch so minderwertig angesehen, dass sich die Frage gar nicht mehr stellte, ob sie der Gattung »Mensch« angehören würden und ihr Leben deshalb geschützt sei. Das individuelle Identifikationsmerkmal der ethnischen Zugehörigkeit, das sie in den Augen ihrer Mörder moralisch minderwertig machte, wurde so dominant, dass das Merkmal »Mensch« dahinter völlig verblasste. In letzter Konsequenz führt Moralisierung zur Entmenschlichung.


  Die Folgen der Moralisierung im Bereich der Anwendung – oder vielmehr »Nicht-Anwendung« – der Menschenrechte auf den einzelnen Fall können vor allem dann beobachtet werden, wenn diese Rechte positiviert und über längere Zeit bereits anerkannt waren. In solchen Situationen ermöglicht die Moralisierung einen »Rückfall«, indem bestimmten Menschen oder Gruppen von Menschen die Rechte abgesprochen werden, weil sie sich selber moralisch diskreditiert hätten. Diktatoren argumentieren nicht moralisch, sondern fast immer mit der öffentlichen Ordnung. Wenn in arabischen Staaten versucht wird, die aufkeimenden Befreiungsbewegungen gewaltsam zu unterdrücken, muss nicht auf die Moral zurückgegriffen werden, denn der Umgang mit Aufständischen wurde schon immer so gehandhabt. Moral kommt meistens erst dann ins Spiel, wenn nach Begründungen gesucht wird, einzelnen Menschen oder ganzen Kategorien von Menschen ihre Rechte zu verweigern oder zu entziehen. In diesem Zusammenhang zeigt sich ein entscheidendes Merkmal der Menschenrechte, welches heute in der öffentlichen Wahrnehmung oft nicht mehr präsent ist. Menschenrechte wurden nicht zugunsten der tugendhaften Leute erfunden, sondern gerade umgekehrt zum Schutze auch der von der Gesellschaft verachteten, zum Beispiel Straftäter, Bettler, Vagabunden oder Flüchtlinge. Vermögende und an die öffentlichen Sitten angepasste Bürger hatten den Schutz durch die Menschenrechte weniger nötig als diese verachteten Menschen, obschon sie selbst ihre Freiheiten auch revolutionär erkämpfen mussten. Der Durchbruch bestand darin, dass dem Menschen die Rechte aufgrund der alleinigen Tatsache des »Mensch-Seins« zustehen sollten.


  Der Vorgang der Entmenschlichung durch Moralisierung zeigt auf, wie wichtig es ist, die Grund- und Menschenrechte ohne Ansehung des einzelnen Anwendungsfalles zu positivieren. Vor allem ihre Grenzen müssen durch allgemeine Gesetze festgelegt werden zu einem Zeitpunkt, in welchem der konkrete Fall noch nicht bekannt ist. Die Zuweisung der Positivierung zum Bereich des Politischen macht es möglich, »gefahrlos« moralische Argumente zugunsten der Menschenrechte geltend zu machen. Sie werden in den Aushandlungsprozess eingebracht mit anderen Argumenten, die anderen Bereichen entstammen können wie beispielsweise Philosophie, Religion, allgemeiner Lebenserfahrung oder Erfahrung eigener Entwürdigung. Der Aushandlungsprozess muss jedoch in die Verrechtlichung münden. Alle diese Argumente werden beim Durchgang zur neutralen Begründung von Recht, auch die moralischen Argumente werden säkular. Es ist genau diese Verrechtlichung, welche dafür sorgt, dass im einzelnen Anwendungsfall eine Moralisierung verhindert wird. Findet sie dennoch statt, so bedeutet dies in letzter Konsequenz das Ende der Menschenrechte.


  Zwei Beispiele sollen abschließend verdeutlichen, wie weit die Moralisierung schon in die Lebenswelt eingedrungen ist, ohne dass man dessen gewahr wird. Das erste Beispiel entstammt dem allgemeinen Sprachgebrauch und betrifft Attribute, mit denen das Wort »Bevölkerung« oft versehen wird. Vor nicht allzu langer Zeit betrafen kriegerische Ereignisse oder Naturkatastrophen eine Bevölkerung ohne zusätzliches Attribut. Wenn die Bevölkerung seit geraumer Zeit praktisch ausschließlich als »Zivilbevölkerung« auftritt, hat dies einen möglichen Grund. In Bürgerkriegen treten zunehmend Privatmilizen auf, von denen dieser Begriff die nicht bewaffnete Bevölkerung abgrenzen soll. Nun ist aber die Bevölkerung seit einigen Jahren fast immer »unschuldig«. Terroranschläge und Kriege verursachen den Tod zahlloser »unschuldiger« Menschen. Dass dies beklagenswerte, wenn nicht empörende Vorgänge sind, soll hier keineswegs in Frage gestellt werden. Die Frage geht einzig dahin, ob das Leben unschuldiger Opfer beklagenswerter sei als das Leben anderer Opfer, die von irgendeiner Instanz als weniger unschuldig qualifiziert werden. Es gibt Fälle, in denen von Schuld die Rede sein kann. Ein Selbstmordattentäter sucht bewusst die Handlung, die strafrechtlich als Schuld qualifiziert werden müsste, auch wenn ein Strafverfahren nicht stattfindet. Dennoch stellt sich angesichts der »unschuldigen« Bevölkerung immer die bange Frage, ob sich unter den betroffenen Menschen nicht doch einige »schuldige« befunden hätten, die es durchaus hätte treffen dürfen, da es »um sie ja nicht schade sei«. Moralisierung kann sich auch über unbedachten Sprachgebrauch verbreiten.255


  Das zweite Beispiel betrifft lediglich ein einzelnes Ereignis, wenn auch ein inhaltlich ebenfalls bedenkliches. In den Tagen nach der Verhaftung des früheren Direktors des Internationalen Währungsfonds ist oft die entwürdigende Zurschaustellung des Angeschuldigten in den Medien kritisiert worden. Die meisten Kommentatoren präsentierten als Hauptargument für ihre Kritik den Umstand, dass die Unschuldsvermutung so lange gelten müsse, bis eine rechtskräftige Verurteilung erfolgt sei. Eine solche Argumentation stellt schon an sich eine gravierende Verletzung der Menschenwürde dar. Ob ein Angeschuldigter einer strafbaren Handlung überführt werden kann, ist eine Frage, die in den dafür vorgesehenen rechtsstaatlichen Verfahren geklärt werden muss. Das Resultat dieser Verfahren hat aber überhaupt keinen Einfluss auf den Anspruch des Angeschuldigten oder des später Verurteilten auf menschenwürdige Behandlung. Nicht nur jeder Bettler und jeder Dieb hat dieselbe Menschenwürde wie alle anderen Menschen. Selbst wenn eine Person schwerster Verbrechen oder terroristischer Anschläge überführt wird, muss ihre Würde als Mensch in jedem Stadium des Verfahrens gewahrt werden, vor und nach einer Verurteilung wie auch während der Strafverbüßung. Es gibt in der Philosophie der Menschenrechte kein vorher und nachher, es gibt keinen Zeitpunkt, in dem die Menschenwürde zum Erliegen kommt. Nicht einmal der Tod eines Menschen stellt diesen Zeitpunkt dar, wie die Gefühle der Pietät belegen, die der Anblick eines Toten auslöst.


  Vom Befreiungs- zum Disziplinierungsinstrumentarium


  Die Explosivität der Menschenrechte im ausgehenden 18. Jahrhundert entstand, weil sich die naturrechtliche Freiheitsidee mit der Demokratie verbunden hatte und Selbstbestimmung politisch wurde. Plötzlich wurde klar, dass zwischen der individuellen und der kollektiven Selbstbestimmung ein enger Zusammenhang besteht, sodass sich die beiden Formen der Autonomie nicht mehr trennen ließen. Der Siegeszug dieser Befreiungsidee war keineswegs ungebrochen. Aber sowohl im 19. wie auch im 20. Jahrhundert hat sie an verschiedenen Orten immer wieder zu befreienden Durchbrüchen beigetragen, in beeindruckender Weise vor allem in den Revolutionen des Jahres 1989. Nur wenige Jahre später setzte eine Entwicklung ein, welche dieser zweihundert Jahre alten befreienden Sicht beinahe den Todesstoß versetzt hätte. Seit bald zwei Jahrzehnten wird kollektive Selbstbestimmung den Ländern von außen »verordnet«, Demokratie wird exportiert. Claus Offe hat in einer interessanten Analyse die Bedeutung von »demokratisieren« hinterfragt. Das Wort habe einen erstaunlichen Wandel durchgemacht von einem reflexiven zu einem transitiven Verb, »also von der Bezeichnung eines Regimewandels, der aus inneren Konflikten einer sich demokratisierenden Gesellschaft hervorgeht, zur Bezeichnung einer Prozedur, die an einer Gesellschaft seitens externer Akteure vollzogen wird, die mit dem missionarisch drohenden Unterton auftreten: ›Wir werden euch schon demokratisieren!‹«256.


  Wenn Demokratie und Menschenrechte einen inneren Zusammenhang aufweisen, tangiert eine solche disziplinierende Haltung auch diese Rechte. Der Zusammenhang zwischen Menschenrechten und Demokratie kann in zwei Richtungen betrachtet werden. Zum einen geht es um die demokratische Legitimation der Menschenrechte, also die Bedeutung der Demokratie für ihre Hervorbringung. Umgekehrt stellt sich die Frage nach der Bedeutung der Menschenrechte für die Demokratie. Über die gegenseitige Bedingtheit der beiden Bereiche hinaus kann diese Frage dahingehend zugespitzt werden, ob ein Menschenrecht auf Demokratie formuliert werden kann oder soll.257 Auf diese Fragestellung wird hier nicht näher eingegangen. Vielmehr stehen die Auswirkungen im Vordergrund, welche der Zwangsexport der Demokratie auf die Menschenrechte hat. Diese Auswirkungen waren verheerend. Zunehmend gerieten die Menschenrechte in den Verdacht, »ein Feigenblatt zu sein, die humanitäre Maske des westlichen Imperialismus und das Zuckerbrot der Großmacht im Kampf gegen den Islam«258. Genauso wie die Demokratie nach dem Kalten Krieg zu einer Drohung geworden ist, sind auch die Menschenrechte tendenziell zu einer Drohung geworden. Spätestens mit dem Zweiten Irakkrieg – und nach dem Umschwenken in dessen Begründung von der Gefahr durch Massenvernichtungswaffen zum Schutz der Menschenrechte – hat die Weltöffentlichkeit wahrnehmen können, was diese Drohung bedeuten kann.


  Bei der Begründung von Interventionen in Drittstaaten spielte die »Schutzpflicht« eine Rolle, die es im Namen der Menschenrechte wahrzunehmen gelte. Die Diskussion um eine Schutzpflicht des Staates zur Wahrung der Grundrechte wird auf der nationalstaatlichen Ebene geführt, in Deutschland insbesondere im Zusammenhang mit der Drittwirkung der Grundrechte, also mit dem Schutz des Individuums vor Verletzungen seiner Grundrechte durch Private. Grundrechte wurden damit zur Basis für den Erlass entsprechender Gesetze.259 Wird aber dieser Gedanke auf die internationale Ebene übertragen, transformiert er sich in mancher Hinsicht. Insbesondere wird die Schutzpflicht für die Menschenrechte zur Grundlage für ein Handeln, was einer »unmittelbaren Moralisierung der Menschenrechte« gleichkommt.260 Viele Moralnormen übersetzen sich nicht in Rechtsnormen, zum Beispiel die Normen im Bereich der Höflichkeit. Es kann sich aber auch niemand anmaßen, die Einhaltung solcher nicht verrechtlichten Moralnormen gewaltsam zu erzwingen. Problematisch wird es, wenn Moralnormen direkt in die Tat umgesetzt werden, ohne dass sie zuvor verrechtlicht worden sind, und dies aus verschiedenen Gründen. Zunächst fehlt die Kontrolle durch das Recht, die direkt moralisch abgestützte Handlung kann nicht überprüft werden. Im Weiteren liegt der Entscheid über die moralische Rechtfertigung der Tat immer bei einer Einzelperson, da moralische Normen etwas Individuelles sind und nicht demokratisch zwischen den Individuen vereinbart werden. Nur mittels dieser problematischen Moralisierung können Menschenrechte, die ursprünglich als Abwehr gegen das staatliche Gewaltmonopol gedacht waren, »in Aufgabenkataloge für ein globales Gewaltmonopol transformiert, das heißt Freiheitsrechte zu Ermächtigungsnormen umdefiniert« werden, welche es ermöglichen sollen, international nicht nur Druck auf andere Staaten auszuüben, sondern notfalls militärisch zu intervenieren.261


  Der Übergang vom Befreiungs- zum Disziplinierungsinstrumentarium, der sich im Bereich der Menschenrechte beobachten lässt, ist mitbedingt durch eine gegenwärtige Tendenz der Entdemokratisierung, welche die Entstehung von Recht ganz allgemein betrifft. Es würde den Rahmen der vorliegenden Ausführungen bei Weitem sprengen, diese Tendenz und ihre Hintergründe beschreiben zu wollen, welche zum Teil, aber nicht vollumfänglich in der Globalisierung liegen. Dennoch sollen einige Aspekte mit besonderer Tragweite für die Menschenrechte herausgegriffen werden. Sie lassen sich im weitesten Sinne einordnen in das Spannungsfeld zwischen Normativität und Wirklichkeit. Sehr verkürzt ausgedrückt, hat der hier kritisierte Übergang damit zu tun, dass normative Fragestellungen in den Bereich des Kognitiven verschoben werden.262 Damit wandern sie von jenem Bereich, in welchem es darum geht, etwas zu »wollen«, in den anderen Bereich, in welchem es lediglich darum geht, die Dinge, wie sie nun einmal sind, »richtig zu erkennen«.263 Mit dem Erkennen von Dingen, »wie sie sind«, können Fachexperten betraut werden. Die Abklärung, »was man will«, kann man nicht delegieren. Man kann die Fachexperten höchstens fragen, »was man wollen soll«, aber auch in diesem Falle muss die Antwort der Experten nochmals geprüft werden, denn sie werden lediglich die verschiedenen Meinungen und ihre Vor- und Nachteile darstellen können, selbst wenn ihr Gutachten in eine abschließende begründete Empfehlung mündet.264 Normativität ist nie identisch mit Wirklichkeit – es sei denn, man lebt im Paradies oder in einer Diktatur. Eigentliches »Wollen« besteht immer in einem Abweichen von der Wirklichkeit – oder allenfalls im Willen, andere an diesem Abweichen zu hindern.


  9. Naturrecht und aufgezwungene Menschenbilder


  Die Muster sind alt, nach denen Disziplinierungen in der beschriebenen Art und Weise funktionieren. Schon im Zusammenhang mit dem Übergang zum modernen Naturrecht wurde aufgezeigt, wie sich die Experten bemühten, ihren Vorstellungen die »wirkliche Natur« des Menschen zugrunde zu legen, wobei sie sich auf ein durchaus zeitbedingtes Menschenbild bezogen. Geschah dies bewusst, so steckte ein geschicktes Stück Normativität dahinter, welches den Nicht-Experten jedoch verborgen bleiben sollte. Dadurch, dass man den Menschen so darstellte, »wie er war«, und dieses Bild der Rechtsordnung zugrunde legte, gab man den Menschen vor, wie sie sein sollten. Dies bedeutete natürlich auch eine Vorgabe, wie sie nicht sein sollten. Letztlich lief es darauf hinaus, den Menschen aufzuzeigen, welche Form der Selbstverwirklichung erstrebenswert sei und welche nicht. Genau diese Vorgabe wurde durch die Französische Revolution aufgebrochen. Nun war alles offen, und auch aus der Natur konnten keine Vorgaben mehr abgeleitet werden. Das Neue an den Menschenrechten dieser Revolution war ihre absolute Unbestimmtheit.265 Es wurde zur Aufgabe des politischen Prozesses, zu bestimmen, worin die Rechte bestehen sollten, und dieser Prozess war notwendigerweise als einer gedacht, der nie zu einem Abschluss gelangen würde.


  Wenn zur Charakterisierung der heutigen Situation der Menschenrechte von »Fertigprodukten«266 die Rede ist und davon, dass uns die geheimen Konstruktionspläne dieser Produkte verborgen bleiben, geht es um die Beschreibung derselben Muster. Wir sollen abhängig werden von Menschenbildern, an deren Entwurf wir uns nicht selber haben beteiligen können. Menschenbilder hat es immer gegeben, und sie passen sich den jeweiligen Machtverhältnissen an. Sie tragen es in sich, dass sie als rein beschreibend erscheinen, jedoch immer normativ gemeint sind. Einen historischen Überblick der Menschenbilder vermittelt Friedrich Wilhelm Graf, wobei er diese in Menschenbildmuseen versammelt.267 Da finden sich neben dem wohlbekannten christlich-abendländischen oder dem asiatischen sogar ein »Menschenbild der NATO« und andere Kuriositäten. Gemeinsam ist allen Menschenbildern, dass sie eine starke Normativität vermitteln sollen. Konkret wird den Leuten vorgegaukelt, es gehe nur darum, den Menschen zu sehen, »wie er ist«. Diejenigen, welche diese Menschenbilder formulieren, möchten andere davon abhalten, selber über Menschenbilder nachzudenken und möglicherweise für sich selber sogar eigene zu formulieren. Definitionshoheit über das Menschenbild bedeutet »politisch-soziale Macht und Herrschaft über den Menschen«268.


  Erst seit der Französischen Revolution wird der Streit über Menschenbilder politisch ausgetragen. Weil das Naturrecht von einem natürlichen Menschen ausgeht, also von einem Menschen, »wie er ist«, werden naturrechtliche Menschenbilder in den politischen Aushandlungsprozess eingebracht. Auch religiöse, moralische oder andere Argumente, die in diesen Prozess einfließen, können sich in Menschenbildern manifestieren. Sogar jene, welche die Bestimmung der Menschenrechte in revolutionärer Sichtweise ganz dem Aushandlungsprozess überlassen wollen, der sich immer wieder erneuert, gehen letztlich von einem Menschenbild aus, das »revolutionär« genannt werden kann. Allerdings ist eine neuere Entwicklung zu beobachten, welche dem politischen Aushandlungsprozess den Streit über die Menschenbilder überhaupt entzieht. Neu daran ist vor allem, dass Menschenbilder nicht mehr als solche in Erscheinung treten, die willentlich formuliert worden sind, sondern sie ergeben sich einfach durch die Lebensverhältnisse, wie sie »nun einmal sind«.


  Das Beispiel eines relativ jungen Menschenbildes kann dies illustrieren. Es ist das Bild des »Individuums als Unternehmer«, das gelegentlich in Debatten über die Ziele von Bildung und Ausbildung Erwähnung findet. Darin kommt zum Ausdruck, dass persönliche Fähigkeiten als Ressourcen betrachtet werden, die im Wettbewerb gegen andere Individuen eingebracht werden. Dies kann nur gelingen, wenn eine ständige Erfolgsmaximierung stattfindet, sodass alle Lebensbereiche vom Wettbewerbsdenken durchdrungen werden.269 Man könnte deshalb auch von einem Menschenbild des »Wettbewerbers« sprechen, welches das Marktgeschehen immer umfassender prägt. Das auf einem vollständig wettbewerbsorientierten Lebensentwurf basierende Menschenbild hat die Eigenschaft, dass es im Marktgeschehen andere Lebensentwürfe zurückdrängt und in letzter Konsequenz ausschließt. Nicht nur setzt sich der Wettbewerber gegenüber dem Nicht-Wettbewerber über kurz oder lang durch, sondern er hat auch ein Interesse daran, dass immer mehr Lebensbereiche marktmäßig organisiert werden. Wettbewerb ist jedoch »kein wertneutrales Instrument zur effizienten Verwirklichung beliebiger Lebensformen […]; vielmehr bevorzugt er strukturell die wettbewerbs- und erwerbsorientierte Lebensform«270.


  Das Überflüssigwerden der politischen Auseinandersetzung über Menschenbilder führt einerseits zurück in naturrechtliche Vorstellungen. Allerdings sind die Autoritäten, welche das naturrechtliche Menschenbild definiert haben, unsichtbar geworden, sie sind der »unsichtbaren Hand des Marktes« gewichen. Auch hier ist eine normative Fragestellung in den Bereich des Kognitiven verschoben worden. Es geht also nicht mehr darum, etwas zu »wollen«, sondern nur noch um richtige und rationale Erkenntnis. Diese Entwicklung fügt sich ein in den bereits erwähnten generellen Prozess der Entdemokratisierung, welcher dazu führt, dass Recht nicht mehr von jenen beschlossen wird, die von diesem Recht betroffen sind, sondern von Fachexperten. Dies führt nun doch wieder zu den naturrechtlichen Vorstellungen zurück, welche die Ableitung von Recht aus Naturgesetzen Experten vorbehalten wollen. In dieser Sicht können Nicht-Experten mangels Fachwissen vom Weg der rein rationalen Erkenntnis abkommen. Und statt zu erkennen, was natürlich vorgegeben ist, und zwar so, »wie es ist«, würden sie womöglich ein »Wollen« einbringen.


  Expertise statt Demokratie


  Demokratie steht zum Expertenwesen in einem komplementären Verhältnis. Möglicherweise ist sogar eine Analogie gegeben, indem einerseits Demokratie der Normativität zugeordnet werden kann, andererseits Expertenwesen dem Beschreiben von Wirklichkeit. Demokratische Erzeugung von Recht bedeutet, dass Nicht-Experten miteinander aushandeln, was zu Recht werden soll und was nicht. Dass sie keine Experten sind, bedeutet nicht etwa, dass sie nicht in manchen Bereichen über ein Fachwissen verfügen können, welches in seiner Breite und Tiefe dem Wissen von Experten durchaus entsprechen kann. Der entscheidende Unterschied zum Experten besteht darin, dass dieses Wissen im demokratischen Aushandlungsprozess nicht mit der Autorität des Experten als »erkannte« Wahrheit eingebracht wird, sondern als »gewollter« Standpunkt. Dieser muss begründet werden, und zwar mit Argumenten, welche die andern Nicht-Experten möglichst überzeugen sollen. Vor allem aber kann der so eingebrachte Standpunkt in der Auseinandersetzung von allen am Aushandlungsprozess beteiligten Personen bestritten werden, ohne dass diese über Expertenautorität verfügen müssen.271 Demokratische Erzeugung von Recht verlangt die Festlegung von Verfahren, in denen Expertenwissen beigezogen werden kann, aber die relative Richtigkeit des Resultates hängt von anderen Dingen ab. Zum Beispiel trägt die Verhandlung dazu bei, dass die Beteiligten den Verhandlungsgegenstand immer besser einschätzen können, sie erwerben Fachwissen, ohne deshalb zu Experten zu werden.272 Sie werden im Verlauf der Verhandlungen Standpunkte vertreten, die zwar immer mehr fachkundig fundiert sind, dabei aber »gewollte« Standpunkte bleiben.


  Neben der Ersetzung demokratischer Abläufe durch Expertenwissen sollte in diesem Zusammenhang auch nochmals die Rolle von Richtern erwähnt werden, die unter gewissen Umständen zu Schöpfern von Moralnormen werden. Was die Menschenrechte anbelangt, nimmt die richterliche Funktion in der Ersetzung demokratischer Abläufe einen besonders breiten Raum ein, vor allem weil sie auf der internationalen Ebene mangels demokratisch gewählter Institutionen unumgänglich ist. Hinzu kommt jedoch eine Entwicklung seit dem Ende des Kalten Krieges, welche diese Ersetzung auch auf nationaler Ebene befördert. Durch die Einrichtung der starken Verfassungsgerichtsbarkeit in der Bundesrepublik Deutschland hatte sich schon nach dem Zweiten Weltkrieg tendenziell eine Stärkung jener Sicht der Menschenrechte ergeben, für welche die demokratische Legitimation dieser Rechte nicht im Vordergrund steht und die sich historisch vor allem in den Vereinigten Staaten herausgebildet hat. Zahlreiche insbesondere mittelosteuropäische Staaten sind dem deutschen Beispiel gefolgt. Die so entstandene Zurückdrängung der demokratischen Legitimation der Rechte wird aus verschiedener Perspektive hinterfragt. Aus rechtspolitischer Sicht wird vor allem die Individualisierung kritisiert, die Funktion von Verfassungsgerichten als »Hüter von Grundrechten gegen den Gesetzgeber […], weil in ihr dem Gesetzgeber, dem auch die Ausgestaltung subjektiver Freiheitssphären obliegt, partikulare Anliegen entgegengesetzt werden«273. Aus demokratietheoretischer Sicht wird unter anderem die Annäherung oder gar Aussöhnung verschiedener Standpunkte betont, die nur in demokratischer Aushandlung erreicht werden kann, während höchstrichterliche Entscheidungen notwendigerweise zur Polarisierung beitragen, weil sie lediglich zur Kenntnis genommen werden können und Gewinner sowie Verlierer zurücklassen.274


  Auch wenn in der Ersetzung demokratischer Abläufe der Richter dem Experten nicht gleichgesetzt werden kann, werden in beiden Fällen zum Teil analoge Fragen aufgeworfen. Hinzu kommt, dass sich vor allem in der transnationalen Schaffung von neuem Recht die beiden Funktionen zunehmend vermischen. So werden im Wirtschaftsrecht Streitschlichtungen häufig Schiedsgerichten übertragen, die mit entsprechenden Fachspezialisten besetzt werden.275 Das Hauptproblem, welches sich in der Weiterentwicklung von Grund- und Menschenrechten sowohl durch Experten als auch durch Richter in gleicher Weise stellt, ist das Entfallen der Positivierung in der Form von generell gültigen Gesetzen ohne Ansehung des Einzelfalles. Mit dem Nadelöhr-Verfahren entfällt das gegenseitige Abschleifen der verschiedenen Gründe für die Ausgestaltung der Rechte, und diese können schließlich keine rechtliche Neutralität erlangen, weil das Verfahren fehlt, in dem sie den bisherigen religiösen, philosophischen oder moralischen Mantel abstreifen könnten. In diesem Punkt überschneiden sich die beiden oben genannten Kritiken aus rechtspolitischer und demokratietheoretischer Sicht. Insbesondere bleiben mangels dieser Verfahren moralische Begründungen als solche im Raum stehen. Häufig wenden Richter geltendes Recht auf Einzelfälle an, ohne eigene Moralvorstellungen einzubringen. Dennoch haben sie die Möglichkeit dazu. Es gibt Zeiten und Regionen, in welchen Moralisierung nicht sehr gefragt ist, und es gibt umgekehrt Zeiten und Regionen, in welchen in der Öffentlichkeit nach Moralisierung verlangt wird. Auch Richter können sich solchen Tendenzen nicht völlig entziehen.


  Von der erwähnten Tendenz zur Entdemokratisierung sind die Menschenrechte noch stärker betroffen als die Rechtsordnungen als Ganze. Grund- und Menschenrechte stellen der Wirklichkeit einen normativen Maßstab gegenüber, der ein ständig offenes Spannungsverhältnis begründet. Sie sagen nichts darüber aus, »wie es ist«, sondern darüber, »wie es sein soll«. Wenn nun die Tendenz dahin geht, das Normative zurückzudrängen und durch rein kognitive Vorgänge zu ersetzen, oder anders gesagt, wenn an die Stelle des »Wollens« das »richtige Erkennen« tritt, dann verblassen die Menschenrechte aus ihrem Inneren heraus. Was die Moralisierung der Menschenrechte anbelangt – und insoweit diese die komplementäre Erscheinung darstellt zum Rückgang oder zum Fehlen der demokratischen Legitimation dieser Rechte –, ist die Wahrnehmung der Öffentlichkeit recht unterschiedlich je nach dem Bereich, den die Moralisierung betrifft. Wenn militärische Interventionen durch eine unmittelbare Moralisierung der Menschenrechte begründet werden, durch eine Moral also, die sich nicht zuerst in Recht übersetzt, sondern direkt zur Tat schreitet, wird meistens öffentlich dagegen protestiert, immerhin in jenen Staaten, welche diesbezüglich sensibilisiert sind. Die Moralisierung, welche dadurch gefördert wird, dass Demokratie durch Expertenwissen oder durch Richterspruch ersetzt wird, geht hingegen unmerklich vor sich. Sie löst kaum Widerstände aus.


  Die revolutionäre Seite der Menschenrechte


  Revolutionen sind politische Umwälzungen. Im Zusammenhang mit den Menschenrechten ruft das Adjektiv »revolutionär« zunächst und vor allem Schilderungen und Bilder aus dem Jahre 1789 in Paris auf, verbunden aber mit nationalen Bildern, wie es sie in vielen Ländern gibt. Neben diesen geschichtsmächtigen und eindrücklichen Narrativen tritt ein anderes revolutionäres Element in den Hintergrund, das äußerlich weniger spektakulär erscheint, für die Menschenrechte aber genauso unabdingbar ist, nämlich die individuelle Dissidenz. Neben den großen Revolutionen gibt es Durchbrüche im einzelnen Menschen, welche man als »kleine Revolutionen« bezeichnen könnte. Es ist der Moment, in dem ein Mensch seiner ganz elementaren Intuition folgt und einfach »Nein« sagt, weil für ihn klar geworden ist, dass »etwas nicht stimmt«. Die revolutionäre Seite der Menschenrechte beruht auf einer Interaktion von subjektiven und objektiven Elementen, auf einem Zusammenwirken also zwischen der großen und der kleinen Revolution. Dieser Zusammenhang ist in eindrücklicher Form wieder wahrnehmbar geworden, als junge Menschen in arabischen Staaten mit dem revolutionären Ruf »Freiheit oder Tod« durch die Straßen zogen. Dies bedeutet, dass das Verlangen nach Freiheit so stark geworden ist, dass ein Leben ohne diese Freiheit als nicht mehr lebenswert erscheint. Oder anders gesagt, das Leben in Freiheit rückt so nahe an den elementaren Begriff des Mensch-Seins heran, dass »Leben in Freiheit« und »Mensch-Sein« untrennbar, ja beide Begriffe sogar identisch werden. Das Leben in Unfreiheit ist mit der eigenen Würde als Mensch nicht mehr vereinbar, sodass die Alternative »Freiheit oder Tod« plötzlich die Grenze von der Möglichkeit zur absoluten Notwendigkeit überschreitet, wenn die Würde bewahrt werden soll.


  Nur wenige Menschen gelangen zu solchen revolutionären Haltungen einfach deshalb, weil sie sich von anderen mitreißen lassen. Jeder Mensch hat Bindungen an geliebte Menschen, an sein Umfeld und andere Lebenszusammenhänge. Niemand wird all dies ohne Weiteres aufs Spiel setzen, im Wissen darum, dass ein solcher Entscheid auch für die anderen Menschen im eigenen Umfeld großes Leid bringen kann. Niemand wird deshalb eine solche Grenze leichtfertig überschreiten, sondern der Schritt ist das Resultat einer langen, schmerzlichen Auseinandersetzung mit andern und mit sich selber. In letzter Konsequenz ist es aber immer ein individueller Entscheid, der manchmal mit Hilfe und Unterstützung anderer gefällt wird, manchmal aber auch gegen deren ausdrücklichen Widerstand. Die eben am Beispiel der jüngsten Geschehnisse in arabischen Ländern dargestellte Situation verlangt großen Respekt. Und nicht nur das, sie verlangt auch Dankbarkeit vonseiten jener, welche die Früchte derart mutiger Entscheide ernten können, wenn auch Jahre oder Jahrzehnte später und möglicherweise an ganz anderen Orten.


  Das Herausragende solcher Situationen sollte indessen nicht dazu verleiten, die »kleine Revolution« nur in Zusammenhängen zu vermuten, deren Dramatik in der dargestellten Weise öffentlich wahrnehmbar ist. Nicht weniger dramatisch sind die ungezählten kleinen Revolutionen im Leben einzelner Menschen, die auf denselben schmerzlichen Abläufen beruhen, auf einem »Nein« zu Bedingungen, welche mit der eigenen Würde nicht länger vereinbar sind. Es handelt sich immer um die Befreiung aus Abhängigkeiten, welcher Art diese auch immer sein mögen und in welchen Bereichen sie auch immer stattfinden mögen, in Familie, Arbeitswelt, kulturellen, politischen oder anderen Lebenszusammenhängen. Besonders schwierig sind solche Schritte, wenn die Abhängigkeit eine Bindung darstellt, die auch Geborgenheit vermittelt. Jeder Mensch braucht und hat Bindungen. Für viele Menschen stehen Bindungen an andere Menschen an erster Stelle, es können aber auch Bindungen an Ideale, an Gruppen oder an andere Strukturen sein. Alle Bindungen sind Veränderungen unterworfen. Deshalb kann sich Geborgenheit in Einschränkung wandeln, sei es durch eine autoritäre Veränderung des Umfeldes, sei es durch eine Entwicklung des Individuums in Richtung eines größeren Bedürfnisses nach Unabhängigkeit, die zur Folge hat, dass eine früher akzeptierte Bevormundung unerträglich wird. Aus persönlichen Beziehungen kennen viele Menschen solche Wandlungen. Brisant können sie in Gruppenbezügen mit autoritären Zügen werden, in Sekten oder ganzen Religionen, rigiden Familien-, Sippen- oder Clanstrukturen, kulturell oder politisch ausgerichteten extremistischen Gruppen mit oft nationalistischen oder rassistischen Zielen.


  Damit ist der Zusammenhang angesprochen, der zwischen Individualismus und Universalismus besteht und der sich abgrenzt von jeglicher Gruppenidentität. Menschenrechte sind untrennbar mit den beiden erstgenannten Begriffen verbunden. Sie betreffen einerseits den individuellen Menschen, den sie als einzigartiges und unverwechselbares Individuum herausheben. Und anderseits sind sie bedingt durch die Universalität, welche das Mensch-Sein aller Individuen in gleicher Weise einschließt. Die individuelle und die universelle Seite der Menschenrechte spiegeln sich gegenseitig wider. Die Verletzung der Würde eines einzelnen Menschen verletzt zugleich die Würde aller Menschen, weil alle Menschen dieser Würde gleichermaßen teilhaftig sind. Und umgekehrt leitet sich die Individualität und Unverwechselbarkeit des einzelnen Menschen von seinem Mensch-Sein ab, das er mit allen anderen Menschen teilt. Er ist gerade deshalb unverwechselbar, weil alle anderen Menschen ebenfalls unverwechselbar sind.


  Die beiden Prinzipien des Individualismus und des Universalismus widersetzen sich grundsätzlich einer Gruppenidentität.276 In der Französischen Revolution hatte dies eine so große Bedeutung, dass sowohl die Versammlungs- als auch die Vereinsfreiheit keinen Eingang in die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789 fanden.277 Ein später verabschiedetes Gesetz verbot alle Korporationen, womit dem feudalistischen Gesellschaftsverständnis sichtbar und radikal ein Ende gesetzt wurde. Da dies einem Gewerkschaftsverbot gleichkam, hat Marx später gerade darin einen weiteren Beleg für einen »bürgerlichen Staatsstreich« gesehen. Obwohl auch ökonomische Gründe beim Erlass des Gesetzes eine Rolle gespielt haben, ist der Grund in einer tieferen Dimension zu sehen. Der Individualismus der Französischen Revolution löst den Einzelnen nicht aus der Gesellschaft heraus, vielmehr wird die Vereinzelung zur Bedingung seiner sozialen Integration, »weil sie ihm ermöglicht, die eigene Lebensgeschichte als einen sich in der Gesellschaft abspielenden Vorgang wahrzunehmen«278.


  Gruppenidentität ist nur dann mit Individualismus und Universalismus vereinbar, wenn sie aus freien Stücken gewählt worden ist und sich jederzeit ohne Begründung wieder beenden lässt. Ist dies nicht der Fall, trägt diese Identität eine Tendenz zur Angleichung in sich, welche auf Abgrenzung beruht. Es wird ein Gruppen-»Wir« definiert, das sich von den »Anderen« unterscheidet. Das Phänomen »Wir gegen die Anderen« hat in der Analyse von Gewaltexzessen jeglicher Art eine zunehmende und erschreckende Aktualität erlangt, von Ausschreitungen jugendlicher Banden bis zum ethnisch motivierten Völkermord. Demgegenüber vermittelt die Identität im Universalismus dem einzelnen Menschen die Notwendigkeit, seine Individualität aufrechtzuerhalten. Auch hier zeigt sich die gegenseitige Bedingtheit von Individualismus und Universalismus einerseits und von subjektiven und objektiven Elementen andererseits. Der Einzelne bewahrt die eigene Unverwechselbarkeit nicht nur aus subjektiven Gründen, sondern er wahrt damit auch jene aller anderen Menschen, ob ihm das nun bewusst ist oder nicht.279 Dies bedeutet keineswegs, dass einem individualistisch und universalistisch identifizierten Individuum die Bildung von Gruppen mit Gleichgesinnten oder mit Personen gleicher Herkunft verwehrt bleibt. Aber durch eine Gruppenbildung, die Individualismus und Universalismus verbunden ist, wird dem Individuum eine Identität vermittelt, welche weder »ausschließliche« noch »ausschließende« Züge annehmen kann.


  Die gegenseitige Bedingtheit der subjektiven und der objektiven Elemente bildet die Basis für die revolutionäre Kraft der Menschenrechte. In der hier gewählten Begrifflichkeit ist es der Zusammenhang zwischen kleiner und großer Revolution. Große Revolutionen fordern Schweiß, Blut und Tränen. Kleine Revolutionen verlangen dem Individuum fast immer »nur« Schweiß und Tränen ab. Der Blutzoll beschränkt sich auf Fälle gewaltbereiter Clan- und Sippenstrukturen, zu schweigen einmal von Gesellschaften, in welchen die Menschenrechte kaum anerkannt sind.


  Inhaltlich kommt die revolutionäre Kraft dieser Rechte aus der gegenseitigen Widerspiegelung des universalen Mensch-Seins und der individuellen Würde des einzelnen Menschen. Die Identität des Individuums in diesem universalen Mensch-Sein verbindet den Einzelnen mit allen anderen Menschen, seine Würde als Individuum ist identisch mit der Würde aller Menschen. Die Bindung des Individuums an das universale Mensch-Sein ist die einzige, welche ihm nie weggenommen werden kann. Sie ist auch die einzige, die nie einschränkende Züge annehmen kann. Deshalb kann sie nie den Gedanken auslösen, dass man sich ihr als Individuum entziehen müsste. Sie ist nicht nur objektiv, sondern sie ist auch subjektiv unverlierbar. Und sie ist es, welche die unauslöschliche Kraft der Menschenrechte ausmacht. Wie diese Kraft in revolutionären Durchbrüchen kollektiv zum Tragen kommt, haben die Geschehnisse in den arabischen Ländern einmal mehr ins Bewusstsein gebracht.


  Die Moralisierungsresistenz der Menschenwürde


  Der subjektive Teil im revolutionären Element der Menschenrechte ist beschrieben worden als Befreiung aus Bedingungen, Abhängigkeiten und Bindungen aller Art, zum Beispiel in den Bereichen von Arbeitswelt, Familie oder anderen Lebenszusammenhängen. Die eben angesprochenen autoritären Strukturen, die zur Disziplinierung der an sie gebundenen Individuen vor Gewaltanwendung nicht zurückschrecken, machen im Gesamtbild dieser Strukturen nur einen kleinen Teil aus. Abstrahiert man von der Gewaltanwendung, so ist allen diesen Strukturen eines gemeinsam. Sie versuchen, Bindungen und Abhängigkeiten aufrechtzuerhalten, indem sie das Individuum moralisch unter Druck setzen. Moralisierung spielt auch hier eine wichtige Rolle. Wie der moralische Gruppendruck ausgeübt wird, ist bekannt und wird seit Längerem auch öffentlich thematisiert. »Willst du uns das wirklich antun?«, lautet etwa die Kernfrage, und sie wird in vielen Spielarten abgewandelt. Mit dem oder der Sprechenden im Singular wird sie analog in privaten Beziehungen eingesetzt und ist dort nicht weniger wirkungsvoll. Mittels derartigen moralischen Drucks sollen die beschriebenen kleinen Revolutionen verhindert werden.


  Längst nicht alle Befreiungen aus einschränkenden Bedingungen, Abhängigkeiten oder Bindungen haben die revolutionäre Intensität, welche sie überhaupt in einen Zusammenhang mit den Menschenrechten rücken kann. Insbesondere das dabei oft dominierende Denken in persönlichen Vorteilen oder in Kategorien der Interessenmaximierung vermag keinen Zusammenhang zu den Menschenrechten auszulösen. Die Privatisierung der Menschenrechte, wie sie am Beispiel des Staates Bosnien & Herzegowina beschrieben worden ist, löst vielmehr im umgekehrten Sinne diese Rechte von ihrem Grundgehalt ab und macht sie unwirksam. Menschenrechte stehen zwar dem Individuum zu, aber »private« Rechte sind sie nicht. Der Zusammenhang ergibt sich nur dann, wenn sich das betroffene Individuum mit der Frage auseinandergesetzt hat, ob der von ihm in Erwägung gezogene Schritt moralisch richtig sei. Der Punkt, in welchem das Revolutionäre anklingt, wird aber erst dann erreicht, wenn das Umfeld die mögliche kleine Revolution durch moralischen Druck verhindern will, wenn also gleichsam die Keule der Moralisierung in Aktion gesetzt wird, und seit Kant ist der Grund für diesen Zusammenhang offenkundig. Die Würde des Menschen basiert darauf, dass er über die sittliche Autonomie verfügt, über einen freien Willen, welcher die Voraussetzung darstellt für die Selbstgesetzgebung im Bereich der Moral. Nicht nur der Entscheid über den Inhalt der moralischen Wertordnung bleibt dem Individuum vorbehalten, sondern auch der Entscheid, ob es danach handeln wolle oder nicht.280


  Wer einem anderen vorschreiben will, wie er ein eigenes Handeln moralisch zu werten habe, attackiert direkt die Menschenwürde des anderen. Deshalb durchzuckt bei der Drohung mit der Moralisierungskeule den davon betroffenen Menschen etwas, was letztlich nicht erklärbar ist und mit seiner Würde zu tun hat. Dieses Etwas macht ihn darauf aufmerksam, dass er, wenn er seine Würde bewahren will, möglicherweise den schmerzhaften Weg zur kleinen Revolution zu beschreiten. Das Sittengesetz von Kant, das sich im einzelnen Menschen immer wieder meldet – ob ihm dies nun passt oder nicht –, tritt also sogar zur eigenen Verteidigung in Aktion. Es treibt den Einzelnen nicht nur dazu an, seine eigenen Moralvorstellungen überhaupt zu entwickeln, sondern es meldet sich auch dann zu Wort, wenn andere Leute diesem Individuum den Freiraum streitig machen wollen, den es dafür benötigt. So gewinnt das Sittengesetz selber eine revolutionäre Dimension, auch wenn Kant diese Begrifflichkeit wohl kaum verwendet hätte.281 Der Schutz des Individuums vor moralischer Bedrängnis durch andere ist der Trennung von Recht und Moral zu verdanken. Sie gibt dem einzelnen Menschen den Freiraum, so zu denken, zu sprechen und sich zu verhalten, wie es seinen eigenen Moralvorstellungen entspricht und nicht solchen, die ihm von anderen aufgezwungen worden sind.


  Damit erschließt sich noch ein weiterer Zusammenhang. Eine Folge der Trennung von Recht und Moral besteht darin, dass das Recht dem einzelnen Menschen den Umgang mit der Moral erleichtert. Dies betrifft das Individuum in seiner Funktion als Rechtsunterworfener oder, in der Begrifflichkeit der Französischen Revolution, als Bourgeois, der sich nur an die Gesetze halten und sich um die Moral nicht unbedingt kümmern muss. Als Mitautor der Gesetzgebung hingegen, in der anderen Rolle des Citoyen, ist er auf genau diesen Freiraum angewiesen, den ihm die Trennung von Recht und Moral gewährt. Nur in diesem Freiraum ist es dem Individuum möglich, seine eigenen Moralvorstellungen zu entwickeln, die es in den Prozess der Gesetzesaushandlung einbringt oder auf der Stufe der gesetzgebenden Institutionen durch seine Vertreter einbringen lässt.282


  Der angesprochene Prozess der Entdemokratisierung entzieht die Erzeugung von Recht zunehmend dem Gesetzgeber und setzt an dessen Stelle den Fachexperten, gelegentlich auch den Richter. Damit reduziert dieser Prozess den einzelnen Bürger auf seinen Status als Rechtsunterworfenen, der Citoyen wird gleichsam überflüssig und weicht vollständig dem Bourgeois. Das Menschenbild des Wettbewerbers fügt sich nahtlos in diese Sichtweise ein. Wenn die Funktion des Citoyens einfach nicht mehr gefragt ist, dann liegt der individuelle Freiraum des Einzelnen zur Bildung der eigenen Moralvorstellungen teilweise brach. Dieser Brache stellt sich das revolutionäre Element der Menschenrechte entgegen. Man könnte sagen, das Sittengesetz melde sich auch da zu Wort. Nicht nur verlangt es vom Individuum die Entwicklung seiner eigenen Moralvorstellungen und verteidigt den dafür nötigen Freiraum, sondern drängt darüber hinaus den Einzelnen, seine Funktion als Citoyen tatsächlich wahrzunehmen. Dies ist womöglich die revolutionärste Seite der Menschenrechte. Die »Welt-Stellung des Menschen […], die immer tiefer erfahrene Verantwortung des Menschen für seine Welt« ist denn auch als »revolutionärer Grundzug« der Menschenrechte bezeichnet worden.283 Menschenrechte bilden einen Schutzwall gegen die Entdemokratisierung, vorausgesetzt, sie sind nicht von vornherein ohne demokratische Legitimation konzipiert worden.


  IV. Entwicklungsperspektiven


  Insoweit die Menschenrechte in der hier beschriebenen Weise seit 1989 in eine Krise geraten sind, zeichnet als Auslöser dafür ausschließlich der Westen verantwortlich. Wenn es um Perspektiven geht, welche den kritisierten Entwicklungen entgegenwirken könnten, sind die Möglichkeiten neuer Denkmuster somit im Westen beheimatet und nicht etwa in anderen Weltregionen. Mit zu berücksichtigen ist dabei allerdings, wie diese anderen Regionen auf den neuen Umgang des Westens mit den Menschenrechten reagiert haben, der sich nach dem Ende des Kalten Krieges entwickelt hat. Die Reaktion folgt zwei Hauptlinien, welche beide die Menschenrechte als »westlich« apostrophieren. Zum einen erfahren die Menschenrechte zunehmende Ablehnung, weil sie als ein Mittel gesehen werden, durch welches der Westen seine Interventionen begründet. Menschenrechte sind in den Augen dieser Kritiker ein Instrument des Imperialismus. Es besteht kein Zweifel, dass der neue Interventionismus diese Form der Kritik gefördert hat. Die andere Linie der Kritik argumentiert kulturrelativistisch. Sie macht geltend, dass viele Kulturen Asiens wie auch alte afrikanische Stammeskulturen die Prämissen der Menschenrechte in ihrer westlich geprägten Form nicht übernehmen könnten.


  Die Beschreibung der krisenhaften Entwicklungen seit dem Ende des Kalten Krieges hat immer wieder und in verschiedenen Zusammenhängen auf die demokratische Legitimation der Menschenrechte zurückgeführt. Zunächst wird deshalb die Frage gestellt, ob überhaupt und allenfalls wie diese Legitimation wieder vermehrt zum Tragen kommen könnte. Daraus ergeben sich Elemente, welche auch für die Stellungnahme zur antiimperialistischen sowie vor allem zur kulturrelativistischen Kritik an den Menschenrechten von Bedeutung sind.


  10. Perspektiven der demokratischen Legitimation


  Für die Beurteilung künftiger Entwicklungen muss unterschieden werden zwischen der nationalen und der internationalen Ebene. Erst seit der Internationalisierung der Menschenrechte macht sich das bereits erwähnte Paradox bemerkbar, das sich nicht wird auflösen lassen. Menschenrechte sind universal, aber nur in begrenzten Rechtsgemeinschaften können sie durch demokratische Verfahren konkretisiert werden. Würde man den Umstand aus den Augen verlieren, dass die demokratische Konkretisierung nur in geografisch begrenzten Räumen möglich ist, so würde man der demokratischen Legitimation keinen Dienst erweisen, denn diese ergibt sich ja gerade aus der demokratisch ausgehandelten Konkretisierung. Unvorstellbar ist auch das Umgekehrte, also eine Reduktion auf die nationalstaatlich begrenzte Konkretisierung unter Preisgabe der universalen Positivierung. Dies käme einem Rückfall hinter den großen Durchbruch gleich, der nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Internationalisierung der Menschenrechte erreicht wurde. Die Untauglichkeit einer weiteren Vorstellung ist bereits angesprochen worden, die darin besteht, weltweite internationale Organisationen institutionell durch parlamentarische Körperschaften zu erweitern. Längst nicht alle Länder dieser Welt haben sich zu Demokratien entwickelt, auch wenn sich einige darauf hinbewegen. Man kann zum Beispiel China nicht einer Systemordnung unterwerfen, die offensichtlich nicht oder noch nicht die seine ist.284 Demokratie muss sich von unten nach oben entwickeln. Sie kann genauso wenig exportiert oder einer Gesellschaft aufgezwungen werden wie die Menschenrechte.


  Die Schwierigkeiten mit der institutionellen Demokratisierung internationaler Organisationen haben zu vielfältigen Vorschlägen geführt, die auf zivilgesellschaftliche Strukturen zurückgreifen möchten. Die Zivilgesellschaft, erst in den achtziger Jahren zum Inbegriff der Dissidentenbewegungen gegen den Kommunismus geworden, stieg nach dem Ende des Kalten Krieges auch zum westlichen Modebegriff auf. Dass er in ganz unterschiedlichen Bedeutungen verwendet wird, die sich gegenseitig sogar zum Teil ausschließen, wird wenig beachtet.285 Insbesondere die von einigen ihrer selbst ernannten Wortführer geschürten Erwartungen als strahlender Hoffnungsträger der Demokratisierung kann die Zivilgesellschaft nicht erfüllen und dies aus verschiedenen Gründen. Der entscheidenste liegt darin, dass das grundlegende Merkmal jeder Demokratie in der Formel »eine Person – eine Stimme« besteht. Der Umfang des Einflusses einer Person in Organisationen der Zivilgesellschaft hängt hingegen vom zeitlichen und finanziellen Aufwand ab, welchen sie bereit und vor allem in der Lage ist, für die Organisation aufzubringen. Auch der Umstand, dass man sich für bestimmte Organisationen entscheiden muss, weil man nicht in allen gleichzeitig aktiv sein kann, schränkt die Einflussnahme des Einzelnen ein. Demokratische Mitwirkung bezieht sich immer auf das ganze Spektrum der zu entscheidenden Fragen. Sie ist umfassend und kann nicht sektoriell beschränkt werden, genauso wie sie nicht durch fachspezifische Expertisen ersetzt werden kann.


  Die oft mangelnde interne Demokratie zivilgesellschaftlicher Organisationen führt aber hin zu einem noch grundlegenderen Problem des externen Einflusses. Engagierte Gruppen können in der politischen Willensbildung keinen größeren Einfluss beanspruchen als Einzelpersonen, man kann »seine demokratische Gleichheit […] nicht durch Engagement ausbauen und damit in eine allgemeine Ungleichheit umwandeln«286. Internationale Nichtregierungsorganisationen können zwar meinungsbildend tätig sein, aber die Legitimation demokratischer Staaten können sie nicht ersetzen. Es kommt hinzu, dass solche Organisationen gerade im Bereich der Menschenrechte bestimmte Menschenbilder transportieren können. Damit verlieren diese Rechte die für sie notwendige Unbestimmtheit, die Voraussetzung dafür ist, dass sie in der demokratisch auszuhandelnden Konkretisierung überhaupt erst bestimmt werden können. Menschenbildtransfer ist nie transparent, er lebt geradezu davon, dass er nicht thematisiert wird, geschweige denn demokratisch kontrolliert. Demokratische Legitimation kann so nicht erreicht werden.287 Diese Elemente hat Harald Müller für Deutschland auf den Punkt gebracht: »Ich werde lieber durch die von der gewählten Bundesregierung beauftragten Diplomaten in internationalen Verhandlungen vertreten als durch Greenpeace oder Exxon, die Ärztekammer oder Oxfam – alles sektorielle Vertreter der ›Zivilgesellschaft‹, über deren Gebaren ich nicht die geringste Mitsprache habe und bei denen ich sicher sein darf, dass eine Abwägung verschiedener öffentlicher Belange gegeneinander, die ich zumindest idealiter den Beauftragten der gewählten Regierung zuschreiben kann, gewiss nicht stattfindet.«288


  Die nationale Ebene als Basis


  Auf die Notwendigkeit einer Ebenen übergreifenden Betrachtung ist schon hingewiesen worden. Die Frage nach der demokratischen Legitimation der auf internationaler Ebene gewährleisteten Menschenrechte führt deshalb auch auf die nationale Ebene zurück. Demokratie und Menschenrechte wurden im Rahmen des Nationalstaates hervorgebracht, und es ist dies nach wie vor die Ebene, auf welcher dem Bürger die gleichen politischen Mitwirkungsmöglichkeiten am politischen Prozess zugesichert sind.289 Für die Bürger jener demokratischen Staaten, welche nicht Mitglied der Europäischen Union sind, ist es sogar die einzige Ebene, auf welcher sie über gleiche politische Mitwirkungsrechte verfügen, in föderalistisch organisierten Staaten kommt noch die Teilstaatenebene hinzu und allenfalls kommunale Beteiligungsrechte. Auf die Europäische Union wird später zurückzukommen sein. Das Folgende bezieht sich somit nur auf den völkerrechtlichen Bereich, nicht auf den europarechtlichen.290


  Durch die Internationalisierung der Menschenrechte haben sich diese den nationalen demokratischen Institutionen entzogen. Sie sind gleichsam auf die internationale Ebene vorausgeeilt – »voraus« in einer zeitlichen Dimension, die sich in Jahrzehnten bemisst und auch ein Jahrhundert erreichen könnte. Wenn es nicht oder noch nicht möglich ist, auf der internationalen Ebene demokratische Institutionen einzurichten, könnte man versuchen, die international garantierten Rechte von der nationalen Ebene aus stärker demokratisch zu legitimieren. Dieser Vorgang findet in beschränktem Rahmen schon heute statt. Da die international positivierten Menschenrechte alle Staaten einbinden, welche die entsprechenden Verträge unterzeichnet haben, wird bei jeder Grundrechtsdiskussion in nationalen Parlamenten ohnehin zugleich über die internationalen Rechte diskutiert.291 Zwar ist die Mitwirkung nur eine indirekte, aber durch solche Diskussionen beeinflusst ein Parlament auch seine Regierung im Hinblick auf künftige internationale Verhandlungen.


  Auf diesem Wege kann die demokratische Legitimation internationaler Menschenrechte weiter verstärkt werden, und in verschiedenen Ländern sind Ansätze dazu bereits vorhanden. In den Verfahrensvorschriften der nationalen Parlamente oder wo nötig in der Verfassung kann die Möglichkeit einer formellen Mandatierung der Regierung vorgesehen werden, was internationale Verhandlungen im Bereich der Menschenrechte anbelangt. Fasst man die Definition so weit, dass sie alle Verhandlungsgegenstände beinhaltet, welche die Menschenrechte in Mitleidenschaft ziehen können, wird der Anwendungsbereich solcher Verfahren relativ breit. Die menschenrechtsrelevanten Aspekte des Mandates – und nur diese – werden im nationalen Parlament diskutiert, bevor internationale Verhandlungen aufgenommen werden. Deshalb wird durch ein solches Verfahren die demokratische Legitimation dieser Rechte im internationalen Bereich maßgeblich gefördert. Darüber hinaus aber trägt die Diskussion gleichzeitig zur demokratischen Legitimation der nationalen Grundrechte bei, denn sie werden automatisch mitdiskutiert. Die Position der Regierung in solchen Verhandlungen wird durch die Mandatierung keineswegs geschwächt, sondern eher gestärkt.292 Auch hier geht es wieder um ein Annäherungsverfahren. Da die direkte Mitwirkung nicht oder noch nicht möglich ist, gilt es, über die bestehenden Institutionen wenigstens möglichst nahe an das Angestrebte heranzukommen, im Wissen darum, dass es nicht genügt. Die einen sehen darin das halb leere Glas, die anderen das halb volle.


  Die indirekte Förderung der demokratischen Legitimation der Menschenrechte ist aber nur dann möglich, wenn diese Legitimation auf der nationalen Ebene auch wirklich entstehen kann. Damit ist einmal mehr die Gewaltengliederung im Nationalstaat angesprochen. In Staaten mit einer stark ausgebauten Verfassungsgerichtsbarkeit wird die demokratische Legitimation der Grund- und Menschenrechte notwendigerweise geschwächt, vor allem wenn das Gericht über die Kompetenz verfügt, vom Parlament verabschiedete Gesetze außer Kraft zu setzen, falls sie Grund- oder Menschenrechte verletzten. In solchen Ländern kann sich in der öffentlichen Wahrnehmung der Eindruck verbreiten, Menschenrechte würden dem Einzelnen »vom Richter verliehen«. Höchstrichterliche Instanzen erfahren eine Aufwertung und zunehmende Popularität, weil sich der Einzelne bei ihnen »sein Menschenrecht holen kann«. Die demokratischen Institutionen, welchen die Aushandlung und Bestimmung der Rechte obliegt, erleiden demgegenüber einen Popularitätsverlust, der vielfältig begründet wird, kulminierend in der zwar nicht offen ausgesprochenen Vermutung, Politiker seien ohnehin so selbstverliebt, dass die Vertretung eines Allgemeininteresses von ihnen nicht erwartet werden könne. Dazu kann auf nationaler Ebene auch die bereits erwähnte Wahrnehmung zivilgesellschaftlicher Aktivitäten beitragen. Auf der Rückseite der Medaille mit dem schönen Bild der Heiligsprechung der Zivilgesellschaft befindet sich nämlich immer – auch wenn es vielen zivilgesellschaftlichen Enthusiasten nicht bewusst ist – eine Abwertung des gesamten Bereichs des Politischen, der Demokratie also, wie sie in den öffentlichen Institutionen stattfindet.


  Wenn zu Beginn einer parlamentarischen Debatte über den Inhalt und die Grenzen von Menschenrechten bereits feststeht, dass die unterliegende Minderheit – welche Position das auch immer sein wird – eine richterliche Entscheidung herbeiführen wird, muss die demokratische Legitimation dieser Rechte darunter leiden. Die Politiker legen damit die Letztverantwortung für die generelle Konkretisierung der Rechte ab, sie delegieren sie an den Richter. Wenn sie sich mit umso größerer Intensität der Diskussion darüber widmen, wie bereits positivierte Menschenrechte weltweit durchgesetzt werden könnten, ist der oben angesprochene Rollentausch zwischen dem Bereich des Politischen und jenem des Rechts schon relativ weit fortgeschritten. Menschenrechte erscheinen dann mehr und mehr als »vom (Werte-)Himmel« gefallene »Fertigprodukte«293. Damit soll die Diskussion über die weltweite Durchsetzung nicht in Frage gestellt oder gar kritisiert werden. Sie ist nötig, vor allem angesichts weltweit noch sehr rudimentär entwickelter rechtlicher Durchsetzungsmechanismen. Für die Menschenrechte gefährlich wäre jedoch die Annahme, dass es sich dabei um alles handelt, was unter »Menschenrechtspolitik« verstanden werden kann. Die zentrale Aufgabe im Bereich des Politischen ist die generelle Konkretisierung der Grund- und Menschenrechte in der Form von Verfassungen, Gesetzen und völkerrechtlichen Verträgen. Diese Aufgabe können die demokratisch gewählten Institutionen nicht anderen überlassen.


  Was die Rolle zivilgesellschaftlicher Organisationen anbelangt, findet zwischen der internationalen und der nationalen Ebene eine verhängnisvolle Wechselwirkung statt. International wäre der Druck gewisser NGO’s an sich zu begrüßen, da demokratisch gewählte Institutionen höchstens in Ansätzen existieren. Auf der nationalen Ebene hingegen ist die Tendenz, zivilgesellschaftliche Organisationen als legitimen Ersatz für – hier existente – Parlamente zu betrachten, aus den oben genannten Gründen für die Demokratie gefährlich. Ein Ausweg aus dieser widersprüchlichen Situation kann darin gefunden werden, national die gefährliche Tendenz offen abzulehnen und gleichzeitig darauf hinzuweisen, dass international mangels demokratisch gewählter Institutionen die Tätigkeit gewisser NGO’s dennoch unverzichtbar sei.


  Demokratische Legitimation als Herausforderung


  In verschiedenen Ländern Europas sind in den vergangenen Jahren politische Parteien stärker geworden, in deren Programmen nationalistische und fremdenfeindliche Elemente mindestens anklingen. Entweder wird von ihnen verharmlost, dass ein Teil ihrer Forderungen Menschenrechte verletzen, oder sie stellen diese Rechte bewusst und provokativ in Frage und apostrophieren sie als unzulässige Einschränkung des »wahren« Volkswillens. Wenn hier zwei dieser Länder als Beispiele herausgegriffen werden, so deshalb, weil sich in beiden ein ähnliches Gedankengut im Zusammenhang mit der Letztverantwortung der Politik ganz unterschiedlich problematisiert. Ungarn hat 1989 eine starke Verfassungsgerichtsbarkeit geschaffen. 2010 erließ ein neu gewähltes Parlament ein Gesetz, dessen Grundrechtskonformität in Frage stand. Das Verfassungsgericht waltete seines Amtes und hob das Gesetz auf. Die Regierungsmehrheit machte hierauf von ihrer Zweidrittelmehrheit im Parlament Gebrauch und schränkte die Kompetenzen des Verfassungsgerichtes in den dafür entscheidenden Bereichen ein. Die partielle Entmachtung des Verfassungsgerichtes wurde in einer neuen Verfassung verankert. Die Schweiz verfügt über eine lange Tradition der direkten Demokratie. Hier wurden verschiedene Volksinitiativen mit Forderungen eingereicht, deren Grund- und Menschenrechtskonformität in Frage stand, insbesondere die Forderung nach einem Verbot der Errichtung von Minaretten. Obwohl Regierung und Parlament Ablehnung empfahlen, wurde die Initiative vom Volk angenommen und das Minarettverbot in der nationalen Verfassung festgeschrieben.


  Was die Menschenrechte anbelangt, wird es sich zeigen, wie Europa auf diese Entwicklungen reagieren wird, die Europäische Union auf jene in Ungarn und der Europarat auf jene in beiden Staaten. Es ist zu hoffen, dass die internationale Einbindung die Menschenrechte wieder zu ihrer Geltung bringen kann, wenn auch die dafür notwendigen Verfahren und Verhandlungen einige Zeit in Anspruch nehmen werden. Die Abläufe in der Schweiz zeigen, wie anspruchsvoll die Verantwortung der Politik für die Menschenrechte ist. Vor der Abstimmung über das Minarettverbot rechnete man in der öffentlichen Diskussion mit einer klaren Ablehnung, auch die Meinungsforschung kam zu diesem Resultat. Dies entschuldigt niemanden, aber es macht den Ablauf verständlicher. Jene politischen Kräfte, welche das Verbot ablehnten, realisierten erst im Rückblick, dass sie sich in die Abstimmungskampagne stärker hätten einmischen müssen.


  Wenn Menschenrechte als »selbstverständlich« hingenommen werden, kann die Diskussion über sie verstummen, und dies gefährdet sie ganz grundsätzlich. Wie die beiden gewählten Beispiele zeigen, gilt dies in gleicher Weise für die direkte wie für die repräsentative Demokratie. Der Unterschied zwischen den beiden Formen besteht vor allem darin, dass das Einbrechen der Rechte in der direkten Demokratie unmittelbarer und wohl auch rascher sichtbar wird. Das Minarettverbot als Beleg dafür zu werten, dass direkte Demokratie »gefährlicher« sei als die repräsentative, wäre ein Fehlschluss. In beiden Formen bedarf es der ständigen öffentlichen Auseinandersetzung mit der Frage, was Grund- und Menschenrechte beinhalten und was sie beinhalten sollen. Diesbezüglich tragen alle Personen, welche die öffentliche Meinung mitbeeinflussen, eine große Verantwortung, in welcher Eigenschaft sie auch immer diesen Einfluss ausüben. Diese Verantwortung kann an niemanden delegiert werden. Die Abläufe in Ungarn zeigen, dass der höchstrichterliche Schutz versagen kann, wenn die Verantwortung der Politik für die Menschenrechte einmal eingebrochen ist. Daraus zu schließen, dass der höchstrichterliche Schutz ohnehin sinnlos sei, wäre aber genauso ein Fehlschluss wie der oben genannte betreffend die direkte Demokratie. Jedes Land hat seine eigene Tradition und Erfahrung, die sich in der Ausgestaltung der verschiedenen Institutionen niederschlägt. Der Umgang mit diesen Institutionen ist nicht ein für alle Mal gesichert, sondern erfordert demokratische Lernprozesse.


  Menschenrechte werden immer wieder in Frage gestellt, sie sind nie definitiv erworben. Vielleicht nicht jedes Jahr, aber jedes Jahrzehnt kann sie in einer neuen, unerwarteten Weise gefährden, oder es können Rechte gefährdet werden, welche bisher unangefochten und »selbstverständlich« gegolten haben. Im Zusammenhang mit Mehrheiten und Minderheiten war im zweiten Teil von der ständigen Veränderbarkeit des Rechts die Rede. In einem Land mit direktdemokratischer Tradition zeigt sich die Notwendigkeit noch deutlicher, Mehrheitsentscheide in einem Prozess wechselnder Mehrheiten ablösen zu können. Allerdings verlangt die öffentliche Meinungsbildung, sowohl in der direkten wie auch in der repräsentativen Demokratie, nicht nur genügend Raum, sondern auch genügend Zeit. Aus dieser Sicht rechtfertigt sich unter Umständen die Festlegung von Mindestfristen für erneute Entscheidungen in derselben Materie.294 In direktdemokratischen Strukturen ergeben sich solche Fristen auch schon aus dem Respekt vor dem Souverän, selbst wenn sie formell nicht festgelegt worden sind. Grundsätzlich aber bedeutet demokratische Legitimation immer Veränderbarkeit. Es können und werden immer wieder Entscheide fallen, welche in die »falsche« Richtung gehen. Und genauso können solche Entscheide immer wieder korrigiert werden, aber es muss darum gerungen werden.


  Was falsch oder richtig ist, ergibt sich in der Demokratie eben weder aus dem Naturrecht noch aus der Moral, sondern es geht aus dem demokratischen Prozess selbst hervor und bleibt revidierbar.295 Zwar haben die Menschenrechte auch einen moralischen Ursprung – Kant leitet die Menschenwürde daraus ab, dass das Sittengesetz jeden Menschen immer wieder nötigt, die moralische Vertretbarkeit seines Handelns zu überprüfen. Aber in der Praxis sind Menschenrechte keine moralische, sondern eine politische Angelegenheit. Sie finden ihren Niederschlag im Recht. Aber selbst wenn moralische Überlegungen bei der Verrechtlichung eine Rolle spielen, macht dies die Menschenrechte in der Praxis nicht zu einer moralischen Angelegenheit. Die Verantwortung für die Menschenrechte ist eine zutiefst politische.


  Mäßigung des Menschenrechtsdiskurses


  »Wir erfahren gegenwärtig […] eine wachsende Gefährdung der Menschenrechte. Nicht nur die Verletzung […] kann ihre normative Kraft zerstören. Dies kann ebenso durch eine überzogene Beanspruchung dieses Titels geschehen. […] Eine solche Hypertrophie der Menschenrechte, wie wir sie heute nicht selten erleben, kann ihre normative Eigenständigkeit und vor allem ihre normative Wirksamkeit gefährden.«296 Dieser Text wurde 1978 verfasst, als sich die »Hypertrophie der Menschenrechte«, verglichen mit heute, noch bescheiden ausnahm. Seither haben die Menschenrechte und das Reden über sie einen ungeheuren Aufschwung erlebt, und damit hat auch die Gefährdung ihrer normativen Eigenständigkeit zugenommen. Der Hauptauslöser für diese Entwicklung liegt in der 1975/76 getroffenen Entscheidung der US-Regierung Carter, fortan die Menschenrechte als Instrument internationaler Politik zu benützen.297 Die Folgen wurden erst nach dem Ende des Kalten Krieges sichtbar, als sich ein Menschenrechtsaktivismus von ungeahntem Ausmaß entwickelte. Heute wird diese Entwicklung zunehmend kritisch beurteilt, etwa mit Stichworten wie »Profiteure der boomenden Menschenrechtsindustrie«298. Solche Kritik verlautet keineswegs aus Kreisen, welche den Menschenrechten ihre Wirksamkeit absprechen möchten, sondern sie gibt der eingangs zitierten Sorge Ausdruck.


  Menschenrechte beruhen darauf, dass ein Spannungsverhältnis besteht zwischen Normativität und Wirklichkeit. Es ist die Distanz des normativen Anspruchs gegenüber der Wirklichkeit, welche dem einzelnen Menschen Argumente an die Hand gibt, um eine Veränderung der tatsächlichen Verhältnisse in einer bestimmten Richtung zu verlangen. Menschenrechte sind zunächst eine Sprache der Unterdrückten, und wenn sie sich Bahn verschaffen können zur Befreiung aus der Unterdrückung, werden sie zu einer Sprache der Berechtigten, welche sie gemeinsam generell konkretisieren. Auch nach diesem Schritt bleiben die Menschenrechte jedoch immer eine Sprache der nach wie vor Unterdrückten. So will es die Normativität der Menschenrechte. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Menschenrechte sind zu einer Sprache der Mächtigen geworden. Dazu können hier nur einige wenige Beispiele angeführt werden. Sie alle zeigen, wie wichtig es ist, das Reden über die Menschenrechte massiv zurückzunehmen.


  Der neue Interventionismus spiegelt sich auch im öffentlichen Sprachgebrauch in einer Weise wider, die weit über diesen Interventionismus hinausgeht. Jeder Staats- oder Regierungschef, der etwas auf sich hält, mahnt regelmäßig bei anderen Potentaten die Einhaltung der Menschenrechte an. Mit der Hinterfragung dieser Vorgänge sollen die Menschenrechtsverletzungen durch solche Potentaten keineswegs verniedlicht werden. Zu fragen ist lediglich, was in solchen Anmahnungen zum Ausdruck kommt und mit welcher Legitimation. Konkret erhellt dies ein Vergleich mit einer analogen Anmahnung, welche aber von einer internationalen Organisation ausgeht, der sowohl der anmahnende als auch der angemahnte Staat angehören. Zwei Unterschiede sind für das hier diskutierte Thema von Bedeutung. Die bilaterale Anmahnung ist zum einen ausschließlich politisch, sie folgt keinem rechtlich vorgesehenen Verfahren, während Anmahnungen im Rahmen internationaler Organisationen bestimmten Verfahren folgen und den angemahnten Staat ins Recht fassen. Dieser Unterschied führt auf den Rollentausch zurück, wie er bereits beschrieben worden ist. Zum anderen begründet sich die bilaterale Anmahnung ausschließlich moralisch. Moralnormen gehen nicht aus institutionalisierten Verfahren der Verständigung hervor, dies ist nur für Rechtsnormen der Fall. Der anmahnende Staatsoder Regierungschef greift somit auf die Moralnormen zurück, in die er »von Haus aus«299 eingebettet ist, es sei denn, man gehe davon aus, dass Nationen über moralische Qualitäten verfügen können, dass es also »gute« und »weniger gute« Nationen gebe, um einmal bei dieser moderaten Einteilung zu bleiben. Diese Frage wird im Zusammenhang mit der Regionalisierung nochmals aufgegriffen werden.


  Es kann konkrete Situationen geben, in welchen sich eine bilaterale Stellungnahme sogar aufdrängt, insbesondere wenn es darum geht, in Situationen der Gewalteskalation eine zunehmende Geschlossenheit der Staatengemeinschaft zu manifestieren. Ungeachtet dessen ist aber klar, dass der internationale Wettbewerb des moralisch legitimierten bilateralen Anmahnens negative Auswirkungen hat. Das bilaterale Anmahnen fördert jenen »bedrohlichen Außendruck«, der die innere Evolution autokratischer Systeme sogar behindern kann.300 Kommt die Mahnung von einer Organisation, welcher der gemahnte Staat selber auch angehört, fügt sie sich in vereinbarte Verfahren ein, was diesen negativen Nebeneffekt immerhin abschwächt. Vor allem aber kann das moralisch legitimierte Anmahnen leicht in die Phase hinüberführen, in welcher von der Moralnorm direkt zur Tat geschritten wird. Wenn dies der Fall ist und wenn die Moralnorm als Legitimationsgrundlage beansprucht werden muss, weil eben keine Rechtsgrundlage gegeben ist, dann besteht die Tat meistens in einer gewaltsamen Intervention. Die Sprachregelung ist geläufig, es heißt, »wir sind moralisch zum Eingreifen verpflichtet«. Der direkte Schritt von der Moralnorm zur Tat und seine Auswirkungen sind bereits beschrieben worden.


  Was den Sprachgebrauch anbelangt, soll hier abschließend eine einzige Schlussfolgerung gezogen werden. Militärische Interventionen können als für nötig befunden und mit dem Schutz von Leib und Leben begründet werden, wobei nebst dieser Begründung noch viele weitere Bedingungen erfüllt sein müssen, auf die hier nicht eingegangen werden kann.301 Die Begründung kann und darf aber nie im Schutz der Menschenrechte bestehen. Und nicht nur das. Das Wort »Menschenrechte« sollte im Zusammenhang mit solchen Interventionen überhaupt nicht verwendet werden, nicht nur nicht in der Begründung, sondern weder in der Konzeption noch in der Planung noch in der Durchführung und schließlich am wenigsten in der nachträglichen Evaluation. Menschenrechte werden durch jede kriegerische Handlung notwendigerweise verletzt. Dieser Zusammenhang ist der einzige, in welchem das Wort »Menschenrechte« allenfalls Erwähnung finden könnte. Für die nach Möglichkeiten anzustrebende Vermeidung solcher Verletzungen hält das humanitäre und das Kriegsvölkerrecht jedoch genügend Begriffe bereit, mit denen die Bedingungen zur Erreichung dieses Zieles umschrieben werden können. Dafür ist das Wort »Menschenrechte« nicht notwendig. Der Schindluder, welcher mit dem Begriff der Menschenrechte im Zusammenhang mit dem neuen Interventionismus getrieben worden ist, lässt es angezeigt erscheinen, diesen Begriff bei allen Interventionen konsequent aus dem Spiel zu lassen, auch wenn sie legal und begründet sind. So weit eine sehr beschränkte, aber konkrete Antwort auf die antiimperialistische Kritik an den als »westlich« abqualifizierten Menschenrechten.


  Instrumentalisierung und subjektive Ausblendung


  Wie Menschenrechte instrumentalisiert werden können, wurde bereits in verschiedenen Zusammenhängen beschrieben. Noch nicht erwähnt worden ist indessen die Diskussion um die transnationale Verrechtlichung. Damit sind Rechtsverhältnisse vor allem des internationalen Wirtschaftsrechts gemeint, die zwischen Privaten oder durch staatliche Stellen mit Privaten eingegangen werden. Neben dem internationalen Recht, das als Völkerrecht aus Verhandlungen zwischen den Regierungen hervorgeht und durch die nationalen Parlamente genehmigt wird, entsteht das Recht zunehmend durch Vereinbarungen unter Privaten oder durch Expertengremien spezialisierter Organisationen.302 Zwar sind an der Entstehung solchen »transnationalen« Rechts neben den Privaten auch staatliche Stellen beteiligt, aber nicht über den Weg der diplomatischen Außenvertretungen der Regierung, welche den Parlamenten gegenüber immerhin rechenschaftspflichtig wären. Dieser »Rechtspluralismus« unterscheidet verschiedene Formen der Entstehung von Recht, welche sich gegenüberstehen und sich gegenseitig ergänzen. Die traditionelle demokratische Rechtssetzung durch Parlamente ist nur noch eine von verschiedenen Möglichkeiten.


  Vor allem stellt sich das Problem mangelnder demokratischer Legitimität von Recht, das außerhalb der traditionellen Gesetzgebungsverfahren entstanden ist, wie auch jenes der mangelnden Mitsprache aller von solchem Recht Betroffenen.303 Indessen ist noch ein anderer Zusammenhang von Interesse. Es wird nämlich darauf hingewiesen, dass solche Vorstellungen des Rechtspluralismus auf ein relativ hartes Strafrecht angewiesen sind, um die »Gefahr eines generellen Vertrauensverlustes« in das so pluralisierte Recht zu bannen. Es entstehe eine »Kultur der Kontrolle, Prävention im Vorfeld, expansive technische Überwachungssysteme und notfalls auch das Schwert des (dann vor allem expressiv-symbolisch gebrauchten) staatlichen Strafrechts«.304 Dasselbe gilt für die Menschenrechte. Vorstellungen des Rechtspluralismus sind oft verbunden mit dem Hinweis darauf, dass sich der Zusammenhalt des pluralisierten Rechts auch aus der globalen Ordnung der Menschenrechte ergebe, deren Einhaltung gefordert werden könne. Diese Sicht instrumentalisiert die Menschenrechte und macht sie zu einem Mittel der Disziplinierung. Die Menschenrechte werden als eine fest gefügte Ordnung betrachtet, deren man sich beliebig bedienen kann. Dies steht einer demokratischen Legitimation der Menschenrechte diametral entgegen. Die Idee der Menschenrechte wird damit massiv überdehnt. Menschenrechte können die Erwartungen nicht erfüllen, die ein so begründeter Rechtspluralismus an sie richtet. Würden sie die Erwartung erfüllen können, gingen sie jedenfalls ihrer revolutionären Seite verlustig.


  Aus einer ganz andren Sicht könnte indessen von einer subjektiven Form der Instrumentalisierung gesprochen werden, die ebenfalls einen Zusammenhang aufweist mit der revolutionären Seite dieser Rechte. Allerdings besteht diese Instrumentalisierung in einer Ausblendung. Das Spannungsverhältnis zwischen Normativität und Wirklichkeit, welches den Menschenrechten zugrunde liegt, spielt auch für den einzelnen Menschen eine Rolle. Schon kurz nach dem Ende des Kalten Krieges wurde sinngemäß dieser Gedanke in weiser Voraussicht so formuliert: »[…] wir sollten den Autonomiegedanken vielleicht nicht ohne weiteres weltweit nach außen wenden, ohne ihn intern unter den objektiv und subjektiv veränderten Bedingungen der Gegenwart neu zu bedenken.«305 In westlichen Ländern findet sich nicht selten die Vorstellung, Menschenrechte seien »bei uns« weitgehend verwirklicht und umgesetzt, und es wird mit Bedauern festgestellt, dass dies »bei den anderen« leider noch nicht der Fall sei.


  Wer sich nicht mehr damit befasst, inwieweit die Menschenrechte im eigenen Umfeld – ja sogar die eigenen Rechte – gefährdet sein könnten, büßt an Fähigkeit ein, sich mit normativer Wertsetzung zu befassen. Auch in diesem Falle liegt der individuelle Freiraum des Einzelnen zur Bildung der eigenen Moralvorstellungen immer mehr brach. Es entsteht eine ähnliche Situation wie jene, wenn die Funktion des Citoyens nicht mehr gefragt ist. Nur wird in dem hier erwähnten Beispiel die Funktion des Citoyens freiwillig aufgegeben. Menschenrechte werden zu etwas, das sich »bei den anderen« abspielt. Menschenrechtsaktivisten mit einer solchen Einstellung verlieren an Glaubwürdigkeit, denn sie können nicht mehr Vorbild sein für die ständige Auseinandersetzung mit der Frage, worin die Rechte bestehen und bestehen sollen. Sie werden zu Menschenrechtsexperten, die gleichsam ein für immer erworbenes »Gut« in die Welt hinaustragen. Aber sie leisten keinen Beitrag mehr dazu, dass »die Menschenrechte politisch wieder ›frei‹ – […] erneut zu einer revolutionären, für alle Kulturen gültigen Idee« werden.306 Dies kann man nur als Citoyen. Man könnte geneigt sein zu fragen, warum im privilegierten Westen eigentlich noch kaum jemand auf die Idee gekommen ist, das Grundrecht auf Eigentum in einer neuen Weise auszubuchstabieren angesichts einer Finanz- und Wirtschaftskrise, die ganze Generationen in unterschiedlicher Weise in Bedrängnis bringt. Wer diese Frage im Lichte der Hungerkatastrophen Afrikas oder im Lichte der Niederschlagung von Demonstranten in arabischen Ländern als zynisch einstuft, misst der demokratischen Legitimation der Menschenrechte eine zu geringe Rolle zu. Insbesondere berücksichtigt dieser Vorwurf des Zynismus zu wenig die revolutionäre Seite der Menschenrechte, in welcher sich das subjektive und das objektive Element gegenseitig verstärken.


  Zur Aufrechterhaltung des Spannungsfeldes zwischen Normativität und Wirklichkeit gehört es auch, dass man diese Spannung überhaupt erträgt. Das Anspruchsvollste an der Funktion des Citoyens im Zusammenhang mit den Menschenrechten besteht möglicherweise darin, dass schon durch das Nachdenken über die normative Seite und später auch durch die normative Konkretisierung der Rechte diese Spannung vergrößert wird. Niemand hat dies so treffend auf den Punkt gebracht wie Claude Lefort in einem erstmals 1980 erschienenen Text: »Politik der Menschenrechte und demokratische Politik, das sind zwei Varianten der Antwort auf die gleiche Anforderung, die da lautet: Ressourcen der Freiheit und der Kreativität auszuschöpfen, aus denen eine Erfahrung ihre Kraft zieht, die die Auswirkungen der Teilung auszuhalten vermag; der Versuchung zu widerstehen, die Gegenwart gleichsam gegen die Zukunft auszutauschen, sondern im Gegenteil die Anstrengung zu unternehmen, in der Gegenwart die Erfolgsaussichten aufzuspüren, die sich durch die Verteidigung erworbener Rechte und die Forderung nach neuen Rechten auszeichnen, und dabei zu lernen, diese von der bloßen Befriedigung von Interessen zu unterscheiden.«307


  11. Universalität und Regionalisierung


  Die beiden wichtigsten Begründungen für die Kritik an den Menschenrechten und ihre Apostrophierung als »westliche« Instrumente der wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Dominanz können nun im Lichte der Perspektiven von demokratischer Legitimation dieser Rechte betrachtet werden. Einleitend zu diesem vierten Teil ist bereits unterschieden worden zwischen der antiimperialistischen Kritik auf der einen Seite und jener Kritik, welche die Menschenrechte aus kulturrelativistischen Gründen ablehnt. Der erstgenannten Kritik kann wenig entgegengehalten werden. Sie ist eine Reaktion auf den neuen Interventionismus, wie er nach dem Ende des Kalten Krieges eingesetzt hat, und als solche ist sie berechtigt. Dem steht nicht entgegen, dass diese Kritik am lautesten aus jenen Kreisen ertönt, welche selber mit imperialen Methoden ein eigenes Menschenbild verbreiten und damit das »westliche« bekämpfen, wobei einzelne Gruppen auch nicht vor terroristischen Akten zurückschrecken. Der internationale Umgang mit den arabischen Revolutionen hat eine neue, verglichen mit früheren Interventionen und dem damaligen Sprachgebrauch, etwas zurückhaltendere Position westlicher Staaten erkennen lassen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Höhepunkt des neuen Interventionismus bereits überschritten ist, es sei denn, diese relative Zurückhaltung sei ausschließlich durch mangelnde Finanzierbarkeit begründet. Dennoch ist es offensichtlich, dass man aus früheren Fehlern gelernt hat.


  Auf die zweitgenannte Kritik hingegen ist eine differenzierte Antwort möglich. Diese Kritik stellt dem westlichen Individualismus der Menschenrechte den Vorrang der Gemeinschaft in den Kulturen Asiens wie auch in afrikanischen Stammeskulturen gegenüber. Im Weiteren wird etwa festgehalten, die klare Trennung von Recht und Moral sei mit diesen Kulturen nicht vereinbar. Pflichten hätten den Vorrang vor den Rechten, und die Letzteren seien den Individuen nur verliehen worden.308 »Eine Art ›Gegen-Menschenrechtsbewegung‹ afrikanischer, asiatischer und islamisch geprägter Staaten« hat dazu geführt, dass in gewissen regionalen Menschenrechtsübereinkommen solche Vorstellungen denn auch ihren Niederschlag gefunden haben, wie zum Beispiel in der Bankok-Deklaration der ASEAN-Staaten oder der Banjul-Charta einiger afrikanischer Staaten.309 Es geht hier vor allem darum, die kulturrelativistische Kritik der Menschenrechte in einen Zusammenhang mit der demokratischen Legitimation dieser Rechte zu stellen.


  Aus einem Verständnis der Menschenrechte, welches diese Rechte ohne demokratische Legitimation konzipiert, können schwerlich Argumente zur Entkräftung der Kritik abgeleitet werden. Dies ergibt sich schon daraus, dass sich so verstandene Menschenrechte mangels demokratischer Legitimation naturrechtlich oder moralisch legitimieren müssen, wobei auch das Naturrecht letztlich auf moralische Normen zurückgreift.310 Moralische Normen sind und bleiben aber immer kulturabhängig. Erst im Verrechtlichungsprozess ist eine kulturübergreifende Fassung möglich, wobei aber die moralischen Argumente in der Konfrontation mit Argumenten aus anderen Bereichen wie Philosophie oder Lebenserfahrung ihren moralischen Mantel abstreifen und säkular werden. Ein Menschenrechtsverständnis, welches keine demokratische Legitimation voraussetzt, muss kulturrelativistische Gegenargumente schon deshalb hervorrufen. Wenn darüber hinaus versucht wird, so verstandene Menschenrechte mittels Intervention in anderen Staaten und gegenüber anderen Kulturen autoritativ durchzusetzen, paart sich diese Kritik mit jener am imperialistischen Vorgehen.


  Geht man demgegenüber davon aus, dass Menschenrechte nicht nur demokratisch ausgehandelt werden, sondern dass vor dem Aushandeln die einzelnen Menschen sich gegenseitig – also intersubjektiv – als frei und gleich anerkannt haben müssen, wird dadurch vor allem der kulturrelativistische Vorwurf des übersteigerten Individualismus aufgefangen.311 Der Citoyen kann nicht auf kruden Individualismus reduziert werden. Für andere Kulturen stellt sich nun aber die Frage, ob diese vorgängige gegenseitige Anerkennung unter den Voraussetzungen überhaupt stattfinden könne, welche in der kulturrelativistischen Kritik zum Ausdruck kommen. Die Antwort wird sich auch hier darauf beschränken müssen, dass es sich nur um einen Annäherungsprozess handeln kann. Immerhin sind heute die Ausformulierungen der Menschenrechte verfügbar, auf welche man sich weltweit in rechtlich verbindlicher Form hat einigen können. Sie geben jenen Menschen in diesen Kulturen, welche sich den globalen Standards annähern möchten, normative Argumente in die Hand.


  Regionale Abweichungen von den globalen Standards werden sich am ehesten durch Verletzungen der Gleichheit manifestieren, und zwar schon im Aushandlungsprozess und infolge dessen in der Ausübung von Rechten. Mit denselben Mängeln hat die Menschenrechtsentwicklung in der Französischen Revolution begonnen. Dasselbe gilt für alle weiteren Prozesse der anfänglichen Positivierungen dieser Rechte – sonst hätte es der Türöffner-Funktion nicht bedurft. Es ist möglich, in bestimmten Rechtsgemeinschaften die Menschenrechte so auszugestalten, dass der Schnittpunkt zwischen Individualismus und Gemeinschaft nicht genau an jener Grenze liegt, wie sie sich im Westen ergeben hat. Bedingung ist allerdings die Gleichheit der Individuen. Von diesem Aspekt wird im Zusammenhang mit dem Verhältnis zwischen Freiheit und Gleichheit nochmals die Rede sein. Dass es daneben absolute Schranken gibt, welche auch durch die Rücksichtnahme auf regionale kulturelle Besonderheiten nicht überschritten werden dürfen, versteht sich von selbst. Dies betrifft vor allem den Schutz von Leib und Leben und das Folterverbot.312


  Ein Menschenrechtsverständnis, welches von der Notwendigkeit der demokratischen Legitimation dieser Rechte ausgeht, ist mit den weltweiten kulturellen Unterschieden besser zu vereinbaren. Was hier als Krise der Menschenrechte seit dem Ende des Kalten Krieges beschrieben worden ist, geht auch und vor allem darauf zurück, dass dem neuen Interventionismus ein Menschenrechtsverständnis zugrunde lag, das auf dieses Erfordernis nicht nur verzichtet, sondern es bewusst ausschließt, wie es das Beispiel Bosnien & Herzegowina eindrücklich belegt. Dies ist einer der Gründe, weshalb die kulturrelativistische Kritik an den »westlichen« Menschenrechten seit dem Ende des Kalten Krieges so stark zugenommen hat, dass von einer Gegen-Menschenrechtsbewegung gesprochen werden kann. Im Gespräch mit deren Exponenten wird deshalb nicht nur die Rolle des Einzelnen als »Berechtigter der Menschenrechte«, sondern auch jene als Citoyen und »Mitgestalter der Menschenrechte« eine wichtige Rolle spielen.


  Was hier mit Regionalisierung nicht gemeint ist – und wiewohl das eigentlich als selbstverständlich erscheint –, sei abschließend und gleichsam der Vollständigkeit halber erwähnt. »Wenn nur die Bevölkerungen solcher Staaten, die sich als intervenierende qualifizieren können, die Menschenrechte auf Leben und körperliche Unversehrtheit, sowie (in mehr oder weniger beschränktem Umfang) auf Partizipation an der Konkretisierung ihrer übrigen Rechte durch öffentlichen Diskurs und Gesetzgebung genießen, während den Bürgern der von Interventionen überzogenen Staaten durch Kriegshandlungen per se die elementarsten Menschenrechte aberkannt und die Konkretisierung aller weiteren Rechte durch Fremdbestimmung entzogen wird, entwickeln sich universelle Menschenrechte zum regionalen Privileg.«313


  Die Differenzierung innerhalb des Westens


  Im Zusammenhang mit dem Verhältnis zwischen Menschenrechten, Staatlichkeit und Demokratie wurde aufgezeigt, dass und warum die historische Entwicklung diesseits und jenseits des Atlantiks zu einem unterschiedlichen Menschenrechtsverständnis geführt hat. Kernpunkt der Verschiedenheit bildet die demokratische Legitimation dieser Rechte. In Europa kommt ihr große Bedeutung zu, wenn auch in den verschiedenen Ländern in unterschiedlichem Ausmaß. In den Vereinigten Staaten hingegen wurde sie – jedenfalls auf Bundesebene – als bedrohlich gesehen. Dies ist auf ein generell unterschiedliches Verständnis des Staates und der Staatlichkeit im Allgemeinen zurückzuführen, aus dem sich auch ein unterschiedliches Verständnis des Politischen ableitet. In den Vereinigten Staaten dient das Politische in letzter Konsequenz immer dazu, Staatlichkeit zurückzudrängen, während in Europa das Politische zur Ausgestaltung des öffentlichen Raumes – der »res publica« – dient. In allen Ländern Europas spielt die Staatlichkeit eine wichtige Rolle, wenn sich diese Rolle auch auf unterschiedlichen Wegen entwickelt hat.314 Mit Ausnahme der Zeit des New Deal haben die Vereinigten Staaten demgegenüber immer einen mehr oder weniger ausgeprägten Staatsminimalismus gepflegt. Wenn in Europa die Menschen durch die Straßen ziehen, verlangen sie meistens, dass der Staat etwas unternimmt.315 Dass er etwas unterlässt, ist praktisch nur in ökologischen Fragen wie Atomkraft oder im Zusammenhang mit Rüstung oder Kriegsführungen denkbar. Wenn die Menschen in den Vereinigten Staaten demonstrieren, wird weit häufiger verlangt, dass sich der Staat nicht einmischt. Eine Ausnahme bildeten die Bürgerrechtsbewegungen.


  In einer Gegenüberstellung des Staatsverständnisses der drei großen Länder mit den ältesten Demokratien ist dieses – unter dem Begriff des »Konstitutionalismus« – qualifiziert worden als »politisch« für Großbritannien, »etatistisch« für Frankreich und »gesellschaftlich« für die Vereinigten Staaten.316 Die Differenz zwischen »politisch« und »etatistisch« widerspiegelt den unterschiedlichen Weg, auf welchem England und Frankreich zur ihrer Konzeption von Staatlichkeit gelangt sind. Beiden Ländern ist aber gemeinsam, dass die Dinge via Staatlichkeit geordnet werden. »Gesellschaftlich« umschreibt die Tendenz, die Dinge allenfalls jenseits von Staatlichkeit zu ordnen. Das transatlantisch unterschiedliche Staatsverständnis kommt auch in den Mechanismen zum Ausdruck, welche der gesellschaftlichen Integration von Menschen dient, die aus anderen Kulturkreisen einwandern und verschiedenen Religionen angehören.317 Da in den Vereinigten Staaten staatspolitische Identität nicht im Vordergrund steht, erfolgt die Integration jedenfalls im Anfangsstadium vorwiegend über private Vereinigungen und verschiedene Gruppen, darunter religiöse und solche mit Mitgliedern gleicher ethnischer Herkunft. Europäische Staaten verlangen demgegenüber von Personen mit Migrationshintergrund die Entwicklung eines Minimums an staatspolitischer Identität, und die Selbstbeschränkung dieser Personen auf den Umgang mit »ihresgleichen« wird eher als Gefährdung der Integration gesehen. Das im Zusammenhang mit dem neuen Interventionismus erwähnte gemeinsame Muster, eine Ordnungsstruktur über ethnische oder religiöse Gruppen zu etablieren, folgte der US-amerikanischen Tradition.


  Das US-amerikanische Menschenrechtsverständnis sollte genauso wenig kritisiert werden wie das entsprechende Verständnis anderer Weltregionen. Es ist das Resultat einer historischen Entwicklung. Es hat Bestand, aber einen Bestand in der Form eines regionalen Verständnisses, und zwar eines regionalen Verständnisses auch innerhalb des Westens. Die historischen Verhältnisse, die zum spezifisch US-amerikanischen Verständnis geführt haben, können sich nicht wiederholen, sie waren einmalig und werden es bleiben. Aus ganz anderen Gründen genauso einmalig ist die Situation in Europa. Im historischen Rückblick auf weltweite Eroberung und Ausbeutung im Kolonialismus, aber auch auf Jahrhunderte voller Kriege und Weltkriege ist europäische Identität mit Schuld und deren Aufarbeitung verbunden. Dies hat eine positivere Umschreibung europäischer Identität in heutiger Zeit ermöglicht. Der Nationalstaat ist in Europa erfunden worden, aber Europa ist auch der Kontinent, welcher als Erster darangeht, die Nationalstaaten wieder einzubinden. In den Worten von Jacques Delors: »Europa ist ein Raum, der durch die griechische Demokratie, das jüdisch-christliche Erbe, die Reformation, die Aufklärung und den Einfluss der arabisch-islamischen Welt kulturell geformt wurde. Das ist das Europa, das sich von Amerika, Japan und den anderen Räumen der Welt unterscheidet. Es wird geeint durch eine Art offenen Universalismus, ein bestimmtes Verhältnis zu den großen Fragen von Leben und Tod – ob man nun gläubig ist oder nicht. All das und die Fähigkeit zur Toleranz, das sind die europäischen Werte.«318


  Viele historische Gegebenheiten in anderen Bereichen haben ebenfalls zu unterschiedlichen Entwicklungen auf beiden Seiten des Atlantiks beigetragen, auf die hier nicht eingegangen werden kann.319 Es seien nur einige am Rande erwähnt, welche sich auf das Verständnis der Menschenrechte ebenfalls auswirken. Vom unterschiedlichen Stellenwert der Religion wird noch die Rede sein. Damit im Zusammenhang stehen moralische Normen, welche in den Vereinigten Staaten eine andere Rolle spielen als in Europa. Die bereits erwähnte medienwirksame Vorführung des früheren Direktors des Internationalen Währungsfonds nach dessen Verhaftung haben dem europäischen Betrachter eindrücklich vor Augen geführt, wie gezielt – und von einer breiten Bevölkerung durchaus akzeptiert – in den Vereinigten Staaten moralische Missbilligung gewissermaßen als ein Mittel zur Abschreckung eingesetzt werden kann. In Europa würde ein solches Vorgehen jedenfalls von einer Mehrheit als unvereinbar mit der Menschenwürde kritisiert. Ein weiteres Beispiel für den, verglichen mit Europa, ungleich größeren Stellenwert der Moralität sind die politischen Themenschwerpunkte, wie sie vor allem bei Wahlen beobachtet werden können. In Europa wäre es kaum denkbar, dass die Fragen des Schwangerschaftsabbruches oder der Ehe zwischen Homosexuellen zu einem alles dominierenden Wahlkampfthema werden könnten, neben welchem andere Fragen völlig verblassen, denen in Europa Aktualität oder gar existenzielle Bedeutung zugemessen wird.


  Der unterschiedliche Stellenwert der Moralität schlägt sich auch hinsichtlich der Bedeutung und im Verständnis der Nation nieder. Die US-amerikanische Nation vermittelt ihren Bürgern eine Identität der moralischen Überlegenheit, welche zwar unter den verschiedenen Präsidenten unterschiedlich stark hervorgehoben wird, aber in großen Teilen der Bevölkerung verankert ist.320 Der Begriff »Schurkenstaat«, der auf der moralischen Bewertungsskala für Nationen den der USA gegenüberliegenden Pol verkörpert, ist ein Produkt der US-amerikanischen Rechtsphilosophie.321 Schon der Begriff, vor allem jedoch seine auch seitens Nicht-US-Amerikaner erstaunlicherweise unkritische Verwendung haben in der internationalen Politik bis heute eine verhängnisvolle Auswirkung. Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang der Vorschlag, »die UNO durch einen ›Demokratien-Bund‹ zu ersetzen bzw. um einen solchen zu ergänzen«, ebenfalls ein Produkt US-amerikanischen politischen Vordenkertums.322 Es entspringt der Vorstellung, dass an der Gestaltung der öffentlichen Ordnung nur die »Guten« teilnehmen, die »Bösen« – oder eben die Schurken – hingegen ausgeschlossen werden sollen. Die Dichotomie »gut – böse« hat in den Vereinigten Staaten politisch eine so große Bedeutung, dass es offenbar kaum möglich ist, die Unterstützung der politischen Öffentlichkeit für eine militärische Intervention zu gewinnen, wenn sie sich nicht einfügt in ein »Gut-Böse-Raster«.323 Durch die Kosovo-Erfahrung, die Erkenntnis diesbezüglich neuer Fakten und eine aus zeitlicher Distanz objektivierte Betrachtungsweise reift international sachte die Erkenntnis, dass es genau dieser Raster sein könnte, der Konflikte unlösbar werden lässt.


  Die Europäische Union


  Mit der unterschiedlichen Bedeutung der Nation ist ein zentrales Thema angesprochen, in welchem Europa innerhalb des Westens eine eigene Identität entwickelt. Im Zusammenhang mit den Menschenrechten ist dies erwähnenswert, weil sich in Europa eine Unionsbürgerschaft jenseits der Nation entwickelt, und zwar in einer völlig neuen Form, die auch mit demokratischer Mitwirkung jenseits der Nation verbunden ist. Was immer die Europäische Union dereinst für eine rechtliche Form annehmen wird, zu einem Gebilde mit einem nationalen Bewusstsein im Sinne dessen, was man im 19. und 20. Jahrhundert darunter verstanden hat, kann sie nicht werden. Die nationale Identität der in der Union lebenden Menschen wird weiterhin vorwiegend in ihrem Herkunftsland verwurzelt sein. Eine Identität als EU-Bürger ist für viele erst langsam im Entstehen. Sie kann zum Beispiel durch die Rechtsstaatlichkeit gefördert werden, von welcher auch diese Ebene geprägt ist. Dann geht sie von den sich weiterentwickelnden Institutionen aus. Vor allem aber werden die politischen Mitwirkungsrechte diese Identität ebenso langfristig fördern wie die politische Auseinandersetzung mit Fragen, welche auf dieser Ebene entschieden werden müssen. Alle diese Anknüpfungspunkte zur Identitätsentwicklung befinden sich in einem Entwicklungsprozess. Kein Zweifel besteht daran, dass dieser Prozess zu einer neuen Form von bürgerschaftlicher Öffentlichkeit führt.


  Für die demokratische Legitimation der Menschenrechte hat diese neue Form der demokratischen Mitwirkung eine nicht zu unterschätzende Bedeutung. Erstmals wird es nämlich möglich sein, die Ambivalenz der Internationalisierung zu überwinden. Mit der Grundrechte-Charta sind Menschenrechte auf der übernationalen Ebene formuliert worden, denen ein gewisses Maß an demokratischer Legitimation nicht abgesprochen werden kann. Der Konvent, welcher den Entwurf erarbeitete, verfügte auch über eine parlamentarische Komponente, und das Europäische Parlament hat der Charta zugestimmt. Zwar halten die Mitgliedstaaten daran fest, dass die Grundrechte ein Teil ihrer nationalen Verfassungen darstellen und sie über die ausschließliche Kompetenz verfügen, diese auszugestalten.324 Die Union ist jedoch immer mehr auch in eigener Kompetenz hoheitlich tätig und tritt dem Bürger direkt mit öffentlicher Autorität gegenüber. Deshalb muss sie die Grundrechte auch selber garantieren können.325 Darin unterscheidet sich die Union von einer internationalen Organisation wie dem Europarat. Menschenrechte, welche im Rahmen internationaler Organisationen durch völkerrechtliche Verträge vereinbart worden sind, verfügen über keine demokratische Legitimation, es sei denn, sie leiten diese auf dem indirekten Weg aus den nationalen Parlamenten ab. Wie bereits erwähnt, geschieht dies über den Einfluss auf die nationale Regierung, welche den Staat in der Organisation vertritt. Im Europarat sind Delegationen der nationalen Parlamente auch in der Parlamentarischen Versammlung vertreten, stehen also in direktem Kontakt und können Stellungnahmen und Empfehlungen abgeben, was für die Umsetzung der Menschenrechte von großer Bedeutung ist. In der Ausgestaltung der Rechte selber steht der Entscheid aber den Regierungen der Mitgliedstaaten zu. Anders liegen die Dinge in der Europäischen Union. Der zunehmende Einfluss des Parlamentes lässt erwarten, dass in der Ausgestaltung der Grundrechte die demokratische Legitimation zunehmen wird.326


  Für die Parlamente in den Mitgliedstaaten der Union ergibt sich dadurch eine komplexe Situation. Was die internationalen Menschenrechte im Sinne des Völkerrechtes anbelangt, können sie nur über den Einfluss auf ihre Regierungen agieren und versuchen, diese verbindlich zu mandatieren. Was die europarechtlichen Grundrechte anbelangt, ist der Weg über die nationale Regierung zwar auch möglich, aber die langfristige Perspektive liegt in der Einflussnahme über das Europäische Parlament. Eine weitere Vernetzung ergibt sich durch die geplante Ratifikation der Europäischen Menschenrechtskonvention durch die Europäische Union. Diese Möglichkeit ist aufseiten der Union erst durch den Lissabon-Vertrag geschaffen worden, aufseiten des Europarates durch ein Zusatzprotokoll zu dieser Konvention. Wenn dieser Schritt einmal vollzogen sein wird, werden sich der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg, der Europäische Gerichtshof in Luxembourg sowie nationale Verfassungsgerichte im Bereich der Menschenrechte zum Teil zu denselben Fragestellungen äußern können. Bereits mit Blick auf den heutigen Zustand ist in diesem Zusammenhang von einem »Verfassungsgerichtsverbund« gesprochen worden.327


  Auch Richter können zur Stärkung der demokratischen Legitimation der Menschenrechte beitragen. Dabei muss unterschieden werden zwischen der internationalen Ebene auf der einen Seite und der nationalen auf der anderen, wobei die Rechtsprechung innerhalb der EU eine Sonderstellung einnimmt. Ein internationales Gericht wie der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte steht nicht in Konkurrenz zu einem Parlament. Er überprüft unter anderem Verfassungen und Gesetze, die von demokratisch gewählten nationalen Gremien erlassen worden sind, allenfalls aus Referenden hervorgegangene Bestimmungen. Aufgabe dieser Rechtsprechung ist es, die Einhaltung der in der Menschenrechtskonvention garantierten Rechte zu gewährleisten und festzustellen, wann und warum sie verletzt worden sind. Auf der andern Seite spielt die Berücksichtigung nationaler Traditionen und Befindlichkeiten eine gewisse Rolle. Einerseits die Rechte wirksam zu schützen, ohne andererseits zu stark in die demokratische Souveränität der Staaten einzugreifen ist eine äußerst anspruchsvolle Aufgabe, die bisweilen einer Gratwanderung gleichkommt. Nationale höchste Gerichte stehen hingegen in Konkurrenz zu einem Parlament. In der Ausformulierung ihrer Urteile können Richter zum Ausdruck bringen, dass sie sich in der Positivierung von Grundrechten für kompetenter halten als das dafür zuständige Parlament. Damit tragen sie zur bereits erwähnten Entwicklung der Umlagerung von Wertschätzung in der öffentlichen Wahrnehmung bei, die den Eindruck entstehen lässt, Grundrechte würden »vom Richter verliehen«. Gewollt oder ungewollt wird damit die Politik aus der Verantwortung für die Menschenrechte gedrängt oder immerhin aus ihr entlassen. Gerichte können aber umgekehrt ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Verantwortung zur Ausgestaltung der Grund- und Menschenrechte im politischen Bereich liegt, und sie können diese Sicht in ihren Urteilen zum Tragen bringen.


  Menschenrechte als Mission


  Eine Differenzierung innerhalb des Westens ist hinsichtlich der Menschenrechte vor allem aus zwei Gründen angezeigt. Der eine Grund liegt in der bereits erwähnten moralischen Überhöhung der eigenen Nation in den Vereinigten Staaten. Freiheitsrechte werden von einem Teil der US-amerikanischen Bevölkerung – und dementsprechend auch von deren Vertretern in der Öffentlichkeit – als »amerikanisch« gesehen und der eigenen Nation zugeschrieben, nicht internationalen Vereinbarungen.328 Dies ist auch der Grund, warum dieses Land nicht in der Lage ist, Verträge über Verfahren und Gerichte zum Schutz der international vereinbarten Menschenrechte zu ratifizieren. Es ist für viele US-Amerikaner einfach nicht vorstellbar, dass ein Nicht-Amerikaner über die Vereinigten Staaten urteilen könnte, vielleicht sogar über den Präsidenten dieses Landes.329 Gestützt und begleitet wird diese Haltung durch eine Verklärung und Sakralisierung der US-Verfassung, in welcher man »so viel mehr sieht als das zeitgebundene Ergebnis einer verfassungsgebenden Versammlung: einen Speicher letzter Wahrheiten«330. Diese Vorstellung war in der Gründungsgeschichte noch nicht so stark präsent. Sie ergab sich dann aber dadurch, dass in Frankreich die Revolution scheiterte und dass man sich verständlicherweise von dem früheren Verbündeten abwandte, um nun das Banner der Freiheit allein weiterzutragen.331 Die eigentliche Heiligkeit der Verfassung ergab sich erst als Resultat der notwendigen Beschwörung nationaler Einheit nach dem Ende des Bürgerkrieges. Sie ist mit Abraham Lincoln verbunden und mit seinem politischen Glaubensbekenntnis, das dem Schicksal der geeinten Nation eine Bedeutung für die ganze Menschheit zuerkannt hat.332 Europa stellt mit seiner Entwicklung ein Gegenbild dar zu diesem Selbstverständnis. Mit der europäischen Integration ist es gelungen, die Nationen einzubinden bei aller Verschiedenheit, die sie durchaus bewahren können.


  Der zweite Grund liegt in der Bedeutung der Mission. Wenn im Zusammenhang mit der revolutionären Seite der Rechte davon die Rede war, dass »die Menschenrechte politisch wieder ›frei‹ – […] erneut zu einer revolutionären, für alle Kulturen gültigen Idee« werden sollten, so nimmt diese Aussage darauf Bezug, dass diese Rechte durch die westliche Lebensform gleichsam annektiert worden sind. »Die kapitalistische Moderne […] glaubte ernsthaft, alle Menschen seien im Grunde ihres Herzens Amerikaner und warteten sehnlichst darauf, durch die westliche Lebensform erlöst zu werden«333. Die Vorstellung dieser Mission ist keine Zeiterscheinung, sondern sie hat ihre Parallele in der Gründungsgeschichte der Vereinigten Staaten. So wie die Siedler damals ihre Situation als bereits verwirklichten Naturzustand betrachteten, so ist gelegentlich bei US-Amerikanern die Vorstellung anzutreffen, die Verhältnisse in den Vereinigten Staaten müssten in anderen Weltregionen nur bestmöglich kopiert werden, und dies sei die beste Voraussetzung dafür, dass alles gut werde. Europa hat solches auch erlebt, allerdings vor 200 Jahren. Napoleon hat gewisse Errungenschaften der Französischen Revolution mit Waffengewalt über ganz Europa verbreitet. Zum Teil haben die Errungenschaften Fuß gefasst, der Imperator hat ihnen aber enorm geschadet und dazu beigetragen, dass »Revolution« im ganzen Kontinent und für lange Zeit ein Unwort wurde. Auch in der Folge ist die europäische Geschichte nicht frei von missionarischen Zügen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Kolonialismus, als der Begriff der »Zivilisation« der Verbrämung eigener Interessen diente.334 Heute ist in Europa kein Verlangen mehr danach zu beobachten, das »Gute« in die Welt hinauszutragen. Die Bedeutung dieses transatlantischen Unterschiedes wird oft unterschätzt.335


  Die wichtigste Komponente in der eigenständigen Identität Europas innerhalb des Westens liegt im Stellenwert der Gleichheit, der sich seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert unterschiedlich entwickelt hat. Frankreich und England fanden auf unterschiedlichen Wegen zu einer starken Staatlichkeit. In Frankreich war die Gleichheit schon im revolutionären Gedankengut angelegt und konnte sich über die Jahrzehnte hinweg mit der Demokratie entwickeln. »Freiheit – Gleichheit – Brüderlichkeit«, die drei zentralen Begriffe der Revolution, blieben verbunden. In England wurde angesichts der absoluten Parlamentssouveränität die Gleichheit dadurch erstritten, dass die Wahlberechtigung zum Parlament immer mehr ausgeweitet wurde. Auch die später entstandenen Demokratien setzen ein gewisses Maß an Gleichheit um. Anders in den Vereinigten Staaten. »Die amerikanische Idee der Rechte blieb (auch vor der Abschaffung der Sklaverei) in der Freiheitsidee verwurzelt. Ja, die Freiheit hat sich in den Vereinigten Staaten oft als ein Hindernis für Gleichheit und Brüderlichkeit erwiesen.«336


  Freiheit und Gleichheit


  In der Entwicklungsgeschichte der Menschenrechte hat erst die Philosophie von Kant den Schlüssel dazu formuliert, wie Freiheit und Gleichheit vereinbar sein können. Dass Freiheit nur als gleiche Freiheit überhaupt Bestand haben kann, wurde hier schon verschiedentlich angesprochen. Im Zusammenhang mit der Differenzierung innerhalb des Westens ist auch der umgekehrte Bezug von besonderer Bedeutung, nämlich dass Gleichheit nur dann Bestand haben kann, wenn sie in unauflösbarer Verbindung mit Freiheit gedacht wird. Forderungen nach Gleichheit müssen der Verwirklichung von Autonomie dienen, wenn sie nicht »zur Forderung nach schematischem Gleichviel« werden und »mit dem Verlust ihrer Legitimationsbasis die Möglichkeit zur Verwirklichung von Freiheit« bedrohen sollen.337 Hier kommt wieder die absolute Unbestimmtheit zum Ausdruck, welche den Menschenrechten eingeschrieben ist. Erst durch den politischen Definitionsprozess werden sie generell konkretisiert. Die Freiheit des Individuums, die in den Grund- und Menschenrechten zum Ausdruck kommt, formt sich erst durch diesen politischen Prozess. Gleichheit ist nicht das Resultat dieses Prozesses, sondern eine Bedingung dafür, dass er überhaupt stattfinden kann. Bevor der Prozess stattfindet, haben die daran Beteiligten sich gegenseitig als Freie und Gleiche anerkannt. Gleichheit gewährleistet, dass alle gleichermaßen an dem Prozess teilnehmen können, in welchem bestimmt wird, worin Freiheit bestehen soll.338


  In der Ost-West-Konfrontation war das Verhältnis von Freiheit und Gleichheit ein zentraler Punkt der Kontroverse. Die pointierten Exponenten beider Seiten stellten Freiheit und Gleichheit gegeneinander und betonten den Vorrang des einen Elementes gegenüber dem anderen in gegenläufiger Weise. Aber beide Betrachtungsweisen sind im Grunde genommen unzutreffend. Marx hat eben genauso unrecht wie seine eingeschworene Gegnerschaft. Wären beide Betrachtungsweisen zutreffend, so hätte mehr Freiheit weniger Gleichheit zur Folge und umgekehrt mehr Gleichheit weniger Freiheit. Zu diesem Nullsummen-Resultat kann man nur kommen, wenn man Freiheit und Gleichheit zunächst voneinander abgekoppelt hat, sodass die Gleichheit als nachträgliches Korrekturelement der ungleichen Verteilung von Freiheit figuriert. Anders verhält es sich, wenn Gleichheit als ein konstituierendes Element der Freiheit gesehen wird, als etwas, das schon immer ein Teil der Freiheit war. Von dieser Annahme geht die Vorstellung aus, dass sich die Menschen vor der generellen Konkretisierung der Menschenrechte gegenseitig als Freie und Gleiche anerkannt haben. Diese Gleichheit führt nicht zu weniger Freiheit irgendeines Beteiligten, sondern die Ausübung der Freiheit des einen fordert die anderen im Gegenteil dazu auf, auch von ihrer Freiheit Gebrauch zu machen, mit anderen Worten, »selbst frei zu sein«.339 Dies bedeutet, dass Gleichheit zu einer Vermehrung an Freiheit führt. Die menschenrechtliche Freiheit geht dabei sehr weit. Von der eigenen Freiheit Gebrauch machen beschränkt sich nicht darauf, die Dinge rational zu erkennen, wie sie ebenso durch Fachexperten erkannt und eingebracht werden könnten. Freiheit ist auch das Recht des Einzelnen, nicht vollkommen rational zu sein, sondern »selbstsüchtig, verrückt, exzentrisch, unverantwortlich, provokativ, obsessiv, selbstdestruktiv, monomanisch, etc.«340. Die Aufzählung dessen, was den freien Menschen ausmachen könnte, erinnert an das »Volk von Teufeln«, durch welches Kant die Errichtung eines Staates ebenfalls für möglich hält, womit er jegliches moralisierendes Gesellschaftsverständnis überwindet.


  Wenn Gleichheit als ein konstituierendes Element der Freiheit gesehen wird, kann sie nicht als nachträgliches Korrekturelement für ungleiche Verhältnisse wirken. Im Aushandlungsprozess darüber, wie Freiheit ausgestaltet sein soll, bringt sie sich in anderer Form ein als im Verfahren der nachträglichen Korrektur von Ungleichheiten. Dieser Prozess der generellen Konkretisierung der Menschenrechte wird immer wieder und aus verschiedenen Gründen zu Ungleichheiten führen, jedoch immer nur in einem bestimmten Zeitpunkt. Entweder können ganze Gruppen vom Aushandlungsprozess immer noch ausgeschlossen worden sein, oder in den Prozess Einbezogene haben sich noch nicht genügend einbringen können. Doch in beiden Fällen wird sich die Gleichheit über kurz oder lang wieder bemerkbar machen. Gleichheit ist die Triebfeder der »Türöffner-Funktion« der Menschenrechte, und sie ist auch die Triebfeder für das Verlangen, die Ausgestaltung der Freiheit immer wieder neu auszuhandeln. Es braucht keine imperiale Macht, welche den Rechtsgemeinschaften vorschreibt, dass und wie sie die Menschenrechte aushandeln müssten. Der Aushandlungsprozess ist der Logik der Menschenrechte eingeschrieben. Deshalb wird sie in allen Regionen und allen Kulturen wirksam, auch wenn sich diese einem universalen Menschenrechtsverständnis auf verschiedenen Wegen und in verschiedenen Zeiträumen annähern. Zu jedem Zeitpunkt führt die Ausübung von Freiheit zu Ungleichheiten, weil die Menschen in der Praxis nun einmal über ungleiche Fähigkeiten verfügen, auf was für Umstände diese Ungleichheit auch zurückzuführen ist. Und immer wieder, offenbar in regelmäßigen Abständen, wird deshalb verlangt, dass die Freiheit neu ausgehandelt werden muss unter Beteiligung auch jener, deren Freiheitsausübung sich in der Praxis weniger gut oder gar nicht hat umsetzen können. Aber auch die neu ausgehandelte und festgeschriebene Freiheitsverteilung wird wieder zu neuen Ungleichheiten führen. Der Prozess der periodischen Neuaushandlung der Freiheitsverteilung wird deshalb nie zu Ende sein, solange es Menschen gibt. Er ist darauf zurückzuführen, »dass das Streben nach Freiheit ein tiefes menschliches Bedürfnis ist. Es lässt sich mit Machtmitteln vielleicht unterdrücken, niemals aber zerstören. Nicht Gewalt obsiegt, sondern der unbändige Willen der Menschen, sich zu befreien.«341


  Nur wenn man die Gleichheit von der Freiheit abkoppelt, entweder weil man eine ungleiche Freiheitsverteilung anstrebt oder weil man die Gleichheit zur nachträglichen Korrektur ungleicher Freiheitsverteilung einsetzen will, nur dann entsteht ein Gegensatz zwischen Freiheit und Gleichheit. Allerdings können diese beiden Beweggründe nicht losgelöst voneinander betrachtet werden. In einer Gesellschaft mit der vorherrschenden Meinung, Gleichheit sei nur auf Kosten der Freiheit möglich, bleibt zur Erreichung von etwas mehr Gleichheit nur der Umverteilungsansatz. Im 21. Jahrhundert wird die Frage nach dem Verhältnis zwischen Freiheit und Gleichheit wieder von größerer Bedeutung sein, sie könnte eine ähnlich revolutionäre Sprengkraft entwickeln wie in der Französischen Revolution, nicht zuletzt im Zusammenhang mit dem weltweiten Zugang zu den natürlichen Ressourcen. Vor bald 300 Jahren hat Alexis de Tocqueville die Grundfrage eingehend beschrieben und nachgewiesen, »wie eng Freiheit und Gleichheit verflochten sind, ohne doch je harmonisch eins zu werden«. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts geriet Tocqueville zwar in Vergessenheit, jedoch schlug seine »zweite große Stunde […] nach dem zweiten Weltkrieg: Freiheit contra Gleichheit wird im Kalten Krieg gelesen als Gegensatz von Demokratie und Kommunismus.«342 Nur wenige haben gefragt, »welche Demokratie« gemeint sei, ob die Menschenrechte lediglich eine Schranke für die Demokratie darstellten oder ob sie der demokratischen Legitimation bedürften.


  12. Die Nachwirkung des Kalten Krieges


  Ein Rückblick auf die zwei Jahrzehnte seit dem Ende des Kalten Krieges zeigt, dass Letzterer immer noch nachwirkt. So erstaunlich ist dies nicht, liegt doch der Beginn dessen, was jetzt zu Ende geht, mehr als 150 Jahre zurück, nämlich in der Abqualifizierung der Menschenrechte und des Rechts als Garanten der Freiheit durch Karl Marx. Nachdem Marx die Revolution vom Naturrecht abgespalten hatte, aus dem sie Ende des 18. Jahrhunderts hervorgegangen war, bot sich die Zuordnung an, welche »die Parteien eines internationalisierten Bürgerkrieges« in der bereits erwähnten verhängnisvollen Aufteilung des Nachlasses aus Naturrecht und Revolution im Kalten Krieg perfekt organisierten.343 Der Kalte Krieg hat die Vereinigten Staaten als Hauptakteur des Westens in den Wurzeln ihres Menschenrechtsverständnisses bestätigt, welche immer noch auf das klassische Naturrecht zurückgehen und im Widerstandsrecht gegen missbräuchlich gehandhabte Staatsgewalt kulminieren. Die totalitären Staaten im Osten verkörperten den Inbegriff solcher Staatsgewalt. Im Westen wurde in den letzten beiden Jahrzehnten des Kalten Krieges ein zunehmender neoliberaler Staatsminimalismus in verschiedenen Spielarten zum bevorzugten Gegenbild.


  Dass die Revolution in der Nachlassaufteilung dem Osten zugefallen war, bestätigte sich 1989 in unvorhersehbarer Weise. Nachdem die totalitären Regime durch die Bürgerinnen und Bürger gestürzt worden waren, wirkte sich zunächst unmerklich, aber im Rückblick immer deutlicher die Kontroverse aus, welche in der Ost-West-Konfrontation um die Rolle des Staates ausgetragen worden war. Zum einen galt die Position des Ostens in dieser Frage nach dem Zerfall des Kommunismus verständlicherweise als klar gescheitert. Zum anderen aber kam nun die Bedeutung zum Tragen, welche die mittelosteuropäischen Akteure der Zivilgesellschaft mit dem Begriff des Staates verbanden, den sie »schlechthin mit der pervertierten bürokratischen Herrschaft des Systems identifizierten. Da sie den Staat weder erobern noch moralisch verändern konnten, ließen sie ihn links liegen und absentierten sich in einem Konzept der ›Antipolitik‹ […].«344 Dies gab einem Menschenrechtsverständnis Auftrieb, das den Wurzeln dieser Rechte in der Französischen Revolution wenig Bedeutung beimisst. Vor dem Hintergrund des Staatsminimalismus lassen sich die Menschenrechte kaum so verstehen, dass sie einer demokratischen Legitimation bedürfen. »Antipolitik« kann offenkundig nicht auf einem Verständnis der Menschenrechte beruhen, wonach sich diese erst demokratisch legitimieren müssen. Dies würde nämlich bedeuten, dass zunächst der »Raum und die Zeit der politischen Freiheit der Selbstbestimmung« geöffnet wird, die zur »Freisetzung der Politik« führt.345


  Menschenrechte spielten in den Revolutionen Mittelosteuropas eine große Rolle. Es gab Bestrebungen, sie mit demokratischer Legitimation zu versehen und sich demokratisch auf ein eigenes Freiheitsverständnis hinzubewegen. Viele strebten jedoch danach, die Menschenrechte so rasch als möglich festzuschreiben, nachdem die Freiheit endlich errungen war. Dass dabei auch naturrechtliche Elemente eine Rolle spielten und die Vorstellung, Menschenrechte müssten als Schranken der Demokratie möglichst klar vorgegeben werden, ist verständlich. Zu groß war bei vielen Menschen die Angst vor einer Wiederkehr des Totalitarismus. Der Staat war für lange Zeit in Misskredit geraten, und es kann nicht erstaunen, dass man ihn mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu beschränken suchte. Ebenfalls nur im Rückblick kann festgestellt werden – und dies ist nun erstaunlicher –, dass das westeuropäische Staatsverständnis relativ wenig Berücksichtigung fand. Dieses hatte sich während des Kalten Krieges im Schatten der beiden großen Akteure entwickelt, in unterschiedlichem Ausmaß zur Sozialstaatlichkeit geführt und ließ einem Verständnis demokratisch legitimierter Menschenrechte durchaus Raum. Der Staatsminimalismus steht jedoch einer demokratischen Legitimation dieser Rechte entgegen. Das Zurückweichen der westeuropäischen Sicht nach dem Ende des Kalten Krieges ist das Resultat der bereits erwähnten globalen Entwicklung, welche sich schon früher angebahnt hatte. Seit der Regierung Carter in den Jahren 1975/76 wurden für die Vereinigten Staaten »die Menschenrechte zu einer zentralen Agentur (der) Transformation globaler Politik, was aber erst nach dem Zerfall des Kommunismus und damit der unangefochtenen Hegemonie der USA erkennbar wurde«346.


  Demokratisch legitimierte Menschenrechte setzen voraus, dass Gleichheit als ein konstituierendes Element der Freiheit verstanden wird. Die Berechtigten gestehen sich gegenseitig gleiche Freiheit zu, bevor gemeinsam ausgehandelt werden kann, worin diese Freiheit bestehen soll. Weder der Neoliberalismus noch der Kommunismus können sich mit dieser Vorstellung anfreunden, wenn auch aus sich diametral gegenüberstehenden Gründen, welche auf die verkürzten Formeln »Freiheit ohne Gleichheit« und »Gleichheit ohne Freiheit« gebracht werden können. Beide verstehen diese Größen vor allem ökonomisch, auch dies unter diametral unterschiedlichen Vorzeichen, nämlich dem absoluten Primat ökonomischer Freiheit auf der einen Seite und dem absoluten Primat ökonomischer Gleichheit auf der anderen. Aus diesen sehr unterschiedlichen Gründen gehen die Akteure auf beiden Seiten gleich vor, sie spalten nämlich Freiheit und Gleichheit voneinander ab. Dass der kommunistische Staat theoretisch dazu dienen sollte, die ökonomische Gleichheit totalitär durchzusetzen, war dem Neoliberalismus Grund genug für seinen Staatsminimalismus. Die staatsminimalistisch verstandene Demokratie soll vor allem dazu dienen, staatliche Aktivität zu begrenzen und die Gesellschaft unbehelligt von staatlicher Intervention funktionieren zu lassen in der Richtung, wie sie Thomas Paine seinerzeit beschrieben hat. So wird Staatlichkeit zum Gegenspieler der Demokratie bei den einen, und Demokratie wird zum Gegenspieler des Staates bei den andern. Und beide sind von der Französischen Revolution ziemlich weit entfernt wie seinerzeit schon Marx.


  Was mit den Menschenrechten nach dem Ende des Kalten Krieges geschehen ist und hier als Krise dieser Rechte beschrieben wird, lässt sich am einfachsten mit einem Bild umschreiben. Es ist das Bild des »mit dem Bade ausgeschütteten Kindes«, wobei das Bad für den Kommunismus steht und das Kind für den Stellenwert des Staates oder der Staatlichkeit im Allgemeinen. Kein Zweifel besteht daran, dass das Bad ausgeschüttet werden musste. Und das Kind dürfte den Sturz überlebt haben. Vor allem aber macht der Rückblick auf die beiden Jahrzehnte seit dem Ende des Kalten Krieges deutlich, dass die damalige Aufteilung des Nachlasses auf einem Irrtum beruhte. Naturrecht und Revolution können nicht getrennt werden, denn modern gewordenes Naturrecht kann zu Revolutionen überleiten. Nur das klassische Naturrecht orientiert sich an der vorgegebenen und überkommenen Ordnung.


  Das Ende der Ost-West-Konfrontation hat die Chance eröffnet, Freiheit und Gleichheit insofern zusammenzuführen, als die Gleichheit zu einem konstituierenden Element der Freiheit wird, wie es die Französische Revolution entworfen hat. Damit wurde auch die Chance eröffnet, die demokratische Legitimation der Menschenrechte wieder zu fördern und zu stärken. Diese Chancen sind bislang noch wenig wirksam ergriffen worden. Etwas überspitzt könnte man sogar sagen, dass nach 1989 statt einer Aufwertung und Wiederbelebung der Französische Revolution deren Beerdigung inszeniert worden sei. Allerdings lässt sich der Wunsch der Menschen nach Freiheit nicht einfach so beerdigen, und das ist gut so. Die Chancen einer Widerbelebung der demokratischen Legitimation von Grund- und Menschenrechten bleiben immer offen. Ob sie ergriffen werden, wann sie ergriffen werden und in welchen Regionen und Ländern, ergibt sich einerseits aus der historischen Entwicklung, andererseits aus dem kulturellen Erbe. Es wird immer Länder oder Regionen geben, welche den anderen vorangehen, und andere, die nachziehen oder dies aus bestimmten Gründen unterlassen. So haben sich die Menschenrechte auch bisher entwickelt, seit sie im 17. und 18. Jahrhundert theoretisch vorgedacht und danach in die Tat umgesetzt worden sind.


  Von der Französischen Revolution bis zur dauerhaften Konstituierung Frankreichs als Demokratie brauchte es mehr als acht Jahrzehnte.347 Angesichts dessen ist eine Verzögerung von zwei oder drei Jahrzehnten seit dem Ende des Kalten Krieges, um welche sich das Ergreifen der damals eröffneten Chancen weitgehend verzögert hat, keine lange Dauer. Dies umso weniger, als es sich bei diesen Chancen mit großer Wahrscheinlichkeit nicht um ein Zeitfenster handelt, das sich wieder schließt. Und sollte es sich regional oder in einzelnen Ländern dennoch temporär schließen, kann man mit Sicherheit davon ausgehen, dass es immer wieder Menschen gibt, die es öffnen wollen und öffnen werden. Dass die Entwicklung in den ersten zwei Jahrzehnten nach dem machtpolitischen Ende des Kalten Krieges ideologisch nach wie vor von den Begrifflichkeiten dieses Krieges geprägt war, dürfte auch durch die Dauer des großen geschichtlichen Bogens bedingt sein, welcher nun zur Überwindung ansteht. Genau besehen sind dies nicht nur die Jahrzehnte seit 1945, sondern es sind – was die Entwicklung der Menschenrechte anbelangt – die mehr als eineinhalb Jahrhunderte seit Marx und dessen Fehlinterpretation der Menschenrechte in seiner Schrift von 1843, welche die Konzepte der Französischen Revolution unberücksichtigt ließ. Die beiden polarisierten Ideologien, die sich im Kalten Krieg gegenüberstanden, spalteten Freiheit und Gleichheit voneinander ab, weil sie die Analyse auf die ökonomische Frage reduzierten. Die heute anstehende neue Antwort muss auf einem neuen Boden heranreifen, der die ökonomische Frage zwar einschließt, aber auch darüber hinausgreift.


  Religion gegen die Menschenrechte


  Die kulturrelativistische Kritik an den Menschenrechten kann nicht generell bestimmten Religionen zugeordnet werden. Wenn der Islam heute als den Menschenrechten besonders feindlich gesinnt erscheint, so ist dies eine Konstruktion, deren Anfänge im Westen liegen. Die Revolutionen in arabischen Ländern sprechen eine ganz andere Sprache. Dass die Kritik an den Menschenrechten am schärfsten aus islamistischen Kreisen ertönt, liegt nicht im Islam begründet. Aber die Dominanz, mit welcher die »Bekämpfung des Terrorismus« jahrelang die weltweite Öffentlichkeit beherrscht hat, und dies mit der klaren Ausrichtung auf den »islamistischen Terrorismus«, hat den Islam immer mehr als Hauptfeind der Menschenrechte erscheinen lassen. Zur Eskalation beigetragen haben auch Konflikte im Zusammenleben mit Einwanderern vor allem in europäischen Ländern. Und beigetragen hat die Verbreitung eines betont westlich geprägten Menschenbildes, welches nach dem Kalten Krieg insbesondere aus den Vereinigten Staaten mit missionarischem Eifer in die Welt hinausgetragen worden ist. Der neue Interventionismus, der mit dem Schutz der Menschenrechte begründet wurde, machte diese Rechte zum Exportgut mit allen beschriebenen Konsequenzen. In allen Religionen gibt es in unterschiedlicher Stärke einerseits Tendenzen, welche die Vereinbarkeit mit den Menschenrechten betonen, wie auch gegenläufige Tendenzen, die sich dieser Vereinbarkeit entgegenstellen. Die Letzteren wurden durch die beschriebene Eskalation offensichtlich gefördert, und zwar in allen Religionen.


  Innerhalb des Westens selber kam seit dem Ende des Kalten Krieges eine interessante Diskussion in Gang, die verschiedene Überschriften trägt, so zum Beispiel »Wiederkehr der Religion« oder »Neuer Postsäkularismus«. Auch diese Entwicklung scheint wenigstens teilweise eine Spätfolge des Kalten Krieges zu sein. Die notorische Religionsfeindlichkeit des Kommunismus hatte schon während der Ost-West-Konfrontation dazu geführt, dass Dissidenten im Osten durch religiöse Gruppierungen mit besonderer Motivation unterstützt wurden. Hinsichtlich der Menschenrechte stand vor allem die Religionsfreiheit im Vordergrund, die sich nach dem Zerfall des Kommunismus umso klarer hat durchsetzen können. Wird heute in Europa über Menschenrechte und Religion gesprochen, geht es vorwiegend um die Begründung dieser Rechte. In den letzten Jahren ist eine Tendenz aufgekommen oder wieder stärker geworden, welche Menschenrechte und Menschenwürde ganz in die Tradition der »Gottesebenbildlichkeit des Menschen« stellt. Der religiösen Begründung der Menschenrechte wird ein klarer Vorzug gegeben vor allen anderen Bereichen, aus denen diese Rechte auch begründet werden können. Jedenfalls stellt sich diese Betrachtungsweise einem Verständnis der Menschenrechte entgegen, welches von der Notwendigkeit einer demokratischen Legitimation der Rechte ausgeht.


  Ein ausschließlich im Christentum verankertes Verständnis der Menschenrechte verliert offensichtlich die Universalität. Es schließt Angehörige anderer Religionen nicht in gleicher Weise mit ein wie die eigenen Gläubigen. Aber genauso wenig kann ein »Ethos«, das sich aus allen Religionen gemeinsam ableiten möchte, als Grundlage für das Verständnis der Menschenrechte herangezogen werden, denn es weist denselben Mangel auf wie eine einzelne Religion, indem es unzählige Menschen nicht mit einbezieht, deren Weltanschauung letztlich nicht religiös verwurzelt ist. Jedoch geht die Problematik über jene der Exklusion hinaus. Die Frage, warum im Westen die Menschenrechte wieder an die Religion angebunden werden sollen, widerspiegelt auch den unterschiedlichen Stellenwert der Religion auf den beiden Seiten des Atlantiks.348 Während des Kalten Krieges wurde die Säkularisierungsthese mehrheitlich dahingehend verstanden, dass der große Stellenwert der Religion in den Vereinigten Staaten innerhalb des Westens die Ausnahme bilde. Der missionarische Eifer der Verbreitung eines vor allem auch US-amerikanisch geprägten Menschenbildes wirkte sich nach dem Ende des Kalten Krieges auch auf Europa aus, sodass immer häufiger davon die Rede war, innerhalb des Westens bilde Europa mit seinem geringeren Stellenwert der Religion die Ausnahme. Diese Diskussion ist wieder im Abklingen begriffen.349 Und was die Menschenrechte anbelangt, entschärft sie sich ohnehin, wenn man auch von einer Differenzierung innerhalb des Westens ausgeht. Die starke Bedeutung der nationalen Identität im Sinne einer moralischen Überlegenheit der Vereinigten Staaten ist bereits erwähnt worden. Eine starke religiöse Identität kann sich mit der nationalen Identität verbinden und diese durch die religiöse Unterfütterung noch verstärken. In Europa sind derartige nationale Identitäten kaum mehr denkbar, wenn man von kleineren nationalistischen Gruppierungen absieht, die aber ein Nischendasein führen.


  Die wieder aufgekommene Tendenz, Menschenrechte an die Religion anzubinden, ist ein Versuch, diese Rechte auf etwas Absolutes zurückzuführen, sie gleichsam unantastbar zu machen. Dies mag auf den ersten Blick als eine edle Absicht erscheinen, ist aber den Menschenrechten nicht förderlich. Eine solche Verabsolutierung der Menschenrechte beraubt diese ihres Kerngehaltes, weil das Absolute nur beim einzelnen Menschen als Individuum liegen kann, genauso wie die Selbstgesetzgebung im Bereich der Moral beim einzelnen Individuum bleiben muss. Auch die Politik »muss […] von vorneherein jeden totalen Zugriff auf den Menschen meiden, d. h. seinen Bezug zum ›Absoluten‹ wahren«350. Noch viel mehr trifft dies auf die Religionen zu. Dass die Menschenrechte letztlich in etwas Absolutem begründet sind, steht außer Frage, aber dieses Absolute muss verborgen bleiben, und man kann sich ihm immer wieder nur annähern. Deshalb kann sich niemand dieses Absoluten bemächtigen, um es irgendwie zuzuordnen, auch die Religionen können dies nicht. Jede Aneignung des Absoluten würde den Annäherungsprozess zum Abschluss bringen. Das Absolute kann sich nur im einzelnen Individuum manifestieren. Der Bezug des Absoluten zu den Menschenrechten zeigt sich deshalb nur im subjektiven Element, das einen Teil der revolutionären Seite dieser Rechte ausmacht. In der Losung »Freiheit oder Tod« klingt dieses Absolute an. Es ist eine Losung, die vom einzelnen Menschen nur in freier Entscheidung gewählt werden kann. Dass auch die Religion dem einzelnen Menschen etwas Absolutes vermitteln kann, steht außer Frage, denn Religionen gehen von absoluten Wahrheiten aus. Aber die Menschenrechte garantieren dem Einzelnen gerade den individuellen Freiraum, in welchem er sich für oder gegen Religion entscheiden kann.


  Menschenrechte können nicht dadurch geschützt werden, dass man sie zurückbuchstabiert, nämlich von der »Aufgabe« zurück in eine »Vorgabe«. Der Übergang von einer vorgegebenen zu einer aufgegebenen Ordnung hat nun einmal stattgefunden, und er geht in seinen Anfängen zurück auf die kopernikanische Wende im Rechtsdenken. Damit sind die Menschenrechte von vorgegebenen Rechten zu aufgegebenen Rechten geworden. Und nach diesem Übergang kann man sie nur dadurch schützen, dass man sich in den Prozess einmischt, in welchem sie immer wieder demokratisch erarbeitet und legitimiert werden. Dies ist der einzige Weg, auch wenn sich die Rechte gelegentlich in revolutionären Sprüngen weiterentwickeln, welchen das demokratische Legitimationsverfahren dann erst nachfolgen kann.


  Von John Locke zu Immanuel Kant


  Philosophien können nicht einfach losgelöst von der historischen Situation betrachtet werden, in der sie entstanden sind. Aber es gibt Denkformen und Denkschritte, die in späteren Zeiten und unter veränderten Bedingungen Bestand haben können oder sogar erst später umsetzbar werden. Kant ist in seinen Vorstellungen zu gewissen Bereichen des Privat- und des Strafrechtes zu Schlussfolgerungen gelangt, die man heute kaum nachvollziehen kann. Die von ihm formulierte »natürliche« Voraussetzung für den Bürgerstatus, »dass es kein Kind, kein Weib sei«351, kann man immerhin den damaligen allgemeinen Anschauungen zuschreiben, welche ja auch Olympe de Gouges auf dem Schafott haben enden lassen. Zur philosophischen Begründung der Menschenrechte hat Kant jedoch einen Beitrag geleistet, dessen Konsequenzen noch längst nicht umgesetzt und damit hochaktuell sind. Kants Freiheitsphilosophie ist »so umfassend und radikal, dass sie auch noch den Katalog konkreter menschenrechtlicher Freiheitsforderungen des Westens in einer spezifisch rechtsstaatlichen Weise überholt«352. Abschließend wird Kant in einigen wenigen Punkten den entsprechenden Aussagen Lockes gegenübergestellt, des anderen großen Denkers, der hundert Jahre vor Kant Entscheidendes zur Begründung der Menschenrechte beitrug.


  Die hundert Jahre machen einen großen Unterschied aus. Kant war dem Widerspruch nicht mehr ausgesetzt, von dem Lockes Umgang mit dem Verhältnis zwischen Freiheit und Gleichheit geprägt war und der von der damaligen Naturrechtslehre ausging. Der von Gott geschaffenen Harmonie des klassischen Naturrechts stand damals ein individualistisches Menschenbild gegenüber, das aus diesen Vorgaben ausbrechen wollte. Mit der zentralen Stellung des Eigentums in seiner Philosophie, von dem sich letztlich sogar die beiden anderen Elemente Leben und Freiheit ableiten, ebnete Locke dem Unternehmer den Weg in Handel und Produktion und orientierte sich damit an der Zukunft. Die mit dieser Gesellschaftsordnung verbundene Ungleichheit rechtfertigte er hingegen rückwärtsgewandt durch göttliche Vorgabe, an der nichts zu ändern war. Locke orientierte sich an der Situation Englands am Ende des 17. Jahrhunderts. Damals konnte eine gegenseitige Anerkennung aller Rechtsunterworfenen als erster Akt vor jeglicher Verfassungs- und Gesetzgebung noch nicht gedacht werden.353


  Dies hatte sich gegen Ende des 18. Jahrhunderts radikal geändert, die Voraussetzungen für Kant waren ganz andere. Die Zeit war reif geworden für die Vorstellung, dass der Mensch weder durch eine göttliche noch durch eine sonstige metaphysische Vorgabe eingebunden, sondern dass ihm die Aufgabe gestellt sei, seine Ordnung selber zu schaffen. Die äußere Vorgabe verlegte Kant in das Innere jedes Menschen, dem er als Aufgabe das Gedankenexperiment der Universalisierbarkeit zumutete. Die dazu notwendige Gleichheit der Menschen ist nicht eine äußere Gleichheit, sondern sie ist Voraussetzung dafür, dass das ganze Potential zur Erfüllung dieser Aufgabe überhaupt zum Tragen kommen kann, nämlich der Beitrag aller Rechtsunterworfenen als Citoyen. Dass auch bei Kant dieser Status noch längst nicht für alle Menschen zugänglich war, stellt eine zeitbedingte Einschränkung dar. Sie hat sich später korrigieren lassen, und auch diese Entwicklung war in Kants Denken bereits angelegt. Die Chance, welche das Ende des Kalten Krieges eröffnet hat und welche darin besteht, Gleichheit im Sinne der Französischen Revolution zu einem konstituierenden Element der Freiheit werden zu lassen, kann deshalb auch als Chance gesehen werden, den Weg von Locke zu Kant einzuschlagen.354


  Locke sieht die naturrechtlich weitgehend vorbestimmten Grundrechte gesichert durch Rechtsstaatlichkeit und die Zurückbindung staatlichen Handelns zugunsten des Freiraumes für das Individuum.355 Er beschränkt sich deshalb auf die negativen Freiheitsrechte und weist dem Staat die Aufgabe zu, diese Rechte zu schützen. Kant fügt den negativen Freiheitsrechten die positiven politischen Teilnahmerechte hinzu. Sein Staat hat zwar ebenfalls die Rechte zu schützen, aber darüber hinaus hat er eine Rolle in der Phase der Konkretisierung der Rechte, die zunächst unbestimmt sind. Der republikanische Staat stellt die Institutionen zur Verfügung, in welchen die Berechtigten ihren Freiheitsrechten eine konkrete Form und Ausgestaltung geben. Deshalb fällt die naturrechtliche Vorgabe weg, und als naturrechtlich kann bei Kant nur noch das einzige »angeborene« Menschheitsrecht auf Freiheit gesehen werden.


  Was bei Kant wegfällt, ist die Zurückführung in frühere als Ideal betrachtete Zustände, wie es in Lockes Widerstandsrecht zum Ausdruck kommt. Während Locke vorwärts und rückwärts blicken muss, um den Widerspruch seiner Zeit auffangen zu können, entwickelt Kant seine republikanische Vorstellung vollständig zukunftsgerichtet, wobei er aber zu großer Vorsicht mahnt, »den Stand eines mit Ungerechtigkeit behafteten öffentlichen Rechts noch so lange beharren zu lassen, bis zur völligen Umwälzung alles entweder von selbst gereift, oder durch friedliche Mittel der Reife nahe gebracht worden« sei.356 Das Wegfallen der Rückbezüglichkeit auf dem Weg von Locke zu Kant zeigt sich auch in der Differenzierung innerhalb des Westens. Diese Betrachtungsweise findet sich mit einem transatlantisch unterschiedlichen Menschenrechtsverständnis nicht nur ab, sondern macht es sogar zukunftsorientiert. Der rückwärtsorientierten Wiederherstellung des schon immer gewollten Staatsminimalismus, für die man sich jenseits des Atlantiks auf eine sakralisierte und fast unabänderliche Verfassung beruft, steht die zukunftsorientierte Erfindung einer neuen Form bürgerschaftlicher Öffentlichkeit in der Europäischen Union gegenüber.


  Der europarechtliche Konstitutionalismus der Europäischen Union ist mit dem Verfassungsverständnis von Kant in Verbindung gebracht worden. Dieses wird jenem von Locke gegenübergestellt, das heute immer noch in völkerrechtlichen Kategorien zum Ausdruck kommt. Im völkerrechtlichen Konstitutionalismus haben die Menschenrechte eine staatsbegrenzende und damit Politik begrenzende Funktion. Im Europarecht werden sie jedoch »um eine kollektive, politische Komponente ergänzt. […] Im europarechtlichen Verfassungsbegriff ist eine Erweiterung der subjektiven Rechte um das Element positiver Freiheit als demokratische Teilhabe an der Setzung des Rechts enthalten, das im völkerrechtlichen Verfassungsbegriff – aus guten Gründen – abwesend ist.«357 Ausgehend von dieser Zuordnung, wird auf eine interessante Kontroverse zwischen einigen US-amerikanischen und europäischen Völkerrechtlern hingewiesen. Die Ersteren möchten das europäische Modell auch global umgesetzt sehen, d. h. im bereits erwähnten globalen Zusammenschluss aller Demokratien, was einem Ausschluss der Nicht-Demokratien gleichkommen würde. In Europa wird diese Vorstellung abgelehnt, man beharrt für die weltweite Zusammenarbeit auf den völkerrechtlichen Formen.


  Auf die Frage, ob die Menschenrechte einer demokratischen Legitimation bedürfen oder nicht, gibt Kant in seiner damaligen Zeit eine Antwort. Sie muss zwar an die heutigen Verhältnisse angepasst werden, aber dies ist möglich, ohne den Grundgehalt der Antwort zu verändern. Zu Kants Zeit war diese Fragestellung bekannt, denn bereits die Französische Revolution hat darauf eine andere Antwort gegeben als jene Politiker, die bei der Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika und in den Jahren danach die Oberhand gewannen und seit dem Ende des Kalten Krieges nochmals einen Aufschwung erlebt haben. Dieses Ende hat aber auch die Chance eröffnet, den Weg von John Locke zu Immanuel Kant weiterzugehen. Es ist der Weg der Versöhnung von Freiheit und Gleichheit.
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  Informationen zum Buch


  »Krise der Menschenrechte«


  Sollen Menschenrechte den Bürgern dienen? Sollen die Bürger demokratisch festlegen, worin diese Rechte bestehen? Oder soll der Entscheid darüber Experten und Gerichten überlassen bleiben? Gret Haller geht es um die demokratische Begründung der Menschenrechte. Vor diesem Hintergrund beschreibt sie die Ideengeschichte als Problemgeschichte und beleuchtet gleichzeitig den realen historischen Verlauf. Am Beispiel des Weges von John Locke zu Immanuel Kant erklärt die Autorin, warum Freiheit und Gleichheit keine Gegensätze sein müssen.


  Das Ende des Kalten Krieges hat die Chance eröffnet, Gleichheit wieder als konstituierendes Element der Freiheit zu sehen. Der Westen hat diese Chance noch nicht ergriffen, im Gegenteil: »Sachkundige« legen anhand von Einzelfällen fest, was Menschenrechte »sind«. Oberste Gerichte revidieren letztinstanzlich politische Entscheidungen und entmutigen damit die Teilnahme an der öffentlichen Willensbildung. »Expertise statt Demokratie« lautet deshalb eines der wichtigsten Stichworte, unter dem die Autorin Phänomene einer zunehmenden Abdankung des Politischen versammelt.


  »Gret Hallers Studie diagnostiziert: Seit dem Ende des Kalten Krieges werden Menschenrechte vom Westen exportiert, dienen der Missionierung, bemänteln militärische Interventionen als »humanitäre« Akte, oder sie verkommen zu Floskeln im politischen Alltag. Stets zeigt sich die Autorin kenntnisreich, problembewusst, gedanklich konsequent. Sie schöpft aus ihrer politischen Biografie und beeindruckt den Leser mit einprägsamen Schilderungen etwa aus ihrer Zeit als Ombudsfrau für Menschenrechte der OSZE in Bosnien und Herzegowina.«


  Wolfgang Engler


  »Das Buch ist brisant, weil es im Sinne der Französischen Revolution Freiheit und Gleichheit verbindet – nach der Wahl des deutschen Bundespräsidenten und den Wahlen in Frankreich für Europa höchst aktuell.«


  Egon Bahr


  Informationen zur Autorin


  GRET HALLER, geb. 1947 in Zürich, zunächst als Anwältin tätig. 1984-1988 Mitglied der Regierung der Stadt Bern. 1987-1994 Mitglied des Schweizerischen Parlamentes sowie der Parlamentarischen Versammlungen des Europarates und der OSZE, 1993/94 Präsidentin des Schweizerischen Parlamentes. 1994-1996 Botschafterin der Schweiz beim Europarat in Straßburg, 1996-2000 Ombudsfrau für Menschenrechte des Staates Bosnien und Herzegowina in Sarajevo, gewählt durch die OSZE. Zahlreiche Buch- und Zeitschriftenpublikationen zur Gleichstellung von Mann und Frau, zu Menschenrechten und Menschenrechtskultur.
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